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 ZWEITE BERATUNG
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 Der Entschließungsantrag wird abgelehnt.
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Page 3
						

Meyer, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 2448, 2449,2456,
 Ramelow, DIE LINKE 2449, 2450,2450, 2452, 2452, 2452, 2459,
 Recknagel, FDP 2450, 2452,2452, 2457,
 Dr. Pidde, SPD 2454,Bergner, FDP 2455,König, DIE LINKE 2456,
 Thüringer Gesetz zur Abschaf-fung der Straßenausbau- undAbwasserbeiträge (Änderungs-gesetz zum Thüringer Kommu-nalabgabengesetz- ThürKAG -)
 2461,
 Gesetzentwurf der FraktionenBÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN undDIE LINKE- Drucksache 5/1413 -ERSTE BERATUNG
 Der Gesetzentwurf wird an den Innenausschuss - federführend - undan den Ausschuss für Justiz, Bundes- und Europaangelegenheitenüberwiesen.
 Berninger, DIE LINKE 2461, 2462,2473, 2473, 2473,
 von der Krone, CDU 2462, 2462,2463, 2463,
 Kuschel, DIE LINKE 2463, 2471,2471, 2472, 2472, 2472, 2480, 2482, 2484,
 Hey, SPD 2470, 2471,2471, 2471, 2472, 2472, 2472, 2472, 2473, 2473, 2473, 2473, 2473,
 Adams, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 2475, 2477,2477, 2485, 2486,
 Höhn, SPD 2477,Bergner, FDP 2479, 2482,Prof. Dr. Huber, Innenminister 2483, 2484,
 2484, 2485, 2487,
 Fragestunde 2488,
 a) Die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Untermann (FDP)Erhöhte Baukosten bei Projekten des Landes- Drucksache 5/1422 -
 2488,
 wird von Staatssekretärin Dr. Eich-Born beantwortet. Zusatzfrage.
 Untermann, FDP 2488, 2489,Dr. Eich-Born, Staatssekretärin 2488, 2489,
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Beginn: 9.00 Uhr
 Präsidentin Diezel:
 Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeord-neten, ich heiße Sie herzlich willkommen zu unse-rer heutigen Sitzung des Thüringer Landtags, dieich hiermit eröffne. Ich begrüße auch die Gäste aufder Zuschauertribüne und die Vertreterinnen undVertreter der Medien.
 Als Schriftführer hat neben mir Platz genommen dieFrau Abgeordnete Kanis. Die Rednerliste führt dieFrau Abgeordnete König.
 Für die heutige Sitzung haben sich entschuldigt derHerr Abgeordnete Günther, die Frau AbgeordneteHolzapfel, die Frau Abgeordnete Dr. Lukin und HerrMinister Reinholz zeitweise.
 Gestatten Sie mir folgende Hinweise zur Tagesord-nung:
 Der Landtag war bei der Feststellung der Tagesord-nung übereingekommen, heute mit der Wahl einesMitglieds für den Kongress der Gemeinden und Re-gionen Europas im Europarat für die 9. Amtsperi-ode 2010 bis 2012 zu beginnen, zu Tagesord-nungspunkt 2 die erste und zweite Beratung durch-zuführen, sofern keine Ausschussüberweisung be-schlossen wird, und die Tagesordnungspunkte 8,14, 17 nach der Fragestunde aufzurufen.
 Zu Tagesordnungspunkt 2 wurde ein Entschlie-ßungsantrag der Fraktion DIE LINKE in der Druck-sache 5/1465 verteilt.
 Zu Tagesordnungspunkt 10 wurde ein Alternativan-trag der Fraktionen der CDU und der SPD in derDrucksache 5/1466 verteilt.
 Zu Tagesordnungspunkt 13 wurde ein Alternativan-trag der Fraktion DIE LINKE in Drucksache 5/1463verteilt.
 Zu Tagesordnungspunkt 17 wurde ein Änderungs-antrag der Fraktion DIE LINKE in der Drucksa-che 5/1464 verteilt.
 Gibt es noch Anmerkungen zur Tagesordnung undzu den Hinweisen? Ich sehe, das ist nicht der Fall.
 Dann kommen wir zum Aufruf des neuen Tages-ordnungspunkts
 Wahl eines Mitglieds für denKongress der Gemeinden undRegionen Europas (KGRE) imEuroparat für die 9. Amtsperi-ode 2010 bis 2012Wahlvorschlag der Fraktion derCDU- Drucksache 5/1423 -
 Folgender Hinweis: Deutschland entsendet ent-sprechend der Einwohnerzahl im Vergleich der Mit-gliedstaaten 18 Mitglieder in den KGRE. Davonwerden jeweils 9 Mitglieder aus dem kommunalenBereich und 9 Mitglieder abwechselnd aus denBundesländern benannt. Mit Schreiben vom 26. Au-gust 2010 hat der Minister für Bundes- und Euro-paangelegenheiten und Chef der Staatskanzlei dar-über informiert, dass die Landesregierung be-schlossen hat, dass der in der 9. Amtsperiode desKongresses der Gemeinden und Regionen Europasdem Freistaat zustehende Sitz mit einem Mitglieddes Thüringer Landestags besetzt werden solle.Das vom Landtag zu benennende Mitglied wird ge-mäß § 9 Abs. 2 der Geschäftsordnung gewählt. DerWahlvorschlag liegt Ihnen in der Drucksa-che 5/1423 vor. Vorgeschlagen wurde Herr Abge-ordneter Gustav Bergemann.
 Wird dazu das Wort gewünscht? Ich sehe, das istnicht der Fall.
 Gemäß § 46 Abs. 2 Geschäftsordnung kann beiWahlen durch Handzeichen abgestimmt werden,wenn kein Mitglied des Landtags widerspricht. Gibtes Widerspruch? Ich sehe, das ist nicht der Fall.Dann kommen wir zum Wahlvorgang. Wer demvorgeschlagenen Abgeordneten Gustav Berge-mann seine Zustimmung gibt, den bitte ich jetzt umsein Handzeichen. Danke schön. Gegenstimmen?Das ist nicht der Fall. Stimmenthaltungen?1 Stimmenthaltung. Herr Gustav Bergemann, dannsind Sie mit 1 Stimmenthaltung von der Mehrheitdieses Hauses gewählt. Ich gratuliere Ihnen ganzherzlich und nehme an, Sie nehmen die Wahl an.
 (Beifall im Hause)
 Ich schließe diesen Tagesordnungspunkt und wirkommen zu Tagesordnungspunkt 1
 Erstes Gesetz zur Änderungdes Thüringer Ladenöffnungs-gesetzesGesetzentwurf der Fraktion derFDP- Drucksache 5/293 -dazu: Beschlussempfehlung des
 Ausschusses für Soziales,Familie und Gesundheit- Drucksache 5/1444 -
 dazu: Entschließungsantrag derFraktion der FDP- Drucksache 5/1453 -
 ZWEITE BERATUNG
 Das Wort hat der Abgeordnete Grob für den Aus-schuss für Soziales, Familie und Gesundheit zurBerichterstattung. Bitte schön, Herr Grob.
 Thüringer Landtag - 5. Wahlperiode - 30. Sitzung - 09.09.2010 2429
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Abgeordneter Grob, CDU:
 Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen undHerren, der Gesetzentwurf der Fraktion der FDPvom 11. Januar 2010 „Erstes Gesetz zur Änderungdes Thüringer Ladenöffnungsgesetzes“ mit derDrucksachennummer 5/293 wurde in der 9. Sitzungam 28. Januar 2010 als Tagesordnungspunkt 2 auf-gerufen. Der Beratungsgegenstand wurde nachumfangreicher Aussprache an den Ausschuss fürSoziales, Familie und Gesundheit federführend,den Ausschuss für Justiz, Bundes- und Europaan-gelegenheiten sowie an den Ausschuss für Wirt-schaft, Technologie und Arbeit überwiesen.
 In der 3. Sitzung des Ausschusses für Soziales, Fa-milie und Gesundheit am 18. Februar 2010 wurdeunter Punkt 1 der Gesetzentwurf der FDP aufgeru-fen. Die Sitzung war nicht öffentlich, als Berichter-statter wurde der Abgeordnete Grob - wie Sie un-schwer erkennen können - bestellt. Der Antrag desAbgeordneten Eckardt, eine gemeinsame schriftli-che Anhörung durchzuführen, erhielt in der Abstim-mung gemäß § 79 Abs. 1 Satz 1 der Geschäftsord-nung die erforderliche Unterstützung. Der Aus-schuss kam überein, den Kreis der Anzuhörendenin der nächsten Ausschuss-Sitzung festzulegen.Die Fraktionen wurden gebeten, diesbezüglich Vor-schläge bis zum 11. März 2010 einzureichen.
 In der 4. Sitzung des Ausschusses für Soziales, Fa-milie und Gesundheit am 18. März 2010 wurde un-ter Punkt 1 der Gesetzentwurf der FDP aufgerufen.Die Sitzung war nicht öffentlich. Es wurden folgen-de Anzuhörende festgelegt, das will ich jetzt auf-zählen: Gemeinde- und Städtebund Thüringen e.V.,Thüringer Landkreistag, IHK Erfurt, IHK Südthürin-gen, Thüringer Handwerkstag e.V., Deutscher Ge-werkschaftsbund Thüringen, ver.di - Verein fürDienstleitungsgewerkschaft Landesverband Sach-sen, Sachsen/Anhalt und Thüringen, Einzelhan-delsverband des Freistaates Thüringen e.V., Lan-desapothekenkammer Thüringen, Landesverbandfür Groß-, Außenhandel und Dienstleistungen Thü-ringen, Fachverband Deutsche Floristen Landes-verband Thüringen, Landesinnungsverband desThüringer Bäckerhandwerks und Konditoreninnung,Kammerbezirk Thüringen, DEHOGA Thüringen,Evangelisches Büro Thüringen, Bistum Erfurt, Deut-scher Familienverband - Landesverband Thüringen,Arbeitskreis Thüringer Familienorganisationen,Thüringer Bauernverband, Thüringer TourismusGmbH, Bundesverband Mittelständischer Wirt-schaft.
 Der Ausschuss beschloss weiter, die Anzuhören-den bis 30. April 2010 um ihre schriftliche Stellung-nahme zu bitten und die Auswertung der schriftli-chen Anhörung am 20. Mai 2010 vorzunehmen.
 In der 6. Sitzung des Ausschusses für Soziales, Fa-milie und Gesundheit am 20. Mai wurde unter Ta-gesordnungspunkt 2 die Anhörung in nicht öffentli-
 cher Sitzung durchgeführt. Durch die VorsitzendeAbgeordnete Meißner wurde informiert, dass vonden insgesamt 21 Anzuhörenden fünf keinerlei Re-aktion zeigten. Hierbei handelte es sich um denDeutschen Gewerkschaftsbund, Landesapotheken-kammer Thüringen, Fachverband Deutsche Floris-ten Landesverband Thüringen, Deutscher Familien-verband, Bundesverband Mittelständischer Wirt-schaft. Der Ausschuss für Soziales, Familie undGesundheit beschloss als federführender Aus-schuss mehrheitlich, die Ablehnung des Gesetzent-wurfs der Fraktion der FDP in Drucksache 5/293 zuempfehlen.
 Der Ausschuss für Wirtschaft, Technologie und Ar-beit hat den Gesetzentwurf in seiner 11. Sitzung am31. August 2010 beraten und empfiehlt, den Ge-setzentwurf abzulehnen. Unter anderem war eineMaßgabe gegeben, dass die Landesregierung biszum Anfang des Jahres einen eigenen Gesetzent-wurf vorlegt.
 Der Ausschuss für Justiz, Bundes- und Europaan-gelegenheiten hat den Gesetzentwurf in seiner13. Sitzung am 3. September 2010 beraten undempfiehlt, den Gesetzentwurf abzulehnen. Ich dan-ke für Ihre Aufmerksamkeit.
 Präsidentin Diezel:
 Vielen Dank, Herr Abgeordneter, für die Berichter-stattung aus dem Ausschuss. Wünscht die Fraktionder FDP das Wort zur Begründung zu ihrem Ent-schließungsantrag? Ja. Bitte schön, Herr Abgeord-neter Barth.
 Abgeordneter Barth, FDP:
 Vielen Dank, Frau Präsidentin. Liebe Kolleginnenund Kollegen, wir haben eben in der Berichterstat-tung gehört, dass die Ausschüsse unseren Gesetz-entwurf abgelehnt haben. Es hat in der Aus-schussberatung einige bemerkenswerte Argumen-tationen gegeben, u.a. auch die, dass die Zeit zuknapp wäre, um bis Weihnachten eine entspre-chende Regelung zu treffen, was mit Blick auf dasVorlagedatum des Gesetzentwurfs vom 11. Januar,wo es hier im Haus durchaus die eine oder anderedespektierliche Äußerung gegeben hätte, warumman denn im Januar schon wieder an Weihnachtendenkt, zumindest bemerkenswert ist.
 (Beifall FDP)
 Wir möchten deshalb der Landesregierungdurchaus noch einmal unterstützend beiseite sprin-gen und ihr auch mit einem Votum dieses Hausesdie Beauftragung auf den Weg geben, dann auchwirklich zu Weihnachten 2011 den Inhalt noch ein-mal neu zu regeln, und bitten deshalb um Unter-stützung für diesen Entschließungsantrag, dernichts anderes zum Inhalt hat, als die Landesregie-rung zu beauftragen, einen entsprechenden Ge-
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setzentwurf so rechtzeitig auf den Weg zu bringen,dass bis zu Weihnachten 2011 der Inhalt auch ent-sprechend zufriedenstellend für den Einzelhandel,für die Kunden und damit für die Bürgerinnen undBürger unseres Landes geregelt werden kann. Vie-len Dank.
 (Beifall FDP)
 Präsidentin Diezel:
 Vielen Dank, Herr Abgeordneter Barth. Ich eröffnedie Aussprache sowohl zum Gesetzentwurf alsauch zum Entschließungsantrag. Als Erste zu Wortgemeldet hat sich Abgeordnete Ina Leukefeld vonder Fraktion DIE LINKE.
 Abgeordnete Leukefeld, DIE LINKE:
 Einen recht schönen guten Morgen, Frau Präsiden-tin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben sei-nerzeit vor fast einem Jahr ausführlich begründet,warum wir diesen Gesetzentwurf ablehnen. Dabeibleibt es auch, das kann ich hier namens meinerFraktion sagen.
 Ich will kurz noch einmal begründen, warum. DasErste ist, wir haben ein Ladenöffnungsgesetz undhalten das für völlig ausreichend.
 (Beifall CDU, DIE LINKE)
 Zweitens, Geld kann Mann, kann Frau nur einmalausgeben. Sie alle wissen, wie die Situation mit derKaufkraft ist. Insofern geht es nur um eine Vertei-lung hin und her. Wir wissen aber auch, dass dieKosten steigen bei längeren Öffnungszeiten, dassdie Einnahmen, die möglicherweise resultieren,sich anders verteilen.
 Lassen Sie mich ein Beispiel sagen: Im ThüringerEinzelhandel wurde im Januar 2010 real, das heißtpreisbereinigt, 3,3 Prozent weniger umgesetzt alsim Januar 2009. Daran hätte auch ein weiterer ver-kaufsoffener Sonntag unseres Erachtens nichts ge-ändert.
 (Zwischenruf Abg. Barth, FDP: Insbesonderenicht Weihnachten.)
 Wir vertreten - und das ist ein dritter Punkt - ganzeindeutig auch die Interessen der Beschäftigten.
 (Beifall DIE LINKE)
 Auch für diese, meine Damen und Herren, gilt, dasseine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familieauch ein Thema ist. Ich möchte hier noch einmaldarauf verweisen, dass es an zahlreichen StellenBekundungen, Unterschriftensammlungen, Positi-onspapiere auch der Beschäftigten des Einzelhan-dels gegeben hat. Mir liegt hier zum Beispiel eineStellungnahme des Betriebsrats des Kauflands Il-menau zur Beratung über die Änderung des Thürin-ger Ladenschlussgesetzes vor. Wenn ich darf, wür-
 de ich gern zwei kleine Dinge daraus zitieren. DerEinstieg ist: „Es kann nicht der Ernst einer politi-schen Fraktion sein, diejenigen, die jede Wochesechs Tage für ihre Kunden da sind, zu bestrafen,indem man ihnen einen weiteren freien Advents-sonntag per Gesetz streichen will.“ Abschließend -wie gesagt, das Papier hatte viele Unterschriften -wird gesagt: „Heute verhandeln wir über einenzweiten offenen Adventssonntag, morgen über eine24-Stunden-Öffnung an 365 Tagen im Jahr. Ist dasBürgernähe, wenn man soziale Aspekte völlig igno-riert? Diesen Gesetzentwurf lehnen wir kategorischab.“
 (Beifall DIE LINKE)
 Vielleicht begeben Sie sich auch mal vor Ort undreden mit den Beschäftigten im Einzelhandel,
 (Beifall DIE LINKE, SPD)
 dann wüssten Sie, wie so etwas zustande kommt,dass übrigens Kundinnen und Kunden sehr vielVerständnis auch für diese Position haben - wirauch -, deswegen bleibt es dabei.
 Abschließend lassen Sie mich sagen, dass aus dengenannten Gründen wir auch den Entschließungs-antrag der FDP ablehnen. Wir haben nichts dage-gen - im Gegenteil, es war ja auch avisiert -, dasses eine Evaluation des Ladenöffnungsgesetzes ge-ben soll durch die Landesregierung. Aber mit dieserIntention, die Sie hier vorgeben, sind wir nicht ein-verstanden. Deswegen bleibt es bei einer Ableh-nung. Ich danke Ihnen.
 (Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN)
 Präsidentin Diezel:
 Vielen Dank, Frau Abgeordnete Leukefeld. AlsNächster spricht zu uns der Abgeordnete DavidEckardt von der SPD-Fraktion.
 Abgeordneter Eckardt, SPD:
 Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen undHerren, werte Gäste auf der Tribüne, es liegt heutedas Erste Gesetz zur Änderung des Thüringer La-denöffnungsgesetzes von der FDP-Fraktion vor und- was soll ich sagen - es handelt sich um ein reinesLobbyistengesetz,
 (Beifall SPD)
 das die Interessenvertretung der Einzelhändler hierin den Landtag einbringen soll. Das ist natürlich ihrgutes Recht, aber es wird nicht dazu führen, dasswir diesem Gesetz unsere Zustimmung erteilenkönnen. Denn ob nun zwei Adventssonntage mehrUmsätze bringen können - Frau Leukefeld hat esauch schon angesprochen -, wage auch ich zu be-zweifeln. Auch die großen Kaufabwanderungen in
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Richtung Sachsen und Sachsen-Anhalt wage ichvon dieser Stelle hier aus anzuzweifeln.
 Es sind nicht nur die Kirchen und Gewerkschaften,die sich in der Anhörung gegen dieses Gesetz aus-gesprochen haben, sondern auch breite Teile derGesellschaft, die die Adventszeit als das sehen,was sie eigentlich sein soll, nämlich als Zeit der Be-sinnung und nicht als Zeit des wilden Shoppenge-hens. Dies soll auch so bleiben, meine sehr geehr-ten Damen und Herren.
 (Beifall SPD)
 Ich bin Ihnen auch dankbar, dass Sie in der Be-gründung festgestellt haben, dass das derzeit gülti-ge Gesetz zum 31.12.2011 außer Kraft tritt, wir die-ses Gesetz also sowieso in Angriff nehmen sollten.Warum sollten wir jetzt einen Punkt herausgreifen,einen ohnehin sehr umstrittenen Punkt, und ihn vor-zeitig beschließen? Hierfür sehe ich keinerlei Not-wendigkeit.
 Aber Sie zeigen auch schon Einsicht. Sie habengeahnt, dass dieses Gesetz heute keine Mehrheitfinden wird, und haben deswegen einen Entschlie-ßungsantrag eingebracht. Aber ich sage Ihnen,meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen vonder FDP-Fraktion, auch dieser Entschließungsan-trag ist überflüssig, da man bereits im Ministeriumintensiv damit beschäftigt ist, an einer Änderungdes Thüringer Ladenöffnungsgesetzes zu arbeiten.Dieser Entwurf wird noch in diesem Jahr durch dasKabinett gehen und unter Umständen sogar noch indiesem Jahr in erster Lesung in das Parlament ein-gebracht werden, von daher ist Ihr Entschließungs-antrag überflüssig. Aber Sie haben wenigstensnoch einmal hineingeschrieben, um was es Ihnengeht, um die Befriedigung von Interessengruppen.Dieses haben Sie sogar wörtlich erwähnt. Ich dan-ke Ihnen außerordentlich dafür.
 Wenn denn dann der Gesetzentwurf vom Ministeri-um kommt, dann können wir die Problematik „Thü-ringer Ladenöffnungsgesetz“ in ihrer Gesamtheitdiskutieren, dann können wir darüber diskutieren,brauchen wir ein oder zwei Adventssonntage, brau-chen wir den einen Adventssonntag aber nur zumersten Advent, brauchen wir mehr Flexibilität oderweniger Flexibilität bei den Ladenöffnungszeiten.Dann können wir dieses Gesetz im Paket behan-deln, bearbeiten und dann beschließen. Daher wer-den heute Ihr Gesetzentwurf und Ihr Entschlie-ßungsantrag von unserer Fraktion keine Mehrheitbekommen. Ich danke Ihnen.
 (Beifall SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
 Präsidentin Diezel:
 Danke schön, Herr Abgeordneter Eckardt. AlsNächste spricht für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN Frau Abgeordnete Siegesmund.
 Abgeordnete Siegesmund, BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN:
 Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen undHerren, Herr Eckardt meinte gerade, im Ministeriumwerde ohnehin an einem Gesetzentwurf zum La-denöffnungsgesetz gearbeitet, deswegen sei esnicht nötig, dass man sich damit auseinandersetze.Dem würde ich nicht zustimmen. Ich glaube, es isteine gute Aufgabe, dass sich andere damit be-schäftigen und das durchleuchten. Aber grundsätz-lich hat Herr Eckardt völlig recht, in seinen Grund-sätzen ist der Gesetzentwurf überflüssig und dashat auch die Diskussion im Ausschuss gezeigt.BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN lehnen diesen Gesetz-entwurf ab.
 Wir lehnen ihn ab und ich muss schon sagen, es istbemerkenswert, was für einen Zeitpunkt Sie dafürgefunden haben, den einzubringen. Ihr Gesetzent-wurf beginnt mit dem Text beim Regelungsbedürf-nis „Weihnachtszeit ist Einkaufszeit“. Das machenSie Mitte Januar, nachdem - erstens - Weihnachtenvorbei ist und nachdem - zweitens - kurz vor Weih-nachten das Bundesverfassungsgericht ein ganzbemerkenswertes Urteil gesprochen hat. Das Bun-desverfassungsgericht hat nämlich die Grenze fürKommerz im Dezember 2009 festgelegt, weil inBerlin - unter Rot-Rot übrigens forciert - Ladenöff-nungszeiten ganz und gar nicht mehr heilig waren,sondern - im Gegenteil - auf alle vier Adventssonn-tage ausgedehnt werden sollten. Sie kommen alsoillustre sechs Wochen später mit genau der Idee.Ich habe überlegt, wie Sie darauf gekommen sind.Vermutlich haben Sie nach Sachsen und Sachsen-Anhalt geschaut. Aber der Horizont reicht nicht.Jetzt schauen wir einfach mal, wie das Bundesver-fassungsgericht das begründet hat. Es hat gesagt,es gibt - im Grundgesetz verankert - auch diePflicht des Staates, sich darum zu kümmern, dasses so etwas wie Sonntagsruhe gibt. Die muss ge-achtet werden. Sonntagsruhe ergibt sich aus demRecht der Kirchen, der Gläubigen, der Arbeitneh-mer und Arbeitnehmerinnen, der Familien und derGewerkschaften vor - so heißt es in der Begrün-dung des Urteils - ausufernden Ausnahmen von derSonntagsruhe. Genau nach diesem Urteil - sechsWochen - kommen Sie mit dem Gesetzesantrag,der heute zu Recht auch hier von der breiten Mehr-heit abgelehnt wird.
 (Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
 Heribert Prantl hat seinerzeit in der SüddeutschenZeitung geschrieben - ich will das kurz zitieren, weildas ganz gut zusammenfasst, auf welcher Ebenewir uns hier bewegen: „Die Entscheidung gebietetgleichwohl der Kommerzialisierung des SonntagsEinhalt. Sie setzt Maßstäbe, unter welchen Voraus-setzungen und in welchen Grenzen es Ausnahmenvom Gebot der Sonntagsruhe geben darf.“ Und dasist der entscheidende Satz: „Es ist deshalb auch
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wegweisend für die Ladenöffnungszeiten nicht nurin Berlin, sondern in allen Bundesländern.“ Das istder Kontext des Bundesverfassungsgerichts. LiebeFDP, vor diesem Hintergrund verstehe ich nicht,warum Sie den überhaupt eingebracht haben. Ichkann mir das zweiter Hand nur so vorstellen, nebendem Blick nach Sachsen und Sachsen-Anhalt, dassSie der Scheinkorrelation aufgesessen sind, wennmehr auf ist, gibt es auch mehr Umsatz. Aber dashat Kollegin Leukefeld schon dargestellt, so einfachläuft es nicht. Dann frage ich mich, wenn Sie tat-sächlich wollen, dass sonntags geöffnet ist, inwie-weit passt das zusammen mit den zumindest rheto-rischen Bekenntnissen zur Vereinbarkeit von Fami-lie und Beruf. Für mich ist das ein völlig wertefreierund antisozialer Vorschlag, den Sie hier vorgelegthaben
 (Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
 unter der Überschrift „Glücklich macht nur Bum-meln und sonst nichts und vielleicht noch einbisschen Einkaufen“. Das ist zu dünn und dasSonntagsgrundrecht, das, was das Bundesverfas-sungsgericht eindeutig festgelegt hat, missachtenSie mit diesem Gesetzentwurf.
 Jede weitere Ausweitung der Ladenöffnungszeitengeht - das möchte ich hier betonen, das ist heuteauch noch nicht gesagt worden - zulasten der Fa-milien. Das muss auch der FDP mal klar werden,was sie Familien damit eigentlich zumutet. Sie mu-ten ihnen zu, vor allen Dingen Frauen, die im Ein-zelhandel arbeiten, auch noch an den Advents-sonntagen in den Laden zu gehen bis 20.00 Uhr;ich frage mich ernsthaft, was daran familienfreund-lich sein soll - gar nichts.
 (Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
 Der Antrag der FDP steht damit in völligem Gegen-satz zu Rhetorik, zum Gerede von einer Vereinbar-keit von Familie und Beruf. Ich habe auch noch malweiter nachgedacht; Wirtschaft, Familie und Beruf,was können Sie sich noch dabei gedacht haben -Tourismus. Wollen Sie vielleicht noch mehr Touris-mus nach Thüringen holen? Auch das zieht nicht,weil ich mir sicher bin, dass, wenn ein Tourist sichnach Thüringen begibt, er sicherlich nicht vorhat, anSonntagen zum Media Markt zu gehen, sondernwenn, dann über die einheimischen Weihnachts-märkte geht.
 Es gibt also viele Gründe, diesen Antrag abzuleh-nen. Wir lehnen ihn ab. Uns ist der Sonntag heilig.Ihr Gesetzentwurf ist arbeitnehmerfeindlich, er istunsozial und er ist unchristlich und gehört deswe-gen genau dahin, wo er jetzt hinkommt - er gehörtabgelehnt. Vielen Dank.
 (Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-NEN)
 Präsidentin Diezel:
 Vielen Dank, Frau Abgeordnete Siegesmund. AlsNächster spricht der Abgeordnete Barth von derFDP-Fraktion.
 Abgeordneter Barth, FDP:
 Vielen Dank, Frau Präsidentin. Liebe Kolleginnenund Kollegen, wenn ich auch wenig Hoffnung habe,dass es, nachdem jetzt acht Monate ins Land ge-gangen sind seit der Vorlage des Antrags, mir heu-te gelingt, Ihnen wenigstens noch einmal die we-sentlichen Inhalte zu erklären, so will ich es den-noch nicht unversucht lassen, weil ja im Raum docheinige sind, die es das erste Mal hören. So vielefalsche Darstellungen, so viel Ignoranz muss schonnoch mal inhaltlich geradegerückt werden.
 (Beifall FDP)
 Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit dem Gesetz-entwurf haben wir mit Sicherheit eines nicht getan,wir haben nicht in der Manier von Rot-Grün in Ber-lin die Frage beantwortet
 (Zwischenruf Abg. Rothe-Beinlich, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: Rot-Rot.)
 - oder Rot-Rot in Berlin mit Unterstützung der Grü-nen damals beschlossen -, wie heilig der Sonntagin Wahrheit ist, sondern wir haben lediglich einesgemacht, wir haben beantragt, dass von den vierSonntagen, die nach dem Thüringer Ladenöff-nungsgesetz als verkaufsoffene Sonntage ohnehinermöglicht sind, ein weiterer über den ersten Ad-vent hinaus an den Adventssonntagen geöffnetwerden darf.
 (Beifall FDP)
 Wir haben nicht die Anzahl vier verändert, auf dasThema Vereinbarkeit von Familie und Beruf hat dasüberhaupt keine Auswirkungen. Wir haben die An-zahl, vier verkaufsoffene Sonntage unverändert ge-lassen, sondern haben nur gesagt, bitte ermöglichtes, von diesen vier nicht nur den ersten Advents-sonntag, sondern einen weiteren Adventssonntagzu öffnen, weil natürlich die Frage, Frau Leukefeld,richtig gestellt ist, man kann Geld nur einmal aus-geben. Vier Sonntage vor der beabsichtigten Ände-rung, vier Sonntage danach - keine einzige Stundeweitere Öffnungszeit. Die Frage ist aber nicht nur,wann man das Geld ausgibt, sondern die Frage istauch, wo man es ausgibt.
 (Beifall FDP)
 Und es ist schon, zumindest für den Thüringer Ein-zelhandel, von Bedeutung, ob die Bürgerinnen undBürger ihr Geld in Thüringen ausgeben oder inSachsen, in Hessen, in Bayern oder in Sachsen-Anhalt. Die vielen zahlreichen Stellungnahmen, dieSie hier bemüht haben, das war die eine vom Kauf-land in Ilmenau, meine ich, gewesen, die haben Sie
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dann hier in epischer Breite vorgetragen, die liegtmir auch vor. Aber zur Wahrheit gehört auch, es istdie einzige gewesen, die mit ähnlich wenig Ver-ständnis oder mit einem ähnlich falschen Verständ-nis von dem Antrag, wie Sie es hier auch vorgetra-gen haben, motiviert hier eingegangen ist.
 (Beifall FDP)
 Es hat andere Stellungnahmen gegeben, in denenunter anderem auch davon berichtet wurde, dassArbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Einzel-handel durchaus gern am Sonntag arbeiten, weil eszum einen Sonntagszuschläge gibt und weil sie na-türlich auch einen Freizeitausgleich bekommen fürSonntagsarbeit.
 Noch einmal: Vier Sonntage sind jetzt in Thüringenmöglich zu öffnen und vier Sonntage sollten es da-nach sein. Deswegen, verehrte Frau Kollegin Sie-gesmund, hilft an der Stelle auch Ihr Verweis aufdas Bundesverfassungsgericht nicht, denn die Thü-ringer Regelung mit vier Sonntagen war weder Ge-genstand des Bundesverfassungsgerichtsurteilsnoch ist sie damit in irgendeiner Form angegriffenworden,
 (Beifall FDP)
 sondern die Ausweitung - und das ist in Berlin näm-lich im Unterschied zu Thüringen passiert - über diegeltende Regelung hinaus an allen vier Advents-sonntagen öffnen zu können, was hier niemand be-antragt hat. Ich schätze Sie durchaus und ich weiß,dass Sie auch lesen können, und wenn man denGesetzentwurf liest, weiß man auch und kann dasauch nachvollziehen und muss deswegen hier auchnicht den Eindruck erwecken, wir hätten beantragt,dass an allen vier Adventssonntagen in Thüringendie Läden geöffnet werden könnten. Sie haben ge-sagt, dass wir nach Sachsen und Sachsen-Anhaltgeschaut haben. Das haben wir in der Tat gemachtund das hat außer uns noch jemand gemacht, näm-lich der Thüringer Einzelhandel,
 (Beifall FDP)
 die haben nach Sachsen und Sachsen-Anhalt ge-schaut und haben gemerkt, dass es in Größenord-nungen und nicht bei den von Ihnen angesproche-nen Großhändlern, nicht bei den von Ihnen ange-sprochenen großen Ketten, sondern bei den klei-nen Einzelhändlern, die sind diejenigen, die dasProblem nämlich haben, dass ihnen die Kunden inder Adventszeit weglaufen bzw. den Umsatz nichtbei ihnen machen.
 Insofern ein Antrag, der sich in der Tat mit Blick aufThüringen ein Thema zum Gegenstand gemachthat, was helfen könnte, Arbeitsplätze hier zu si-chern, Arbeitsplätze hier zu schaffen. In Wahrheitgestehen Sie damit zu, dass Ihnen dieses Themanicht am Herzen liegt, sondern dass es Ihnen egalist. Dann lehnen Sie den Antrag ab und dann war-
 ten wir mal, was die Landesregierung vorlegen wirdund werden nächstes Jahr dann sehen, ob dasnächste Jahr, wenn die Landesregierung dann imJanuar vielleicht einen Antrag vorlegt, ob dann12 Monate ausreichend sein werden, um die Mate-rie endlich zu regeln. Vielen Dank.
 (Beifall FDP)
 Präsidentin Diezel:
 Vielen Dank, Herr Abgeordneter Barth. Als Nächs-ter spricht der Abgeordnete Christian Gumprechtvon der CDU-Fraktion.
 Abgeordneter Gumprecht, CDU:
 Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen undHerren, mein Kollege Gerhard Günther hatte be-reits im Februar in der Plenarsitzung bei der Ein-bringung Ihres Gesetzentwurfs deutlich gemacht,wir lehnen Ihren Entwurf ab. Wir wollen kein Vor-weihnachtszeiteinkaufsgesetz als vermeintlichesKonjunkturpaket. Ich sage bewusst „Vorweih-nachtszeit“, weil Sie selbst zwar Weihnachtszeitschreiben, aber die Adventszeit meinten.
 Es gab auch bei der Anhörung einen breiten Grund-konsens: Das aktuelle Gesetz ist gut - und dasmöchte ich auch hier noch einmal deutlich sagen -und in der Adventszeit hat Familie Vorrang. Dieswurde auch in zahlreichen Zuschriften deutlich.Selbst die IHK schreibt: „Aus Sicht der OstthüringerHändler ist es nicht notwendig“ - und jetzt sage ich -die Anzahl der verkaufsoffenen Sonntage zu erwei-tern. Oder die Konditoreninnung meint: „Das beste-hende Gesetz gibt genügend Freiräume und Ge-staltungsmöglichkeiten. Eine weitere Ausweitungder Sonn- und Feiertage dehnt zwar das Kaufver-halten lediglich in die Länge, schafft aber keineneue Kaufkraft.“ Eine Argumentation, die wir heuteschon hörten. Sie meinte weiter: „Die Produkte wer-den durch höhere Personalkosten und steigendeAufwendungen wie Energie teurer.“ Wir bemerkenauch, dass Einzelhandelsketten weggehen von densogenannten XXL-Öffnungszeiten.
 Wir verknüpfen Adventszeit nicht zuerst mit Kon-sum und Kaufrausch, sondern mit Familie und Be-sinnung. Für uns hat nicht Ökonomie, sondern derMensch Priorität. Jetzt möchte ich auf den Einwurfeingehen, den Sie gerade brachten. Ich weiß natür-lich als jemand, der aus Altenburg kommt und sichder Nähe großer sächsischer oder anhaltinischerStädte bewusst ist, welche Konkurrenzsituation ent-steht, wenn dort an anderen Sonntagen geöffnetist. Das hat aber in meinen Augen nichts mit derAnzahl zu tun, sondern mit der Attraktivität. DieMenschen gehen dorthin, wo kaufen attraktiv ist,wo sie einen Erlebniswert dazu haben. Dabei mussich wirklich gestehen, dass die erzgebirgischenStädte gerade in unserer Region eine hohe Attrakti-
 2434 Thüringer Landtag - 5. Wahlperiode - 30. Sitzung - 09.09.2010
 (Abg. Barth)

Page 15
						

vität aufweisen und das nicht erst seit heute, son-dern seit Langem schon.
 Meine Damen und Herren, natürlich ist es notwen-dig, unser Ladenschlussgesetz erneut zu evaluie-ren und gegebenenfalls anzupassen. Diskussions-bedarf sehe ich in der Frage von mehr Flexibilitätbei der Wahl der Öffnungstage, denn die IHK Ostt-hüringen schreibt weiter in ihrer Stellungnahme:„Eine größere Flexibilität ist notwendig.“ So das Zi-tat. Ich sehe ebenso Klärungsbedarf bei den Öff-nungszeitenregelungen bei Gemeindezusam-menschlüssen zu größeren Städten. Die künftigeRegelung sollte sich der Stadtteilregelung anglei-chen. Das trifft etwa für Städte wie Leinefelde-Wor-bis zu.
 Es wird auch noch andere Punkte geben, über diewir gemeinsam diskutieren sollten.
 (Beifall SPD)
 Wir sind uns mit der Ministerin einig; sie wird in dennächsten Monaten einen eigenen Entwurf vorlegen.Sie hat es bereits im Ausschuss zugesagt. Also,warum nun dieser Entschließungsantrag? Die Zu-sage steht, die Landesregierung wird einen eigenenGesetzentwurf vorlegen. Ich denke, wir lassen unsnicht drängen. Ihr Beschlussantrag, aus demWunsch heraus resultierend noch etwas angeblichWichtiges einzubringen, ist meiner Meinung nachüberflüssig. Wir lehnen auch diesen Entschlie-ßungsantrag ab.
 (Beifall CDU, SPD)
 Präsidentin Diezel:
 Vielen Dank, Herr Abgeordneter Gumprecht. Gibtes weitere Wortmeldungen? Ich sehe, das ist nichtder Fall. Wünscht die Regierung das Wort zum Ge-setzentwurf? Frau Ministerin Taubert? Nicht.
 Dann kommen wir zur Abstimmung. Der Ausschussempfiehlt die Ablehnung des Gesetzentwurfs, des-wegen stimmen wir direkt über den Gesetzentwurfab. Wer dem Gesetzentwurf der Fraktion der FDPin der Drucksache 5/293 in zweiter Beratung dieZustimmung gibt, den bitte ich um das Handzei-chen. Danke. Zustimmung bei der FDP. Wer lehntden Gesetzentwurf ab? Ablehnung bei den Fraktio-nen der CDU, der SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-NEN und DIE LINKE. Damit ist der Gesetzentwurfabgelehnt.
 Wir kommen zur Schlussabstimmung. Wer demGesetzentwurf seine Zustimmung gibt, den bitteich, sich von den Plätzen zu erheben. Danke. Werist dagegen? Ebenfalls die Mehrheit. Damit ist derGesetzentwurf auch in der Schlussabstimmung ab-gelehnt.
 Wir kommen zur Abstimmung über den Entschlie-ßungsantrag. Wer für den Entschließungsantrag ist,den bitte ich um das Handzeichen. Zustimmung bei
 der FDP. Wer ist gegen den Entschließungsantrag?Ablehnung bei allen anderen Fraktionen. Gibt esEnthaltungen? Das ist nicht der Fall. Dann ist derEntschließungsantrag mit der Mehrheit der Fraktio-nen der CDU, DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN abgelehnt.
 Ich schließe diesen Tagesordnungspunkt und rufeauf den Tagesordnungspunkt 2
 Thüringer Gesetz zu dem Vier-zehnten Rundfunkänderungs-staatsvertragGesetzentwurf der Landesregie-rung- Drucksache 5/1385 -dazu: Entschließungsantrag der
 Fraktion DIE LINKE- Drucksache 5/1465 -
 ERSTE und ZWEITE BERA-TUNG
 Folgender Hinweis: Der Landtag war bei der Fest-stellung der Tagesordnung übereingekommen, die-ses Gesetz heute in erster und zweiter Beratung zubehandeln, sofern keine Ausschussüberweisungbeschlossen wird. Ich frage die Landesregierung:Wünscht sie das Wort zur Begründung? Bitteschön, Herr Minister Dr. Schöning.
 Dr. Schöning, Minister für Bundes- und Euro-paangelegenheiten und Chef der Staatskanzlei:
 Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehr-ten Damen und Herren Abgeordneten, meine Da-men und Herren, der Vierzehnte Rundfunkände-rungsstaatsvertrag gilt insbesondere der Novellie-rung und Verbesserung des Jugendmedienschut-zes in Deutschland. Zu diesem Staatsvertrag ausdem Jahr 2002 sind nach einer Evaluierung Ände-rungen vor allem von den betroffenen Institutionenund Organisationen, von den Verbänden, die sichmit Jugendschutz befassen, selbst angeregt wor-den. Der nun vorliegende Staatsvertrag spiegeltdiesen Meinungsstand wider. Als eine wesentlicheNeuerung auf freiwilliger Ebene werden Jugend-schutzfilter in das System des Jugendschutzes inte-griert. Aber, meine Damen und Herren, ich will hiernicht auf viele Einzelheiten eingehen, denn Sie allekennen die Inhalte des Vierzehnten Rundfunkände-rungsstaatsvertrags aus den Beratungen im Früh-jahr des Jahres.
 Die gemäß Thüringer Verfassung erforderliche Un-terrichtung des Landtags nach Artikel 67 Abs. 4zum Vierzehnten Rundfunkänderungsstaatsvertragund die damit verbundene vertiefte inhaltliche Aus-einandersetzung mit der Thematik ist dementspre-chend bereits erfolgt. Ich verweise auf die Land-tagsdrucksache 5/1007 vom 20.05.2010. Insbeson-dere haben auch der für Medienangelegenheiten
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zuständige Landtagsausschuss am 23. April 2010und der mitberatende Ausschuss für Soziales, Fa-milie und Gesundheit am 20. Mai 2010 jeweils in öf-fentlichen Sitzungen den Staatsvertrag beraten undzur Kenntnis genommen und keine Einwände erho-ben.
 Ich möchte noch einige Hinweise zur Zeitschienegeben: Die Regierungschefin und die Regierungs-chefs haben den Vierzehnten Rundfunkänderungs-staatsvertrag am 10. Juni unterzeichnet. Nach Arti-kel 77 Abs. 2 der Verfassung des Freistaats Thürin-gen bedürfen Staatsverträge der Zustimmung desLandtags. Mit der heutigen Befassung im Landtagsoll die Transformation des Vierzehnten Rundfunk-änderungsstaatsvertrags in Landesrecht erfolgen.Das Thüringer Gesetz zu dem Vierzehnten Rund-funkänderungsstaatsvertrag muss rechtzeitig vordem 1. Januar 2011 in Kraft treten, weil der Vier-zehnte Rundfunkänderungsstaatsvertrag nach sei-nem Artikel 4 Abs. 2 Satz 2 gegenstandslos wird,sofern nicht bis zum 31. Dezember 2010 alle Ratifi-kationsurkunden der Länder bei der Staatskanzleides Vorsitzlandes hinterlegt sind. In diesem Fallwürde - wenn dieses Ziel nicht erreicht würde -auch das Zustimmungsgesetz zu diesem Staatsver-trag gegenstandslos. Die Bekanntmachung überdas Inkrafttreten des Vierzehnten Rundfunkände-rungsstaatsvertrags erfolgt im Gesetz- und Verord-nungsblatt des Freistaats Thüringen.
 Meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeord-neten, ich bitte Sie vor diesem Hintergrund um Zu-stimmung zu diesem für den Schutz unserer Kinderund Jugendlichen wichtigen Gesetz. Vielen Dank.
 (Beifall CDU, SPD)
 Präsidentin Diezel:
 Vielen Dank, Herr Minister Dr. Schöning. Wünschtdie Fraktion DIE LINKE das Wort zur Begründungihres Antrags? Nein. Dann eröffne ich die Ausspra-che zum Gesetzentwurf in erster und zweiter Le-sung sowie zum Entschließungsantrag der LIN-KEN. Das Wort hat der Abgeordnete Döring vonder SPD-Fraktion.
 Abgeordneter Döring, SPD:
 Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, einessollte uns klar sein: Ein effizienter Jugendmedien-schutz ist eine zentrale politische Aufgabe. Wirmüssen Eltern in die Lage versetzen, für ihre min-derjährigen Kinder Systeme zu erwerben oder vonProvidern zur Verfügung gestellt zu bekommen, diees ihnen ermöglichen, ein altersdifferenziertes An-gebot zuverlässig auswählen zu können. Dazu ge-hört auch eine freiwillige Altersklassifizierung derProdukte durch die Anbieter. Alterskennzeichnungin Kombination mit dem Jugendschutzprogramm,das ist der Kern der Änderung des Jugendmedien-
 schutz-Staatsvertrages. Damit reagiert der Gesetz-geber auf die Tatsache, dass im Onlinebereich bis-lang weniger strenge Regeln gelten als für nichtüber das Internet verbreitete Medien. So gilt für vie-le browserbasierte Computerspiele derzeit im Netzkeine Altersbeschränkung. Sie können unkontrol-liert gratis genutzt werden, während inhaltsgleicheSoftwareversionen beim Verkauf in Geschäften ei-ner Altersfreigabe unterliegen. Ich habe selbst En-kelkinder, ich weiß, wovon ich rede.
 Meine Damen und Herren, die Einführung einesnutzerorientierten Systems, das auf freiwilligeKennzeichnung und auf den freiwilligen Einsatz vonJugendschutzprogrammen durch den Nutzer, dasheißt durch die Eltern, setzt, soll hier Abhilfe schaf-fen. Damit wird der Weg der regulierenden Selbst-regulierung - so der Fachbegriff - fortgesetzt. Indu-strie und Provider sollen in Vereinbarungen einge-bunden werden, die es zum Bestandteil eines Ge-schäftsmodells machen, Eltern einen zuverlässigenSchutz ihrer Kinder anzubieten.
 Meine Damen und Herren, die Novelle stärkt diePosition des Medienschutzbeauftragten, vor allemdie Kommission für Jugendschutz der Landesmedi-enanstalten gehören erheblich gestärkt. Auch dieländerübergreifenden Stellen für Jugendschutz er-halten eine dauerhafte Finanzierungsgrundlage.Natürlich ist eines klar: Man wird die Umsetzungbeobachten müssen. Entscheidend wird sein, ob eszeitnah gelingt, praktikable Lösungen von aner-kannten Jugendschutzprogrammen für den Compu-ter zu entwickeln und zu etablieren. Auch geht esdarum, ein handhabbares und wirksames Kontroll-system auf den Weg zu bringen. Ob hier die perso-nellen Ressourcen reichen, wird man sehen müs-sen.
 Meine Damen und Herren, natürlich gibt es kriti-sche Stimmen, die sagen, dass jugendschutzrecht-liche Vorgaben generell nicht mit dem Internet kom-patibel sind. Vorschläge, wie ein internetadäquaterJugendschutz aussehen könnte, sind diese Kritikerbisher schuldig geblieben. Die SPD-Fraktion wirddem Gesetzentwurf zustimmen. Auf die Dauer kannder Vernunft und der Erfahrung nichts widerstehen.Ich hoffe, dass Sigmund Freuds Aussage auch aufden Kinder- und Jugendmedienschutz zutrifft.
 Ein Wort zum Entschließungsantrag der FraktionDIE LINKE. Ich stimme ihm inhaltlich voll zu, das istnatürlich auch klar, denn er ist ja wortwörtlich abge-schrieben.
 (Zwischenruf Abg. Blechschmidt, DIE LINKE:Aber nicht wortwörtlich.)
 Die CDU/SPD-Koalition in Sachsen-Anhalt hat ihnwortwörtlich geschrieben. Aber wenn Sie schon ab-schreiben, dann müssen Sie wirklich auch den Zeit-horizont beachten. Ich finde den Zeithorizont aben-teuerlich, denn es ist schon Anfang Juni sozusagen
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in Sachsen-Anhalt geschrieben worden. Und Siekommen jetzt und sagen, bis Ende des Jahres sollein riesengroßes Konzept entwickelt werden. Alsodas ist wirklich abenteuerlich. Wir werden es ableh-nen. Aber ich sage Ihnen ganz deutlich, wir werdendabei im Gespräch bleiben, aber wir wollen Eige-nes entwickeln. Ich glaube, wenn abgeschriebeneTexte die neue Innovationsoffensive der LINKENist, dann mag das sein. Wir machen Eigenes undwir werden Eigenes vorlegen.
 (Beifall SPD)
 Das ist, denke ich, auch Aufgabe des Parlamentsund nicht, abgeschriebene Texte von anderen Par-lamenten hier als große Innovation vorzustellen.Das ist mir zu einfach und wir lehnen deshalb die-sen Antrag ab. Danke schön.
 (Beifall SPD)
 Präsidentin Diezel:
 Vielen Dank, Herr Abgeordneter Döring. Als Nächs-ter spricht für die Fraktion DIE LINKE der Abgeord-nete Blechschmidt.
 Abgeordneter Blechschmidt, DIE LINKE:
 Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wer istschon gegen Jugendmedienschutz? Ich gehe da-von aus, kaum jemand. Daher haben wir auch diedamalige Ankündigung zur Neubeschreibung undFortführung des Jugendmedienschutzes mit Auf-merksamkeit und Interesse aufgenommen. Damitverbunden ist den Schlagworten, wie sie Staatsse-kretär Zimmermann im Ausschuss bei der Vorabin-formation, wie Minister Schöning in seinem Beitragdeutlich gemacht hat, nichts hinzuzufügen bzw. inihrer Einsilbigkeit nicht zu widersprechen - Zielset-zung: Schutz und Qualitätsverbesserung. Dennoch- da muss ich Sie korrigieren - hat es reichlich Ein-wände in der Diskussion im Ausschuss gegebenzum Staatsvertrag, die es nicht nur seitens derFraktion DIE LINKE, sondern meiner Erinnerungnach auch seitens der Fraktion BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN gegeben hat. Dennoch - und dies in allerEindeutigkeit - will ich sagen: Dieser Jugendschutz-staatsvertrag geht weder auf die rasante technischeEntwicklung und die damit verbundene Nutzung einnoch zeigt er eine - ich brauche nur beim KollegenDöring anzuknüpfen: es muss nach Konzepten ge-sucht werden, es müssen Vereinbarungen getroffenwerden, es müssen Modelle entwickelt werden -festgeschriebene praktikable Form des Schutzesund somit ist letztendlich dieser Staatsvertrag derZeit hinterher, seiner eigenen Aufgabenstellung hin-terher. Daher werden wir diesem Staatsvertragnicht zustimmen. Der in diesem Zusammenhangimmer wieder aufkommenden Frage nach den Al-ternativen, auf die ich noch zu sprechen komme,darf nicht die Konsequenz folgen, ein schlechtes,
 unwirksames und seiner Zeit - ich wiederhole mich- hinterherhinkendes Gesetz, wie es jetzt auf demTisch liegt, zu verabschieden.
 (Beifall DIE LINKE)
 Zwei für mich typische medienpolitische Aussagenin dieser Zeit möchte ich zitieren, einmal MarliesKohnle-Gros und einmal Tabea Rößner - beidesMedienpolitiker auf Bundesebene, einmal CDU,einmal BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Frau Präsiden-tin, die CDU-Politikerin in einem Brief, zwar im Mai,aber der Inhalt ist genauso interessant, an die Frak-tionsvorsitzenden in den Ländern: „Wir sind ge-meinsam der Auffassung, dass der Jugendmedien-schutz insbesondere für den Bereich des Internetseiner Konkretisierung bedarf. Wie bei allen gesetzli-chen Regelungen wird die Umsetzung und Durch-setzbarkeit neuer gesetzlicher Regelungen ganzbesonders zu berücksichtigen sein. Wir müssenvermeiden, Erwartungen zu wecken, die sich schonheute erweislich nicht erfüllen lassen. Der aktuellevorliegende Entwurf des Staatsvertrags hat genauhier seine größten Schwachstellen.“
 (Zwischenruf Abg. Ramelow, DIE LINKE:Hört, hört, schon im Mai.)
 Und Tabea Rößner: „Wir halten den Jugendme-dienschutz-Staatsvertrag bereits jetzt für überholtund für nicht zukunftsfähig. Der Staatsvertrag inseiner jetzigen Ausgestaltung wird weder dem In-ternet gerecht noch bringt er den Jugendschutz vor-an.“ Dem ist wirklich nichts mehr hinzuzufügen.
 (Beifall DIE LINKE)
 Meine Damen und Herren, wenn ein Gesetzentwurfdermaßen kritisch begleitet, mithin partei- und ge-sellschaftspolitisch übergreifend so infrage gestelltwird, wird er von uns keine Stimme erhalten. Wasmeinen wir konkret? Begriffliche Unklarheiten, ernstzu nehmende Befürchtungen von Zensur bzw.Selbstzensur, technische Umsetzbarkeit, zu erwar-tende Wirkungslosigkeit. Begriffliche Unklarheiten.Eine der offenen Fragen lautet, wer denn genau imInternet als Inhaltanbieter gilt. Wahrscheinlich müs-sen wir nicht nur große Anbieter wie Fernsehsenderund Zeitungsverlage, sondern jedes Blog und über-haupt jede private Website kennzeichnen. Selbstwenn jeder sich die Mühe einmal machen würde,besteht das Problem, dass eine Internetseite keinunveränderliches Medium darstellt, beispielsweisewie der Film. Demzufolge muss jeder einzelne Bei-trag - sei es ein Artikel, ein Foto, ein Video - durchden Betreiber geprüft werden. Hier besteht die Ge-fahr, dass große Anbieter bevorzugt werden, weilsie es sich leisten können, Personal zur Einstufungder Inhalte abzustellen. Dagegen werden kleinereAnbieter - von der kleinen Regionalzeitung bis zumBlogger - vor ernsthafte Probleme gestellt. Als Kon-sequenz werden sie ihren Inhalt pauschal über„Ü18“ deklarieren, um überhaupt weitere Inhalte
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veröffentlichen zu können. Das Prinzip der schongenannten regulierten Selbstregulierung lässt sichnicht einfach auf Internetangebote übertragen. Esbirgt die Gefahr einer Einschränkung von Mei-nungsvielfalt, indem Anbieter sich vorsichtshalberlieber selbst zensieren als einer RechtsverletzungVorschub zu leisten. Gerade Betreiber von Blogsund Foren werden dazu animiert, ihre Dienste ein-zuschränken oder gegebenenfalls sogar abzuschal-ten.
 Auf der anderen Seite haben wir es ohnehin mit ei-ner Insellösung zu tun, die die Frage nach Internet-angeboten aus dem Ausland überhaupt nicht klärt,egal, welche Filter wir gegebenenfalls anbieten.Ganz zu schweigen von der sogenannten Sende-zeit. Das ist völlig egal. Das Internet ist global, obwir um 1.00 Uhr nachts oder mittags um 12.00 Uhrin das Internet gehen, und die Angebote weltweiteingestellt werden. Da nützt es dann auch nichts,dass sich die restliche Welt dem deutschen Rechtwomöglich unterwirft, das ist kaum möglich. Hierbleibt doch nur wieder die Variante einer Sperrungüber die Provider und das wäre dann de facto diechinesische Lösung und das ist deutlich Zensur, diewir nicht mittragen.
 Meine Damen und Herren, wir können nicht Daten-autobahnen, können nicht Informationen jeglicherArt in riesigen Datenmengen fordern und lassenden Nutzer ohne die entsprechenden Kompeten-zen. Denn letztlich ist der Nutzer von Medienange-boten jeglicher Art auch und gerade des Internetsder - lassen Sie es mich so formulieren - erste Filterbei der Bewertung dieser Angebote. Mit einer nochbesseren Medienkompetenz können wir einerseitsdas individuelle Informationsrecht jedes Einzelnenerfüllen und gleichzeitig andererseits die Kompe-tenz von Jung und Alt erhöhen. Hier, meine Damenund Herren, liegt die Alternative. Dann ist nicht diegegenüber der umfassenden Kritik vermeintliche Al-ternative, es beim bisherigen Staatsvertrag zu be-lassen, so wie es Kollege Döring gegenüber Vor-wärts.de geäußert hat, mitnichten, sondern dieStärkung von Medienkompetenz ist auf der Tages-ordnung.
 Wir haben in den vergangenen Jahren immer wie-der auch die Frage gestellt, wie können wir im Inter-netzeitalter auf die Angebote reagieren, kinder- undmedienschutztechnisch realisieren. Früher gab eseinen Schlüssel für den Fernsehschrank und mitdem Sandmännchen einen definierten Zeitpunktzum Ausschalten der Geräte. Diese Zeiten sind vor-bei. Und der Versuch …
 (Zwischenruf Abg. Barth, FDP: Bei Schnitzlerwar es notwendig, auszuschalten, dasstimmt.)
 Das war dann die letztendliche Konsequenz. Aberdann hat man ja nicht ausgeschaltet, sondern hatumgeschaltet. Diese Zeiten sind vorbei und der
 Versuch, die Regelung der klassischen Medien aufdas Internet,
 (Unruhe im Haus)
 genauer auf die Frage der Dienste im Internet zuübertragen, ist ein Märchen von Hase und Igel. Ichglaube, der Staatsvertrag stellt hier in gewisserWeise, wenn wir bei dem Märchen und dem Bildbleiben, den Hasen dar, der zwar schnell ist, aberder Igel ist schon längst da.
 Es stellt sich die Frage, wie effizient werden ElternFilter auf Computer und Handys ihrer Kinder instal-lieren können, ohne dass diese von den Jugendli-chen umgangen werden. Die Antwort lautet leider,wahrscheinlich gar nicht, sondern im Gegenteil.Eher werden die Kinder den Eltern eine Installationbieten und nicht umgekehrt.
 Zweitens werden viele Anbieter ihre Seiten pau-schal als Erwachsenenseiten deklarieren, so dassein Kindernet übrig bleibt, das mit wenig Seiten der-art eingeschränkt ist, dass selbst Eltern, die in derLage sind, Filter zu installieren, es nicht mehr fürsinnvoll oder für brauchbar halten.
 Die Kompetenz im Umgang mit den sogenanntenneuen Medien ist zu schulen. Kinder und Jugendli-che, aber auch Eltern und Pädagogen benötigenweitere Bildungsangebote. Nur so kann Kinder- undJugendmedienschutz effektiv werden. Deshalb ha-ben wir auch den Entschließungsantrag formuliertbzw. - der Formulierung kann ich mich anschlie-ßen -, abgeschrieben und weiterentwickelt. Wirnehmen durchaus zur Kenntnis,
 (Beifall DIE LINKE)
 dass wir genügend Angebote, reichliche Angeboteauch hier in Thüringen haben.
 (Zwischenruf Abg. Döring, SPD: Wenn dasWeiterentwicklung ist …)
 Aber wenn wir Kindermedienland weiter beschrei-ben und auch dies in der Bundesrepublik deutlichdarstellen wollen, dann heißt es auch, an dieserStelle weiterarbeiten. Unter diesen Angeboten willich ausdrücklich natürlich auch als Mitglied der TLMdie TLM benennen. Deshalb bitte ich Sie, gegebe-nenfalls auch eine Qualifizierung des Antrags imAusschuss vorzunehmen, denn nur eine Ablehnungaufgrund scheinbar schon vorhandener Aktivitätenwäre nicht zeitgemäß und wäre auch nicht ange-bracht.
 Einen letzten Gedanken, meine Damen und Her-ren: Die Thüringer Landesregierung sollte sich derProtokollerklärung der Länder bzw. der Stadtstaa-ten Baden-Württemberg, Bremen, Hamburg, Hes-sen, Saarland, Sachsen und Schleswig-Holsteinanschließen, in der festgehalten wird, dass „dietechnische Umsetzung von Jugendschutzmaßnah-men nicht dazu führen darf, dass anderweitige
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Schutzvorkehrungen verpflichtend vorgeschriebenwerden.“ Bedenken, dass mit diesem verändertenStaatsvertrag Blogs und Microblogging-Dienste, diebeispielsweise Twitter-zensiert werden könnten,müssen in aller Deutlichkeit ausgeräumt werden.Dazu sollte das Land Thüringen sich bekennen unddeutlich auch eine Aussage treffen. Thüringen kannund sollte dem Jugendmedienschutzstaatsvertragggf. eine eigene Protokollerklärung hinzufügen undbei den anderen Ländern um Unterstützung wer-ben, dass der eigentliche Jugendmedienschutz we-niger an technischen Details als an einer Stärkungder Medienkompetenz von Kindern und Jugendli-chen festgemacht werden sollte. Das wäre dannauch sinnhaft aus unserer Sicht.
 (Beifall DIE LINKE)
 Meine Damen und Herren, dieser Staatsvertrag -ich wiederhole mich - hinkt der Zeit gewaltig hinter-her und ist wenig geeignet, die Fragen des Jugend-medienschutzes zu bewältigen, daher stimmen wirihm nicht zu. Aber wir als Gesetzgeber sind nichthandlungsunfähig, sondern können mit der Stär-kung der Medienkompetenz im Allgemeinen und imKonkreten wesentlich mehr bewerkstelligen. Des-halb, ich wiederhole meine Einladung, bitte ich Sieum Unterstützung und Zustimmung unseres Ent-schließungsantrags. Danke.
 (Beifall DIE LINKE)
 Präsidentin Diezel:
 Vielen Dank, Herr Abgeordneter Blechschmidt. Darfich noch mal nachfragen, weil Sie auch von Aus-schussüberweisung gesprochen haben, möchtenSie den Entschließungsantrag an einen Ausschussüberwiesen haben?
 (Zuruf Abg. Blechschmidt, DIE LINKE: Nein.)
 Nein, gut. Wir fahren fort in der Rednerliste. AlsNächster hat das Wort der Abgeordnete Meyer vonder Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.
 Abgeordneter Meyer, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-NEN:
 Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen undHerren, ich finde, die Debatte spannt sehr schönauf auf das Thema. Sie ist wirklich getragen davon,dass wir alle miteinander mit diesem Gesetzentwurfnicht wirklich glücklich sind und wahrscheinlichauch nie sein können; das liegt am Thema. DasAufspannen dieses Themas läuft ja zwischen denbeiden Begrifflichkeiten Jugendschutz und Zensur.Ich will in meinem Beitrag einige Bemerkungen da-zu machen, welche Ansichten wir als Fraktion undübrigens auch wir als Bündnisgrüne im Bundesge-biet - danke für Zitate aus unserer Fachkompetenzheraus - zu dem Thema haben.
 Sendezeiten im Netz als Stichwort, die dafür sorgensollen, dass Jugendschutz möglich ist. Sendezeitenim Internet haben tatsächlich nur sehr begrenzteMöglichkeiten, aber ihnen vollständig die Möglich-keiten für Jugendschutz abzusprechen, würde ichauch infrage stellen, und zwar deshalb, weil mannatürlich die Nutzungsgewohnheiten von Kindernund Jugendlichen adaptieren muss und die sind re-gelmäßig nachts um 12.00 Uhr nicht mehr im Netz,jedenfalls in bestimmten Altersklassen nicht. Genauda wird das Problem wieder deutlich, und - übri-gens auch ein zweites Thema -, im Netz sind regel-mäßig auch Angebote, die auf Deutsch angebotenwerden, zu bestimmten Zeiten nicht mehr sinnvol-lerweise im Netz, bestimmte Bloggergeschichtenzum Beispiel.
 Das heißt, wir haben uns lang und breit über dasThema ausgetauscht sowohl in den Fachausschüs-sen hier im Haus als auch auf diversen Podien, indenen ich gewesen bin. Man kann hoffen - mehrkann man dazu aber auch nicht sagen, es gibt vielKonjunktive bei diesem Thema -, dass die Nut-zungsgewohnheiten von Kindern und Jugendlichen- abwärts gesprochen, was das Alter angeht - dorteine gewisse Lenkungsfunktion haben können,dass bestimmte klassifizierte Inhalte, die zu be-stimmten Sendezeiten nicht gesendet werden dür-fen, auch tatsächlich dann nicht konsumiert wer-den. Um es mal sehr plastisch auszudrücken, ge-waltverherrlichende Inhalte oder auch nur porno-grafisch lappende Inhalte, die für Erwachsene zu-gänglich sind ab 18 und dann beispielsweise nurnoch ab 22.00 Uhr gezeigt werden dürfen, sind fürKinder - sagen wir mal mit acht oder zehn Jahren -dann wahrscheinlich im Großteil auch nicht zugäng-lich. Im Großteil, da wird es auch wieder Ausnah-men geben. Denn wenn ein Kind mit acht oderzehn Jahren um 22.00, 23.00, 24.00 Uhr Fernse-hen schauen darf oder auch in das Netz darf, dannist es natürlich trotzdem zugänglich. Wir müssenleider konstatieren, das ist in Deutschland der Fall,dass es solche Situationen gibt.
 Andererseits finde ich es auch ein bisschen ulkig,wenn dann Argumente kommen, die heißen: Ichfühle mich aber dann zensiert, wenn ich nicht mehrin der Lage bin, morgens zum Frühstücksfernsehenden Tatort sehen zu können, wenn ich in Japan bin.Der ist dann nämlich in dem Moment nicht mehr zu-gänglich, weil der Tatort nicht gezeigt werden darfvor, ich glaube, 18.00 Uhr oder 20.00 Uhr, keineAhnung, im Netz. Es gibt Menschen, die sehen sichgern den deutschen Tatort an morgens in Japan.Das habe ich mir sagen lassen. Es war ein Argu-ment gegen diese Zeitbeschränkung. Das sehe ichnicht so. Es war ein Grundsatzthema. Es ging umdie Frage der grundsätzlichen Zensur im Netz,warum erwachsene Menschen, die gar nicht betrof-fen sein sollen - es ist völlig richtig, ob es einer istoder 5 Mrd., spielt keine Rolle - in diesem Fall dar-
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an gehindert werden sollen, den Tatort in Japanmorgens um 8.00 Uhr sehen zu können.
 Auch das Thema der Sprachbarriere im Netz spielteine gewisse Rolle, und zwar nicht nur in der Frageder Adaption von fremdsprachigen Inhalten. Damuss man leider sagen, viele Inhalte, die konsu-miert werden, haben mit Sprache nur sehr wenig zutun. Ich meine in diesem Fall Videos oder Musikund darunter auch sehr eklige Sachen. Deshalbkann man aber auch feststellen, dass die Nutzung -wiederum absteigend mit dem Alter, was fremd-sprachige Programme angeht - nach wie vor nochsich deutlich auf deutschsprachige Angebote be-schränkt. So lange man im Englischen nicht gutkommunizieren kann, schafft man es eben auchnicht, bei Youtube alle englischsprachigen Videoszu sehen. Dementsprechend wirkt auch diese Bar-riere möglicherweise in gewisser Art und Weise.Sie merken, ich bin beim Konjunktiv.
 Was die Filterregeln angeht, völlig richtige Bemer-kung, auch die sind umgehbar. Ich glaube ehrlichgesagt nicht, dass das, was wir heute hier beratenund wahrscheinlich auch beschließen werden, in ir-gendeiner Art und Weise jemand, der 14 Jahre altist, davon abhalten kann, irgendeinen x-beliebigenInhalt im Netz zu finden.
 (Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-NEN)
 Ich habe vielleicht mit 14 schon zu hoch gegriffen,vielleicht bin ich schon zu alt dafür und müssteschon 13 sagen, kann auch sein. Aber bei Zehnjäh-rigen würde ich mal annehmen, dass solche Filter-regeln im größeren Teil noch Möglichkeiten eröff-nen können. Auch dort bleibe ich bewusst im Kon-junktiv.
 Diese Filterregeln schränken die Freiheit im Netzein, auch für andere Nutzer als die gewollten. Dasind wir genau bei dem Thema, soll das Netz voll-ständig frei sein? Kann man das weiter möglich hal-ten? Ist diese Fiktion des völlig freien Netzes ei-gentlich heutzutage auch noch da oder nicht? Ne-benbei bemerkt, die völlig freie Zugänglichkeit zumNetz hat auch etwas mit Geld zu tun. Es gibt genü-gend Menschen auf dieser Welt, die den Netzzu-gang überhaupt nicht haben, weil sie zu arm sind.Da hilft dann auch, finde ich, im Netz eine großeDebatte dazu, dass alle Menschen gleich sind, weilsie im Netz kommunizieren können, wenig weiter.Es ist auch da ungerecht. Auch wenn man im Netzkommuniziert, muss man auch dort immer nochkonstatieren, dass man Geld braucht, um Flatrateserwerben zu können (ich will gar nicht über dasThema des Netzzuganges im ländlichen Raum dis-kutieren).
 Also lange Rede, kurzer Sinn: Die Freiheit im Netzist sowieso schon nicht mehr so frei, wie wir dasgern hätten, die Freiheit im Netz überhaupt sein zu
 können, aber sie wird durch dieses Gesetz tatsäch-lich auch eingeschränkt für Menschen, die nicht ge-meint sind, also für Menschen über 18 Jahre.
 Ein Hauptgrund, warum ich aber trotzdem hier vornstehe und der Meinung bin und dann auch empfeh-len werde, diesem Gesetz zuzustimmen, ist, dassdas Hase-und-Igel-Thema schön passt, aber in ei-ne andere Richtung, Herr Blechschmidt, wie ich essehe, und zwar das Thema „Gated communities“durch Private. Wenn der Staat jetzt nicht wenigs-tens versucht, so etwas wie Netze zu schaffen, indenen sozusagen in einem virtuellen Raum einegewisse Sicherheit vor bestimmten Inhalten für Ju-gendliche und heranwachsende Kinder da ist, dannwerden wir schon in wenigen Monaten wahrschein-lich die Situation haben, dass große Firmen, für dieich jetzt keine Schleichwerbung machen werde, ge-nau das anbieten werden so nach dem Motto: Gehüber mich in das Netz und ich biete dir klassifiziertan, dass deine Kinder dann dort 20-, 30-, 50-,100.000 deutschsprachige Seiten aufrufen können,die alle sicher sind. Dafür zahlst du mir 3 € oder 5 €oder lässt Werbung zu, wie auch immer. Genaudiese Sachen sind gerade dabei, entwickelt zu wer-den. Wenn wir als Staat da nicht eingreifen und Al-ternativen dafür geben, dann bekommen wir dasZensurthema durch die Hintertür im Sinne von posi-tiver Zensur. Wer da nicht drin ist, hat dann ebendas Pech, dass er sich draußen in der Wildnis her-umtreibt, virtuell gesprochen.
 Das sorgt dann auch dafür, dass genau die kleinenAnbieter, die Blogger und die, die wir immer schüt-zen wollen, die berühmte Community, die sich ausfreiwilligen Sachen entwickelt hat - ich habe vonamerikanischen Großkonzernen geredet, weil mirjetzt gerade die Frage im Satz kam -, diese Kleinensind dann in einem zweitklassigen Netz unterwegs,das eben nicht sicher ist, weil die sich das nie leis-ten können. Möglicherweise müssen wir genau fürdiese das staatliche Angebot schaffen. Der Ver-gleich hinkt ziemlich, aber ich mache ihn trotzdem:Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist mittlerweileauch ein in diese Richtung zu sehender Reflex dar-auf, dass wir nicht nur Privatrundfunk und -fernse-hen haben.
 Ich finde es bemerkenswert - und darauf hat HerrBlechschmidt völlig zu Recht hingewiesen -, dasssich die Länder veranlasst gesehen haben, mehre-re Protokollnotizen an das Gesetz anzuhängen unddass es daraus nun gewährt ist zu zitieren, was denKonjunktiv in diesem Bereich angeht. Beispielswei-se haben alle Länder zu Protokoll gegeben, dasssie in 2013 eine Evaluierung dieses Gesetzes wol-len - in drei Jahren. Das dürfte schon um minde-stens ein bis zwei Jahre zu spät sein, und zwarnicht, weil das Gesetz dann nicht wirkt, sondernweil die Entwicklung im Netz viel zu stark voran-schreitet. Wir müssen wahrscheinlich darauf drin-gen - das kann ich nur in die Landesregierung hin-
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eingeben -, jetzt schon dafür zu sorgen, dass dieseEvaluation begleitend zu diesem Gesetz bereits in2011 gemacht wird und spätestens 2012 eine Mei-nung dazu entwickelt wird, ob nicht mit ganz ande-ren Methoden herangegangen werden muss. Wirmüssen dafür sorgen, dass im Netz eine gewisseSicherheit vor gewaltverherrlichenden oder natio-nalsozialistischen oder pornografischen Inhalten fürKinder und Jugendliche da ist.
 Selbstklassifizierungen der Anbieter, darauf ist zuRecht hingewiesen worden, schließt kleine Anbieteraus, die die Macht, das machen zu können, nichthaben, die Zeit dafür nicht haben oder das Know-how. Die Hoffnung der Länder, dass Selbstklassifi-zierungen zu einer Lösung führen werden, teile ichnicht. Eine Positivliste von unbedenklichen Angebo-ten ist meiner Ansicht nach nur für kleinere Kinderüberhaupt noch eine sinnvollere Alternative. Natür-lich kann man sagen, Kikanichen - das kann ich ru-hig mal als Werbung machen, schließlich gehörtuns dieser Sender - ist toll. Gehen sie zu Kikani-chen.de ins Netz, da sind Ihre Kinder sicher beimSurfen.
 (Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN)
 Richtig. Aber das machen Kinder bis zu welchemAlter? Ja, Sie, Herr Kollege? Schön.
 Präsidentin Diezel:
 Das Wort erteile ich.
 Abgeordneter Meyer, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-NEN:
 Er hat doch gar nichts gesagt. Jedenfalls gehe ichdavon aus, wenn die Zahl der Geburtstage zwei-stellig ist, ist das Thema wahrscheinlich erledigt,dass man Kinder auf eine Webseite bringen kann;einzelne Ausnahmen im Parlament natürlich ausge-schlossen.
 Ich bin der Meinung von Herrn Blechschmidt, dassdie Erklärung von Baden-Württemberg und anderenLändern durchaus eine Erklärung ist, der auch Thü-ringen beitreten könnte. Ich habe mir dort als Be-griff aber als wesentlichen Punkt aufgeschrieben,dass klargestellt wird, „dass es keine zusätzlichenKontrollpflichten von Anbietern für fremde Inhaltedurch diesen Staatsvertrag gibt, auch nicht im Rah-men von Foren und Blogs“. Ein ganz heißes Eisen,wo es wirklich um das Thema Zensur geht, wo manhingehen und sagen muss, dann werden alle priva-ten Blogs eigentlich unmöglich gemacht, wenn die-ser Staatsvertrag darauf hinzielt, dass auch diefremden Anbieter daraufhin kontrollieren müssen,ob sie etwas für über 6-, über 12-, über 16- oderüber 18-Jährige anbieten oder nicht. Diese Klarstel-lung ist eminent wichtig. Ich kann nur dafür werben,
 dass die Staatsregierung sagt, okay wir sind bereit,diesen Protokollnotizen beizutreten.
 Im Ergebnis zeigt das Gesetz die Hilflosigkeit desstaatlichen Rechtssystems mit der neuen virtuellenUmwelt. Ich habe bewusst „des staatlichen Rechts-systems“ gesagt und nicht des Rechtssystems ins-gesamt. Ich kann mir sehr wohl sinnvolle Reaktio-nen vorstellen, die sind aber überstaatlich. Wirbrauchen offensichtlich für einen überstaatlichenRaum auch überstaatliches Recht. Mir ist nur eineinziges Beispiel eingefallen, was ähnlich gelagertist, nämlich das Recht der Meere. Auch die kannman unmöglich mit staatlichen Gesetzen klären,das ist auch bekannt. Es braucht ein gemeinsamesinternationales Seerecht, nur damit schafft man aufden Meeren Ordnung. Die Meere sind übrigens, wiedas Internet auch, um mit einem neuen Wort zusprechen, Commons, also Gemeingüter, und diebrauchen den besonderen Schutz des Staates,aber in diesem Fall brauchen sie den besonderenSchutz der Staatengemeinschaft. Wir sollten drin-gend dafür sorgen, dass die Europäische Unionmindestens in ihrem Rechtsraum dafür eintritt, dassKindermedienschutz dort eine allgemeine Fassungbekommt. Aber dieses vorliegende Gesetz ist mög-licherweise notwendig für den Erkenntnisgewinn,dass es eben gerade nicht reicht. Fortschritt ist indiesem Bereich wahrscheinlich eine Schnecke.
 (Zwischenruf Abg. Blechschmidt, DIE LINKE:Dann nennen wir es doch so.)
 Na ja, Rundfunkänderungsstaatsverträge heißenRundfunkänderungsstaatsverträge, daran könnenwir wenig machen, Herr Blechschmidt. Aber das istder Grund, warum ich meiner Fraktion empfohlenhabe, diesem Gesetz zuzustimmen. Wir brauchenwahrscheinlich dieses Ergebnis, festzustellen, dasses so nicht geht. Wir brauchen europäische undweltweite Initiativen. Wir können aber diese Über-zeugung nicht nach außen tragen, wenn wir esnicht wenigstens versucht haben. Manchmal mussder Hase in der Furche entlanglaufen, um zu mer-ken, dass der Igel schon da ist, um bei dem Bild zubleiben.
 (Beifall SPD)
 (Zwischenruf Abg. Dr. Zeh, CDU: Der Igelwar nicht wirklich da.)
 Eine kurze Bemerkung noch zum Entschließungs-antrag der LINKEN.
 (Zwischenruf Abg. Ramelow, DIE LINKE:Aber der Hase war schon tot.)
 Oh, hier werden die Bilder aber gerade zu Tode ge-ritten, um noch einmal dabei zu bleiben.
 Zum Entschließungsantrag der LINKEN: Er ist in-haltlich auf gar keinen Fall falsch. Medienkompe-tenz zu stärken, das ist völlig richtig, aber auch da,muss ich mal sagen, sind Sie in die Falle getappt;
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der Familienpolitiker aus der CDU, der immer sagt,lasst doch die Eltern machen, dann wird das schonkein Problem im Internet werden. Das ist aber ge-nau das Problem. Genau die Eltern, die genau die-sen Appellen gegenüber nicht zugänglich sind, sinddie Erziehungsberechtigten von den Kindern, derenProbleme wir gerade diskutieren.
 (Zwischenruf Abg. Emde, CDU: Was legenSie uns eigentlich für einen Quatsch in denMund?)
 Sie sind noch dran, mal sehen, was Sie sagen wer-den. Tatsache ist jedenfalls, ich habe bislang in denDebatten mit den CDU-Kolleginnen und -Kollegenin den Ausschüssen immer gehört, macht die Elternstark, die Eltern sind medienkompetent genug unddie sorgen dann dafür, dass die Kinder im Netz kei-ne Dummheiten anstellen. Das ist völlig richtig, dassollte man machen. Aber wir haben eben einen er-kennbaren Anteil von Menschen, die als Erzieherin-nen und Erzieher bei ihren eigenen Kindern in die-sem Punkt völlig versagen, aus welchen Gründenauch immer. Der eine Grund, medienkompetent zusein, ist richtig, deshalb ist der Antrag der LINKENinhaltlich richtig. Aber er ist für das Problem fastwirkungslos. Darum habe ich mir auch verkniffen,einen ähnlichen Antrag zu stellen, weil er mit deneigentlichen Problemen, hier kann man im Netzwas tun, nichts zu tun hat. Er ist inhaltlich richtig, in-sofern stimmen wir ihm auch zu. Er ist aber nichtgeeignet, um das Problem, über das wir geradehier diskutieren, zu lösen. Vielen Dank.
 (Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-NEN)
 Präsidentin Diezel:
 Vielen Dank, Herr Abgeordneter Meyer. Als Nächs-ter spricht der Abgeordnete Dr. Klaus Zeh von derCDU-Fraktion.
 Abgeordneter Dr. Zeh, CDU:
 Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen undHerren, wie von Minister Schöning dargestellt, ha-ben die Regierungschefs der 16 deutschen Länderden Vierzehnten Rundfunkänderungsstaatsvertragam 10. Juni unterzeichnet. Ich hoffe nun, dass alleLänderparlamente das ratifizieren, dann kann errechtzeitig am 1. Januar 2011 in Kraft treten. Ichdenke, es besteht Handlungsdruck. Ich finde eineAblehnung als das ungeeignete Mittel. Herr Blech-schmidt, wir sind uns natürlich darüber einig: Dietechnische Entwicklung ist so rasant, dass Politikwahrscheinlich immer dieser hinterherlaufen wird.Aber was ist denn die Alternative? Nichts machenist keine Alternative. Also denke ich, sind wir gutberaten, wenn wir handeln, wohl wissend, dass vie-le Probleme noch vor uns stehen; Probleme, die wirheute noch gar nicht ahnen, weil natürlich die Ent-
 wicklung so schnell geht. Wir wollen dann, das istauch in dem Gesetz so beschrieben, eine Evaluie-rung machen nach drei Jahren. Da haben sich dieLänder festgelegt, ob das in einer Protokollnotiznun so von Thüringen mit unterstützt wird odernicht, das ist egal, es ist der gemeinsame Wille derLänder.
 Ihren Hinweis, Herr Blechschmidt, auf MarliesKohnle-Groß kann ich so nicht teilen, denn ich ken-ne diesen Brief. Ich weiß, dass diese Kritik bestand.Das wurde dann in den Diskussionen ausgeräumt.Es geht ganz klar darum, wer ist Anbieter und werist Betreiber. Der Anbieter hat die Verantwortungund nicht der Betreiber, so dass Blogs und Forennatürlich gemacht werden können ohne Einschrän-kungen. Es war eine juristische Frage, die nochklargestellt werden musste. Meines Erachtens istdas auch klargestellt worden.
 Wir sind bei einem sehr sensiblen Thema. Ich weiß,Jugendschutz, das ist immer so: dem einen geht esnicht weit genug, der Staat müsse mehr tun!Schutzvorkehrungen sind nicht konsequent und un-wirksam, hat Herr Blechschmidt gesagt. Die ande-ren sagen, es geht schon viel zu weit, der Überwa-chungsstaat ist überall sichtbar, die Zensur ist all-gegenwärtig. Ich halte das alles für Unsinn. Wir wis-sen, dass der Missbrauch von schutzwürdigen Da-ten sehr schnell geschehen kann. Wenn wir Provi-dern die Möglichkeit zur Kontrolle geben, wissenwir, dass das Einfallstore für Hacker sind. Deshalb,glaube ich, ist auf jeden Fall wichtig, dass wir hiereine rechtliche Klarstellung haben und wir hier auchhandeln müssen.
 Dass das vorgelegte Gesetz auch von Altbewähr-tem ausgeht, dass das die Fortsetzung von Altbe-währtem ist, hat mein Kollege Döring schon gesagt.Es geht um das Prinzip „regulierte Selbstregulie-rung“. Ich will dazu sagen, dass das deutsche Ju-gendschutzrecht europaweit als vorbildlich gilt,auch wenn wir wissen, dass es natürlich hier undda Probleme gibt, die gerade mit der Technik, diejetzt auf uns zukommt, nicht in jedem Fall bewältigtwerden können. Wichtig ist, dass erst einmal eineVereinheitlichung der Alterskennzeichnung stattfin-det zwischen dem, was wir bereits in den Medienkennen, in den Fernsehmedien, dass auch die Te-lemedien jetzt die gleiche Kennzeichnung tragensollen. Damit haben wir eine Gleichbehandlung.Dass es auch eine Sendezeitempfehlung für ju-gendgefährdende Beiträge gibt und dass das nachdem Prinzip der freiwilligen Selbstkontrolle ge-schieht, auch das halte ich für richtig.
 Sie kennen alle dieses Kürzel „FSK“, das ist dasLabel, was dann auf den Videos zu erkennen ist mitder Altersangabe. Der Vorwurf, dass kleine Anbie-ter dann nicht mithalten können, weil die großennatürlich die entsprechenden Kapazitäten haben,um diese Einstufung zu machen, dem ist auch
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Rechnung getragen, denn die FSK bietet ab Sep-tember, also ab diesem Monat, Serviceleistungenan, um bestimmten Anbietern von Web-Inhaltenden Jugendschutz im Internet auch aufzubereiten.Damit können gerade die kleinen Anbieter den Ser-vice nutzen und die großen Player, die natürlich diefinanziellen Ressourcen haben, werden jetzt nichtdazu in der Lage sein, die kleinen zu verdrängen.
 Auch die KJM ist im Vierzehnten Rundfunkände-rungsstaatsvertrag gestärkt worden. KJM, das istdie sogenannte Kommission für Jugendschutz derLandesmedienanstalten. Diese sitzt in München miteiner Stabsstelle und mit einer kleinen Geschäfts-stelle in Erfurt. Wir bedauern, dass diese ab 2013nach Berlin umsiedeln muss, aber vielleicht kannman bis dahin noch die Möglichkeit suchen, dassman eine gewisse Kompetenz in Erfurt hält. Das istvielleicht dann in den Diskussionen möglich, viel-leicht kann man den einen oder anderen Kompro-miss finden, das hier in Erfurt noch zu halten.
 Ich denke, die Eltern bekommen hier erweiterteHandlungsmöglichkeiten zum Schutz ihrer Kinder,auch wenn Herr Meyer sagt, dass die Kinder wahr-scheinlich den Eltern das erklären müssen, was dageschieht. Aber genauso wie es heute möglich ist,dass man Virenschutzprogramme installiert - unddas haben die meisten, wir wissen, wie wichtig Vi-renschutzprogramme sind, um den Rechner zuschützen -, so ist es dann auch möglich, dass manJugendschutzprogramme installiert, die auch ange-boten werden müssen und die können und müssendowngeloadet werden. Die großen Access-Providersind verpflichtet, ihre Kunden auf die Möglichkeitensolcher Jugendschutzprogramme hinzuweisen undauch diese Programme anzubieten. Dass natürlichdie Eltern entscheidend hierbei sind, ist klar, aber,Herr Meyer, es hat nie jemand gesagt und die CDUschon gar nicht, dass wir den Eltern einfach so sa-gen, nun macht mal, ihr seid jetzt zuständig. Die El-tern sind natürlich der Dreh- und Angelpunkt desGanzen, ihnen kommt beim Jugendschutz einezentrale Rolle zu, aber sie bekommen auch Hand-werkszeug dazu. Das muss zur Verfügung gestelltwerden und so, wie ich vorhin bereits ausführte,gibt es bereits die Serviceleistungen durch die FSK.
 Wichtig ist auch, und das ist vorhin auch kurz beiHerrn Meyer angeklungen, die Unterscheidung zwi-schen den Anbietern und zwischen den Providern,also denjenigen, die jetzt die Inhalte nicht machen,die nicht für die Inhalte zuständig sind, die einfachüber Provider ihre Angebote machen. Klar ist, dieHaftung für fremde Inhalte kann nicht den Providernzukommen, die Haftung muss immer bei den In-haltsanbietern bleiben. Wenn ich nämlich den Pro-vidern diese Haftung übertrage, dann müsste ichPflichten zur Prüfung, dann müsste ich auch dieHandwerkszeuge geben und das könnte natürlichin großem Maße zu Missbrauch führen, denn dannmüsste ich den Providern Kontrollbefugnisse ein-
 räumen und, und, und. Sie wissen, wie schnelldann Hacker dabei sind, diese Kontrollbefugnisseauszunutzen. Das darf nicht sein, das wäre in derTat verheerend.
 Meine sehr verehrten Damen und Herren, das The-ma Medienkompetenz ist allgegenwärtig. Die LIN-KEN haben, und das hat bereits meine Kolleginvorher gesagt, einen Antrag abgeschrieben, „wei-terentwickelt“ sagen Sie, aber es ist vielleicht imPromillebereich weiterentwickelt. Es ist fast allesabgeschrieben, wortgleich, deswegen kann der An-trag von vornherein nicht schlecht sein, per se, dassehe ich auch so,
 (Zwischenruf Abg. Ramelow, DIE LINKE: …nachgenutzt von der CDU/SPD.)
 nur haben Sie an einer Stelle nicht aufgepasst, dashat der Kollege Döring bereits gesagt, dieser An-trag ist bereits im Mai/Juni eingegangen. Man hatnatürlich lange Zeit sich auf ein solches Konzeptvorbereitet, wobei ich meine, ein gutes Konzeptbraucht Zeit, man darf das nicht überstürzen. Des-wegen ist es gar nicht möglich, dass wir jetzt imSeptember ein solches Konzept von der Regierungabfordern. Wir werden dann wahrscheinlich innächster Zeit darüber diskutieren müssen, wie wirein solches Thema seriös auf den Weg bringen, dawerden wir uns nicht verschließen.
 Es bleibt abschließend zu sagen, die technischeEntwicklung geht so schnell, so dass eine Evaluie-rung dieses Themas nötig ist. Namens der CDU-Fraktion empfehle ich Zustimmung zu diesem Ge-setz. Vielen Dank.
 (Beifall CDU)
 Präsidentin Diezel:
 Vielen Dank, Herr Abgeordneter Dr. Zeh. AlsNächster spricht der Abgeordnete Barth von derFDP-Fraktion.
 Abgeordneter Barth, FDP:
 Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen,bevor ich mich mit dem Inhalt beschäftige, möchteich eine Anmerkung machen, dass ich bemerkens-wert finde, wie die Landesregierung dieser Tagungdes Parlaments, ihres Auftraggebers, hier folgt. Ichfinde es insbesondere bemerkenswert, dass diebeiden Ministerien, die inhaltlich betroffen sind,nämlich das Bildungsministerium, was nicht nur un-ter dem Stichwort „Medienkunde“ sich mit diesemThema befassen sollte, sondern auch das für denVerbraucherschutz - über den reden wir im weite-sten Sinne - und für den Jugendschutz zuständigeMinisterium hier mit Abwesenheit glänzen, das hal-te ich für mehr als nur bemerkenswert.
 (Beifall DIE LINKE, FDP, BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN)
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Vielleicht sollten wir tatsächlich darüber nachden-ken, das eine oder andere Regierungsmitglied malzu bitten, den Tagungen des Parlaments etwas auf-merksamer zu folgen.
 (Zwischenruf Abg. Kuschel, DIE LINKE:Nein, wir schicken sie gleich heim.)
 Auch keine schlechte Idee, Herr Kuschel, ich binnicht oft mit Ihnen einer Meinung, aber sie nachHause zu schicken, mit dem Gedanken könnte ichmich in der Tat auch anfreunden. Meine sehr ver-ehrten Damen und Herren, ich überlege währendmeiner Rede noch, den Antrag kann man ja zumSchluss noch formulieren.
 Meine sehr verehrten Damen und Herren, dass dasNetz nicht mehr wegzudenken ist aus der Lebens-wirklichkeit vieler Menschen und damit natürlichauch Jugendlicher, ist ein Allgemeinplatz und trotz-dem natürlich für die Debatte hier Ausgangspunktund grundlegende Feststellung. Information, Kom-munikation, gesellschaftliche Teilhabe realisierensich heute für viele Menschen und auch für Jugend-liche über das Netz. Der freie Zugang zu Informati-onsquellen und die freie Kommunikation als Wertan sich sind Grundpfeiler unseres demokratischenStaates und gleichzeitig Voraussetzung für die wis-sensbasierte Gesellschaft. Deswegen, weil das soist, Herr Kollege Meyer, ist es in der Tat völlig uner-heblich, ob es einen gibt oder ob es eine Millionsind, die morgens um 8.00 Uhr in Japan oder mei-netwegen auch auf den Philippinen den Tatort an-schauen wollen, in jedem Fall ist es eine freie Ent-scheidung, das tun zu wollen, und in jedem Fall istdie Frage zu stellen und zu beantworten, ob es hin-reichend Grund gibt, dieses Begehren in irgendei-ner Form einzuschränken. Es ist eine Grundfrage.Deswegen sind wir wirklich gut beraten, wenn wirdas Netz eben nicht nur als Quelle unrechtmäßigerHandlungen sehen, sondern als das, was es ist,nämlich als Informations-, als Kommunikationsme-dium, als sich rasant entwickelnden Ideengeber, alsAnregungsgeber auch für gesellschaftliche Entwick-lungen. Allen, die den ersten Gedanken näherlie-gend finden, nämlich den Quell unrechtmäßigerHandlungen, denen sei zumindest einmal gesagt,dass mit dieser Debatte nicht der Anschein erwecktwerden darf, als sei das Netz bisher rechtsfreierRaum. Kinderpornografie, Verletzung des Urheber-rechts, auch Betrugshandlungen sind auch jetztschon strafbare Handlungen, sind auch jetzt schonVerstöße gegen bestehende Gesetze. Die Beson-derheit ist natürlich, dass das Netz ein exemplari-sches Beispiel dafür liefert, wie nationale Gesetzge-bung eben in der sich globalisierenden Welt auchirgendwann an Grenzen stößt.
 Es geht im vorliegenden Vierzehnten Rundfunkän-derungsstaatsvertrag zentral um die Frage desSchutzes von Kindern und Jugendlichen vor nichtaltersgerechten Internetinhalten. Es geht also um
 das Spannungsverhältnis zwischen dem Grund-recht auf Meinungs- und Informationsfreiheit auf dereinen und dem Schutz von Jugendlichen vor Ge-fahren auf der anderen Seite. Diese beiden Polespannen das Netz auf. Der Vertrag gibt die Antwortüber die sogenannten Anbieterselbstkennzeichnun-gen - ein Wort, bei dem man aufpassen muss, dassman sich nicht irgendwann verstolpert mittendrin,aber das ist nun mal in den juristischen Materienso. Das heißt nichts anderes, als dass die Anbietervon Telemedien ihre Angebote im Sinn der FSKselbst mit Alterskennzeichnungen versehen kön-nen, die Kennzeichnung dabei optisch und auchmaschinenlesbar erfolgen soll. Das heißt, Elternkönnen eine Software auf dem heimischen Compu-ter installieren, der dann entsprechend die Alters-kennzeichnung ausliest. Es sind im Verlauf der Be-ratungen verschiedene Bedenken vorgebracht wor-den und auch mithilfe von FDP-getragenen Landes-regierungen ein Stück weit entkräftet worden, dieden aus unserer Sicht notwendigen freien Zugang -das ist ein freies Netz ohne staatliche Zensur - wei-terhin auch garantieren. Da wäre zum einen dieFrage, dass das Haftungssystem des Telemedien-gesetzes unberührt bleibt mit dem neuen Gesetz.Das heißt, es werden keine neuen Kontrollpflichtenfür Inhalte Dritter geschaffen. Das heißt zum Zwei-ten, dass auch für Blogs, für Foren, für Chats - dasist vorhin schon angesprochen worden - die Alters-kennzeichnung auch freiwillig bleibt. Das heißt,dass keine Netzsperren durch Provider oder anderestaatlichen Stellen vorgenommen werden, und esheißt zum Vierten auch, dass mit nutzerautonomenFilterprogrammen neben den Jugendschutzpro-grammen ein Werkzeug zur Verfügung steht, umKinder und Jugendliche vor schädlichen Inhalten zuschützen. All das führt im Zweifelsfall auch dazu,dass es trotzdem für gewerbliche Anbieter schwerzu bewältigende Hürden geben kann. Wenn es zueiner massiven Verbreitung dieser Jugendschutz-programme kommt, wird es möglicherweise dazuführen, dass es für Anbieter ein sehr hohes Interes-se gibt, auf diese weiße Liste zu kommen, um fürdie Masse der Nutzer auch weiterhin erreichbar zubleiben. Wer also eine entsprechende Kennzeich-nung erhalten will, ist dann auch für das Gesamtan-gebot unter Jugendschutzaspekten verantwortlich.Das kann gerade für nichtgewerbliche Anbieter vonHomepages, insbesondere für solche mit Nutzerfo-ren, eine durchaus schwer zu erfüllende Aufgabesein.
 Weil Kollege Döring die Frage des effizienten Ju-gendschutzes angesprochen hat, muss man natür-lich auch aufpassen, dass man nicht eine ver-gleichsweise möglicherweise trügerische Sicherheitschafft mit den Instrumenten, über die wir reden.Natürlich gibt es pfiffige junge Leute, denen es viel-leicht durchaus möglich sein wird, diese Program-me entsprechend zu umgehen, die Schutzmecha-nismen auszuschalten, während sich die Eltern
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nach der Installation des Programms in einer ebendann trügerischen Sicherheit wiegen. Die Frage,wie viele Eltern tatsächlich solche Programme in-stallieren, wage ich gar nicht ernsthaft zu stellen,denn auch an der Stelle bewegen wir uns auf dün-nem Eis und das wissen sicherlich auch alle.
 All dies zeigt, dass die Protokollnotiz von BadenWürttemberg durchaus richtig ist, die sich mit derFrage der Evaluation des neuen Medienschutz-staatsvertrages beschäftigt. Trotz all dieser kriti-schen Punkte meinen wir aber, dass der Vertragein Stück weit in die richtige Richtung geht und wer-den deshalb unsere Zustimmung zum Ratifizie-rungsprozess, zur Einleitung des Ratifizierungspro-zesses geben.
 Meine Damen und Herren, Freiheit meint nicht, dieWillkür beliebig zu handeln, sondern Freiheit meintdie Fähigkeit, verantwortlich zu handeln.
 (Beifall FDP)
 Am Beispiel dieses Jugendmedienstaatsvertrageszeigt sich ganz konkret, dass trotz aller Schutzme-chanismen wir am Ende eben nicht ohne die Wahr-nehmung der eigenen Verantwortung auskommenwerden. Kein Gesetz der Welt kann Eltern von derPflicht entbinden, sich um das Wohlergehen ihrerKinder selbst zu sorgen.
 (Beifall FDP)
 Kein Gesetz und auch kein Vertrag dieser Welt ent-bindet Eltern von der Pflicht, sich mit ihren Kindernzu unterhalten, sie über Möglichkeiten und über Ri-siken aufzuklären. Das ist eine Pflicht, die die Poli-tik Eltern nicht abnehmen kann und wir sollten vor-sichtig sein mit Signalen, die das Gegenteil mögli-cherweise bedeuten könnten.
 (Beifall CDU, FDP)
 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich glaube,dass es schon einen Antrag wert wäre, die mit derMaterie betroffenen Minister hier einmal herbeizuru-fen. Vielen Dank.
 (Beifall DIE LINKE, FDP)
 Präsidentin Diezel:
 Vielen Dank, das war also ein Antrag namens IhrerFraktion, Herr Barth?
 (Zuruf Abg. Barth, FDP: Ja.)
 Gut. Dann lasse ich über den Antrag abstimmen.Sie möchten herbeigerufen haben den Kultusminis-ter und die Sozialministerin. Wer damit einverstan-den ist, beide Minister herbeizurufen, den bitte ichjetzt um das Handzeichen. Danke schön. Gegen-stimmen? Enthaltungen? Damit wird mit den Stim-men der LINKEN, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN undder FDP gebeten, die beiden Minister herbeizuru-fen.
 (Beifall DIE LINKE, FDP)
 Frau Taubert ist da.
 (Unruhe im Hause)
 Dann bitten wir die Minister, hierherzukommen. Ichfrage: Setzen wir die Debatte trotzdem fort? Nein.Dann unterbrechen wir.
 Frau Ministerin Taubert, wir können also die Debat-te fortsetzen. Gibt es weitere Wortmeldungen? Bitteschön, Herr Blechschmidt.
 Abgeordneter Blechschmidt, DIE LINKE:
 Ja, ich werde meine Rede jetzt nicht noch einmalhalten, damit die beiden Minister das mitbekom-men.
 (Beifall DIE LINKE)
 Zwei Gedanken möchte ich hier von dieser Stelleaus noch einmal kundtun. Ich halte es im Parla-mentarismus oder in der politischen und gesell-schaftlichen Debatte nicht für unangemessen, an-dere Gedanken, Ideen, parlamentarische Initiativenzu übernehmen oder gegebenenfalls modifiziert inden Landtag einzubringen,
 (Beifall DIE LINKE)
 zumal nicht nur der Inhalt, sondern es gerade - undda beziehe ich mich jetzt auf den Kollegen Meyer -länderübergreifende Debatten sind und wo wir län-derübergreifende Inhalte besprechen. Da, sage ich,ist es angebracht, durchaus mal in andere Länderzu schauen, welche Gedanken und Ideen sie ha-ben. Wir als LINKE sind durchaus in der Lage, malin Richtung SPD und CDU zu schauen. Das ist an-dersrum relativ kompliziert.
 Nun noch zum Stichwort „in die Falle gelaufen“: Ichwill deutlich sagen: Mit dem Antrag, den wir hiervon Sachsen-Anhalt übernommen und modifizierteingebracht haben, wären wir in der Lage, schnellerund weiter zu sein als Sachsen-Anhalt, denn dortist er noch gar nicht beschlossen. Wenn wir heutediesen Entschließungsantrag hier verabschiedenwürden, wären wir einen Schritt weiter und wärenschneller als die von Sachsen-Anhalt. Dankeschön.
 (Beifall DIE LINKE)
 Präsidentin Diezel:
 Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Dassehe ich nicht. Seitens der Regierung? Das seheich ebenfalls nicht. Dann beende ich die erste Bera-tung und rufe gleichzeitig die zweite Beratung desGesetzentwurfs auf. Gibt es dazu Wortmeldungen?Das sehe ich nicht. Dann schließe ich auch diezweite Beratung und wir kommen zur Abstimmungüber den Gesetzentwurf der Landesregierung inDrucksache 5/1385 in zweiter Beratung. Wer für
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den Gesetzentwurf ist, den bitte ich jetzt um dasHandzeichen. Danke schön. Zustimmung bei derFDP, der CDU, der SPD und BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN. Wer ist dagegen? Ablehnung bei derFraktion DIE LINKE.
 (Zwischenruf Abg. Blechschmidt, DIE LINKE:So einfach geht es nicht.)
 Wer enthält sich? Auch Enthaltung bei der FraktionDIE LINKE. Sie müssen mich ausreden lassen,Herr Blechschmidt. Danke schön. Damit ist der Ge-setzentwurf angenommen.
 Wir kommen zur Schlussabstimmung. Wer demGesetzentwurf die Zustimmung erteilt, den bitte ichjetzt, sich von den Plätzen zu erheben. Dankeschön. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Dankeschön. Bei Gegenstimmen und Enthaltungen ausder Fraktion DIE LINKE ist der Gesetzentwurf in derSchlussabstimmung angenommen.
 Wir kommen zur Abstimmung über den Entschlie-ßungsantrag. Es wurde keine Ausschussüberwei-sung beantragt, deswegen stimmen wir direkt überden Entschließungsantrag ab. Wer für den Ent-schließungsantrag der Fraktion DIE LINKE in derDrucksache 5/1465 ist, den bitte ich jetzt um dasHandzeichen. Danke schön. Zustimmung bei derFraktion DIE LINKE und der Fraktion BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN. Wer ist dagegen? Danke schön.Stimmen dagegen bei der Fraktion der CDU undder SPD. Wer enthält sich? Die Fraktion der FDPenthält sich. Vielen Dank. Damit ist der Entschlie-ßungsantrag abgelehnt.
 Ich schließe diesen Tagesordnungspunkt und rufeauf den Tagesordnungspunkt 3 in seinen Teilen
 a) Fünftes Gesetz zur Ände-rung der Verfassung des Frei-staats ThüringenGesetzentwurf der Fraktion DIELINKE- Drucksache 5/1397 -ERSTE BERATUNG
 b) Zehntes Gesetz zur Ände-rung des Thüringer Abgeord-netengesetzesGesetzentwurf der Fraktion DIELINKE- Drucksache 5/1398 -ERSTE BERATUNG
 Wünscht die Fraktion DIE LINKE das Wort zur Be-gründung? Bitte sehr, Herr Blechschmidt.
 Abgeordneter Blechschmidt, DIE LINKE:
 Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Kolle-gen, die Fraktion DIE LINKE greift nun fast schon
 traditionsgemäß und erneut durch die beiden vorlie-genden Gesetzentwürfe eine Initiative auf, undzwar die Initiative zur Änderung der Verfassung undzum Abgeordnetengesetz, was die Frage der auto-matischen Diätenanpassung anbetrifft. Diese Kritikam sogenannten Indexverfahren ist sehr moderat,nämlich mit einem Antrag auf Aussetzung für einJahr, so dass es den anderen Landtagsfraktioneneigentlich möglich sein müsste, dem zuzustimmen.
 (Beifall DIE LINKE)
 Die Fraktion DIE LINKE bzw. damals noch PDS hatEnde der 90er-Jahre gegen die automatische An-passung und die damalige Altersversorgung derAbgeordneten vor dem Verfassungsgerichtshof ge-klagt. Ergebnis: Die Regelung der Altersversorgungwurde gekippt. Hinsichtlich des automatischen An-passungsverfahrens wurde herausgestrichen, dasses sich um eine gerade noch vertretbare Abwei-chung vom Öffentlichkeits- und Transparenzprinziphandelt. Es darf - nicht es muss -, meine Damenund Herren, nur weiter praktiziert werden, wenn dieDatenbasis verbessert wird, was nur zum Teil in derVergangenheit geschehen ist. Das Indexverfahrensteht also auf verfassungsrechtlich eher unsicherenFüßen.
 (Beifall DIE LINKE)
 Ob die derzeit grundlegende Datenbasis nun tat-sächlich die damalige Vorgabe des Urteils erfüllt, isteine durchaus spannende Frage, die wir aber heuteund hier mit diesen Gesetzentwürfen nicht klärenwollen. Meine Damen und Herren, angesichts derwirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen Ge-samtsituation im Bund wie in den Ländern sollte derLandtag als Gesetzgeber, sollten wir als Abgeord-nete ein Zeichen setzen. Wir haben Ihnen, meineDamen und Herren der anderen Fraktionen, dieHürde sehr niedrig gelegt. Bedenken Sie auch,dass es im Jahr 2004 schon einmal ein von allenFraktionen verabschiedetes Moratorium gab, undzwar für zwei Jahre. Wir können und dürfen nichtKürzungen im Landeshaushalt beschließen in Be-reichen wie Soziales, Bildung, Arbeitsmarktförde-rung und uns gleichzeitig einen Inflationsausgleichgenehmigen. Angesichts der der Bevölkerung seitMonaten angekündigten, zum Teil schon beschlos-senen und umgesetzten und mit Blick auf die Haus-haltsdebatte jetzt schon sichtbaren Sparzwänge -vor allem zum Ausgleich der Finanzgeschenke anBanken in der Finanzkrise oder aktuell an die Atom-lobby - würde es uns allen gut zu Gesicht stehen,wenn wir dieses Minimalsignal einer gegenwärtigeneinmaligen Aussetzung des Diätenautomatismusmittragen würden. Danke.
 (Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-NEN)
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Präsidentin Diezel:
 Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Ich eröffne dieAussprache. Als Erster hat sich der AbgeordneteGustav Bergemann zu Wort gemeldet.
 Abgeordneter Bergemann, CDU:
 Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen undHerren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Blech-schmidt hat „traditionsgemäß“ gesagt. Das habe ichextra nicht sagen wollen, weil der Kollege Hahne-mann, als wir das letzte Mal darüber diskutiert ha-ben, uns aufgezählt hat, wer alles welche Anträgein welcher Form eingebracht hat. Richtig ist, wir ha-ben ein Jahr Pause gehabt, weil wir voriges JahrWahlen hatten und man konnte erwarten, dass wiruns heute mit den zwei Gesetzentwürfen hier be-fassen werden -
 (Beifall DIE LINKE)
 einmal mit dem Fünften Gesetz zur Änderung derVerfassung des Freistaats und dem Zehnten Ge-setz zur Änderung des Thüringer Abgeordnetenge-setzes. Es ist, wie häufig in der Vergangenheitauch, der Versuch, die Anbindung unserer Grund-entschädigung an die Einkommensverhältnisse vonArbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und von An-gestellten, also unsere Indexierungsregelung, abzu-schaffen. In Ihrer Begründung zu den beiden Ge-setzentwürfen beklagen Sie den Mangel des Feh-lens der notwendigen Transparenz gegenüber denBürgerinnen und Bürgern und dass nicht von denrealen Einkommens- und Vermögensverhältnissenin der Gesamtgesellschaft ausgegangen wird. Inbeiden Fällen widerspreche ich an der Stelle.
 (Beifall CDU)
 Wir sind viele Kollegen hier, die jetzt die 3., 4., 5.oder auch die 2. Legislaturperiode beieinandersind. Bei all den Debatten haben wir im Endeffektimmer wieder die gleichlautenden Argumente aus-getauscht.
 (Zwischenruf Abg. Blechschmidt, DIE LINKE:Es sind auch die gleichen.)
 Trotzdem hat und wird es Veränderungen geben,deshalb will ich auch nicht alles wiederholen. Aberwahr ist in Sachen Transparenz: Die vom ThüringerLandesamt für Statistik errechnete Einkommens-und Preisentwicklung ist, das wissen Sie, vor allenDingen auch an die Einkommensentwicklung derabhängig Beschäftigten gekoppelt. Die hat sich ver-ändert - auch dabei haben wir jetzt praktisch nichtnur das produzierende Gewerbe oder den öffentli-chen Dienst, Handel, Versicherungen, auch dieALG-II-Empfänger sind dazugekommen. Ich will nurmal erinnern, wie das war im vorigen Jahr mit derMitteilung der Präsidentin für uns als Abgeordneteauf der Basis des Landesamtes für Statistik. Die all-gemeine Einkommensentwicklung für den Berichts-
 zeitraum 2009 gegenüber 2008 betrug 1,2 Prozent,die allgemeine Preisentwicklung 0,1 Prozent. DieDaten sind wirklich transparent, die kann jeder ein-sehen, jeder Mann und jede Frau natürlich auch.Ich frage mich da schon oder ich frage uns alle:Was ist da eigentlich transparenter, wenn bei derausgewiesenen allgemeinen Einkommensentwick-lung eine Repräsentativität, man höre, von 97 Pro-zent zugrunde liegt. Was Transparenz gegenüberden Bürgerinnen und Bürgern anbelangt, erlebenwir ja alle miteinander auch, wenn wir in Diskussi-onsrunden sind, ob es hier im Landtag ist, mitSchülergruppen oder mit Besuchergruppen, vor Ortin den Wahlkreisen. Meine Erfahrung ist in den vie-len Jahren, wenn man offen und ehrlich zu der Re-gelung steht, mit den Leuten diskutiert, ihnen auchmal klarmacht, welches Arbeitspensum wir haben,welche Wege und Entfernungen wir für Abend-,Wochenendveranstaltungen und Feiern in ländli-chen Wahlkreisen zurückzulegen haben, dann hatman immer den Eindruck, dass keiner sagt, wir sindüberbezahlt an der Stelle. Das habe ich auch nochnie gehört, auch bei der entsprechenden Entwick-lung, die wir in den letzten Jahren hatten. Das trifftnatürlich auf die Verwendung der steuerfreien Auf-wandspauschale ebenso wie auf unsere zu ver-steuernde Grundentschädigung zu. Jedenfalls wares immer der Wille des Gesetzgebers und auch derBürgerinnen und Bürger, dass wir praktisch denEinkommensindex an alle abhängig Beschäftigtengekoppelt haben. So steht es in der Verfassungund die Verfassung ist 1994 in Kraft gesetzt wor-den, wie wir alle wissen. Das darf man an der Stellenur noch einmal einwerfen, auch die Indexierunggilt nach oben, aber sie gilt natürlich gleichermaßenauch nach unten. In ihrem Antrag, in der Begrün-dung noch einmal nachzulesen, ist auch die Lohn-angleichung unterhalb des Inflationsausgleichs,sehr geehrte Kollegen von der Linksfraktion. Das istaber auch nicht in jedem Falle immer richtig so pau-schal. Da bin ich schon froh, dass gerade auch inder jetzigen Diskussion mein Kollege Blechschmidteingangs in seiner Begründung noch einmal gesagthat, bei welcher Situation wir uns im Moment befin-den. Aber ich bin schon froh, dass wir draußen dieDiskussion führen, bei den Gewerkschaften, beiden Tarifpartnern, da bin ich sehr dafür, dass auchArbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gerade jetztin der aktuellen wirtschaftlichen Situation, wo es anvielen Stellen aufwärtsgeht, auch da die Tarifpart-ner sagen, jetzt wollen wir auch davon partizipieren.Das ist die Diskussion draußen, die findet statt. Dabin ich auch nahe genug dran und das finde ichauch in Ordnung, weil, ich kann die Beispiele, dieSie genannt haben, nachvollziehen, aber ich seheauch, dass Bedarf da ist und der muss geregeltwerden, jetzt von der positiven Entwicklung auchein Stück wieder abzugeben an die Arbeitnehmerin-nen und Arbeitnehmer. Auch die Landesregierung,Herr Minister, der Wirtschaftsminister ist ja da, der
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auch die Gelegenheit nutzt, ähnlich wie Frau vonder Leyen vor wenigen Tagen, für höhere Löhne zuwerben. Das ist der richtige Ansatz. Darüber kannman immer streiten, dass wir in Thüringen in derVergangenheit Fehler gemacht haben in der Dis-kussion zum Lohnniveau, aber heute ist es so undich finde, das ist auch richtig so. Damit auch da dieabhängig Beschäftigten im produzierenden Gewer-be überall davon partizipieren können. Man mussimmer wieder den Finger in die Wunde legen, weilauch die Arbeitgeber ein Stück Verantwortung tra-gen, ganz entscheidend. Nicht nur in die eine Ta-sche, es muss auch ein Stück für die anderen übrigbleiben. Wir wissen, dass das dann den Menschenauch zugutekommt, aber uns als Abgeordnetenauch, allerdings immer ein Jahr später.
 Vielleicht noch einmal ein kleiner Rückblick. VieleKollegen wissen, im Jahr 2007, das ist noch nichtso lange her, hatten wir genau zu dem Thema eineAnhörung. Wir haben uns sehr intensiv damit aus-einandergesetzt zu der grundsätzlichen Frage. Dahaben fast alle anzuhörenden Experten die Lösungmit der Grundentschädigung für die Abgeordnetenund auch der pauschalierten Leistung für unseresteuerfreie Aufwandsentschädigung als mandats-bedingte Aufwendungen als sehr angemessen be-zeichnet. Das war fast unisono so. Fairerweise ge-hört auch dazu, wo liegen wir inzwischen. Da mussman mal hinschauen, wo liegt der öffentlicheDienst. Wir wurden da immer mit dem höherenDienst mit A 15 etwa eingestuft. Auch da hat es in-zwischen zu Recht Angleichungen Ost-West-Tarifgegeben, dass wir da endlich auch auf dem Levelsind, wie sich das gehört. Wir liegen auch da imVergleich zu einem kleinen Gericht oder zu einemGymnasialdirektor oder einem Landrat in einemkleinen Kreis sogar noch ein kleines Stück drunterinzwischen. Auch da finde ich, das darf man nichteinfach außer Acht lassen. Auch in den Ländernhat es Veränderungen gegeben; man debattiert dasja nicht nur hier in Thüringen über einen langenZeitraum. Sie wissen, dass Brandenburg auch un-sere Lösung übernommen hat. Es gibt auch ande-re; viele beneiden uns auch um die Regelung, weilsie sich nicht immer selbst damit beschäftigen müs-sen. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Aber NRWwill ich noch nennen; Kollege Blechschmidt weiß esja auch. Ich frage mich wirklich, ob man das vermit-teln könnte. Die NRW-Leute hatten damals ihreGrundentschädigung verdoppelt und zahlen in eineigenes Rentenversicherungswerk selbstständigein, weil wir ja über Haushalt reden, über Sparmaß-nahmen reden, über alles andere reden. Man musssich mal vorstellen, das ist auch ein Systemwech-sel, wenn man das tut, was das in der Öffentlichkeitbedeuten würde, eine Debatte, dass wir jetzt sa-gen, gut, wir regeln die Grundentschädigung neu,wir regeln das System neu, wir verdoppeln dieGrundentschädigung. Das würde doch uns im Par-lament, der Demokratie einen solchen Schaden
 draußen bringen. Man muss sich die Zahlen malvorstellen, die dahinterstecken, ich will sie jetztnicht erneut nennen, weil sie auch jeder kennt. Ichdenke, das ist nicht Ihr Anliegen, das so zu tun. Dahätten wir draußen keinen guten Gott, bei der De-batte, die wir führen müssten. Ich glaube, das, wasin den beiden Anträgen steht, was auch wiederholtgefordert wird, so eine grundlegende Reform desAbgeordnetenrechts, natürlich auch ein Stück unterdem Vorwand des Moratoriums immer unser Index-verfahren abschaffen zu wollen steht, das hat sichüber viele Jahre - für mich jedenfalls - ein Stück-chen herauskristallisiert. Das ist an sich in dieserAnhörung ziemlich deutlich widerlegt worden. Dasist klar geworden. Wer es von den neuen Kollegennoch nicht kennt und nicht wissen kann, dem emp-fehle ich, die Unterlagen anzuschauen. Es ist inter-essant, was wir dort debattiert haben, was auch dieFachleute gesagt haben. Ich finde, unser gesetzlichund verfassungsmäßig sauber geregeltes Systemder Abgeordnetenentschädigung bedarf deshalbkeiner Änderung. Es ist transparent, für jeden nach-vollziehbar und wir werden deshalb auch einer Aus-schussüberweisung nicht zustimmen. Vielen Dank.
 (Beifall CDU, SPD)
 Präsidentin Diezel:
 Vielen Dank, Herr Abgeordneter Bergemann. AlsNächster spricht der Abgeordnete Meyer von derFraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.
 Abgeordneter Meyer, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-NEN:
 Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen undHerren, liebe Kolleginnen und Kollegen, man hättees ahnen können, dass dieser eigentlich nur aufdas eine Jahr gemünzte Antrag zu einer Grundsatz-debatte werden kann über das System, in dem wiruns bewegen, wenn es um unsere Entschädigungoder Vergütung geht. Dazu von mir nur so viel: Ichbin einer Diskussion diesem Thema gegenübersehr aufgeschlossen, muss aber auch sagen, dassich bislang - ich persönlich - zu einer Indexierungwenig andere real mögliche Situationen erlebt ha-be, die auch dann vermittelbar sind nach außen.Sich an die Einkommensentwicklung der abhängigBeschäftigten anzudocken, ist nicht das Falscheste.Oder man sagt was ganz anderes. Aber alle fünfoder zehn Jahre eine Debatte führen über 15 oder20 Prozent Erhöhung ist mindestens genausoschädlich für die Demokratie, nicht für uns, sondernfür die Demokratie als solche.
 Schön, dass der Antrag sozusagen eine Art Traditi-on in diesem Haus ist, das können wir ja noch nichtwissen. Aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, liebeKolleginnen und Kollegen von der Linkspartei, die-ses Mal wäre ich mit dem Antrag schon einbisschen vorsichtiger gewesen, wenn man weiß,
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dass Sie vor einem halben Jahr erst dafür mitge-stimmt haben, dass sich hier die Fraktionszuschüs-se deutlich erhöht haben
 (Beifall FDP)
 und die deutlich mehr Geld gekostet haben als das,was Sie jetzt einsparen wollen. Das ist normaler-weise nicht die Symbolkraft, die man dann habenkann. Ich habe Beifall bekommen von der einzigenFraktion neben unserer, die das auch moniert hatund entsprechend dagegen gestimmt hat.
 (Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
 Die drei großen Fraktionen haben einen ordentli-chen Schluck aus der Pulle genommen bei demThema. Sich dann hier hinzustellen und heute Sym-bolpolitik zu machen, muss man sich auch erst ein-mal trauen. Es ist Symbolpolitik.
 (Zwischenruf Abg. Ramelow, DIE LINKE: Ihrgebraucht es doch auch für die Arbeit.)
 Mit dem Argument können Sie auch freiwillig IhreGrundvergütung nicht annehmen, Herr Kollege Ra-melow. Ich dachte, die Debatte wollten wir auf demNiveau nicht führen. Ich dachte, wir führen die De-batte nicht über die Frage, was jeder Einzelne ha-ben möchte, sondern was sinnvollerweise hier beiden Abgeordnetenvergütungen läuft. Wir verbrau-chen auch die Grundvergütungen als Person ge-nauso, wie Sie das auch tun, für unseren Lebens-unterhalt. Was ist das für ein Argument gerade ge-wesen? Sie hätten nur dagegen stimmen müssen,aber Sie scheinen es ja zu brauchen. Ich weiß, dashabe ich wohl mitbekommen.
 (Zwischenruf Abg. Ramelow, DIE LINKE:Richtig, aber zu sagen, wir dürfen den Antrag…)
 Präsidentin Diezel:
 Herr Abgeordneter Ramelow, Sie haben dann dasWort.
 Abgeordneter Meyer, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-NEN:
 Wir stellen also fest: DIE LINKE hat in diesem Jahrbereits einer deutlichen Erhöhung der Kosten fürdie öffentlichen Hände im Freistaat durch die Arbeitder Abgeordneten zugestimmt und möchte heuteSymbolpolitik machen, um einige wenige Euro zusparen. Dieser Antrag ist symbolisch aufgebaut under ist auch als Symbol zu verstehen. Jetzt kommeich zu meiner Aussage dazu: Das ist auch richtigso, man braucht solche Symbole. Diese Symbolesind nicht deshalb falsch, weil „DIE LINKE sie jetztgestellt hat“, sondern diese Symbole sind notwen-dig und vor allem meiner Ansicht nach in einer Hin-sicht notwendig, nämlich in Hinsicht nach innen zuden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Minis-
 terien, denen wir demnächst unangenehme Wahr-heiten verkünden müssen/werden, wenn es um dasThema geht, wir streichen 500 Mio. € oder600 Mio. € oder 700 Mio. € oder was auch immer.Den Bürgerinnen und Bürgern draußen zu vermit-teln, alles bleibt so, wie es ist bei den Abgeordne-ten, aber für die Angestellten, den kleinen Polizis-ten, die kleine Erzieherin oder meinetwegen auchdie Kommunalbediensteten gibt es Streichungen,da machen Symbole Sinn. Vielen Dank für den An-trag an DIE LINKE. Dementsprechend werden wirdem auch zustimmen.
 (Beifall FDP)
 Aber noch ein Wort in Richtung Koalition: Sie ha-ben, Herr Bergemann, sehr deutlich eben dasbestehende System noch einmal diskutiert, das Siegemacht haben. Dazu, wie gesagt, bin ich ge-sprächsoffen. Zu diesem konkreten Antrag, wennIhnen der zu symbolisch ist, haben Sie in IhrenHaushaltsbemühungen jede Möglichkeit, nochdeutlicher zu werden. Andere Bundesländer gehendiesen Weg, das wissen Sie. Die diskutieren beiAbgeordnetenbezügen, bei Bezügen von Ministe-rinnen und Ministern, Staatssekretärinnen undStaatssekretären und auch leitenden Beamtennoch viel deutlichere und nicht nur symbolischeKürzungen.
 Wir sind gern bereit, mit Ihnen über diese Thematikdann, wenn es anliegt, zu diskutieren. Vielleichtkommt ja heute ein Änderungsantrag und Siedurchbrechen diese Symbolik der LINKEN und set-zen noch eins drauf. Vielen Dank.
 (Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
 Präsidentin Diezel:
 Vielen Dank. Als Nächster hat sich zu Wort gemel-det der Abgeordnete Ramelow.
 Abgeordneter Ramelow, DIE LINKE:
 Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr ver-ehrten Damen und Herren, lieber Gustav Berge-mann, als Gewerkschafter haben wir immer intensivgemeinsam dafür gestritten, dass Tariflöhne ange-hoben werden und für den Slogan „Gute Arbeit undfür gute Arbeit guter Lohn“. Da bin ich sehr einver-standen. Ich denke, wenn wir über das Parlamentreden, geht es nicht darum, dass wir unsere Arbeitschlechtreden und sagen, wir machen eineschlechte Arbeit. Wir können uns parteipolitischauseinandersetzen, wo wir uns unterscheiden, wowir Kritik haben, wo wir nicht einverstanden sind,was die Regierung macht, das ist Aufgabe einerparlamentarischen Demokratie. Aber es ist selbst-verständlich nicht die Aufgabe, uns gegenseitig vor-zuhalten, dass wir für unsere Arbeit kein vernünfti-ges Entgelt zu bekommen hätten. Das ist auchnicht Ansatz unserer Debatte und auch der immer
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wiederkehrenden Debatte. Die Frage der Indexie-rung kommt so leichtfüßig daher. Auch, wenn ande-re Landtage es übernommen haben, wird einefalsche Regelung trotzdem nicht besser.
 (Beifall DIE LINKE)
 Die Indexierung ist zu einer Zeit entwickelt worden,als die Lebenswelten in Thüringen noch anders wa-ren. Gustav Bergemann, wir kennen es tarifpoli-tisch. Also ich war in der Zeit, als der Index ent-wickelt wurde und in die Verfassungsregeln aufge-nommen wurde, sprachlos, weil ich gedacht habe:Wie kann es denn sein, dass nur eine einzige Grup-pe in Thüringen - nur die Abgeordneten - per Ver-fassung eine automatische Gehaltserhöhung be-kommen. Dann wird immer gesagt, aber wenn esmal schlecht läuft bei den Arbeitnehmern, geht esauch umgekehrt. Das Kuriose ist, nach meinemKenntnisstand ist es für viele Arbeitnehmer in die-sem Land mit der Entlohnung schlechter gekom-men. Im Parlament hat sich gar nichts dadurch ge-ändert.
 (Beifall DIE LINKE)
 Die Frage, die mich umtreibt, nach welcher Lebens-welt erarbeitet sich eigentlich der Index? Ist es dieLebenswelt der Friseurbeschäftigten in einer nichtnäher genannten Friseurkette mit einem gesetzlich,tarifvertraglich und allgemein verbindlichen Min-destlohn oder Tariflohn von 3,81 €? Ist es die Ent-lohnung des Wachmanns im Thüringer Landtag,der bei ca. 5,40 € liegt? Sind das die Lebenswelten,die dieser Index aufnimmt, oder ist das nicht die Le-benswelt? Wenn ich das Beispiel einer großen Tex-tilhandelskette nehme, KiK - ich nenne sie aus-drücklich -, die mittlerweile ihr Entlohnungsprinzipdarauf aufgebaut hat, dass schamloser Niedriglohndie Menschen veranlasst, anschließend als Hartz-IV-Aufstocker für ihre gute Arbeit noch staatlichesGeld nehmen zu müssen, also mit Entwürdigungs-charakter, dann ist das auch ein Teil der Lebens-welt, die uns umgibt. Ich kann irgendwie nicht er-kennen, dass diese Lebenswelt in diesem Index inirgendeiner Form so einbezogen worden ist, dasswir mal zur Kenntnis nehmen, dass diese Lebens-welt um uns herum durch politisches Versagen vonParteien und Fraktionen in Parlamenten so entstan-den ist. Der Zusammenhang von Hartz IV und Auf-stocker mit Niedriglohn ist mittlerweile statistischund real belegt. Er ist politikgemacht und nicht vomHimmel gefallen. Die Konzerne nutzen nur das aus,was das Hartz-IV-Gesetz ihnen ermöglich hat.
 (Beifall DIE LINKE)
 Deswegen glaube ich, dass ein Index mit einer sta-tistischen Größe bei der ganz bestimmte Grundprä-missen nicht statistisch so erfasst werden - die Re-de war eben von 95 Prozent aller Arbeitnehmerein-kommen in Thüringen, die in die Statistik einfließen.Ich kann das schlecht nachvollziehen. Dann muss
 ich irgendwie so viele von den 5 Prozent kennen,dass die den Akzent in diesem Land völlig verschie-ben. Wir haben die Anfragen gestellt und ich warteim Moment noch auf die Zuarbeit bzw. die Auskünf-te der Regierung; aus dem Hause von Herrn Mach-nig müsste das demnächst kommen. Nach Bran-chen gegliedert auffällige Niedriglohn-Entlohnungund auffällige Zusammenhänge zum Aufstockendurch Hartz IV - das wäre mal die Lebenswelt, überdie wir dann hier debattieren müssten. Das ist eineBetrachtung, die ich nur ansprechen wollte.
 Ein deutlicher Unterschied, lieber Gustav Berge-mann, als der Index entstanden ist, da war dergrößte Teil der Tarifverträge noch allgemeinver-bindlich. Also die, für die ich zuständig war, Einzel-handel und Großhandel in Thüringen, waren alleallgemeinverbindlich. Das heißt, die Tarifentwick-lung hatte Gesetzeskraft, und zwar durch die Tarif-partner und das Zusammenwirken mit dem Sozial-ministerium. Von diesen ganzen Tarifverträgen istkeiner mehr allgemeinverbindlich. Das heißt, dieLebenswirklichkeit im Einzelhandel ist mittlerweileso, dass die Spirale abwärts massiv eingesetzt hat.Ein großes Handelsunternehmen in Thüringen, dasich über ein Jahrzehnt betreut habe und jetzt einweiteres Jahrzehnt beobachten kann - und das isteines der Schwerpunktunternehmen in diesemLand -, hat mittlerweile keine allgemeinverbindlicheEntlohnung mehr und ein Drittel der Beschäftigtensind mittlerweile als Niedriglöhner im eigenen Un-ternehmen durch ein Verleihunternehmen, das dieFirma selber gegründet hat, beschäftigt. Dies hatzur Lohnsenkung im gesamten Betrieb geführt.
 Präsidentin Diezel:
 Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine Zwischenfra-ge des Abgeordneten Recknagel?
 Abgeordneter Ramelow, DIE LINKE:
 Gern.
 Abgeordneter Recknagel, FDP:
 Danke schön, Herr Ramelow. Wenn Sie mir eineZwischenfrage gestatten: Sie haben eben von derAllgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen im Ein-zelhandel gesprochen. Stimmen Sie mir zu in derEinschätzung, dass die Thüringer Wirtschaft beiWeitem nicht nur aus Einzelhandel, sondern auchaus einer ganzen Reihe von anderen tariforientier-ten Branchen besteht, beispielsweise der Metall-und Elektroindustrie und vielen anderen Branchen?
 Abgeordneter Ramelow, DIE LINKE:
 Völlig klar, ich stimme Ihnen ausdrücklich zu. Ichwollte nur auf das Beispiel eingehen, das GustavBergemann genannt hat, und deswegen wollte ichaus meiner Erfahrung einfach mal hier im Parla-
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ment, wenn so selbstverständlich gesagt wird, dieLebenswelt der Menschen um uns herum ist so undso und hat sich so und so entwickelt, sagen, wennwir über die automatische Indexierung reden, müs-sen wir auch tatsächlich über die Grundlagen, alsdie Indexierung entstanden ist, reden und die Ent-wicklung, die seitdem eingetreten ist. Da kann ichIhnen jetzt zehn Tarifverträge nennen, die nichtmehr allgemeinverbindlich sind. Auch bei den Me-tall- und Elektroindustrietarifverträgen hat nur dieAusnahmeregelung, dass in jedem Betrieb, der indie Krise geraten ist, dazu geführt, dass tatsächlichdiese Betriebe weiter tarifgebunden waren, mit derAusnahmeregelung, dass sie nämlich bis zu10 Prozent unter dem Tarif zahlen durften. Diesebis zu 10 Prozent unter Tarif spielt bei uns über-haupt keine Rolle. Aber es ist eine Lebenswirklich-keit, die um uns herum stattfindet. Das ThemaKurzarbeit, Herr Kollege Recknagel, hat in den letz-ten Monaten die Betriebe am Laufen gehalten bzw.die Beschäftigten im Betrieb gehalten, aber sie sindalle auf Kurzarbeit. Ich weiß nicht, deswegen warteich immer auf den Tag, an dem diese Minusent-wicklung, von der die CDU immer geredet hat,durch die Indexierung mal stattfindet. Komischer-weise kam immer eine Plusentwicklung, und zwaregal, wie um uns herum Lebenswelten sich ent-wickeln. Deswegen wollte ich den Zusammenhangnoch mal darstellen,
 (Beifall DIE LINKE)
 warum wir solche Zweifel an dieser Form der Inde-xierung haben. Ich bleibe aber bei einem anderenBeispiel von Herrn Kollegen Bergemann, was mirgut gefallen hat. Wenn wir an A 15 uns orientieren,also wenn wir nicht die Indexierung nehmen, son-dern wir würden uns orientieren an einer beamten-rechtlichen Entlohnung - Kollege Meyer, Sie müss-ten sich daran noch erinnern, ich vermute einmal,dass Sie als Dezernent nicht A 15 bekommen ha-ben, sondern vielleicht möglicherweise etwasmehr -, wenn man eine solche Anbindung an einebeamtenrechtliche Lösung wählen würde, wäre ichauch sehr einverstanden. Dann hätten wir eine fe-ste Anbindung allerdings an das Geschehen, wasdurch Tarifpartner ausgehandelt wird, und wir wä-ren dann fest eingebunden.
 Aber, werte Kolleginnen und Kollegen, dahintersteckt noch eine tiefer gehende Debatte, die wir ei-gentlich führen müssten und die Gustav Berge-mann mit angesprochen hat. Nehmen wir das Bei-spiel der nordrhein-westfälischen Regelung. Da istdie Frage aufgeworfen worden: Verdopplung derDiät, dafür aber gleichzeitig Aufbau eines Renten-versicherungssystems. Die umgekehrte Frage, lie-ber Gustav Bergemann, müsste aber sein: Wo wer-den die Rücklagen gebildet für unsere Renten?Denn unsere Renten, die wir bekommen, sind auto-matische Renten. Soweit ich das einschätzen kann,entsprechen sie nicht der normalen Rentenentwick-
 lung der Menschen, von denen ich hier gerade ge-redet habe. Diese Disproportionalität hat etwas da-mit zu tun, dass Menschen von uns denken, dasswir als besondere Kaste uns das Geld selber ge-nehmigen und einstecken würden. Deswegen set-zen wir uns ständig diesem Verdacht aus. Wir sor-gen dafür, dass dieser Verdacht auch wieder stän-dig neue Nahrung bekommt, statt einfach zu sagen,eine richtige Antwort wäre eine moderne Bürgerver-sicherung für ganz Deutschland. Das heißt, jederzahlt ein aus jeder Einkommensart, die jederMensch hat, dann hätten wir keine Sonderregelungfür Abgeordnete oder für Beamte oder für Selbst-ständige, Freiberufler - Stichwort Schweizer Modell.Das wäre ja dann wirklich mal ein Aufbruch in eineZukunft und dann wären wir nicht in der Situation,wieder ein Sonderrentenmodell für Abgeordnete zuentwickeln. Das ist der Grund, warum ich dagegenbin. Die Frage dahinter hat aber NRW beantwortetund hat gesagt, dann müssen wir eben in ein eige-nes Rentensystem einzahlen. Das ist doch völligklar, das kann ja nicht funktionieren, weil die Anzahlvon Abgeordneten geringer wird. Ein solches Son-derversorgungssystem funktioniert ja nur, wenn wirständig die Parlamente ausweiten würden. Insoweitist es eine Sackgasse. Es wäre nur eine Antwort,wenn wir in ein Rentenversicherungssystem und inein Krankenkassensystem, also in ein soziales Si-cherungssystem einzahlen würden, in das alleMenschen in diesem Land, in Deutschland, einzah-len würden. Dann wären wir gleich wie alle anderenMenschen auch.
 (Beifall DIE LINKE)
 Das unterscheidet uns dann noch nicht in der Höhedes Einkommens. Und gegen die Höhe ausdrück-lich, die Gustav Bergemann genannt hat, habe ichnichts einzuwenden. Dazu stehe ich auch, weil ichdiese Neiddebatten auch leid bin. Meine Partei hatin diesem Jahr dazu auch einen Beitrag geleistet.Wir haben ein gewisses Maß an Sommertheaterauch gehabt. Da ist über einen Abgeordneten desDeutschen Bundestages dann öffentlich geredetworden, dem ist der Raffkevorwurf gemacht wor-den, weil das Thema brutto und netto einfach ver-wechselt worden ist. Man hat einfach die Diät ge-nommen, hat alles zusammenaddiert, hat gesagt,das ist das Entgelt, das der eine Parteivorsitzendesich einsteckt. Dass er davon seine Vorsorge zuleisten hat, das interessiert dann niemanden mehr,die Journalisten schon gar nicht. Deswegen sageich ausdrücklich: Es geht uns nicht darum, im Glas-haus zu sitzen, mit Steinen zu schmeißen und zusagen, es meint uns nicht. Nein, es meint uns ge-nauso mit. Wir sitzen mittendrin und wir reden des-halb darüber, weil wir der Meinung sind, dass dasderzeitige Indexverfahren intransparent ist. Dasderzeitige Indexverfahren dockt nur an bestimmtenLebenswelten an, blendet andere Lebensweltenaus, das heißt, die ganze Frage der Sozialhilfe, al-
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so Hartz IV und Aufstocker, ist in dem Index nichtabgedeckt. Solange wir diesen Teil der Bevölke-rung einfach außen vor lassen, sagen wir, lasst unsdoch mal darüber reden, lasst es uns aussetzen.Deswegen würde ich ganz gern doch dafür werben,dass wir es in den Ausschuss bekommen und nocheinmal gründlich über diesen Teil reden. Denn, mei-ne Damen und Herren, wenn eine Indexierung exi-stiert, wir könnten ja eine Indexierung machen, diewiederum für alle gilt. Die Italiener hatten das, dasnannte sich „Scala mobile“. Das wäre dann der In-flationsausgleich. Oder es wäre ein Indexverfahren,der muss dann aber gelten für Hartz IV, für Renteund für alle anderen öffentlichen Gelder, die fürMenschen gezahlt werden.
 (Beifall DIE LINKE)
 Deswegen sage ich, wir setzen uns deshalb immerwieder dem Verdacht aus, uns besonders abgesi-chert zu haben, indem wir sagen, es gilt für uns einbesonderes Rentenversicherungssystem, es gilt füruns ein besonderes Entlohnungssystem und es giltfür uns eine eigene Indexregelung, die für keinenanderen Menschen, der durch öffentliche KassenGeld bekommt, gilt.
 Vizepräsidentin Dr. Klaubert:
 Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine Anfrage?
 Abgeordneter Ramelow, DIE LINKE:
 Selbstverständlich.
 Vizepräsidentin Dr. Klaubert:
 Bitte.
 Abgeordneter Recknagel, FDP:
 Danke schön, Herr Ramelow. Sie haben eben ge-sagt, man …
 (Zwischenruf Abg. Krauße, CDU: Das sindnur noch Halbwahrheiten.)
 Abgeordneter Ramelow, DIE LINKE:
 Sie können doch vorkommen und reden, wenn Siesagen, ich rede Halbwahrheiten. Diese Lebensweltvon KiK-Beschäftigten interessiert Sie doch über-haupt nicht, das ignorieren Sie doch, wie es einemNiedriglöhner in diesem Land geht.
 (Beifall DIE LINKE)
 Abgeordneter Recknagel, FDP:
 Sie haben eben gesagt, dass man sich an die Ein-kommensentwicklung auch von Hartz-IV-Empfän-gern, von Aufstockern, von abhängig Beschäftigtenanpassen muss, also an die wirkliche Lebenswelt inThüringen. Meine Frage dazu: Gehört zu dieser
 wirklichen Lebenswelt auch die Gewinnentwicklungprivater Unternehmen, müssen wir uns in der Inde-xierung dann nach Ihren Vorstellungen auch an derEinkommensentwicklung höherer Einkommensstu-fen orientieren?
 Abgeordneter Ramelow, DIE LINKE:
 Werter Herr Kollege Recknagel, wenn diese Gewin-nentwicklung mit abgeschöpft werden würde, umdiesen Staat zu finanzieren, und zwar dann derganze deutsche Rechts- und Sozialstaat,
 (Beifall DIE LINKE)
 bin ich sehr dafür und auf der Einnahmenseitemüssten wir es thematisieren. Wenn wir auf derEinnahmenseite den Mut hätten, wie Sie es geradegefragt haben, Vermögenssteuer, Börsenumsatz-steuer, Kapitalertragssteuer und all die Steuerarten,wo wir in Deutschland Billigsteuerland im europäi-schen Maßstab sind, müssten wir über die Millio-nenkürzungen, von denen gerade die Rede war,gar nicht debattieren, dann hätte dieser Staat genü-gend Geld,
 (Beifall DIE LINKE)
 dann würden wir nämlich tatsächlich alles bezahlenkönnen.
 (Beifall DIE LINKE)
 Eine zweite Bemerkung: Wenn kleine und mittel-ständische Betriebe Verluste machen und der Ver-lustvortrag steuermindernd eingesetzt werden kannfür eine Zeit, in der Gewinne entstehen, ist das einvon mir sehr akzeptiertes Verfahren. Ich möchteaber, dass jeder einzelne Mensch in diesem Landin die Sozialversicherungskassen einzahlt und ichmöchte, dass die Sozialversicherungskassen füruns alle zusammen ein stabiles Fundament unserergesellschaftlichen Entwicklung ist. Solange Sie al-les nur privatisieren wollen, solange Sie immer nurvom Gewinn dann reden, wenn auch Verluste ent-stehen, über deren Verwendung Sie dann nichtmehr reden, solange ist das nicht ganz glaubwürdigoder nicht ganz stimmig. Ich bin sehr dafür,
 (Beifall DIE LINKE)
 auch die Lebenswelt von kleinen und mittelständi-schen Betrieben zu bedenken. Ich bin sehr dafür,auch die Freiberufler einzubeziehen in eine moder-ne, soziale Versicherungsarchitektur. Das ist etwasvöllig anderes als die Kopfpauschale, gegen die wiruns strikt wenden, weil wir sagen, das privatisiertnur das Risiko auf Kosten der Menschen, die Ge-ringverdiener sind, und das halten wir für den Wegin die falsche Richtung. Deswegen, meine Damenund Herren, bin ich für guten Lohn bei guter Arbeit.Ich bin für geregelte Tarifverträge, ich bin für ge-setzliche Mindestlöhne, die nach unten endlicheinen Schlussstrich ziehen und eben 5,40 € Le-benswelt am Thüringer Landtag nicht mehr zulässig
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sind. Und die, die mir hier Unwahrheit vorwerfen,sollen doch bitte mal rausgehen und den Wachleu-ten die Hand geben und sich bedanken für die tolleArbeit, die hier tagtäglich gemacht wird, aber so mi-serabel entlohnt wird.
 (Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-NEN)
 Deswegen, sage ich, stehen wir alle zusammen inder Verantwortung. Ich, meine sehr verehrten Da-men und Herren, wäre sehr gespannt, Herr Meyer,wenn wir diese Diskussion wirklich auf diese Punk-te konzentrieren.
 Was ich nicht in Ordnung fand - und das will ich Ih-nen sagen von dieser Stelle -, dass Sie die Gelderder Fraktionen in den Zusammenhang stellen unddann sagen, wir seien deshalb nicht berechtigt, soeinen Antrag zu stellen, weil wir der Erhöhung derFraktionen zugestimmt haben. Ich finde das unver-schämt, Herr Meyer. Ich finde das deswegen unver-schämt, weil Sie uns das Recht absprechen, Anträ-ge zu stellen, und weil Sie behaupten, das sei Po-pulismus, wenn wir über den Index reden, weil wirvorher die Konsequenz eines Fünf-Parteien-Parla-ments gemeinsam erörtert haben und dass die Ar-beit einer Fraktion so organisiert sein muss, damitwir Ministerien wenigstens halbwegs gegenübertre-ten können. Das ist der Grund, warum FraktionenGeld bekommen und nicht, dass Abgeordnete sichdieses Geld in die Tasche stecken. Das sind Un-wahrheiten und Halbwahrheiten, wenn man das ei-ne mit dem anderen verbindet. Ich finde, dass dieFraktionen im Thüringer Landtag einen Anspruchdarauf haben, so ausgestattet zu sein, dass siegleichberechtigt Anträge stellen können, Gesetzeerarbeiten können, mit Ministerien reden können,Anfragen stellen können - so funktioniert parlamen-tarische Demokratie, und das funktioniert nicht, in-dem wir sagen, aber wir sparen uns zuerst einmaldie Fraktionsarbeit ein, das stellt doch die Sachevöllig auf den Kopf. Und dass die Konsequenz ausdrei Fraktionen fünf Fraktionen, was ich sehr begrü-ße, Sie kennen offenkundig die Regeln nicht, wiedas mit der Grundverteilung von Mitarbeiterstellenwar, die auf drei Fraktionen vorher verteilt waren,die mussten auf fünf verteilt werden und das führtedazu, dass wir trotz der deutlich höheren Wählerzu-stimmung, die wir haben, anschließend hätten Per-sonal abbauen müssen bzw. nicht mit dem Perso-nal arbeiten können, um als erfolgreiche Fraktionarbeiten zu können. Dass Sie das jetzt einfach damit reingerührt haben, das finde ich nicht akzepta-bel. Das ist für mich eine Form von Populismus, dieich nicht in Ordnung finde.
 (Beifall DIE LINKE)
 Deswegen sage ich, meine Damen und Herren, ...
 (Unruhe FDP)
 (Zwischenruf Abg. Höhn, SPD: ... sehr be-merkenswert.)
 Aber Entschuldigung, dazu habe ich öffentlich ge-standen, als Herr Mohring und Herr Höhn mich ge-fragt haben, haben die Fraktionsvorsitzenden sichzusammengesetzt. Die abweichenden Meinungensind von den anderen beiden Fraktionen benanntworden, da will ich auch bei der konsequentenWahrheit bleiben, auch sagen, dass es abgelehntworden ist, aber ich habe begründet, warum ich derMeinung bin, dass die Ausstattung der Fraktioneneine Grundlage bilden, damit parlamentarische Ar-beit geleistet werden kann und warum ich für dieZuweisung der erhöhten Gelder auch eingetretenbin und auch dafür das Risiko auf mich nehme,dass man sich dafür auf einmal solchen seltsamenAnwürfe aussetzen muss.
 Meine Damen und Herren, es ist auch gekommen,weil wir gefordert haben, dass die europäischenVorlagen alle durch die Parlamente sollen. Ich bingespannt, wie Sie das dann alles hinbekommenwürden, wenn wir mit dem reduzierten Entgelt derFraktionsarbeit die Fraktionen so organisieren.Deswegen sage ich, das eine gehört für mich mitdem anderen nicht zusammen. Bei dem Index wür-de ich gern über die Lebenswelt der Menschen re-den, deswegen unser Antrag, lediglich ein Jahraussetzen und deswegen unser Antrag, ihn an denJustizausschuss zu überweisen und dort könntendann die Argumente gewichtet und gewertet wer-den. Wenn dann Halbwahrheiten dabei sind, dannlasse ich sie mir gern erklären. Aber es nicht mal anden Ausschuss zu überweisen und dann aber vonHalbwahrheiten zu sprechen, das heißt, die fachli-che Debatte gar nicht zu führen, das heißt, uns wie-der in der Öffentlichkeit vorzuführen. Lieber GustavBergemann, dann werden wir Jahr für Jahr dengleichen Antrag stellen. Mir wäre es lieber, wir wür-den mal viel gründlicher über die Entlohnungsprin-zipien von Abgeordneten reden und über die Ent-lohnungsform. Mir wäre es viel lieber, wir hättenEntgelte, die Brutto wären mit all den Konsequen-zen. Mir wäre es lieber, ich würde so gestellt wer-den wie ein Arbeitnehmer und nicht in einer beson-deren Form, bei der ich nicht Beamter, aber auchnicht mehr Arbeitnehmer bin. Das ist das, was unsjedes Mal dem Vorwurf, dass wir raffgierig seien,aussetzt, und zwar uns alle zusammen. Deswegenwerbe ich für Transparenz und werbe für eine Über-weisung an den Justizausschuss und dann könnenwir doch mal in Ruhe gemeinsam über eine besse-re Regelung reden.
 (Beifall DIE LINKE)
 Vizepräsidentin Dr. Klaubert:
 Für die SPD-Fraktion erhält der AbgeordneteDr. Pidde das Wort.
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Abgeordneter Dr. Pidde, SPD:
 Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, mitschöner Regelmäßigkeit sorgt die Fraktion DIE LIN-KE dafür, dass wir das Thema hier jedes Mal wie-der behandeln müssen,
 (Beifall DIE LINKE)
 und mit schöner Regelmäßigkeit werden die glei-chen Positionen hier ausgetauscht. DIE LINKEmöchte, dass die Diäten nicht automatisch ange-passt werden und die Fraktion weiß ganz genau,dass sie dafür mit Lob überschüttet wird; mit Lobaus der Bevölkerung, mit Lob von den Medien, mitLob an den Stammtischen. Deshalb machen siedas Ganze.
 (Beifall CDU, SPD)
 So, wie Sie sonst auch jedem alles versprechen,egal, wie es bezahlt werden soll, bei Ihnen be-kommt jeder recht und jeder wird gutgestellt. Genauin dieses Schema passt auch der vorliegende An-trag. Sie sind die Gutmenschen, die den geradenWeg ins Paradies wissen
 (Beifall CDU, SPD)
 und deshalb stellen Sie regelmäßig diesen Antrag.Als ich diesen Gesetzentwurf gelesen habe, habeich gedacht, das ist der übliche Populismus. DerRedebeitrag vom Fraktionsvorsitzenden KollegenRamelow hat mich darin nur noch einmal bestätigt.
 (Zwischenruf Abg. Ramelow, DIE LINKE:Das glaube ich.)
 Wenn ich in der Begründung gelesen habe - und dabeißt es sich eigentlich schon -, Sie schreiben, dasmuss beschlossen werden, weil Thüringen seit Jah-ren ein Niedriglohnland ist.
 (Beifall DIE LINKE)
 In welche Richtung diskutieren wir denn; Schraubenoch weiter nach unten?
 (Heiterkeit und Unruhe DIE LINKE)
 Es geht doch darum, dass wir uns starkmachen fürMindestlöhne, das ist doch der richtige Weg. Wirunterstützen die Gewerkschaften, damit die Arbeit-nehmer bei den Tarifverhandlungen auch ein ent-sprechendes Stück vom Kuchen abbekommen, dendie Wirtschaft eingefahren hat. Das ist doch derrichtige Weg. Dann steht in Ihrer Begründung imGesetzentwurf, die Aussetzung, die Sie jetzt bean-tragen, soll ja nur der Einstieg in eine grundlegendeReform des Abgeordnetenrechts sein. Sie möchten,dass die Gesamtdiät erhöht wird und dass die Ab-geordneten sich entsprechend selbst versichernund in die Rentenversicherung einzahlen. WennSie das wollen, dann frage ich mich, warum ma-chen Sie dann dieses kleine Schrittchen vorneweg.Sie bekommen immerhin Oppositionszuschlag, sindfinanziell gut ausgestattet.
 (Beifall CDU, SPD)
 Legen Sie doch einen ordentlichen Gesetzentwurfvor, dann können wir auch darüber beraten. Siebrauchen diesen gar nicht einmal neu zu erfinden,Sie können ihn abschreiben.
 (Unruhe DIE LINKE)
 In Nordrhein-Westfalen - es ist hier schon gesagtworden - ist dieser Weg gegangen worden. Inzwi-schen ist aber dort auch die Einsicht gereift, dassdas politisch und psychologisch gar nicht sonderlichgut war, weil es einfach der Bevölkerung nicht ver-mittelbar ist und es brachte in Nordrhein-Westfalenerhebliche Mehrkosten für die Landeskasse. Des-halb sollte DIE LINKE diese Grundposition nocheinmal überdenken.
 Meine Damen und Herren, meine Fraktion ist prinzi-piell anderer Meinung als Sie das vorschlagen. Wirsehen, dass sich die Indexregelung bewährt hat;die Abgeordneten beschließen nicht ihre Diätenselbst, wie sie es für gut befinden. Das ist der richti-ge Weg. Die Abgeordnetendiäten sind abhängigvon objektiven Faktoren. Wenn Sie jedes Mal kriti-sieren, dass die Datenbasis nicht in Ordnung ist,weil nicht die Gesamtbevölkerung eingeschlossenist, weil in diesen Index nicht die Entwicklung derRenten einbezogen ist und weil die Arbeitslosen -die haben wir ja über ALG II inzwischen mit drin -dort nicht einbezogen sind, dann frage ich, womitwollen Sie uns denn vergleichen? Nicht mit den ab-hängig Beschäftigten, mit dem arbeitenden Teil derGesellschaft? Ich denke, da muss man eigentlichhin.
 (Zwischenruf Abg. Ramelow, DIE LINKE: Ichhabe ja ein bisschen dazu gesagt, aber Siehatten da leider die Ohren zu.)
 Meine Damen und Herren, die Indexregelung hatsich bewährt. Ich sage, man kann sie auch malaussetzen, aber ständiges, wiederholtes, dauerhaf-tes Aussetzen, wie Sie das vorschlagen, das stelltnatürlich die Gesamtregelung infrage. Das wollenSie, aber das wollen wir nicht.
 (Beifall CDU, SPD)
 Man kann über Details reden, man kann auch denIndex modifizieren - das ist alles schon einmal ge-macht worden -, aber grundsätzlich stellen wir dasnicht infrage.
 Thüringen war das erste Land, welches diese In-dexregelung eingeführt hat, andere Bundesländermachen es inzwischen auch. In Hessen gibt es die-se Indexregelung, in Bayern, in Niedersachsen. Inweiteren Bundesländern steht es zur Diskussion. InBrandenburg ist sie übrigens seit 2006 eingeführtmit einem gemeinsamen Gesetzentwurf von CDU,SPD und - man höre und staune - LINKE. Dort istder Index gekoppelt an die Einkommensentwick-lung der erwerbstätigen Bevölkerung. Und auch da
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muss ich Ihnen widersprechen, Kollege Ramelow,einmal ist der Index dort sogar schon gefallen, weilnämlich die Lohnentwicklung der Bevölkerung zu-rückgegangen war, gingen auch die Diäten um0,2 Prozent zurück. Diesen Automatismus habenwir in Thüringen ganz genauso. Dann ist natürlichstark, wenn in Brandenburg DIE LINKE die jährlicheautomatische Anpassung an die durchschnittlicheEinkommensentwicklung lobt, DIE LINKE in Thürin-gen genau das Gegenteil von sich gibt. Insofernwäre es schön, wenn DIE LINKE erst einmal Klar-heit in ihren eigenen Reihen schaffen würde,
 (Beifall CDU, SPD)
 wenn sie erst einmal ein einheitliches Handeln hät-te und
 (Unruhe DIE LINKE)
 man sehen würde, was will denn DIE LINKE insge-samt und nicht, was will DIE LINKE da und was willDIE LINKE da und was will DIE LINKE da. Danngehört dazu ein ordentlicher Gesetzentwurf unddann kann man darüber reden. Aber den populisti-schen Vorschlag, den Sie vorgelegt haben, lehnenwir ab. Vielen Dank.
 (Beifall CDU, SPD)
 Vizepräsidentin Dr. Klaubert:
 Für die FDP-Fraktion erhält der AbgeordneteBergner das Wort.
 Abgeordneter Bergner, FDP:
 Danke, Frau Präsidentin. Sehr geehrte Kolleginnenund Kollegen, meine Damen und Herren, als ichdiesen Antrag gelesen habe, musste ich mit Ge-danken an den Kollegen Kuschel etwas schmun-zeln, der uns vor einigen Wochen hier vollmundigverkündet hat, er sei jeden Euro wert, den er hierverdient.
 (Zwischenruf Abg. Kuschel, DIE LINKE: Dasstimmt aber.)
 Vermutlich, Herr Kollege Kuschel, wollen Sie sichalso nicht mehr steigern.
 (Beifall CDU, SPD, FDP)
 Ich freue mich aber über die Bescheidenheit, dieSie hier zutage legen.
 (Zwischenruf Abg. Kuschel, DIE LINKE: Ja,so bin ich.)
 Die sollten Sie durchaus in Ihrem eigenen Bundes-verband etwas weiter transportieren. Ich denke anden Artikel „Hummer und Sichel“ über Ihren Bun-desvorsitzenden,
 (Heiterkeit und Beifall CDU, FDP)
 der jetzt doch sehr, sehr lange gebraucht hat an öf-fentlicher Unterstützung, um Bescheidenheit zuüben. Oder ich erinnere an der Stelle auch an dieBescheidenheit des Genossen aus dem Saarlandmit der „Villa der sozialen Gerechtigkeit“.
 (Beifall CDU, FDP)
 Gleichwohl ist das Thema interessant und wichtig.Wenn wir uns die Haushaltsentwicklung ansehen,wenn wir uns ansehen, dass auf der Einnahmensei-te seit dem Jahr 2000 gar nicht so wesentliche Un-terschiede passiert sind, müssen wir doch feststel-len, dass es den öffentlichen Haushalten bislangnicht gelungen ist, nachhaltig die Neuverschuldungzu verringern oder sogar ganz auf sie zu verzich-ten. Thüringen hat Schulden in Höhe von15,7 Mrd. € bei einem Bruttoinlandsprodukt von48,9 Mrd. €. Im Jahr 2010, meine Damen und Her-ren, bringt es dieses Land Thüringen auf eine Neu-verschuldung von 821 Mio. € bei einem Haushalts-volumen von 9,81 Mrd. €. Als wäre das alles nichtweiter schlimm, erleben wir, wie Jahr für Jahr dieSchulden weiter nach oben getrieben werden. Auchim Jahr 2011, meine Damen und Herren, wird dieRegierung die Grenze der Neuverschuldung vollausreizen. Das heißt im Klartext, dass nicht weni-ger Einnahmen das größte Problem darstellen, son-dern dass es an einem ernsthaften Sparkonzeptund Sparwillen fehlt sowie an der notwendigen Aus-gabendisziplin.
 (Beifall FDP)
 Nehmen wir die Beispiele mit dem Landesarbeits-marktprogramm von 14,5 Mio. €. Wofür haben wirdenn die Arbeitsagenturen? Nehmen wir die Kostenfür das Projekt „Zukunftsatlas“, 1,75 Mio. €, keinestichhaltige Begründung. Nehmen wir die Green-tech-Agenturen mit Kosten von 2,1 Mio. € oder dasThüringer Erziehungsgeld mit 32,3 Mio. €. Das sindalles Dinge, wo man schon nachfragen muss. Wersich diesem Kurs nicht massiv entgegenstellt, mutetan wie jemand, der im elften Stock aus dem Fen-ster gestürzt ist und beim dritten Stock sagt „bisjetzt ist ja alles gut gegangen“.
 Meine Damen und Herren, kein verantwortungsbe-wusster Unternehmer würde, wenn seine Firmanicht richtig läuft, die Privatentnahme erhöhen.Dass das Regierungsschiff in Thüringen bei sol-chen Schulden richtig gut laufen würde, will dochniemand ernsthaft behaupten, meine Damen undHerren. Da Kollege Ramelow in der Ankündigung inder Presse mit Begriffen operiert hat wie „asozial“,will ich Ihnen sagen, was ich für asozial halte: Aso-zial ist es, immer neue Schulden anzuhäufen zulas-ten kommender Generationen.
 (Beifall FDP)
 Asozial ist es, das Geld kommender Generationenzu verfrühstücken, anstatt die Rahmenbedingungenfür einen selbsttragenden Aufschwung zu schaffen,
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der die notwendigen Erwerbsquellen damit dauer-haft und langfristig für Arbeitsplätze im eigenenLand entstehen lässt. Asozial ist es, staatliche Ali-mentationen vor die Hilfe zur Selbsthilfe zu setzen.Asozial ist es, diejenigen, die den Karren ziehen, solange zu überlasten, bis sie selbst nichts mehr leis-ten können, meine Damen und Herren.
 (Beifall FDP)
 Asozial ist es auf jeden Fall nicht, dafür zu sorgen,dass Haushalte saniert werden und Neuverschul-dung kein Dauerbrenner mehr sein wird. Deshalb,meine Damen und Herren führt an Ausgabendiszi-plin kein Weg vorbei, auch wenn sie gelegentlichschmerzhaft ist. Wir meinen, dass unter den Betrof-fenen Einsicht in die Notwendigkeit besser zu errei-chen ist, wenn die Bereitschaft zum Sparen vor dereigenen Tür nicht haltmacht. Das heißt nicht, dasswir populistisch in wohlfeile Abgeordnetenschelteeinstimmen würden. Die Grunddiät eines Landtags-abgeordneten in Thüringen liegt ungefähr auf demNiveau des Gehalts eines Oberbauleiters in einergut gehenden Baufirma, eines Regelschulrektorsnach drei Jahren mit 4.494 € oder eines Ober-staatsanwalts nach vier Jahren mit 4.548 €. Dasheißt, und das ist auch in verschiedenen Redebei-trägen heute hier gesagt worden, es besteht an derStelle kein Grund zur Selbstkasteiung. Gleichwohlstehen wir aber für das Leistungsprinzip auch in derPolitik und wir meinen, die Leistung, der wir uns ge-meinsam verschreiben, muss heißen, Thüringenzukunftsfest zu machen. Dazu gehört es, den Stoppder Neuverschuldung zu erreichen. Deshalb, meineDamen und Herren, wollen wir ein Diätenmoratori-um an den Stopp der Neuverschuldung des Frei-staats Thüringen koppeln
 (Beifall FDP)
 und damit die Bereitschaft zur Ausgabendisziplinfördern. Wir denken, gerade auch mit Blick auf dieKosten der Verfassungsänderung, so wie das hiergenannt ist, ist es schlicht und einfach zu wenig,nur nach Beliebigkeit mal zu sagen, jetzt setzen wirmal aus, dann mal wieder nicht, dann setzen wirmal wieder aus, dann mal wieder nicht - so kanndas nicht funktionieren, sondern wir meinen, esmuss an ein konkretes Kriterium gebunden werdenund dieses konkrete Kriterium muss es sein, diesesLand frei zu machen von Neuverschuldung. Dafürwerben wir und dafür werden wir in der zweiten Le-sung, sofern sie kommt, oder im Ausschuss einenÄnderungsantrag einbringen. Ich danke Ihnen fürIhre Aufmerksamkeit.
 (Beifall FDP)
 Vizepräsidentin Dr. Klaubert:
 Es gibt jetzt weitere Redeanmeldungen. Für dieFraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat sich derAbgeordnete Meyer noch einmal zu Wort gemeldet.
 Abgeordneter Meyer, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-NEN:
 Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen undHerren, Sie ahnen vielleicht schon, auf welchen Re-debeitrag hin ich mich noch mal zu Wort gemeldethabe, um eine kleine Klarstellung zu machen. HerrRamelow, es geht mir durchaus darum, da bin ichganz bei Ihnen, dass es vernünftig sein kann undauch vernünftig ist, uns als Parlament gut auszu-statten. Allerdings wird das wahrscheinlich jedesFachministerium von sich auch behaupten. Wennwir am Ende dieses Jahres feststellen, dass wir füralle anderen Fachministerien deutliche Minuszah-len in den Haushalt 2011 schreiben müssen, weildas Geld nicht reicht, aber bei den Kosten für dieVolksvertreter ein dickes Plus steht, dann vermittelnSie das bitte mal an die anderen Beschäftigten inVerwaltung und Regierung dieses Landes.
 (Beifall SPD)
 Das ist mein Vergleich gewesen. Völlig in Ordnung,wenn wir der Meinung sind, wir brauchen mehrGeld für unsere Arbeit hier im Parlament, dannmüssen wir aber trotzdem ein Zeichen setzen undsagen, Haushaltsdisziplin ist auch für uns notwen-dig und der Abschnitt im Haushalt „Landtag“ musssich genauso entwickeln wie alle anderen Abschnit-te in den Haushalten auch von 0-18. Das ist meinefeste Überzeugung und so viele Möglichkeiten, wo-anders zu sparen, haben wir nicht. Wenn dann le-diglich Symbolitäten kommen - 60.000 € infragestehen - und nicht einfach konsequenterweise ge-sagt wird, dann muss eben unser eigenes „Einkom-men“ infrage gestellt werden, weil wir Mitarbeiterin-nen und Mitarbeiter wollen und auch brauchen, weilwir aber kein Geld haben, wenn Sie dieses nichtRunterbrechen in den Haushalt hinein, das habeich mit Symbolismus gemeint und deshalb habe ichauch dieses Beispiel genommen, das genau in die-sem Fall passt, weil es im selben Haushalt veran-schlagt wird. Das war das Thema, über das Siesich so freundlich aufgeregt haben. Vielen Dank.
 (Beifall SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
 Vizepräsidentin Dr. Klaubert:
 Als Nächstes habe ich die Wortmeldung der FrauAbgeordneten König, DIE LINKE.
 Abgeordnete König, DIE LINKE:
 Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Da-men und Herren, liebe Gäste, ich möchte zweiPunkte darstellen, insbesondere für diejenigen, dieheute hier zuhören und auch auf der Tribüne sitzen,über welche Summen wir eigentlich reden. Ich glau-be, dass das vielen so gar nicht bekannt ist. DieGrunddiät eines Abgeordneten, eines einfachenAbgeordneten in Thüringen beträgt ca. 4.600 €brutto.
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(Zwischenruf Abg. Bergemann, CDU: Nein,4.665 € und 57 Cent.)
 Sie können dann gern ergänzen, aber ich würdegern meine Zahlen und auch meine Rede erst malhalten. Hinzu kommen 50 Prozent für Krankenversi-cherung und Pflegeversicherung - ein Zirkabetrag,sofern man denn gesetzlich versichert ist, in Höhevon weiteren 350 € monatlich. Das ist das, wasdem Abgeordneten persönlich zur Verfügung steht,abzüglich der Steuern, die jeder Abgeordnete -ähnlich auch wie Arbeitnehmer - im Lande Thürin-gen zahlen muss. Dabei bleibt es aber nicht unddas unterstelle ich, dass natürlich auch Abgeordne-te ein Stück weit von weiteren Möglichkeiten desLebens eines Abgeordneten profitieren. Da wärezum einen die steuerfreie Aufwandsentschädigungfür Büros für die politische Arbeit im jeweiligenWahlkreis. Diese beträgt ca. 1.100 € plus - abhän-gig von der Entfernung zum Landtag - eine Reise-kostenpauschale, die sich zwischen 200 € bisknapp 1.000 € bewegt. Die Reisekostenpauschaleist allerdings nicht das Einzige, sondern hinzukommt ein für Thüringen bis an die Grenze bisLeipzig geltendes 1.-Klasse-Ticket, welches einenermächtigt, überall die Bahn zu nutzen, wie manLust und Laune hat. Zusätzlich, wie gesagt, gibt esauch noch die Reisekostenpauschale. Ich zähle nurauf, was denn ein Abgeordneter, eine Abgeordnetebekommt. Den Umgang damit muss jeder Abgeord-nete vor sich selber verantworten.
 (Zwischenruf Abg. Fiedler, CDU: NehmenSie Hartz IV und geben den Rest ab.)
 Herr Fiedler, ich finde die Antwort, „nehmen SieHartz IV“, ist nicht wirklich eine adäquate Reaktionauf das,
 (Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-NEN)
 was wir hier als Abgeordnete bekommen, wenn ichdas vorstelle. Hinzu kommt der Mehrbedarf der Ab-geordneten. Unterstellt wird, dass sie ja eine gewis-se Zeit im Monat am Sitz des Landtags, also in Er-furt, verbringen. Mir persönlich ist unbekannt, wel-cher Mehrbedarf das ist, denn sofern Übernach-tungskosten anfallen sollten, gibt es in Erfurt dasHaus der Abgeordneten, welches Abgeordnetenfrei zur Verfügung gestellt wird. Sollten sie nicht imAbgeordnetenhaus übernachten, gibt es immernoch die Möglichkeit, bis zu einer Summe von 95 €pro Nacht in einem Hotel ihrer Wahl zu übernach-ten.
 (Unruhe SPD)
 Herr Barth sagt, das mag falsch sein, dann zieheich das zurück. Trotzdem, das Haus der Abgeord-neten steht kostenfrei zur Verfügung. So läppernsich doch einige zusätzliche Gelder zusammen, dienicht dagegen sprechen sollen, dass gute Arbeitauch gut bezahlt werden soll. Nur meiner Meinung
 nach ist gute Arbeit - und die unterstelle ich jetzterst einmal grundsätzlich allen Abgeordneten - mit4.600 € Brutto mehr als gut bezahlt. Aber vielleichtfehlt einigen hier im Hause der Realitätsbezug,nämlich zu denjenigen Menschen, die in Thüringenein Durchschnittseinkommen von ca. 2.000 € Nettohaben. Und selbst das ist hoch in Thüringen.
 Als Zweites, eine Reaktion auf Herrn Bergner: Siesprechen von asozial. Manchmal schaue ich danndoch kurz …
 (Zwischenruf Abg. Bergner, FDP: Davonsprach Ihr Vorsitzender.)
 Ich möchte Ihnen kurz erklären, weil ich unterstelle,dass es mein Vorsitzender weiß, woher dieser Be-griff kommt.
 (Beifall SPD)
 Er bezeichnet nämlich die diskriminierende Kenn-zeichnung von Menschen und Menschengruppenund wurde als solches in der NS-Zeit ursprünglichverwendet. Danke schön.
 (Beifall DIE LINKE)
 Vizepräsidentin Dr. Klaubert:
 Es hat sich weiterhin zu Wort gemeldet für die FDP-Fraktion der Abgeordnete Recknagel.
 Abgeordneter Recknagel, FDP:
 Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete, zurErgänzung: Es gab auch einen Asozialenparagra-phen im Strafgesetzbuch der DDR. Vielleicht habenSie das vergessen. Sie haben weit zurückgeschaut,die nähere Vergangenheit, die nicht allzu lange zu-rückliegende Vergangenheit gibt da auch Auf-schluss.
 (Zwischenruf Abg. Kuschel, DIE LINKE: Dasmacht es aber nicht besser.)
 (Beifall FDP)
 Ich habe mich eigentlich gemeldet, um noch einmalauf Herrn Ramelow einzugehen. Vieles von dem,was Sie gesagt haben, Herr Ramelow, ist ja ganzrichtig. Sie haben als Referenz die Abgeordneten-entschädigung in dem Landtag des Landes Nord-rhein-Westfalen genannt. Dort gibt es diese ganzenPauschalen usw. nicht mehr. Man hat die Abgeord-netendiäten deutlich erhöht, verdoppelt und hat an-schließend ein Abgeordnetenaltersvorsorgewerkeingerichtet. Ihr Schluss daraus, dass dieses Spezi-alaltersvorsorgewerk nicht geeignet sei, das teileich durchaus. Aber der Schluss, dann als einzigenAusweg die sogenannte Bürgerversicherung zunehmen, das kann ich überhaupt nicht teilen. Ichdenke, es gibt dazu noch Alternativen; die lautet,das ist meine Überzeugung, Versicherungspflicht
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statt Pflichtversicherung. Ich möchte gern selberentscheiden, wie ich meine Altersvorsorge organi-siere, wie ich sie anlege, mit welchen Erträgen undmit welchen Risiken ich dabei leben muss. Sie ha-ben noch einen zweiten Punkt genannt, nämlich diesteuerliche Behandlung dieser Diäten, der Bezüge,die man als Abgeordneter so bekommt. Da sind wiruns möglicherweise einig, dass wir die steuerfreieAufwandspauschale abschaffen sollen. Das bedeu-tet eine ganz erhebliche Privilegierung der Herr-schaften hier im Hause, der Abgeordneten, dennsie müssen nicht mehr einzeln nachweisen, welcheAusgaben sie gehabt haben für ihre politische Ar-beit, für ihr Wahlkreisbüro usw. Diese steuerfreieAufwandspauschale sollten wir entweder allenSteuerpflichtigen zugestehen, und zwar auch in ei-ner entsprechenden Höhe, oder wir sollten sie ab-schaffen. Ich glaube, da hilft der Blick in die privateWirtschaft. Jeder Würstchenbudenbesitzer mussBelege sammeln für alle Aufwendungen die er ge-habt hat, für jedes Blatt Papier, was er in denDrucker steckt, für jede Tankquittung, Bahnbelege,er muss das aufwändig abrechnen und Nachweiseführen. Wir sollten Abgeordnete ganz genausogleichbehandeln. Wir sollten selber Belege sam-meln, ich könnte mir vorstellen, dann kämen wir aufetwas vernünftigere Steuergesetze in den Deut-schen Parlamenten und wir wären ein bisschen mit-telstandsfreundlicher.
 Ein drittes Beispiel - die Wahlkreismitarbeiter.Wahlkreismitarbeiter sind ganz sicher für die politi-sche Arbeit hilfreich und notwendig. Als ich hier imParlament angefangen habe, habe ich erfahren,wie das so läuft, wie das funktioniert, man hat einBudget für Wahlkreismitarbeiter. Die kann man ein-stellen, dann habe ich mir, als Unternehmer weißich das, schon Sorgen gemacht, wie rechne ich diedann ab. Das ist ja noch einmal ein erheblicher Auf-wand. Da muss man sich mit sehr vielen formalenund theoretischen sozialversicherungsrechtlichen,steuerrechtlichen Dingen beschäftigen. Was ist,wenn da mal ein Sonderfall eintritt, wenn jemandschwanger wird oder was auch immer. Und dasAufatmen war dann nur kurz. Das Aufatmen kambei mir dann, als ich festgestellt habe, man kannsich das einfach machen, man kann den Wahlkreis-mitarbeiter über die Landtagsverwaltung abrechnenlassen - schöne Sache. Auch hier, das ist ein Privi-leg, welches wir uns genehmigen. Wieder derWürstchenbudenbesitzer, oder nehmen Sie irgend-einen anderen privaten Unternehmer in Thüringen,der muss den Aufwand selber tragen. Der musssich die Expertise für Abrechnungen von Personalbeschaffen.
 (Zwischenruf Abg. Primas, CDU: Wir sinddoch keine Würstchenbude.)
 Fragen Sie mal die Leute, was das für ein Aufwandist mit ständig sich ändernden Steuergesetzen, mitständig sich ändernden und verkomplizierenden
 Sozialversicherungsgesetzen ist das gar nicht soeinfach. Auch hier gilt, wenn wir uns selber das zu-muten würden, was wir jedem anderen Steuerbür-ger in Deutschland und in Thüringen zumuten,dann kämen in den deutschen Parlamenten mögli-cherweise ein paar sehr viel sachgerechtere, mögli-cherweise sogar einfachere Regelungen heraus.Das würde ich mir wirklich wünschen und dann wä-ren wir dicht beieinander. Danke schön.
 Vizepräsidentin Dr. Klaubert:
 Für die CDU-Fraktion hat sich der AbgeordneteBergemann zu Wort gemeldet.
 Abgeordneter Bergemann, CDU:
 Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen,ich habe ja, da ich als erster Redner dran war, wirk-lich versucht, das in aller Ruhe und vernünftig rü-berzubringen.
 (Beifall CDU)
 Eines möchte ich nicht, dass wir hier mit einer Neid-debatte anfangen. Kollege Recknagel, wir sinddoch keine Würstchenbude hier. Das ist kein Ver-gleich, der angemessen ist.
 (Beifall CDU, SPD)
 Das ist vielleicht in Ihrem Unternehmen so, aberhier im Landtag nicht.
 Frau Kollegin König, es sitzen Gäste hier. Ich fanddas an der Stelle nicht so ausgewogen, man mussschon mal hinschauen, auch die Arbeitgeber zahlenSozialversicherungsbeiträge, zahlen Rentenbeiträ-ge für die Arbeitnehmer, die sie beschäftigen. Eskam so rüber, als wären wir jetzt privilegiert. Ja, ichbin in der gesetzlichen Krankenversicherung, nachwie vor freiwillig krankenversichert, aus Solidarität,nur das mal zur Klarstellung.
 (Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN)
 Nicht dass dann manche meinen, jetzt kriegen diehier auch noch ein Stück Geld ab und die anderensind diejenigen, die alles allein tragen müssen. Dasfunktioniert nicht. Bitte ehrlich bleiben, auch bei denHotelkosten. Wenn man so Summen nennt, bittegenau informieren, wie sie tatsächlich sind. Darumbitte ich einfach.
 Lieber Bodo Ramelow, ich bin länger in der Ge-werkschaft als du, wenn ich das richtig weiß -45 Jahre.
 (Beifall DIE LINKE)
 Auch in der CDU, die CDU ist eine Volkspartei, gibtes wie in anderen Parteien auch, Menschen, diemehr in die Wirtschaft gehen und Menschen, dievertreten die Interessen von Arbeitnehmern. Diegibt es auch in meiner Fraktion als Volkspartei. Wir
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haben nie einen Hehl daraus gemacht, dass wirgleichen und guten Lohn für anständige Arbeit wol-len. Das ist auch bei uns überhaupt keine Frageund steht auch nicht zur Disposition.
 (Beifall CDU)
 Meinen prozentualen Beitrag, den ich genannt ha-be, der basiert auf einem Stück Erweiterung des Er-fassungsbereiches nach dem Statistikgesetz. Derist erweitert worden in den letzten Jahren. Da mussman hinschauen. Da traue ich dem StatistischenLandesamt Thüringen zu, dass das ordentlich ge-macht wird und anständig und ehrlich ist, weil aufdie realen Einkommen Bezug genommen wird. Dassind alles Dinge, die man auch an der Stelle ver-nünftig rüberbringen will. Ich will nicht über Tarifpo-litik reden. Wir kennen das, im Rahmen der Koaliti-onsfreiheit und Dumpinglöhne. Ich würde michauch freuen, wenn die wegkommen, aber das Ar-beitnehmerüberlassungsgesetz sagt am Ende auchnur, dass der Gesetzgeber es tun kann, wenn50 Prozent organisiert sind, das ist die Rechtslage.Deshalb gilt das auch für meine Fraktion, für dieCDU als Volkspartei insgesamt, anständiger Lohnfür anständige Arbeit, das ist auch unser Prinzip.Danke schön.
 (Beifall CDU, SPD)
 Da gehören die Abgeordneten natürlich dazu - völ-lig klar.
 Vizepräsidentin Dr. Klaubert:
 Für die Fraktion DIE LINKE hat sich der Abgeord-nete Ramelow zu Wort gemeldet.
 Abgeordneter Ramelow, DIE LINKE:
 Lieber Gustav Bergemann, ich nehme positiv zurKenntnis, wie lange du schon in der Gewerkschaftbist. Da zählt ja dann auch der FDGB dazu und dasnehme ich gern zur Kenntnis. Mein Lebensalter hates nicht ermöglicht, eine so lange Mitgliedschaftjetzt schon aufzuweisen. Ich bedanke mich aus-drücklich für die sachliche Ausführung. Das wäredie Debatte, wie ich sie mir wünschen würde, dassman die Argumente noch einmal wichtet, noch ein-mal hinterfragt, anschaut und prüft. Deswegen wer-be ich noch einmal für die Ausschussüberweisungan den Justizausschuss. Die Schärfe hat der Kolle-ge Pidde hereingebracht, der sich nicht mehr erin-nern konnte, welche Reden früher von der SPD ge-halten wurden, gerade wenn es dann um das popu-listische Aussetzen ging, dann hat man sich schnellangeschlossen. Aber so ist das, wenn man auf ein-mal regierungstragend ist, dann möchte man nichtdaran erinnert werden, was man vorher schon ge-redet hat.
 (Beifall DIE LINKE)
 (Unruhe SPD)
 (Zwischenruf Abg. Höhn, SPD: Wir habenuns niemals dem … abgeschlossen.)
 (Unruhe SPD)
 Nein, niemals, die Sozialdemokratische Partei indiesem Hohen Haus hat sich niemals dem Populis-mus angeschlossen, das hoffe ich auch. Wir wollenmit Euch keine Einheitspartei sein. Darauf lege ichschon Wert, dass es da erhebliche Unterschiedezwischen uns und Ihnen gibt, Herr Höhn. Das sollauch so bleiben, weil es bestimmte Themen gibt,bei denen ich sage, den Kniefall vor manch einerFehlentwicklung wie jetzt das Arbeitnehmerüberlas-sungsgesetz, wie eben die Aufstockergesetzge-bung, wie eben die Lebenswelt der Hartz-IV-Auf-stocker, von denen ich gesprochen habe, hat eineRegierung Schröder in Gang gesetzt. Also dieBüchse der Pandora hat die SPD von der Lebens-welt, über die ich geredet habe, schon geöffnet.
 (Beifall DIE LINKE)
 Nun zur sachlichen Bewertung noch einmal: Dassdas NRW-Rentenwerk zurzeit mehr Geld kostet -also einen erheblichen Aufwuchs an Geld ausgelösthat -, hat eine ganz einfache Logik. Man muss jetztim laufenden Monat das Geld einzahlen. Im Mo-ment reden wir nicht darüber, was für uns eigentlichzurückgestellt werden müsste. Wenn wir die Rech-nung ernsthaft machen würden, müssten wir ei-gentlich zu den Kosten des Parlaments die persön-lichen Rentenanwartschaften dazubuchen, das wä-re haushaltsrechtlich ehrlich, das wäre konsequentund es wäre nachprüfbar. Dann würden wir nämlichnicht wieder diese Äpfel mit Birnen vergleichen.
 (Beifall DIE LINKE)
 Ich habe nur gesagt, den Weg in das Rentenwerkhalte ich für falsch. Ich teile auch, Herr KollegeRecknagel, Ihren Vorschlag der persönlichen Versi-cherung nicht, weil ich die deutsche Versicherungs-wirtschaft nicht stärken möchte, sondern ich möch-te ein soziales Sicherungssystem, das für alle Men-schen auf der gesellschaftlichen Balance aufbautund nicht auf der deutschen Privatwirtschaft, diedann ihre eigenen Hedgefonds bedient oder sonsti-ge Dinge damit macht.
 Ich will es noch einmal klar sagen, Gustav Berge-mann, die Hartz-IV-Aufstocker fehlen mir in dem In-dex und die Lebenswelt dieser Hartz-IV-Aufstocker.Hartz IV ist drin, also der Regelsatz ist drin. Die Le-benswelt derjenigen, die unter Billiglohn arbeitenmüssen - und da wäre ich ja wieder bei Herrn Pidde-, wenn wir wirklich die Lebenswelt ändern würden,dass die Menschen bei KiK nicht mehr so erbärm-lich bezahlt werden würden, dann wäre ich ja beiIhnen. Aber zu sagen, wir müssen deswegen an-ders, nämlich bessergestellt sein und das sei vor-bildlich für die Menschen bei KiK und die könnensich dann ja an uns orientieren, dann beantwortenSie mir bitte, wie wir die Indexierung jetzt für die
 Thüringer Landtag - 5. Wahlperiode - 30. Sitzung - 09.09.2010 2459
 (Abg. Bergemann)

Page 40
						

Entlohnung von Niedriglöhnern hinkriegen. Das wä-re dann ein flächendeckender einheitlicher gesetzli-cher Mindestlohn. Dann lassen Sie mit uns entspre-chende Initiativen im Bundesrat ergreifen, damit wirdie Lebenswelt dieser Menschen ändern, von de-nen ich hier geredet habe. Aber zu sagen, wirmüssten vorbildlich sein, indem wir nur die Gruppeder Menschen, die hier sitzen, regeln, und dann sa-gen, was draußen vor ist, interessiert uns nicht,aber zu sagen, wenn wir vorbildlich geregelt sind,dann wird es besser, das halte ich einfach fürQuatsch.
 Herr Kollege Bergner, ich habe gegrübelt, ob ichwirklich das Wort asozial zu dieser Debatte benutzthatte. Ich komme gern noch einmal zu Ihnen undlasse mir den Artikel zeigen. Ich will von diesemPult - deswegen bin ich vorgegangen - sagen, die-ses Wort wäre in diesem Zusammenhang völligfalsch. Ja, es ist völlig falsch. Sie haben es ange-sprochen, ich kann mich nicht erinnern, dass ichdas Wort gesagt habe. Ich wüsste auch gar nicht,wie ich auf die Idee gekommen wäre, weil es nichtum eine asoziale Debatte geht, sondern es geht umeine Form von Indexierung, die eine Privilegierungnach außen symbolisiert, bei denen möglicherweisedie Menschen - ich weiß nicht, ob der Zusammen-hang so gestellt worden ist - denken, das ist dochziemlich asozial, wenn ich als Hartz-IV-Aufstockerarbeiten muss. Ich weiß es nicht. Ich würde jeden-falls es ablehnen und würde es deswegen mit Be-dauern jetzt auch hier öffentlich zurücknehmen,wenn die Diätendebatte als asozial von mir be-zeichnet worden wäre. Ich kann mich nicht daranerinnern. Ich mache aber noch ein anderes Bei-spiel: Sie haben von der Hammer-und-Sichel-Repu-blik geredet. Da haben Sie offenkundig mein Tage-buch gelesen. Ich war auf Helgoland im Wahlkampfjetzt unterwegs und unterstütze, das dortige …
 (Zwischenruf Abg. Bergner, FDP: Ich habees im „Focus“ gelesen.)
 (Beifall DIE LINKE)
 Ich verstehe überhaupt nicht, wie der „Focus“ …,dann hat der auch mein Tagebuch gelesen. Ich ste-he dazu und werbe auch hier im Hohen Haus dafür,ich gebe Ihnen gern die Bögen aus. Auf Helgolandgibt es ein Auswilderungsprojekt für die Hummerund ich werbe für Hummerpatenschaften. Ich bin daauch ganz engagiert und sage, mein Hummer, fürden ich jetzt die Patenschaft übernommen habe,hat auch den Namen Sarah, ich stehe dazu und fin-de, wir brauchen tatsächlich rund um Helgolandvielmehr Hummer.
 (Beifall DIE LINKE)
 Das hat aber mit der Diätendebatte relativ wenig zutun. Was ich aber seltsam negativ, befremdlich fin-de, wenn die FDP sich hier hinstellt und das Hausvon Herrn Lafontaine, dem ehemaligen Ministerprä-
 sidenten vom Saarland, dem ehemaligen Bundes-minister anspricht und sagt, das sei ein Beleg dafür,dass wir doch dazu schweigen sollten, dann halteich das einfach mal für cruden Unsinn, solange derFDP-Bundesvorsitzende neben seinen Bezügenhorrende Einnahmen generiert aus seinem Vor-tragswesen. Dann, sage ich mal, sollte man sichlieber an seine eigene Nase fassen und das in derFDP selber debattieren.
 (Beifall DIE LINKE)
 Letzte Bemerkung: Kollege Recknagel, ich würdees auch nicht mit der Würstchenbude vergleichen,aber Sie haben völlig recht. Statt der steuerfreienAufwandspauschale eine prüffähige Abrechnungs-unterlage für alle Kosten, die wir für unsere Wahl-kreise haben, das war unser Vorschlag. Ich dankeIhnen, dass Sie jetzt noch mal daran erinnern, dasswir diesen Vorschlag damals gebracht haben. Des-wegen sage ich, ich bin auch freundlich daran inter-essiert, dass der Herr Rechnungshofpräsident nochmal diesen Teil prüft. Ich wäre auch sehr einver-standen, wenn wir vom Rechnungshof alle zusam-men Hinweise bekommen, damit wir wirklich auchgenau wissen, was geht, was geht nicht. Wir sitzennicht in dem Vorwurf, der in einem anderen Bun-desland zu Recht besteht, dass betrogen wordenist. Ich glaube, das ist in Thüringen nicht der Fall.Ich glaube auch nicht, dass da Beanstandungensind, weil das Problem der Pauschalierung genaudazu geführt hat, was Sie jetzt angesprochen ha-ben. Wir kriegen eine Pauschalierung und als je-mand, der in Erfurt ein Wahlkreisbüro in der Innen-stadt suchen musste, habe ich mal alle Mietpreisegesehen. Da sage ich mal, es ist doch ein erhebli-cher Unterschied, ob ich in Schleiz, Greiz oder Lo-benstein ein Wahlkreisbüro einrichte oder ob ich inmeinem direkten Wahlkreis hier in Erfurt, und zwarin der Innenstadt, ein Wahlkreisbüro einrichte. Mitder Pauschalierung muss ich mich nach der glei-chen Decke strecken. Mit einer richtigen Abrech-nung, einer korrekten Abrechnung sähe das andersaus. Dann wären wir bei einer korrekten Abrech-nung. Da muss man sich nur entscheiden, raus ausder steuerfreien Pauschalierung, rein zu einer kor-rekten Abrechnung, dann kann man das auch somachen. Aber dann bitte auch alle Kosten mit ein-berechnen, die dazugehören. Es geht nur nicht -und deswegen habe ich gesagt, das ist heute nicht
 mein Thema -, weil ich darauf warte, was der Rech-nungshof uns an Ratschlägen gibt und da bin ichsehr einverstanden.
 Eine letzte Bemerkung - die Erhöhung der Frak-tionszuschläge: Kollege Meyer, seit den 90er-Jah-ren haben die Fraktionen im Thüringer Landtagüberhaupt keine Aufstockung gehabt. Ich weiß dasDatum nicht genau, aber, ich glaube, 1994 ist dieletzte Aufstockung erfolgt. Seit diesem Zeitpunktsind die Gelder stabil geblieben, aber die Kostender Tariferhöhung mussten immer finanziert wer-
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den. Das heißt, Jahr für Jahr wurde der Anteil, derin einer Fraktion zur Verfügung steht, für politischeArbeit kleiner und als mit der Ost-West-Angleichungder letzte Sprung kam, haben wir das alles aus denFraktionsgeldern schultern müssen. Ich bitte ein-fach darum, die Dinge auseinanderzuhalten.
 (Beifall DIE LINKE)
 Das, glaube ich, hilft uns allen gar nicht, wenn wirjetzt aus der Diätendebatte - da können alle ande-ren hier anderer Meinung sein - eine Debatte ma-chen, dass der Landtag und die Landtagsfraktionenzu viel Geld bekommen würden. Das heißt, wir wür-den dann sagen, das ganze Geld, das die Regie-rung sparen will, da muss die erst mal was vorle-gen, damit wir eine Haushaltsdebatte führen kön-nen, darauf warte ich schon erwartungsvoll. Aberzu sagen, wir sparen das Geld an den Fraktionenein, dann können wir - bitte, Entschuldung - diesesParlament auch abschaffen, weil dann können wirdie Arbeit irgendwie als Nebenerwerbslandtag ma-chen oder wir können gleich fusionieren mit zweianderen Ländern und sagen, es ist sowieso allesnicht so wichtig. Wenn wir unsere Arbeit schonernst nehmen, dann möchte ich, dass die Land-tagsfraktionen gleichberechtigt in der Lage sind, derRegierung Paroli zu bieten, und zwar unabhängigdavon, ob sie Regierung oder Opposition sind. Ichbin schon gespannt, wie die CDU die Sparvorschlä-ge noch mal hier im Hohen Haus bearbeiten wird.Da werden wir alle noch mal etwas erleben könnenan ganz besonderen Debattenrunden, aber ichmöchte, dass wir das machen auf der Basis vonZuarbeiten aus unseren Fraktionen, die Hand undFuß haben. Deswegen, glaube ich, hat das eineThema mit dem anderen nichts zu tun. Ich bitte umÜberweisung an den Justizausschuss.
 (Beifall DIE LINKE)
 Vizepräsidentin Dr. Klaubert:
 Mir liegen nun keine weiteren Redeanmeldungenmehr vor. Damit kann ich die gemeinsame Aus-sprache zu den Tagesordnungspunkten 3 a und bschließen.
 Ich lasse zuerst über die Überweisung des Gesetz-entwurfs in Drucksache 5/1397 an den Ausschussfür Justiz, Bundes- und Europaangelegenheiten ab-stimmen. Wer dem folgt, den bitte ich um dasHandzeichen. Danke schön. Ich frage nach denGegenstimmen. Danke. Ich frage jetzt nach denEnthaltungen. Es gibt keine Enthaltungen. Damit istes eine Mehrheit von Gegenstimmen. Der Aus-schussüberweisung ist nicht zugestimmt worden.
 Demzufolge schließe ich hier die Beratung des Ge-setzentwurfs in Drucksache 5/1397, der dann, weilvorhin die Anfrage kam, natürlich in zweiter Lesungnoch einmal aufgerufen wird, aber ohne Aus-schussberatung.
 Als Nächstes stimmen wir über den Antrag derÜberweisung des Gesetzentwurfs in Drucksa-che 5/1398 an den Ausschuss für Justiz, Bundes-und Europaangelegenheiten ab. Wer diesem zu-stimmt, den bitte ich jetzt um das Handzeichen.Danke schön. Ich frage nach den Gegenstimmen.Danke. Das ist das gleiche Bild wie vorhin. Ich fra-ge noch mal nach den Stimmenthaltungen. Stimm-enthaltungen gibt es nicht. Damit hat eine Mehrheitdiese Ausschussüberweisung abgelehnt.
 Demzufolge ist die Beratung dieses Gesetzentwurfsauch geschlossen und die zweite Beratung wird oh-ne Ausschussberatung aufgerufen.
 Ich schließe den Tagesordnungspunkt 3 und rufeauf den Tagesordnungspunkt 4
 Thüringer Gesetz zur Abschaf-fung der Straßenausbau- undAbwasserbeiträge (Änderungs-gesetz zum Thüringer Kommu-nalabgabengesetz- ThürKAG -)Gesetzentwurf der FraktionenBÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN undDIE LINKE- Drucksache 5/1413 -ERSTE BERATUNG
 Für beide Fraktionen ist Frau Berninger von derFraktion DIE LINKE zur Begründung des Gesetz-entwurfs angemeldet.
 Abgeordnete Berninger, DIE LINKE:
 Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehr-ten Damen und Herren, sehr geehrte Gäste auf derBesuchertribüne, insbesondere möchte ich die Ver-treter und Vertreterinnen von Bürgerinitiativen undder Thüringer Bürgerallianz begrüßen,
 (Beifall DIE LINKE)
 deren Thema und deren Gesetzentwurf heute hierauf der Tagesordnung stehen und beraten werden.Mit dem Gesetzentwurf, der Ihnen heute vorliegt,greifen die Fraktionen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-NEN und DIE LINKE jahrelange Forderungen Tau-sender Betroffener hier in Thüringen auf.
 Vizepräsidentin Dr. Klaubert:
 Frau Berninger, einen kleinen Moment bitte. Ich bit-te darum, dass von der Zuschauertribüne keineZettel geworfen werden. Das ist durch unsereHausordnung nicht gestattet. Ich bitte, dass dieseunten eingesammelt werden. Frau Berninger, Siehaben das Wort.
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Abgeordnete Berninger, DIE LINKE:
 Danke, Frau Präsidentin. Seit 15 Jahren kämpfenBetroffene gegen eine ungerechte und unsozialeBeitragspraxis. Ein erster Erfolg dieses Protesteswar schon in 2004, als die Wasserbeiträge abge-schafft worden sind. Die Bürgerallianz will abernicht nur protestieren, sie versucht auch seit Jah-ren, immer wieder Lösungen anzubieten. Mit demjetzt in die Fraktionen eingebrachten Gesetzentwurf- im Mai war das schon - haben sie versucht, eineLösung zu finden, die das Land allein regeln kannund die den Thüringer Landeshaushalt nicht zu-sätzlich belastet. Mit dem heute vorliegenden Ge-setzentwurf wollen wir beginnen, das sozial unge-rechte Beitragswesen in Thüringen abzuschaffen.
 (Beifall DIE LINKE)
 Die Bürgerallianz hat sich um eine Debatte bemüht,sie hat ihren Gesetzentwurf allen Fraktionen desThüringer Landtags vorgelegt. Leider haben nur dieFraktionen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN undunsere Fraktion diesen Debattenfaden aufgegriffenund mit der Bürgerallianz diskutiert. Warum FDP,SPD und CDU dies nicht getan haben, ich kann esnicht ganz verstehen, aber das werden Sie sichernoch selbst erklären. Im Kern geht es der Bürgeral-lianz in dem Gesetzentwurf und uns jetzt auch inunserem Gesetzentwurf um die Abschaffung derAbwasserbeiträge, um die Umwandlung der Stra-ßenausbaubeiträge in eine Infrastrukturabgabe.Das betrachten wir als einen Schritt, das unsozialeund ungerechte Beitragswesen aus Thüringen zuverbannen. Ich bin sehr gespannt auf Ihre Argu-mente, warum Sie es ablehnen möchten. Danke.
 (Beifall DIE LINKE)
 Vizepräsidentin Dr. Klaubert:
 Ich eröffne die Aussprache zu diesem Gesetzent-wurf und rufe als Ersten für die CDU-Fraktion denAbgeordneten von der Krone auf.
 Abgeordneter von der Krone, CDU:
 Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kolle-gen, das Oberverwaltungsgericht hat in seiner Ent-scheidung vom 31. Mai 2005 festgestellt, dassgrundsätzlich eine Pflicht zur Erhebung von Stra-ßenausbaubeiträgen zum Zwecke der Verbesse-rung und Erweiterung von Ortsstraßen besteht.
 Wir alle wissen, dass bis zum heutigen Tage nichtalle Kommunen dieser Verpflichtung nachgekom-men sind. Daher wurde im Zuge der Koalitionsver-handlungen folgender Passus zwischen den Koaliti-onspartnern vereinbart: „Beide Seiten stimmen dar-über überein, dass im Bereich der Straßenausbau-beiträge für die Zukunft eine gesetzliche Regelunggefunden werden muss, die bürgerfreundlich, juri-stisch einwandfrei und für das Land finanzierbar
 ist.“ Ich wiederhole: „bürgerfreundlich, juristisch ein-wandfrei und … finanzierbar“. Bei allen Meinungs-verschiedenheiten, verehrte Kolleginnen und Kolle-gen der GRÜNEN und der LINKEN, in der Notwen-digkeit dieser drei Eckpfeiler zu einem guten Ge-setzentwurf werden auch Sie uns sicher zustim-men. Genau dies lässt der heute vorliegende Ge-setzentwurf jedoch vermissen.
 (Zwischenruf Abg. Kuschel, DIE LINKE: IhreBegründung?)
 Beginnen wir mit der Frage der Bürgerfreundlich-keit. Ihr Entwurf sieht vor, dass „alle an den Kostenfür den gemeindlichen Straßenausbau beteiligt wer-den“.
 (Zwischenruf Abg. Adams, BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN: Genau.)
 Dies ist nichts anderes als Gleichmacherei, wie wirsie aus anderen Zeiten gewohnt waren.
 (Unruhe DIE LINKE)
 Eine solch pauschalisierte Erhebung ist schlicht un-gerecht, denn dadurch müssten auch all jene, dievon der jeweiligen Infrastrukturmaßnahme keinerleiVorteil hätten, die Wertsteigerung des Grundeigen-tums unmittelbar Betroffener mitfinanzieren. MitBürgerfreundlichkeit hat das nach meinem Empfin-den nichts zu tun. Ihr Argument der Infrastrukturnut-zung aller Bürgerinnen und Bürger entpuppt sichbei näherer Betrachtung als pure Augenwischerei.Es mag bei Durchgangsstraßen vielleicht noch gel-ten, endet aber spätestens an der nächsten Sack-gasse in eben solcher.
 Vizepräsidentin Dr. Klaubert:
 Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine Anfragedurch den Abgeordneten Kuschel?
 Abgeordneter von der Krone, CDU:
 Nein. Kurzum, Bürgerfreundlichkeit kann Ihr Ent-wurf nicht im Ansatz für sich in Anspruch nehmen,vielmehr entpuppt er sich als untauglicher Versuchvon Kollektivismus auf Kosten jedes einzelnen Bür-gers.
 Bliebe also der Anspruch auf ein juristisch einwand-freies und zudem finanzierbares Gesetz. Zur juristi-schen Bewertung ist Folgendes zu sagen: Das be-reits eingangs erwähnte Thüringer Oberverwal-tungsgericht führt in seiner Entscheidung vom11. Juni 2007 aus: „Nach dem Steuerbegriff desGrundgesetzes sind Steuern einmalige oder laufen-de Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung füreine besondere Leistung darstellen und von einemöffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielungvon Einkünften allen auferlegt werden, bei denender Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Lei-stungspflicht knüpft. Für eine Steuer ist wesentlich,
 2462 Thüringer Landtag - 5. Wahlperiode - 30. Sitzung - 09.09.2010

Page 43
						

dass sie ohne Gegenleistung erhoben wird. Wermeinen Ausführungen bisher gefolgt ist, wird fest-stellen, dass diese Definition nicht nur den Nagel,sondern auch die Infrastrukturabgabe auf den Kopftrifft. Ganz gleich also, wie Sie die von Ihnen ge-plante Leistungspflicht im Detail nennen, Sie mö-gen sie noch so oft als Abgabe bezeichnen, de fac-to würden Sie damit zweifelsfrei eine neue Steuererheben.
 Vizepräsidentin Dr. Klaubert:
 Herr Abgeordneter von der Krone, gestatten Siejetzt eine Anfrage durch den Abgeordneten Ku-schel?
 Abgeordneter von der Krone, CDU:
 Nein. Mit einer solchen hätten somit nicht nur dieje-nigen Bürgerinnen und Bürger Schwierigkeiten, de-nen kein konkreter Gegenwert daraus erwächst,sondern eben gerade auch das Bundesverfas-sungsgericht. Denn gemäß Artikel 105 Grundge-setz hat das Land für die Erhebung einer solchenSteuer keine Kompetenz. Ihr Gesetzentwurf istdemnach schlicht verfassungswidrig.
 Von den drei tragenden Säulen eines guten Ge-setzes wäre somit bereits die zweite weggebro-chen. Bleibt die Frage der Finanzierbarkeit. Wir allekennen die Situation des Landeshaushalts und diePrognosen für die kommenden Jahre. Das Landkann eine pauschale Abschaffung daher nicht auseigenen Mitteln finanzieren. Ihr Steuerfinanzie-rungsmodell ist aus oben genannten Gründen aberkeinesfalls ein gangbarer Weg. Der Anspruch derFinanzierbarkeit Ihres Gesetzentwurfs löst sich da-mit in Wohlgefallen auf.
 Schlussendlich bleibt festzustellen, dass das IhrerMeinung nach - ich zitiere: „überholte, aus dem19. Jahrhundert stammende Beitragsfinanzierungs-system“ - denke man darüber, was man wolle - zu-mindest handwerklich so gut gemacht war, dass es117 Jahre überstanden hat. Ihr Gesetzentwurfübersteht nicht einmal 117 Minuten. Aber wir sindnatürlich gern bereit, uns diese Zeit zu nehmen,und auf weitere Einzelheiten Ihres Gesetzentwurfseinzugehen, auf die ich an dieser Stelle verzichtethabe. Daher beantrage ich für meine Fraktion eineÜberweisung an den Innenausschuss und den Aus-schuss für Justiz, Bundes- und Europaangelegen-heiten. Danke schön.
 (Beifall DIE LINKE)
 Vizepräsidentin Dr. Klaubert:
 Herr Abgeordneter von der Krone, ich wollte Sienicht noch einmal unterbrechen, wären Sie jetzt amEnde bereit, dem Abgeordneten Kuschel seine Fra-ge zu beantworten?
 Abgeordneter von der Krone, CDU:
 Nein, Herrn Kuschel beantworte ich keine Fragen.
 Vizepräsidentin Dr. Klaubert:
 Dann erhält der Abgeordnete Kuschel für die Frak-tion DIE LINKE das Wort.
 Abgeordneter Kuschel, DIE LINKE:
 Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen undHerren! Herr von der Krone, ich wollte Ihnen dreiFragen stellen. Das haben Sie nicht zugelassen.Ich mache es mal am Beginn meines Beitrags undim Laufe meiner Argumentation werden Sie dannauch noch mal einordnen können, weshalb es fürden Fortgang der Debatte durchaus hilfreich gewe-sen wäre, wenn Sie diese Fragen beantwortet hät-ten.
 Zunächst wollte ich Sie fragen, ob Sie mir anhanddieses Kulis den Unterschied zwischen Wert undGebrauchswert erklären können. Ich komme daraufnoch mal zurück. Die zweite Frage, die ich stellenwollte, ist, woraus Sie schlussfolgern, dass die In-frastrukturabgabe eine Steuer ist. Sie haben ja dan-kenswerterweise für Ihre Fraktion den Antrag ge-stellt, den Gesetzentwurf an die Ausschüsse zuüberweisen.
 (Beifall DIE LINKE)
 Dafür bin ich Ihnen erst einmal dankbar, denn dasist eine andere Qualität als vielleicht in der 3. und4. Legislatur, als das keine Selbstverständlichkeitwar. Dort können wir diese Fragen dann letztlichdebattieren. Die dritte Frage, die ich Ihnen stellenwollte, ist, ob Sie mir die Kriterien für die Wertstei-gerung eines Grundstücks noch mal erläutern kön-nen, aber auch das können wir dann im Ausschussmachen.
 Meine sehr geehrten Damen und Herren, der hiervorliegende Gesetzentwurf ist das Resultat keiner -ich weiß wovon ich rede - einfachen Diskussion in-nerhalb der Bürgerinitiativen. Es ist ein Kompro-misspapier. Der Gesetzentwurf folgte bestimmtenPrämissen, die meine Kollegin Sabine Berningerbereits erläutert hat. Grundsätzlich ist bekannt,dass die Bürgerinitiativen - wie ich auch persönlich- diese Beitragsfinanzierung als Fiskalmodell ausdem 19. Jahrhundert für nicht mehr zeitgemäß hal-ten, aber die komplette Abschaffung, insbesondereim Bereich Straßenausbau, würde eine Einbezie-hung von bundesrechtlichen Regelungen notwen-dig machen und die Bürgerinitiativen wollen be-wusst eine Lösung, die hier im Lande realisierbarist, um nicht, wie Herr Hey immer in öffentlichenÄußerungen darlegt, zu sagen, das soll man dochbundeseinheitlich regeln. Das geht bedauerlicher-weise nicht. Wir sind in einem föderalen Systemund diese Aufgabe ist den Ländern zugeordnet. Die
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Steuerarten, die die Benutzung der Straße abbil-den, nämlich die Kfz-Steuer und Mineralölsteuer,sind zwischenzeitlich Bundessteuern, so dass wirals Land keinen Zugriff haben. Ich bin überzeugt,die Bürgerinitiativen haben einen hohen Respektverdient, in diesem komplizierten Prozess eine Lö-sung anzubieten, über die wir hier tatsächlich disku-tieren können.
 (Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-NEN)
 Ich habe es so verstanden, es ist ein Diskussions-angebot und weder die Bürgerinitiativen noch dieFraktionen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, nochDIE LINKE nehmen für sich in Anspruch, dass dasder einzig mögliche Weg ist. Aber die anderenFraktionen und die Landesregierung sind auch ge-fordert, sich dieser Diskussion zu stellen. Deshalbbin ich ja davon überzeugt, dass der Gesetzentwurfinsbesondere einen weiteren Impuls für die notwen-dige Diskussion geben wird.
 (Beifall DIE LINKE)
 Wir wissen, das Eckpunktepapier, das der Innenmi-nister vor der parlamentarischen Sommerpausevorgestellt hat, erfüllt nicht mal ansatzweise die Er-fordernisse, über die seit Jahren hier in Thüringendiskutiert wird, sondern es heißt ja nur Fortsetzung.Ich habe nichts gegen Konservatismus, Herr vonder Krone. Er kann in Teilen, insbesondere wasmoralische Werte betrifft, sehr hilfreich für die Sta-bilität einer Gesellschaft sein. Aber in einer solchenSache wie einem Fiskalinstrument, muss man sichüberlegen, ob die Bedingungen des 19. Jahrhun-derts, wenn ich nur die Entwicklung im Rahmen derMobilität und der Motorisierung ansetze, wirklichnoch im 21. Jahrhundert geeignet sind, diese Pro-bleme eins zu eins abzubilden und nach denGrundsätzen der Gerechtigkeit usw. das abzubil-den. Auf Ihre Argumente hinsichtlich des Urteils desThüringer Oberverwaltungsgerichts und die eige-nen Ansprüche, die im Koalitionsvertrag formuliertsind - bürgerfreundlich, juristisch einwandfrei und fi-nanzierbar -, werde ich noch einmal eingehen. Ichbin davon überzeugt, der vorliegende Gesetzent-wurf erfüllt genau all diese Kriterien; er ist bürger-freundlich,
 (Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-NEN)
 er ist juristisch zumindest sicher - den Begriff ein-wandfrei will ich nicht gebrauchen, weil er zu abso-lut klingt, im Rahmen der Gewaltenteilung ist esauch immer zulässig, Gesetze noch einmal einer ju-ristischen Prüfung zu unterziehen -, aber er ist vorallen Dingen auch finanzierbar.
 Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Ge-setzentwurf berücksichtigt aber auch verfassungs-rechtliche und rechtliche Rahmenbedingungen, diewir vorfinden. Auch das ist nicht einfach, mit den
 Bürgern über eine derart abstrakte Materie zu dis-kutieren, z.B. über die Frage des Unterschieds zwi-schen Gebrauchswert und Wert. Wir haben es hiermit zwei Verfassungsgrundsätzen zu tun, die Be-rücksichtigung finden müssen. Das hat aus meinerSicht ganz überzeugend im Jahr 2004 der Gutach-ter der damaligen Landesregierung, Prof. Ferdi-nand Kirchhof, gemacht in seinem Gutachten, alses um die Abschaffung der Wasserbeiträge ging -ganz überzeugend. Er hat dargestellt, dass zweiGrundrechtspositionen, der Schutz des Eigentumsund Eigentum verpflichtet in Konkurrenz zueinanderstehen. Aufgrund der besonderen Systematik undStruktur der Eigentümer in den neuen Bundeslän-dern muss eine andere Abwägung erfolgen als bei-spielsweise in den alten Bundesländern, weil wir inden neuen Bundesländern eine Eigentümerstrukturhaben, dass das Grundeigentum abgekoppelt istvon Fiskalvermögen. Also anders formuliert: Wirhaben in den neuen Bundesländern viele Eigentü-mer, die aber neben diesem Eigentum über keinwahrnehmbares Fiskalvermögen verfügen - alsoüber finanzielle Rücklagen. Das muss abgewogenwerden. Das hat er sehr überzeugend gemacht.Der jetzige Gesetzentwurf nimmt diese Argumenta-tion von Prof. Kirchhof aus meiner Sicht sehr über-zeugend auf. Wie kompliziert die Eigentümerstruk-tur ist in Thüringen, macht allein der Fakt sichtbar,dass wir geschätzt etwa 16.000 Hartz-IV-Empfän-ger haben, die im selbst genutzten Wohneigentumwohnen. Mit einer solchen Struktur haben die altenBundesländer natürlich nichts zu tun; der Herr In-nenminister kann das sicherlich bestätigen.
 Meine Damen und Herren, das Eckpunktepapierdes Innenministers stößt deshalb so auf Kritik, weiles weder das Problem der rückwirkenden Erhe-bung aufgreift noch löst. Sie müssen sich mal vor-stellen, meine sehr geehrten Damen und Herren,da erwägt wirklich der Gesetzgeber, die Gemein-den zu veranlassen, bis zum August 1991 rückwir-kend Straßenausbaubeiträge zu erheben. Es gibtVerfassungsgrundsätze in unserem Land. Das Bun-desverfassungsgericht hat schon 1961 entschie-den, der Staat darf nicht in abgeschlossene Tatbe-stände eingreifen. Jetzt müssen Sie sich mal in dieSituation von Bürgermeistern, von Gemeinderätenversetzen, die gezwungen werden von uns als Ge-setzgeber, in ihrer Gemeinde 20 Jahre rückwirkendStraßenausbaubeiträge zu erheben. Da kann manargumentieren wie der Herr von der Krone, die hät-ten nur das Gesetz durchsetzen müssen. Aber dawill ich noch einmal einen Blick in die Geschichtedes Gesetzes hier vollziehen, weil dann das Pro-blem deutlich wird. Bis zum Jahr 2005 sind alle Be-teiligten an diesem Prozess, die Bürger, die Kom-munen, die Landesregierung, die Rechtsaufsichts-behörden, selbst die Gerichte davon ausgegangen,dass die Thüringer Kommunen bei der Erhebungvon Straßenausbaubeiträgen ein gewisses Ermes-sen haben. Erst durch das Urteil des OVG ist die-
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ses Ermessen de facto gegen null reduziert wor-den. Da gab es einen juristischen Streit. Wenn FrauMühlbauer jetzt wieder da wäre, würde Sie sagen- sie ist da -, es wäre zu juristisch. Man muss sichaber mal mit der Frage beschäftigen, nämlich obder Gesetzgeber 1991 mit dem Wort „können“ einErmächtigungskönnen gemeint hat oder ein Ermes-senskönnen. So etwas debattiert man mit den Bür-gern immer sehr intensiv und die sagen: Hört damitauf, wir wollen das Problem gelöst haben. Deswe-gen will ich das jetzt hier nicht weiter vertiefen. ImAusschuss können wir das machen. Aber bis zumJahr 2005 sind alle Beteiligten davon ausgegangen,es ist eine Ermessens- und kein Ermächtigungs-können. Nun hat sich das OVG interessanterweiseauf eine Rechtsprechung in Sachsen berufen zumFall Leipzig. Dann ist in Sachsen etwas Erstaunli-ches geschehen, dass dort nämlich Richter in ei-nem historisch kurzen Zeitraum ihre Rechtsauffas-sung vollkommen geändert haben. Sie haben ein-gestanden, sie haben sich geirrt. Das fällt deut-schen Richtern nicht leicht, eine solche Einschät-zung. Im Januar des Jahres 2007 haben die glei-chen Richter gesagt, ihre Entscheidung imJahr 2004 war falsch. Sie haben noch einmal in dieGeschichte des sächsischen Kommunalabgaben-gesetzes geschaut und dabei festgestellt, der Ge-setzgeber wollte ein Ermessen, und haben deshalbaus dem Ermächtigungskönnen wieder ein Ermes-senskönnen gemacht, so dass wir jetzt die Kuriosi-tät in Thüringen haben, dass sich bestimmte Lan-despolitiker, die Landesregierung, auch Herr vonder Krone, auf ein Urteil des OVG berufen, das garkeine Begründung mehr hat. Denn dem ist die Be-gründung abhandengekommen, weil die Sachsengesagt haben: Nein, wir haben uns geirrt. Eine an-dere Begründung haben die Thüringer nicht heran-gezogen. Wenn Sie aber jetzt mal die Kommunal-abgabengesetze, die Kommunalordnung von Sach-sen und Thüringen nebeneinanderlegen, stellen Siefest, die sind fast wortgleich, sowohl was die Ein-nahmegrundsätze betrifft als auch die Erhebungs-grundsätze für die Beiträge. Es gibt nur zwei margi-nale Unterschiede. Die Sachsen haben noch dekla-ratorisch klargestellt, dass bei der Abgabenerhe-bung die Leistungskraft der Abgabenschuldner zuberücksichtigen ist. Das brauchten wir nicht, denndas ist in der Abgabenordnung geregelt. Und dasZweite ist, dass in Thüringen von den fünf Aus-bautatbeständen nur drei unter die Kannbestim-mung fallen, also wo „können“ formuliert ist; inSachsen sind es alle fünf. Aber wir befinden unszurzeit in der Herstellungsphase und da sind Sach-sen und Thüringen identisch. Jetzt müssen Sie malmit Bürgern reden, warum eine wortgleiche Ge-setzesregelung in Sachsen zu einer ganz anderenpraktischen Wirkung führt als in Thüringen. Sie hat-ten die Möglichkeit, denn die damalige FraktionLinkspartei.PDS hat in der 4. Legislaturperiode so-fort einen Gesetzentwurf eingebracht, wir überneh-
 men die sächsische Regelung. Das hat damals dieCDU abgelehnt. Ich bin davon überzeugt, wenn Siedamals den Mut gehabt hätten, die sächsische Re-gelung zu übernehmen, hätten wir heute vielleichtgar nicht diese Debatte.
 (Beifall DIE LINKE)
 Aber Sie haben es nicht getan und jetzt müssen Siemit dieser Situation umgehen und müssen sich demVorschlag entsprechend stellen. Ihr Eckpunktepa-pier, wie gesagt, blendet das vollkommen aus, alsodie rückwirkende Erhebung. Dann haben Sie so ei-ne Scheindiskussion eröffnet, als würden Sie denKommunen ein gewisses Ermessen einräumenwollen, und zwar dass der kommunale Anteil, dendie Gemeinden am kommunalen Straßenausbau zufinanzieren hätten, schwanken kann zwischen 20und 80 Prozent. Der hohe kommunale Anteil von80 Prozent ist aber an die Voraussetzung gekop-pelt, dass die Gemeinde gegenwärtig schuldenfreiist und auch künftig schuldenfrei bleiben wird. Daist eine Prognose ganz schwierig, was die Zukunftbetrifft. Manche Gemeinde, die heute keine Schul-den hat, kann natürlich in zwei Jahren in eine Situa-tion kommen, in der sie sich verschuldet. Das wirdeine spannende Diskussion, wie Sie das regelnwollen. Wir haben uns mal mit der Struktur der Ge-meinden beschäftigt, die gegenwärtig in Thüringenschuldenfrei sind. Das sind rund 120 - 126, wennich die Zahl richtig in Erinnerung habe. 126 Kom-munen sind schuldenfrei. Davon sind 85 Prozentnicht schuldenfrei, weil sie leistungsfähig sind, son-dern weil sie durch die Rechtsaufsichtsbehörde auf-grund der desolaten Haushaltssituation niemalsKredite genehmigt bekamen. Das ist die Ursache.Weil die Steuerkraft zu gering ist, weil sie Bedarfs-zuweisungen brauchen - in einer solchen Situationhat die Rechtsaufsichtsbehörde zu Recht aufgrundder gesetzlichen Vorgaben eine Kreditaufnahmeverweigert oder dieser nicht zugestimmt. Wie wol-len Sie denn das Problem lösen? Nur das Kriteriumder Schuldenfreiheit ist kein hinreichendes Kriteri-um für Leistungsfähigkeit, sondern da müssten Siedie freie Finanzspitze, die dauernde Leistungsfähig-keit, usw. heranziehen. Aber auch dazu werden Siesich sicherlich äußern. Es sind auch erst mal nurEckpunkte und ich gestehe, dass Eckpunkte letzt-lich noch nicht der Referentenentwurf und auchnoch nicht der Gesetzentwurf sind.
 Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich willmich noch mal etwas intensiver mit den zwei Rege-lungsbereichen beschäftigen, die das Gesetz auf-greift. Es geht um die Abwasserbeiträge und um dieStraßenausbaubeiträge und da gibt es ein paar Un-terschiede. Beim Abwasser zunächst wenige An-merkungen zur gegenwärtigen Situation: Wir haben- und das sind Zahlen, die stammen von der Lan-desregierung, also es sind keine eigenen Ermittlun-gen - im Abwasserbereich bisher 3,5 Mrd. € in dieSysteme investiert. Nach Angaben der Aufgaben-
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träger müssen weitere 3,5 Mrd. € investiert werdenbis zum Jahr 2034, um die Anlagen fertigzustellen.Das sind 7 Mrd. €, die investiert werden sollen. Dergegenwärtige Abwasseranfall in Thüringen beträgt75 Mio. m³, Tendenz fallend. Künftig rechnet manmit etwa 50 Mio. m³ Abwasser aufgrund der demo-graphischen Entwicklung, aber auch des Ver-brauchsverhaltens, aufgrund neuer Technologienvor allem im Bereich der Wirtschaft - also Mehr-fachnutzung von Brauchwasser und dergleichen. Ineiner solchen Situation ein derart gigantisches Inve-stitionsprogramm realisieren zu wollen, halten wirfür verantwortungslos.
 (Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-NEN)
 Eine Ursache - es gibt ja viele Ursachen - ist nachmeiner Überzeugung und der Überzeugung meinerFraktion die Beitragserhebungsoption. Dadurchbrauchen sich die Zweckverbände nicht am gegen-wärtigen Verbrauch zu orientieren, sondern könneneine Prognose treffen an der Möglichkeit der Inan-spruchnahme, so heißt das juristisch. Das ist eineEinladung, zu investieren, denn die Investitionenwerden refinanziert, unabhängig davon, ob die An-lage dann tatsächlich in Anspruch genommen wirdoder nicht. Da stellen Sie fest, wie rückwärtsge-wandt dieses System der Beiträge ist. Wenn dieBeiträge wegfallen, ist das ein Beitrag für mehrTransparenz, weil dann die Kostenstruktur desZweckverbandes, des Aufgabenträgers deutlichwird. Wir haben jetzt eine Verschleierung von Kos-ten - wir erheben Abwasserbeiträge, wir erheben ei-ne Grundgebühr für Abwasser, wir erheben eineSchmutzwassergebühr und eine Oberflächenwas-sergebühr und somit ist zum Beispiel ein interkom-munaler Vergleich überhaupt nicht möglich bei die-ser Struktur. Der Bürger kann überhaupt nichtnachvollziehen, was kostet mich denn jetzt die Be-handlung meines Abwassers überhaupt, weil erdurch komplizierte Umrechnungsverfahren über-haupt erst mal eine transparente Kostenstrukturschaffen müsste. Wir tragen dazu bei und wir erhö-hen neben der Transparenz auch den betriebswirt-schaftlichen Druck auf die Zweckverbände, weildiese künftig, wenn sie nicht mehr das Refinanzie-rungsmittel Beiträge haben, bei jeder Investition dieAuswirkung auf die Gebühren berücksichtigen müs-sen. Da das ein transparentes Verfahren ist, wer-den die Zweckverbände tatsächlich ein anderes In-vestitionsverhalten an den Tag legen als gegenwär-tig. Deshalb auch die Nebenwirkung des Gesetzes,dass die Transparenz erhöht wird und auch der be-triebswirtschaftliche Druck. Eine weitere Ursachefür die Kostenentwicklung ist, wir hatten in Thürin-gen zum 01.01.1993 222 Aufgabenträger der Ab-wasserentsorgung. In den ersten beiden Jahrennach der deutschen Einheit waren es drei Aufga-benträger; aus drei wurden 222 mit Zustimmung al-ler Fachbehörden, aller Aufsichtsbehörden. Sie
 können sagen, das haben die Kommunalpolitikergemacht, aber es war eine Vielzahl von Beraternaus den alten Bundesländern da, die den Bürger-meistern das erst eingeredet haben, so eine klein-gliedrige Struktur. Die Hoffnung, die vielleicht damitverbunden war, dass dezentrale Anlagen zur Wir-kung kommen, da war nichts und es gab ja dort Be-raterfirmen, also die Mittelrheinische Treuhand. Dahabe ich mich dann mal erkundigt, die haben nochnie etwas mit Kommunen zu tun gehabt bis 1990.
 (Zwischenruf Abg. Ramelow, DIE LINKE: Esgibt viel zu verdienen.)
 Auf einmal waren sie hier im Osten. Dann warensie diejenigen, die die Landesregierung und dieZweckverbände beraten haben bei der Neustruktu-rierung, also der Bildung der Zweckverbände. Wasman so hört, die Honorare waren nicht wenig. Dagab es ja auch CDU-Politiker, die intensiv mitge-wirkt haben. Ich will nur Herrn Gnauck nennen, derda sehr intensiv mitgewirkt hat; er war ja auch malMinister einer Landesregierung. Meine sehr geehr-ten Damen und Herren, daraus sind jetzt149 Zweckverbände oder Aufgabenträger zwi-schenzeitlich geworden. Diese Reduzierung ist dasLand teuer zu stehen gekommen: 400 Mio. Struk-turhilfe und nachträgliche Förderung von Investitio-nen. Damit sind Grundsätze der Investitionsförde-rung durchbrochen worden, indem nämlich Investiti-onen nachträglich noch einmal gefördert wurden.Das ist ja das Eingeständnis, dass diese gesamteInvestitionspolitik aber derart vor den Baum gefah-ren wurde, dass sich das durchschlägt insbesonde-re auf die Gebühren, aber eben auch auf Beiträge.Das sind Ursachen, weshalb hier die Kosten explo-diert sind. Von den 149 Aufgabenträgern erhebengegenwärtig 47 keine Beiträge. Jetzt wird ja immerwieder in der öffentlichen Diskussion, aus meinerSicht durchaus berechtigt, die Diskussion aufge-macht: Erhöhen sich die Gebühren überproportio-nal, wenn ich Beiträge abschaffe? Wenn das stim-men würde, wenn es also einen kausalen Zusam-menhang gäbe, wenn ich keine Beiträge erhebe,sind die Gebühren entsprechend höher, müssten jadie Zweckverbände und Aufgabenträger, die keineBeiträge haben, überhöhte Gebühren haben. Dasist aber nicht der Fall, sondern wir haben oftmalsdie Doppelwirkung, dass gerade die Aufgabenträ-ger, die hohe Beiträge haben, auch hohe Gebührenhaben. Es gibt aus meiner Sicht ein strukturellesProblem. Insbesondere Aufgabenträger mit wenigerals 60.000 Einwohner, wo es keinen zentralen do-minierten Ort gibt, mit städtischem Verdichtungs-raum, wo mindestens die Hälfte dieser Einwohnerwohnt, die haben Probleme. Deshalb waren ja dieProblemfälle in der Vergangenheit: WAZOR 15.000zu versorgende Einwohner, Königsee mit4.000 Einwohnern der einzige Verdichtungsort;dann Friedrichroda der Zweckverband auch nur12.000 Einwohner. Das ist natürlich ein strukturel-
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les Problem. Deswegen muss man auch überlegenvonseiten der Landespolitik, ob man diese Struktu-ren dauerhaft nicht anders gestalten kann. Wennich 400 Mio. € in eine Struktur nachträglich reinge-be und immer noch keine leistungsfähige Strukturhabe, dann stimmt doch irgendetwas nicht. Damüssen wir wirklich mal nachdenken, ob wir nichteinen Untersuchungsausschuss beantragen, umdas mal zu recherchieren, denn da geht es um vielGeld. Da hat ja die Öffentlichkeit auch mal ein An-recht darauf zu erfahren, warum es nicht gelingt mit400 Mio. €, eine leistungsfähige Aufgabenträger-struktur zu installieren, sondern wir doktern immernoch rum und wir geben immer noch Geld rein. Dahabe ich die Finanzhilfen überhaupt noch nicht be-rücksichtigt.
 Es gibt also aus meiner Sicht keinen kausalen Zu-sammenhang zwischen Beiträgen und Gebühren.Im Übrigen, als es um die Diskussion Wasserbeiträ-ge ging 2004, gab es auch die Hinweise und dieBefürchtungen, die Wassergebühren würden explo-dieren. Ich darf noch einmal daran erinnern, beimBereich Wasser mussten 168 Mio. € zurückgezahltwerden und die Aufgabenträger mussten auf400 Mio. € geplante Wasserbeiträge verzichten.Übrigens, im Wasserbereich war es auch so,103 Aufgabenträger, davon hatten nur 43 Wasser-beiträge. 60 Aufgabenträger hatten nie Wasserbei-träge. Also da hatten wir auch schon eine gespalte-ne Betroffenheit in Thüringen. Alles das ist nichteingetreten. 11 Aufgabenträger, das sind jetzt Zah-len der Landesregierung, von den 103 haben tat-sächlich seit 2004 die Wassergebühr erhöht, aberaus den unterschiedlichsten Gründen. Da war auchzum Teil Wegfall der Wasserbeiträge dabei. Wir ha-ben aber auch Aufgabenträger, die konnten sogardie Wassergebühren senken, obwohl sie keine Bei-träge mehr erheben durften und obwohl sie Beiträ-ge zurückerstatten mussten. Ich will zwei Beispielenennen. Das ist der Wasser- und Abwasserverbandin Bad Salzungen und der Wasser- und Abwasser-zweckverband Arnstadt und Umgebung. Die habensogar die Wassergebühren senken können. Alsoauch dort gibt es zumindest keinen Automatismus.Ich bitte all diejenigen, die die Befürchtung hegen,dass Gebühren explodieren können, sich einfachmit diesen Argumenten auseinanderzusetzen. Wirschließen eine Gebührenerhöhung nicht aus, aberwir sagen, sie kann moderat ausfallen. Die Wirkun-gen, die damit verbunden sind, insbesondere wasTransparenz betrifft, was besseres betriebswirt-schaftliches Handeln der Aufgabenträger betrifft,wiegen schwerer als möglicherweise eine moderateGebührenerhöhung. Wir lösen das Problem der Ab-wasserbeiträge - und das ist ein Problem.800 Mio. € sind gegenwärtig erhoben, 300 Mio. €sind privilegiert, also langfristig und dauerhaft ge-stundet. Wenn das Investitionsverhalten sich sofortsetzt und ich das mal linear fortschreibe, müs-sen wir mit weiteren 800 Mio. € Abwasserbeiträgen
 rechnen. Das ist eine finanzielle Belastung, die istfür die Bürgerinnen und Bürger in Thüringen nichtzumutbar. Wir müssen von den 3,5 Mrd. €, die nochnicht investiert sind, weg. Da gibt es ausreichendtechnische Lösungen.
 (Beifall DIE LINKE)
 Wenn es nur gelingt, 1 Mrd. € davon zu sparen, hatdas Auswirkungen sowohl auf die Struktur der Ge-bühren, als auch auf die Struktur des Landes. Wirbrauchen nicht mehr in dem Maße und so hoch zufördern. Das würde auch den Landeshaushalt letzt-lich entlasten.
 Noch ein verfassungsrechtlicher Hinweis: Mir konn-te bisher niemand überzeugend erklären, warumdie Abschaffung der Wasserbeiträge verfassungs-rechtlich zulässig ist, aber bei den Abwasser- undStraßenausbaubeiträgen, die die gleiche Rechts-grundlage haben, werden verfassungsrechtlicheHürden aufgebaut, so dass man sagt wie Herr vonder Krone, wir müssen die Verhältnisse des19. Jahrhunderts dauerhaft zementieren - im 21.und wenn es nach ihm geht sicherlich auch noch im22. Jahrhundert. Mir fehlt noch das Verständnis,aber da bin ich gern bereit, mich den Argumentenzu stellen. Ich betone es noch einmal, ich bin keinDogmatiker.
 (Zwischenruf Abg. Koppe, FDP: Seit wann?)
 (Heiterkeit FDP)
 Ich verstehe Ihre Heiterkeit jetzt nicht. Meine sehrgeehrten Damen und Herren, zum Bereich Stra-ßenausbau: Auch dort kurz etwas zur Situation. DieErhebung von Straßenausbaubeiträgen, übrigensauch Abwasserbeiträgen, also das Beitragsinstru-ment insgesamt ist eine deutsche Besonderheit,das gibt es in keinem anderen europäischen Land.Wenn ich die EU richtig verstanden habe, geht esauch um Rechtsharmonisierung. Da müsste mansowieso nachdenken, ob man diese deutsche Be-sonderheit schon deshalb infrage stellt. Die Stra-ßenausbaubeiträge gibt es auch nicht flächen-deckend unter der Wirkung des Grundgesetzes,wenn ich Mallorca ausnehme, da ist es strittig, obdas Grundgesetz wirkt, manche sagen, ja, ich neh-me die 16 Bundesländer, Bremen hat keine, Ham-burg hat keine, Baden-Württemberg hat sie Mitteder 90er-Jahre des 20. Jahrhunderts abgeschafft,im Saarland unter der Herrschaft nicht von Lafon-taine, sondern von Müller (CDU) ist den Gemein-den ein hohes Ermessen eingeräumt worden undSachsen aufgrund der Rechtsprechung seit 2007ein hohes Ermessen. In Nordrhein-Westfalen gabes auch einmal dieses hohe Ermessen, das ist wie-der zurückgefahren worden. Wir haben unter dergleichen Regelung des Grundgesetzes eine unter-schiedliche Rechtslage. Da auch noch einmal dieFrage: Wollen Sie, insbesondere die Damen undHerren der CDU, aber auch Teile der SPD, behaup-
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ten, dass in Baden-Württemberg, in Bremen und inHamburg verfassungswidrige Gesetze gelten? WeilHerr von der Krone formuliert, das wäre verfas-sungswidrig. Dann sollen Sie ehrlich sein und sa-gen, Sie wollen es aus politischen Erwägungen her-aus nicht, das ist doch ein Wort. Dann kann mansich damit auseinandersetzen, aber bitte doch nichtimmer die Keule verfassungswidrig. Das stimmtnicht, sonst würde in Baden-Württemberg, Bremenund Hamburg das Grundgesetz nicht entsprechendzur Wirkung und Anwendung kommen.
 Aber auch in Thüringen, meine sehr geehrten Da-men und Herren, haben wir sehr unterschiedlicheWirkungsmechanismen. Die Zahlen weichen etwasab, die Landesregierung sah sich außerstande, dieAnfragen aus der 4. Legislaturperiode zum Istzu-stand der Straßenausbaubeiträge zu beantworten.Ich wusste nicht, dass es so einfach ist, die Arbeits-fähigkeit einer Landesregierung infrage zu stellen.Wenn schon allein 652 Anfragen ausreichen, umdie Landesregierung völlig zu blockieren, dann ha-ben Sie uns einen Weg aufgezeigt, wie wir hier füreinen Regierungswechsel sorgen könnten, damüsste ich also nur 1.000 Anfragen formulieren -fällt mir nicht schwer - und schon sind Sie völlig amEnde. Also stellen Sie sich selbst nicht so schlechthin. Das Gutachten von Herrn Brenner war gesternauch Thema in der Fragestunde. Das hat zwar18.000 € gekostet, aber das hätten Sie auch für we-niger Geld mit einer sachlich fundierteren Aussagebekommen. Dadurch sind die Zahlen unterschied-lich. Sie verfügen offenbar über Herrschaftswissen,das Sie uns nicht zur Verfügung stellen wollen.Deswegen mussten wir selbst Erhebungen ma-chen, deshalb weichen ein paar Zahlen ab.
 Aber unstrittig ist, wir haben eine dreistellige Anzahlvon Kommunen, die bisher noch keine Straßenaus-baubeitragssatzung erlassen haben und damit auchnoch keine Beiträge erhoben haben. Bis 2001 ha-ben wir sogar Schriftverkehr aus Ihrem Innenminis-terium, die das sanktioniert und gesagt haben, dasist so. Also auch dort kein einheitlicher Rechtsbe-zug und ich sage es Ihnen, die rückwirkende Erhe-bung wird vor dem Gericht scheitern. Ich kann mirnicht vorstellen, dass ein Verfassungsgericht inThüringen sagt, 20 Jahre rückwirkend können Bei-träge erhoben werden. Das funktioniert schon garnicht aus dem Haushaltsrecht, weil die Dokumenta-tion der tatsächlichen Kosten muss nur zehn Jahreaufbewahrt werden, die Originalbelege nur sechsJahre. Und die Bücher werden nicht anerkannt, dasGericht will immer Originalunterlagen. Da ich ja da-von ausgehe, dass wir alles ordentliche Verwaltun-gen haben, die auch nicht viel Platz haben, die wer-den ihre Archive immer so führen, wie es vorge-schrieben ist. Das heißt, nach sechs Jahren werdendie Originalrechnungen vernichtet und nach zehnJahren die Bücher geschlossen. Da bin ich mal ge-spannt, wie Sie dann 20 Jahre rückwirkend Beiträ-
 ge erheben wollen nach den tatsächlichen Aufwen-dungen. Sie dürfen nicht schätzen, nichts, brau-chen die tatsächlichen Aufwendungen.
 Jetzt will ich mich noch einmal damit beschäftigen,was auch Herr von der Krone gesagt hat, diesenbesonderen wirtschaftlichen Vorteil, der die Erhe-bung von Straßenausbaubeiträgen begründet. Jetztwird es wieder ein wenig abstrakt, aber es ist not-wendig. Der besondere wirtschaftliche Vorteil wirddurch drei Kriterien definiert: Dauerhaftigkeit,Grundstücksbezogenheit, gebrauchswerterhaltendoder -erhöhend. Jetzt beschäftigen wir uns mal mitden drei Faktoren. Dauerhaftigkeit kann bei einerStraße unterstellt werden. Wenn sie ordentlich ge-baut ist, hält sie länger als fünf Jahre. Und wenn sielänger als fünf Jahre hält, wird gesagt, okay Dauer-haftigkeit. Jetzt kommen wir aber mal zur Grund-stücksbezogenheit. Haben Sie denn wirklich nochdie Illusion, dass wie im 19. Jahrhundert ich die ein-zelne Straße betrachten kann? Oder müssen wirnicht die Straßen als Komplex, als System betrach-ten zwischen Gemeindestraßen, Kreisstraßen, Lan-desstraßen, Bundesstraßen, Bundesautobahn? Nurdann entfaltet überhaupt das Straßensystem eineWirkung. Sie können also vor Ihrem Haus die besteStraße haben, wenn Sie keine Anbindung an dasüberregionale Straßennetz haben, nützt Ihnen die-se Straße nichts. Nicht von ungefähr kommt esdoch, wenn Sie mal Grundstückspreise verglei-chen, wenn wir mal zum Wert kommen, dass natür-lich Gemeinden, die näher an dem überregionalenStraßennetz dran sind, andere Grundstückswerteaufweisen als Gemeinden, die weiter weg sind. DieGrundstücksbezogenheit ist schon äußerst infragezu stellen. Jetzt kommen wir aber noch einmal zumGebrauchswert. Herr von der Krone, jetzt kommtdas noch einmal. Der Kuli hat einen Gebrauchs-wert, ich kann damit schreiben, das ist unstrittig.
 (Zwischenruf Abg. Blechschmidt, DIE LINKE:Vorher war es ein anderer.)
 Ja, ich habe mehrere. Ich bin Abgeordneter, wegender Diäten bin ich in der Lage, mir mehrere - aberich kriege sie meistens geschenkt. Gebrauchswert -ich kann schreiben. Welchen Wert dieser Kuli hat,ist davon abhängig, wer ihn in der Hand hatte, unteranderem - ist klar. Zum Beispiel wenn Lady Di denin der Hand gehabt hätte, hätte der einen anderenWert als wenn ich ihn nur in der Hand geführt habe.Von daher sind natürlich der Wert einer Sache undder Gebrauchswert zwei völlig unterschiedliche Sa-chen. Selbst Sie können das sicherlich nachvollzie-hen. Der Wert eines Grundstücks ist von vielenFaktoren abhängig, insbesondere von der Nachfra-ge. Ich bin überzeugt, die Kolleginnen und Kollegender FDP können mir das dann ganz genau erklä-ren, die beherrschen ja die Wirkung des Marktesbis ins Detail und wissen, dass Nachfrage und An-gebot im Wesentlichen den Preis, also den Wertbestimmen, aber nicht den Gebrauchswert. Der Ge-
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brauchswert des Grundstücks besteht in der bauli-chen und der wirtschaftlichen Nutzbarkeit. Wir be-finden uns hier im Bereich der Grundstücke, die am3. Oktober 1990 bereits baulich genutzt wurden, al-so die sogenannten Bestandsgrundstücke. Alleswas neu bebaut wird, dort gehen wir davon aus, esgilt Erschließungsrecht - Baugesetzbuch. Das stel-len wir überhaupt nicht infrage, weil das oftmals inder Diskussion behauptet wird, wir würden dannauch denjenigen entlasten, der neu baut - also imbeplanten Baugebiet. Nein, dort gilt Erschließungs-recht, das ist Bundesrecht. Die müssen 90 Prozentder Erschließungskosten tragen. Das finden wirauch in Ordnung so. Es geht um die Bestands-grundstücke. Wenn Sie jetzt baulich nutzen, gehenSie zur Bauordnungsbehörde und stellen einenBauantrag für dieses Grundstück, da interessiertdie Baubehörde sehr viel, alles Mögliche, aber nichtder Zustand der Straße. Der ist völlig egal. Es inter-essiert die Baulast, Abstandsflächen zum Nachbarnund dergleichen. Das heißt, der Gebrauchswert desGrundstückes ist unabhängig vom Zustand derStraße, weil die Vergabe der Hausnummer ist derAkt für die Bauordnungsbehörde, dass das Grund-stück als nutzbar und als erschlossen gilt. Von da-her ist die Gebrauchswertdiskussion als dritte Säulefür die Begründung einer Beitragspflicht hinfällig.Damit sind mindestens zwei Säulen weg.
 (Zwischenruf Abg. Ramelow, DIE LINKE:Das ist ja dann eine Ruine.)
 Nein, das ist alles schon okay. Es muss nur eineSäule entfallen, um die Beitragsbegründung …Auch aus verfassungsrechtlicher, aus einfachge-setzlicher Regelung, nämlich besonderer wirtschaft-licher Vorteile nach Kommunalabgabengesetz,lässt sich die Erhebung von Straßenausbaubeiträ-gen und Abwasserbeiträgen nicht mehr begründen,weil auch beim Abwasser habe ich ein Leitungssys-tem, kann keine Grundstücksbezogenheit mehrherstellen und dergleichen.
 Meine sehr geehrte Damen und Herren, jetzt zur Al-ternative, nämlich der Infrastrukturabgabe. Da sageich noch einmal, ich hätte den Bürgerinitiativeneinen derartigen Kraftakt nicht zugetraut,
 (Beifall DIE LINKE)
 ein Finanzierungsmodell aufzuzeigen, der folgen-den Charme hat: Wenn wir den Gemeinden dieMöglichkeit der Erhebung von Straßenausbaubei-trägen entziehen, wären wir verpflichtet, den Ge-meinden einen Ausgleich aus dem Landeshaushaltzu gewähren. Das können wir nicht, weil die CDUdieses Land ruiniert hat, das ist nachweisbar.17 Mrd. Schulden, das hat nicht mal die DDR ge-schafft,
 (Unruhe CDU)
 die hatte am Ende 10 Mrd., das kleine Thüringenhat jetzt schon 17 Mrd. €. Gut, Sie können sagen,
 Sie haben ein wenig in Beton investiert. Das istauch okay. Aber der Fakt bleibt, 17 Mrd. Schulden.Von daher können wir keinen Gesetzentwurf ein-bringen, der sagt, 60 Mio. € müssen aus dem Lan-deshaushalt an die Kommunen fließen in den kom-munalen Straßenbau, um die Beitragsausfälle zukompensieren. Deshalb diese Infrastrukturabgabe,die keine Steuer ist, weil sie zweckgebunden ist fürden kommunalen Straßenbau. Herr von der Krone,da haben Sie mal richtig zitiert, nämlich die Steuernzahlen Sie ohne Rechtsanspruch auf Gegenleis-tung. Das nimmt die Politik wörtlich. Aber die Infra-strukturabgabe zahlen Sie für den Straßenausbauund damit zweckgebunden und damit ist es eineAbgabe und keine Steuer. Aber auch das könnenwir im Ausschuss noch mal sicherlich ausführlichbereden und da wird auch das Finanzministeriummit ihren Experten im Steuer- und Abgabenrechtdurchaus uns dann hilfreich zur Seite stehen, ob wirmit unseren Argumenten richtig liegen oder ob wirdoch nachbessern, nachjustieren müssen. Daskann der Landtag, wir sind Herr des Verfahrens.
 Unstrittig ist, die Infrastrukturabgabe entbindet dasLand erst einmal von der Pflicht, die Einnahmeaus-fälle bei den Kommunen zu kompensieren. Wirgreifen hier die sächsische Regelung auf, indem wirsagen, die Gemeinden sollen selbst entscheiden,ob sie diese Infrastrukturabgabe erheben odernicht. Das stärkt die Gemeinden, das stärkt diekommunale Selbstverwaltung und es muss vor Ortzwischen den Beteiligten geklärt werden, ob und inwelcher Größenordnung Beiträge erhoben werden.Wir machen eine Obergrenze bei 50 Prozent derumlagefähigen Kosten, um auch hier die Leistungs-fähigkeit der Abgabenschuldner nicht zu gefährden.Also insgesamt ein durchfinanziertes Modell. Esspart sogar dem Land Geld. Es spart zum Schlussdem Land Geld.
 Das will ich Ihnen kurz zum Abschluss aufzeigen:Gegenwärtig finanziert das Land beim kommunalenStraßenausbau - da geht es um die beitragspflichti-gen Ausbaumaßnahmen - 20 Mio. € in etwa alsFördermittel. Wir sagen, künftig muss das Land30 Mio. € geben. Das erscheint zunächst erst ein-mal 10 Mio. € mehr. Aber im Bereich Abwasserspart das Land künftig mindestens 20 Mio. €. Wes-halb? Wir brauchen nicht mehr die Privilegierungder Abwasserbeiträge und damit entfallen dort dieZinsen, die Zinserstattungen an die Aufgabenträgerplus die zweiprozentige Tilgungserstattung, das istauch viel Verwaltungsaufwand, das muss jährlichimmer wieder verrechnet werden. Wir sparen unsdie Zinsbeihilfen für gestundete Abwasserbeiträge.Bei der Infrastrukturabgabe gibt es zwar auch dieStundungsmöglichkeit, aber das wird nur noch ganzwenige Ausnahmen umfassen, weil 1.000 € im Jahrist faktisch ein theoretischer Fall und kein prakti-scher. Wir sparen, wir sparen richtig Geld auch fürdas Land, weil wir von den 20 Mio. € Einsparungen
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Abwasser nur 10 Mio. € in den Straßenausbauüberleiten. Insofern können alle zufrieden sein. DasLand kann zufrieden sein, die Kommunen könnenzufrieden sein, weil es war der Wunsch der Kom-munen, selbst entscheiden zu dürfen, ob oder obnicht. Die Kommunen sparen ja auch. Der Bürgerwird auch zufrieden sein, das zeigen alle Erfahrun-gen.
 Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich rufeinsbesondere die Kolleginnen und Kollegen derSPD und CDU auf, sich dieser Diskussion zu stel-len. Der erste Schritt ist gemacht mit der beantrag-ten Ausschussüberweisung. Ich gehe davon aus,dass wir relativ zügig mit den Experten in den Dia-log kommen. Da gibt es ja das Instrument der An-hörung. Ich plädiere da für eine öffentliche Anhö-rung, weil im Dialog lassen sich Dinge eher klärenals im schriftlichen Verfahren.
 (Beifall DIE LINKE)
 Selbst Herr Fiedler hat bei einer öffentlichen Veran-staltung formuliert, dass das System der Straßen-ausbaubeiträge durchaus Elemente der Ungerech-tigkeit beinhaltet. Das ist ein Ansatz. Jede Verände-rung beginnt damit, dass ich erst mal den Istzu-stand real bewerte. Herr Fiedler, Sie sind da sehrnahe an der Realität, das hat gedauert.
 (Zwischenruf Abg. Fiedler, CDU: Hör jetztauf.)
 Von daher haben Sie die besten Voraussetzungen,den nächsten Schritt zu tun. Neben der Einschät-zung der jetzigen Situation können Sie mit den Bür-gerinitiativen, mit BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, mituns gemeinsam in den Disput treten. Sie haben ei-ne gute Personalwahl getroffen, was den Innenmi-nister betrifft. Über die anderen Minister will ich jetztnicht reden. Aber der Innenminister ist zumindestein Diskussionspartner, der ernst zu nehmen ist,der herausfordernd ist. Das ist natürlich bei Herrnvon der Krone schon ein wenig schwieriger, denner hat sich einmal festgelegt und ist eben verhaftetim 19. Jahrhundert, was sein Denken betrifft. Aberich gehe einmal davon aus, Ihr Innenminister stelltsich durchaus den Herausforderungen des21. Jahrhunderts in seinem Denken. Da macht esSpaß und ich freue mich auf die Diskussionen imAusschuss. Danke.
 (Beifall DIE LINKE)
 Vizepräsidentin Dr. Klaubert:
 Für die SPD-Fraktion erhält der Abgeordnete Heydas Wort.
 Abgeordneter Hey, SPD:
 Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine sehr geehr-ten Damen und Herren! Herr Kuschel, ich bin jetztein bisschen unsicher, weil ich vorhin gehört habe,
 dieser Gesetzentwurf sei eigentlich nur ein Vor-schlag zur Diskussion, so ein erster Eckpunkt, umgenerell mal ins Gespräch zu kommen. Ich behand-le ihn jetzt einmal, das werden Sie mir verzeihen,als richtigen Gesetzentwurf, so wie es sein muss,dass man ihn hier ins Parlament einbringt und dassman auch darüber diskutiert. Dieser Gesetzentwurfzur Abschaffung der Straßenausbau- und Abwas-serbeiträge ist von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN undDIE LINKE schon längere Zeit angekündigt worden.Er ist auch mit entsprechendem Medienecho be-gleitet worden und nun ist er endlich da.
 (Zwischenruf Abg. Kuschel, DIE LINKE: UndSie freuen sich.)
 Immer, Herr Kuschel. Wir haben ihn uns angese-hen und haben jetzt eigentlich eine ganz vordringli-che Frage, die wir uns gestellt haben: Ist das alles?Jetzt nicht auf die Forderung bezogen, da bleibenSie wirklich Ihren Ankündigungen treu. Es geht umdie Ankündigung der Abschaffung der Straßenaus-baubeiträge und der Abwasserbeiträge. Also dasWas haben Sie schon genau beschrieben, nur dasWie, damit haben wir ein großes Problem. Denn,mit Verlaub, das ist wirklich sehr, sehr fraglich,auch was Sie heute hier vorgestellt haben.
 Sie haben gesagt, Herr Kuschel, Sie zollen denMenschen, die sich über Jahre hinweg organisierthaben in den Bürgerallianzen und den Bürgerinitia-tiven sehr viel Respekt. Da gebe ich Ihnen recht,das tue ich auch.
 (Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN)
 Es gibt Menschen im Land Thüringen, die seit mehrals eineinhalb Jahrzehnten organisiert in Bürgerin-itiativen und Verbänden und Vereinen, sicherlichauch unorganisiert, auf eine Reform des Beitrags-rechts gedrungen haben - in beiden Fällen Straßen-ausbaubeiträge und Abwasserbeiträge, einige da-von sind heute auch hier auf der Zuschauertribüne -und sie haben das sehr hartnäckig getan. Manchehaben mir erzählt, dass sie mittlerweile resignierthaben, aber es sind immer noch sehr, sehr vieleauch heute noch dabei. Zumindest in meinemWahlkreis, Herr Kuschel, Sie wissen das, sind Siebei sehr vielen Veranstaltungen der Bürgerallianzals Interessenvertreter wahrgenommen worden, zu-mindest war das mein Eindruck. Jetzt liegt dieserGesetzentwurf hier im Parlament und so, wie er daliegt, wie er gemacht ist, ist er aus unserer Sicht ei-ne Enttäuschung für diese vielen Leute. Ich will dasgern erläutern.
 Nehmen wir mal das Thema Abwasserbeiträge: Sieschreiben sinngemäß, künftig sollen wie im Bereichder Wasserversorgung die Investitionskosten fürdie Abwasserentsorgung ausschließlich über Ge-bühren finanziert werden. Das ist so der Grundge-danke. Jetzt weiß aber jeder, dass die Investitionen
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im Abwasserbereich in der Regel immer wesentlichhöher sind als bei der Wasserversorgung. Sie füh-ren in Ihrem Gesetzentwurf aber nicht aus, ob undinwieweit die Gebühren im Abwasserbereich stei-gen könnten. Sie sagen sehr nebulös - ich kenneden Gesetzentwurf, ich habe ihn hier, ich habe ihnfast auswendig gelernt, das ist sehr schön -, perRechtsverordnung festzusetzende Angemessen-heitskriterien führen zur Vermeidung einer Gebüh-renexplosion - aha, na immerhin. Ohne Rechtsver-ordnung heißt das für mich, im Umkehrschluss kön-nen nach Ihrem Vorschlag die Abwasserbeiträge al-so schon ganz schön saftig in die Höhe klettern,könnte ja sein.
 (Zwischenruf Abg. Kuschel, DIE LINKE: DieGebühren.)
 Wir bezweifeln, dass diese Herangehensweise in-soweit Erfolg versprechend ist, wenn es darumgeht, den Leuten auch heute und hier klipp und klarzu sagen, wie viel mehr dann das Abwasser wirk-lich kosten könnte. Dann ist Ihre Kostenschätzungin Punkt D - in diesem Gesetzentwurf ist diese Kos-tenfrage unter dem Buchstaben D -, da behauptenSie, die Abschaffung beider Beitragsarten sei quasikostenneutral. Das haben Sie zum Schluss IhresRedebeitrags hier auch noch einmal dargestellt.
 Vizepräsidentin Dr. Klaubert:
 Herr Abgeordneter Hey, der Abgeordnete Kuschelmöchte Ihnen eine Frage stellen. Gestatten Siedas?
 Abgeordneter Hey, SPD:
 Wenn es der Wahrheitsfindung dient, bitte.
 Vizepräsidentin Dr. Klaubert:
 Bitte, Herr Kuschel.
 Abgeordneter Kuschel, DIE LINKE:
 Das kommt auf die Antwort an, kein Anspruch anden Fragesteller.
 Abgeordneter Hey, SPD:
 Da haben Sie recht.
 Abgeordneter Kuschel, DIE LINKE:
 Herr Hey, können Sie denn eine Prognose treffen,wie sich Abwassergebühren entwickeln würden,wenn in Thüringen komplett die Abwasserbeiträgeabgeschafft werden würden?
 Abgeordneter Hey, SPD:
 Wenn Sie mir noch ein wenig Zeit geben und ichmeine Ausführungen beenden darf, dann wäre das
 erstens von geradezu betörender Süße und zwei-tens würde ich dann auch darlegen, dass wir glau-ben, dass die Abwassergebühren deutlich steigenwerden.
 (Beifall SPD)
 Sie schreiben selber, es muss eine Rechtsverord-nung geben, um das zu verhindern, das steht ja dadrin.
 (Zwischenruf Abg. Kuschel, DIE LINKE: Icherkläre es Ihnen noch einmal.)
 Wir haben im Ausschuss dann auch noch Gelegen-heit.
 Sie haben behauptet, Herr Kuschel, durch Abschaf-fung der Abwasserbeiträge könnte man 30 Mio. € indie Abschaffung der Straßenausbaubeiträge umlen-ken. So steht es zumindest hier drin, das ist so eineArt Nullsummenspiel. Sie schreiben gleichzeitig,das Land habe beim gemeindlichen Straßenbauvon 60 Mio. € rund 20 Mio. €, also ein Drittel, alsFörderung getragen, das sind ja im Wesentlichendie Bundesmittel aus GVFG und die Dorferneue-rung. Sie wissen aber gleichzeitig, Herr Kuschel,dass ab 2014 eigentlich völlig offen ist, inwieweitoder in welcher Höhe hier weitere Mittel bereitge-stellt werden. Ab 2019, das wissen Sie auch, wirdder Bund hier überhaupt keine Kompensationsmit-tel mehr bereitstellen - was ist denn dann?
 Nun zu Straßenausbaubeiträgen: Die werden ja er-hoben durch eine rechtliche Regelung, nämlich derAnnahme und der Voraussetzung, die Grund-stückseigentümer hätten einen gewissen Vorteildurch Inanspruchnahme der ausgebauten öffentli-chen Straßen und dieser Vorteil sei durch einenentsprechenden Beitrag auszugleichen. Sie habensinngemäß geschrieben, inwieweit dieser Vorteils-begriff überhaupt noch haltbar ist, ist sehr umstrit-ten und im Ergebnis infrage zu stellen - ungefährsteht das so drin. Das ist tatsächlich ein Streitpunkt,Herr Kuschel, über den seit Jahren heftig diskutiertwird. Gibt es einen solchen Vorteil oder kann manannehmen und ist der Gesetzgeber berechtigt, dar-aus eine Beitragspflicht abzuleiten? Die Gegneroder die Kritiker von Straßenausbaubeiträgen - Sietun das ja auch, Herr Kuschel - sagen, so einenVorteil gibt es nicht.
 Frau Präsidentin, wenn Sie gestatten, dann würdeich jetzt gern ein Zitat verwenden, und zwar aus derSitzung des Berliner Abgeordnetenhauses aus demJahr 2005 - das ist noch gar nicht so lange her -, daging es um die Einführung von Straßenausbaubei-trägen, da sagt ein Vertreter der PDS - so hieß dasdamals noch: „Herr Präsident, in der Sache ist einStraßenausbaubeitragsgesetz darauf gerichtet, Ei-gentümer von Grund und Boden für den privatenVorteil, den sie erzielen, und zwar über den norma-len Vorteil, den jeder hat, hinaus, mit Beiträgen zubelasten. Das wollen Sie nicht. Es ist eine CDU-Po-
 Thüringer Landtag - 5. Wahlperiode - 30. Sitzung - 09.09.2010 2471
 (Abg. Hey)

Page 52
						

sition zu sagen, wir wollen nicht, dass Eigentümervon Grund und Boden an Aufwendungen, die dieöffentliche Hand hat, angemessen beteiligt werden.Ich verstehe vielleicht noch, dass die CDU eine sol-che Position vertritt, eine solche Position ist aberunsozial. Außerdem müssen Sie es den Berlinernerklären, denn es ist eine Frage der sozialen Ge-rechtigkeit und der Abgabengerechtigkeit. Der Staathat, bevor er seine Ausgaben aus allgemeinenSteuern finanziert, die Verpflichtung zu prüfen, in-wiefern er seine Ausgaben aus Beiträgen, Gebüh-ren und Entgelten decken kann, wenn bestimmteBevölkerungsgruppen besondere Vorteile aus sei-nen Ausgaben ziehen. Das ist eine Rechtsverpflich-tung des Staates, das hat etwas mit Gerechtigkeitzu tun. Es macht keinen Sinn, dass die Allgemein-heit besondere Vorteile, die nur bestimmte Perso-nen haben, zu 100 Prozent finanzieren soll. Siewollen die Gesamtheit der Grundstückseigentümernicht für privaten Nutzen belangen. Das ist der KernIhrer Aussage. Das ist sozial ungerecht und recht-lich unhaltbar.“
 (Beifall SPD)
 Vizepräsidentin Dr. Klaubert:
 Herr Abgeordneter Hey, Sie haben ein Fragebe-dürfnis in Abgeordneten Kuschel geweckt.
 Abgeordneter Hey, SPD:
 Einen kleinen Moment noch, Herr Kuschel, ichmöchte Ihnen erst sagen, wer das war: Das war derGenosse Dr. Michael Nelken, heute ist er Bezirks-stadtrat und Leiter der Abteilung Kultur, Wirtschaftund Stadtentwicklung in Pankow und es ist einesehr verrückte Welt. Herr Kuschel, Sie sind ja ein-mal mit einer Frage da, ich stelle gleich, bevor Siedie stellen können, eine Gegenfrage zurück: Wie istes möglich, dass er sagt, dass es rechtlich unhalt-bar ist, was Sie hier in Thüringen als einen Gesetz-entwurf eingebracht haben? Und jetzt sind Siedran.
 Vizepräsidentin Dr. Klaubert:
 Moment, jetzt werde ich mich mal ordnend einmi-schen. Der Abgeordnete Kuschel stellt Ihnen eineFrage und die können Sie dann beantworten. Aberder Abgeordnete Kuschel wird jetzt nicht Ihre Fragebeantworten, da müsste er sich erneut zu Wort mel-den, das sage ich gleich fürsorglich in diese Rich-tung.
 Abgeordneter Hey, SPD:
 Alles klar, danke.
 Abgeordneter Kuschel, DIE LINKE:
 Das ist zwar schade, aber das ist die Geschäftsord-nung. Herr Hey, können Sie mir sagen, wie vielStraßenausbaubeiträge das Land Berlin imJahr 2009 insgesamt eingenommen hat bei einemHaushalt von rund 5 Mrd. €?
 Abgeordneter Hey, SPD:
 Herr Kuschel, ich kann Ihnen darüber a) keine be-lastbare Aussage machen, aber b) ich halte es fürdurchaus interessant - um das noch einmal zu sa-gen -, dass 200 km entfernt ein Parteikollege vonIhnen Straßenausbaubeiträge für rechtlich völlig so-zial und gerecht hält.
 Vizepräsidentin Dr. Klaubert:
 Würden Sie eine Nachfrage jetzt zulassen?
 Abgeordneter Hey, SPD:
 Immer gern.
 Vizepräsidentin Dr. Klaubert:
 Bitte, Herr Kuschel.
 Abgeordneter Kuschel, DIE LINKE:
 Würden Sie mir zustimmen, dass das Land Berlinim vergangenen Jahr ganze 340.000 € an Straßen-ausbaubeiträgen vereinnahmt hat, weil das von Ih-nen zitierte Gesetz nur auf ganz wenige Einzelfällein Berlin, und zwar in Stadtrandbezirken, zur An-wendung kommt und würden Sie mir darüber hin-aus zustimmen, dass in Berlin die CDU die Parteiist, die gesagt hat, Straßenausbaubeiträge wärennicht mehr zeitgemäß? Die haben sich ja dagegenausgesprochen. Wir haben in Berlin ein wenig soverkehrte Welt wie in Thüringen, aber das ist auchein Stadtstaat.
 (Unruhe FDP)
 Von daher, diese beiden Fragen, wenn Sie michfragen, warum wir eine andere Position haben alsdie Berliner PDS damals.
 Vizepräsidentin Dr. Klaubert:
 Er hat nachgefragt, aber Sie können das dann be-antworten.
 Abgeordneter Kuschel, DIE LINKE:
 Ob Sie erklären können, warum die Berliner CDUeine ganz andere Auffassung hat als die ThüringerCDU.
 (Zwischenruf Abg. Fiedler, CDU: Das kann ernatürlich nicht erklären, weil er nicht in derBerliner CDU ist.)
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(Heiterkeit im Hause)
 Abgeordneter Hey, SPD:
 Also, Herr Kuschel, Sie stellen auf die Höhe der inBerlin gezogenen Straßenausbaubeiträge ab. Dasist mir rein rechtlich gesehen neu, dass eineRechtsverordnung in einem Bundesland mal abge-stellt auf die Höhe nur deswegen gut oder richtigist, ob viel oder wenig Geld eingezogen wurde, esgeht generell um den Grundsatz, den ich versuchthabe, hier einfach mal zu schildern. Das ist das Er-ste.
 (Beifall CDU)
 Das Zweite: Ich weiß, was Sie meinen. Das ist wirk-lich eine ziemlich verkehrte Welt. Es war in Berlinso - das will ich Ihnen auch gleich sagen -, dass diePDS damals mit der SPD gegen den Willen der Op-position - das war u.a. die CDU - diese Straßenaus-baubeiträge eingeführt hat. Aber Sie müssen esauch mal in den Versammlungen - wenn wir bei-spielsweise in Gotha oder Arnstadt gemeinsam aufdem Podium sitzen - den Leuten erklären, dass DIELINKE in Berlin das eine macht und DIE LINKE inThüringen das andere. Das müssen Sie uns schonnoch mal erläutern.
 Und erklären Sie uns bitte auch noch mal Folgen-des: Sie wollen die sogenannte Infrastrukturabgabean den Grundsteuermessbetrag anknüpfen lassen,steht da so drin. Im Übrigen mitten in einer derzeitlaufenden Debatte um die Grundsteuer, bei dernoch gar nicht ersichtlich ist, wie die ausgeht, dasfinde ich hoch interessant. Wenn der Gesetzgebersich hier eine geänderte Regelung einfallen lässt,was ist denn dann?
 Dann erklären Sie uns bitte noch, Herr Kuschel, solldiese Infrastrukturabgabe auch die Steuerbefreiungdes Grundsteuergesetzes berücksichtigen odernicht und wenn ja, wie? Es ist nämlich im Momentganz konkret so, dass grundsteuerbefreit sind Ge-bietskörperschaften, Kirchen und religiöse Gemein-schaften, Grundstücke, die als Bereitschaftsunter-künfte für Krankenhäuser, Pflegeheime, Kinderhei-me, Altenheime genutzt werden, Grundstücke vonUniversitäten und Schulen, was ist mit denen?
 Vizepräsidentin Dr. Klaubert:
 Herr Abgeordneter Hey, jetzt stehen wieder zweiFragestellerinnen an den Mikrofonen, zuerst wäreFrau Berninger mit einer Frage dran und Herr Ku-schel hat auch noch eine Frage. Wie sieht es aus,würden Sie die beantworten?
 Abgeordneter Hey, SPD:
 Frau Berninger ja, Herr Kuschel nein, mit dem wer-de ich mich dann im Ausschuss oder bei einer Tas-
 se Heißgetränk draußen vor dem Plenarsaal zu die-sem Thema treffen.
 Abgeordnete Berninger, DIE LINKE:
 Ich danke Ihnen, Herr Hey, obwohl ich das jetzt ge-rade nicht verstehe, wir können ja auch im Aus-schuss streiten.
 Abgeordneter Hey, SPD:
 Wir können auch ein Heißgetränk zusammen trin-ken.
 Abgeordnete Berninger, DIE LINKE:
 Sie sind jetzt sehr schnell weitergehetzt in IhrenAusführungen. Aber ich möchte schon noch mal aufdie Sache Berlin zurückkommen
 Abgeordneter Hey, SPD:
 Gern.
 Abgeordnete Berninger, DIE LINKE:
 und Sie fragen, ob Sie vorhin Herrn Kuschel zuge-hört haben, als er über die Unterschiedlichkeit vonGrundstückseigentümern in Ost und West gespro-chen hat und gesagt hat, dass es in Thüringen -wenn ich selber richtig zugehört habe -16.000 Grundstückseigentümer gibt, die Hartz-IV-Empfänger sind und in selbstgenutztem Wohnei-gentum wohnen? In dem Zusammenhang möchteich Sie als Zweites fragen, ob Sie zugestehen, dassdie Unterschiedlichkeit von Grundstückseigentü-mern in einer Stadt wie Berlin und dem Land Thü-ringen auch unterschiedlich sein kann und mandeshalb auch als LINKE zu unterschiedlichen Posi-tionen kommt?
 Abgeordneter Hey, SPD:
 Selbstverständlich, Frau Berninger, das steht Ihnenvöllig frei. Zunächst: Wenn es in Berlin eine solcherechtliche Regelung gibt und, wie Herr Kuscheleben schon angeführt hat, dadurch extrem wenigeBeiträge, Straßenausbaubeiträge, bezogen werdenkonnten, ist es dennoch immer noch die Frage, obein Gesetz deswegen gut oder schlecht ist, wie vielSteuereinnahmen oder wie viel Beiträge ich darausgenerieren kann. Es ist steuerlich sicherlich rele-vant, rechtlich aber nicht. Zweitens: Sie führen auchimmer das Land Baden-Württemberg an. Dort gibtes auch keine Straßenausbaubeiträge. Soweit ichweiß gehört Baden-Württemberg nicht zu den fünfneuen Bundesländern, sondern zu den alten undgebrauchten. Da kann man Berlin eben genausomit Ost und West ebenso wenig vergleichen wieThüringen. Da gebe ich Ihnen schon recht, aberdann eben auch nicht Baden-Württemberg. Dasmuss man mal so sagen.
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Sie haben geschrieben, Herr Kuschel, die Kostensollen möglichst von allen Bürgern getragen wer-den, von allen Bürgern, also auch den Grund-stückseigentümern, die normalerweise nach demGrundsteuergesetz eventuell befreit sein können.Ich weiß es nicht, es steht zumindest nicht drin indem Gesetzentwurf. Vielleicht können wir ihn dannnoch einmal im Ausschuss diskutieren. Wir habendann auch noch die Frage, wie es denn mit derGleichbehandlung der Gemeinden steht, die künftigvon einer Erhebung dieser Infrastrukturabgabe ab-sehen wollen. Das steht da auch nicht drin. Dannnoch die Frage, Sie schreiben: Für Grundstücke,für die bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens diesesGesetzes bereits ein Straßenausbaubeitrag festge-setzt ist - so sinngemäß -, erfolgt eine Verrechnungder Infrastrukturabgabe in einem Zeitraum vonhöchsten 20 Jahren. Was ist jetzt mit dem Grund-stückseigentümer, bei dem der bereits gezahlteStraßenausbaubeitrag mal angenommen höher ist,als die über einen Zeitraum von 20 Jahren zu ver-rechnende Infrastrukturabgabe? Das wird es auchgeben. Das kann man bei diesem Gesetzentwurfhier munter so weitertreiben, aber das muss mangar nicht, denn das Hauptproblem dieses Gesetz-entwurfs will ich mal als Schlagsahnehäubchenzum Schluss benennen. Herr von der Krone hatdas bereits getan. Es gibt in der Bundesrepublik ei-ne Gesetzgebungskompetenz, auch was Steuernbetrifft. Was diese Infrastrukturabgabe angeht,heißt sie zwar „Infrastrukturabgabe“, aber ich den-ke, es ist durchaus möglich, dass sie rein materiellrechtlich kein Beitrag, sondern als eine Steuer zubetrachten ist. Wenn das so sein sollte - es kann jasein, ich irre mich -, dann bekommen Sie mit derVerfassung Ärger. Ich weiß nicht, ob Sie das über-haupt haben prüfen lassen, wenn ja, von wem.Aber diese Gefahr besteht zumindest.
 (Zwischenruf Abg. Fiedler, CDU: So etwasprüft doch Kuschel selber.)
 Es wird immer unterschwellig gesagt, wenn dieserGesetzentwurf hier im Parlament keinen Erfolg fin-det - das habe ich auch schon gehört im Vorfeld -,da werden wir eben ein Bürgerbegehren initiieren,aber es wäre dann auch mal an der Zeit, wenn Sieso etwas sagen, die Frage nach der verfassungs-rechtlichen Zulässigkeit Ihres Gesetzentwurfs zu er-klären, denn da würde nämlich im Umkehrschlussauch dieses Bürgerbegehren kassiert, wenn dasnicht verfassungskonform ist. Herr Kuschel, Siewissen - ich habe das eingangs gesagt -, wie vieleMenschen in Thüringen darauf warten, dass dasBeitragsrecht im Freistaat transparenter wird. Inmeinem Landkreis hat die Bürgerinitiative oder Bür-gerallianz eine Mitgliederzahl von mehr als3.000 Menschen nur allein im Landkreis Gotha, dasmuss man sich hier mal vorstellen, manche großenVolksparteien träumen von solchen Mitgliederzah-len. Ich bin ja mehrfach mit Ihnen gemeinsam zu
 solchen Versammlungen und Veranstaltungen die-ser Menschen gewesen. Ich glaube, ich darf auchsagen, dass ich ein recht entspanntes Verhältnishabe z.B. zu Herrn Hammen als Vorsitzenden die-ser Bürgerallianz oder zu den Vorsitzenden derBürgerinitiative in Gotha, Herrn Ponick, den ich ge-nauso kenne, der seit Jahren eine sehr engagierteArbeit leistet. Diese vielen Menschen landauf, land-ab, deren Interessen hier von denen vertreten wer-den, die hätten eigentlich mehr erwarten dürfen alsdieses Stückwerk, das Sie heute hier eingebrachthaben.
 (Beifall SPD)
 Die Grundzüge Ihres Gesetzentwurfs sind nichtneu. Die Vorschläge der Bürgerallianz werden auchbei der Weiterentwicklung des Straßenausbaubei-tragsrechts einbezogen und das findet statt, auchwenn das heute gar nicht so groß angesprochenwurde. Sie wissen, dass die Landesregierung jaeinen eigenen Gesetzentwurf einbringen wird. Derist im Übrigen schon seit langer Zeit auf der Home-page mit allen Eckpunkten veröffentlich und nach-zulesen. Ich möchte das hier noch einmal aus-drücklich betonen, dass ich den Interessenverbän-den, die sich in unterschiedlichster Weise bei derErstellung dieses Gesetzentwurfs der Landesregie-rung eingebracht haben, ausdrücklich danke. DieseMenschen, die hier vor vier Wochen auch noch vordem Landtag demonstriert haben, die haben einenlangen Weg hinter sich und einen fast zwei Jahr-zehnte langen Weg auch des herausragenden En-gagements. Ich bleibe dabei, sie haben einen Ge-setzentwurf verdient, der rechtlich belastbar ist, dernachvollziehbar ist bei der Gegenfinanzierung, vorallem muss er verfassungskonform sein. Ich glau-be, dieser Gesetzentwurf hier ist dies alles nicht.
 Aber, wie schon eingangs erläutert, wenn wir dieFragen, die ich jetzt aufgeworfen habe, klären wol-len - Herr von der Krone hat es dankenswerterwei-se ja schon getan, und das haben die Menschendraußen im Land auch verdient -, dann sollten wirdiesen Gesetzentwurf im Ausschuss auch auf Herzund Nieren prüfen. Deshalb beantrage ich hier,Frau Präsidentin, die Überweisung an den Innen-ausschuss als federführendem Ausschuss und anden Ausschuss für Justiz, Bundes- und Europaan-gelegenheiten. Ich danke Ihnen.
 (Beifall SPD)
 Vizepräsident Gentzel:
 Und der Präsident dankt Ihnen.
 (Heiterkeit DIE LINKE)
 Meine Damen und Herren, ich rufe als nächstenRedner auf den Abgeordneten Adams von derFraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.
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Abgeordneter Adams, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-NEN:
 Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen undHerren, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächstmöchte ich eingehen auf meine Vorredner, insbe-sondere auf Herrn Hey und Herrn von der Krone.Herr Hey, Sie haben damit angefangen, dass Siegesagt haben: Ja, was ist das nun, ist es ein Ge-setzentwurf oder sind es Eckpunkte? Es ist ein Ge-setzentwurf, den wir sehr ernst meinen. Es ist einGesetzentwurf, der auf Grundlage der Bürgerinitiati-ven entstanden ist. Insofern verstehe ich Ihre Kritik,in der Sie differenzieren wollen zwischen dem An-liegen der Antragsteller und dem Anliegen der Bür-gerinitiativen, nicht wirklich und sie passt an dieserStelle, glaube ich, auch überhaupt nicht vernünftig.
 (Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-NEN)
 Weiterhin möchte ich Ihnen recht geben, falls ichSie richtig verstanden habe, dass Sie meinen, dassder Genosse Nelke von der PDS in Berlin irrt. Ja, erirrt, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Bevor Siemich mit Stimmen aus meiner Partei konfrontieren,will ich Ihnen sagen, dass Sie innerhalb der ParteiBÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN überhaupt keine politi-schen Entscheidungsprozesse oder Debatten fin-den werden, wo Sie nicht mindestens zwei Positio-nen finden. Am Ende setzt sich immer eine Positiondurch und mit der kann man mich dann auch gernekonfrontieren. In Thüringen wird sich die Position,die in diesem Gesetz dargelegt ist, durchsetzenund auch grünes Handeln leiten, meine sehr ver-ehrten Damen und Herren.
 (Zwischenruf Abg. Höhn, SPD: Wer vertrittdie andere Position bei Ihnen?)
 Ich weiß nicht, wonach Sie suchen. Ich finde aber,dass Sie vielleicht die beiden Positionen, die sichpermanent in der Regierungskoalition abbilden,sehr verehrter Herr Fraktionsvorsitzender der SPD,dass Sie da eigentlich genug zu tun haben.
 (Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-NEN)
 Kümmern Sie sich doch einfach nicht um unsereWahrheitsfindung. Bei Ihnen gibt es genug Arbeit.Ich werde im Übrigen auch noch auf Sie zurück-kommen.
 Kollege Hey ist auch noch einmal auf dieses immerwieder genannte Argument eingegangen „Eigentumverpflichtet“. Wir müssen hier beachten, und HerrKuschel hat das versucht schon mal kurz zu skiz-zieren, es sind halt zwei Dinge, die hier miteinanderkonkurrieren, nämlich Schutz und Verpflichtung desEigentums. Wenn Sie immer wieder davon reden,dass Eigentum verpflichte, dann müssen wir einmalklarstellen: Hier geht es nicht um das Eigentum vonGrundstücksbesitzern, sondern hier geht es um das
 öffentliche Eigentum, auf denen wir diese Straßenbauen. Das ist ein riesiger Unterschied, den müs-sen Sie beachten in Ihrer Argumentation, sonstkommen Sie nämlich auf einen Abweg. Dann sindSie in einer Sackgasse, da geht es nicht weiter. Dahaben Sie sich dann verlaufen.
 (Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
 Im Übrigen gibt es auch eine Sache, die Sie meinerMeinung nach nicht richtig recherchiert haben. Siehaben die Frage gestellt: Wie machen wir das dennbeispielsweise mit einem Friedhofsgrundstück?
 (Zwischenruf Abg. Höhn, SPD: Machen Siesich mal keine Sorgen.)
 Von der Grundsteuer befreit würde man ja jetzt dieInfrastrukturabgabe zahlen müssen. Sie müssendabei beachten, dieses Grundstück, dieser Friedhofzahlt auch heute schon keinen Straßenausbaubei-trag. Damit wird er auch keine Infrastrukturabgabezahlen. Das müssten Sie bei ordentlicher Lektürebemerkt haben.
 (Beifall DIE LINKE)
 Auch hier noch eine letzte Anmerkung. Sie habengesagt, es wäre vollkommen der falsche Weg, hiereine Steuer einzuführen, wir hätten die Kompetenzgar nicht. Wir führen keine Steuer ein, wir führen ei-ne Abgabe ein. Das zeigt sich auch im Besonderen,
 (Beifall DIE LINKE)
 nämlich dort, wo Sie schauen, dass wir das nichtallgemeingültig wie eine Steuer umlegen, sondernAbrechnungsräume bilden, so wie das bisher auchschon möglich war. Hier wird deutlich, dass Ihrsteuerrechtlicher Einwand außerordentlich hinkt.
 Sehr geehrter Herr von der Krone, zunächst einmalmuss ich sagen, ich hatte das nicht in meinem Ma-nuskript, weil ich es nicht ahnen konnte: Ich bin Ih-nen für Ihren Beitrag außerordentlich dankbar. Erwar für meine Begriffe außerordentlich sachlich. Ichhatte anderes erwartet. Hier hat mich ein Konserva-tiver wieder einmal positiv überrascht.
 (Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
 Das darf man durchaus einmal loben. Dennochsind mindestens zwei Ihrer Gedanken recht irrig.Sie haben uns Kollektivismus vorgeworfen, Gleich-macherei. Jetzt erklären Sie mir doch einmal die Fi-nanzierungsmodelle für eine Bundesautobahn. Istdie ganze Bundesrepublik ein gleichmacherischerStaat, ein kollektivistischer Staat, nur weil wir allezusammen die Bundesautobahn, ob man beken-nender Radfahrer, bekennender Fußgänger, be-kennender Vielflieger oder weiß der Kuckuck wasist - alle zahlen für die Bundesautobahn mit. Hierhinkt Ihr Argument des Kollektivismus. Oder neh-men Sie ein Argument, das uns beiden sicherlichganz genauso am Herzen liegt, nämlich das Argu-ment der Aufbau Ost - ich finde eine riesige Kollek-
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tivleistung. Aber ist denn das kollektivierend? Dasist doch eine wunderbare Leistung, wo alle Bundes-bürgerinnen und Bundesbürger gemeinsam Solida-rität gezeigt haben, den Aufbau Ost gestaltet ha-ben, für den ich unendlich dankbar bin und Solidari-tät ist auch dieses Schlüsselwort für diesen Gesetz-entwurf, meine sehr verehrten Damen und Herren.
 (Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-NEN)
 Sie haben im Übrigen auch die Finanzierbarkeit an-gesprochen, da muss man nur sagen, ich werdenoch mal darauf zurückkommen, im Jahr 2005 hatdie CDU Beiträge abgeschafft, Beiträge verboten,das hat das Land 1 Mrd. € gekostet, da sollte manaufpassen, wenn man im Glashaus sitzt, mit Stei-nen zu werfen. Im Übrigen komme ich aber zu demSchluss, dass es schon jetzt wunderbar ist, dasswir Klarheit darüber haben, dass dieses Gesetz inzwei Ausschüssen beraten wird. Das ist auch dasZiel dieser ersten Lesung, das deutlich zu machen.
 Jetzt komme ich zu meiner eigentlichen Rede. Die-ses Gesetz ist wichtig, weil wir nämlich ein ganz be-sonderes Problem lösen. Es ist ein Gesetz, das aufVorschlag von Bürgerinnen und Bürgern entstan-den ist und das ist ein toller Impuls für die Demo-kratie und für den Parlamentarismus in diesemLand.
 (Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-NEN)
 Herr Hey hat schon gesagt, dieses Gesetz ist garnichts Neues oder gar nichts Besonderes - ja, dasist nicht so besonders. Im Jahr 2005 hat die CDUBeiträge für das Trinkwasser, für Trinkwasseranla-gen abgeschafft. Sie haben damit eine schwere Be-lastung für den Haushalt des Landes Thüringen an-geschafft. Das werden wir nicht tun, ich kommenoch mal darauf zurück. Aber Sie haben das ge-nauso gemacht. Wo sehen Sie die verfassungs-rechtlichen Unterschiede zwischen Ihrem Handelndamals und unserem Handeln heute? Ich vermagsie nicht zu sehen. Wir haben auch die Situation,dass Herr Innenminister Huber ein Eckpunktepapiervorgelegt hat, mit dem er die Straßenausbaubeiträ-ge novellieren will - so sage ich es mal. Aber auchdieses Gesetz bleibt eigentlich auf der halbenStrecke stehen, weil Sie beantworten die Frage zuden Ungerechtigkeiten bei den Abwasserbeiträgennicht darin, Sie modifizieren nur die Straßenaus-baubeiträge. Wir - DIE LINKE und GRÜNE - an die-ser Stelle stellen uns dem nicht einfachen Disputund es sind ja viele Fragen aufgeworfen worden,wo wir den Kopf hinhalten und diskutieren müssen.Wir stellen uns diesem Disput und versuchen, hieran dieser Stelle ein riesenlanges Problem in Thürin-gen zu einem guten Ende zu bringen. Wir wollendie Herstellungsbeiträge für Abwasseranlagen undStraßenausbaubeiträge abschaffen, meine sehrverehrten Damen und Herren. Wie schon gesagt,
 die CDU hat dies damals gemacht. Es ist auchschon gesagt worden, 50 Prozent der Thüringerin-nen und Thüringer haben beim Thema Abwasserschon heute keine Beiträge, sondern alles gebüh-renfinanziert - ich muss das nicht noch einmal aus-führen. Wir haben auch bei den Straßen im Übrigenein wunderbares Beispiel. Wir haben die wieder-kehrenden Beiträge, die von vielen Kommunen ge-nutzt werden. Das ist eigentlich das Bild, an das wiruns hier bei unserer Infrastrukturabgabe halten, daswir mit dieser Abgabe nachvollziehen.
 Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch dawird es Ihnen am Ende sehr schwerfallen, einenverfassungsrechtlichen Widerspruch aufzumachen.Die Kommunen, die wiederkehrende Beiträge mitihren Satzungen beschlossen haben, haben guteErfahrungen damit gemacht und diese guten Erfah-rungen wollen wir auf ganz Thüringen übertragen.
 (Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-NEN)
 Wir organisieren mit diesem Gesetz mehr Beteili-gung und mehr Transparenz. Das ist noch nichtausgeführt worden, weil wir in unserem § 12 for-dern, dass vor solchen Infrastrukturmaßnahmen dieBevölkerung beteiligt wird. Es wird vorher gesagt,wir werden eine Maßnahme in der Größenordnungfinanziell genau beziffert hier anstreben. Das wirddazu führen, dass in einem Abrechnungszeitraum Xfolgende Gebühren oder Infrastrukturabgabenerhö-hungen kommen werden. Danach können die Bür-gerinnen und Bürger dann ihre Meinungen sagenund diese Meinungen sind abzuwägen.
 Meine sehr verehrten Damen und Herren, natürlichkönnten wir uns dieses komplizierte Verfahren spa-ren, wenn wir überall in Thüringen verpflichtendBürgerhaushalte, die energisch durchgesetzt wer-den, hätten.
 (Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-NEN)
 Wir haben das aber nicht, deshalb ist dieses Ge-setz notwendig, meine sehr verehrten Damen undHerren. Wir organisieren mit diesem Gesetz auchein schon immer bei den GRÜNEN bestehendesGrundprinzip, nämlich das Verursacherprinzip. Je-der, der in Thüringen Wasser trinkt und Wasserlässt soll an dieser Stelle hier beteiligt werden. Dasist so was von klar und so was von einfach und sowas mit den Händen zu greifen, dass wir hier ei-gentlich darauf vertrauen, dass Sie sich unsererMeinung anschließen werden. Wir organisieren hierim Übrigen auch Solidarität, weil der besondereVorteil nicht überzeugt. Mindestens die Debatte hierim Landtag hat schon gezeigt, dass es viele Wennund Aber bei der Beschreibung des besonderenwirtschaftlichen Vorteils gibt. Wie kommen wir denndazu, zu argumentieren, dass das Leitungsnetz imAbwasserbereich und die Kläranlage den besonde-
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ren Vorteil des Eigentümers eines Grundstücks, obder in der Gemeinde wohnt oder nicht, überhauptdarstellen kann. Der besondere Vorteil, der durchKläranlagen und Netze für den Abwasserbereichentsteht, ist ein besonderer Vorteil für die Biodiver-sität, für saubere Flüsse, für saubere Meere und füreine globale saubere Umwelt.
 Vizepräsident Gentzel:
 Herr Adams, es gibt den Wunsch auf eine Zwi-schenfrage durch den Abgeordneten Höhn. LassenSie die zu?
 Abgeordneter Adams, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-NEN:
 Endlich.
 Abgeordneter Höhn, SPD:
 Vielen Dank, Herr Kollege. Ihre Bemerkungen überdie Frage des besonderen Vorteils der gemein-schaftlichen - ich sage jetzt mal ganz bewusst - so-lidarischen Anlage der Abwasserentsorgung veran-lasst mich zu folgender Frage: Mal angenommen -das ist hypothetisch, das gebe ich gerne zu, abervielleicht dient es der Wahrheitsfindung -, es gäbediese Solidargemeinschaft nicht, die für die allge-meine Abwasserentsorgung zuständig ist, mal an-genommen, jeder Grundstücksbesitzer wäre - unddas ist in einigen Staaten dieser Erde durchaus üb-lich - für die Entsorgung des auf seinem Grund-stück anfallenden Abwassers selbst zuständig, wasoder wer glauben Sie, ist dann für die Finanzierungzuständig?
 Abgeordneter Adams, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-NEN:
 Ja, das ist natürlich so, jeder ist dafür zuständig,am Ende nur ganz sauberes Wasser einzuleiten.Aber Sie vergessen bei ihrer Fragestellung einenganz besonderen Aspekt. Sie haben nämlich jetztdie Situation, dass diese Abwasserbeiträge so ge-staltet sind, dass sie nicht umlegbar sind auf dieMieter. Insofern widersprechen Sie …
 (Zwischenruf Abg. Höhn, SPD: Ja, warum,weil es mit dem Eigentümer zusammen-hängt.)
 Ja, Sie argumentieren, dass der Eigentümer, ob erin Frankfurt am Main oder in Frankfurt an der Oderwohne, einen besonderen Vorteil davon hat, dassirgendjemand in Thüringen ordentlich an die Ab-wasseranlage angeschlossen ist.
 (Zwischenruf Abg. Höhn, SPD: Sie habenmeine Frage nicht verstanden.)
 Das ist Ihre Argumentation. Diese Argumentationist unglaublich alt, Herr Höhn. Sie haben das
 Grundprinzip nicht verstanden. Sie haben dochheute noch nicht verstanden, dass wir einen Inves-titionsstau in unseren kommunalen Wohnungsge-sellschaften haben, weil die irre viele Beiträge zah-len müssen und deshalb mit der energetischen Sa-nierung nicht vorwärtskommen. Nehmen Sie dasmal zur Kenntnis, Herr Höhn.
 (Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-NEN)
 Wie kommen Sie denn darauf, lieber Herr Höhn,dass in einer Anliegerstraße
 (Unruhe SPD)
 der besondere wirtschaftliche Vorteil eines Eigentü-mers bestünde? Nur der habe das und der Mieteroder die Mieterin habe den nicht, obwohl die An-wohner aus der Nachbarstraße ebenso bei einemParkstau zum Beispiel in dieser Straße parken wür-den. Obwohl ganz genauso Menschen aus anderenGemeinden in diese Anliegerstraße einfahren unddort einen Friseursalon, einen Getränkestützpunktbesuchen oder einen Arzttermin haben. Das kön-nen Sie nicht erklären.
 (Zwischenruf Abg. Höhn, SPD: Doch.)
 Das können Sie nicht erklären in Ihrem System undSie versuchen den Menschen in Thüringen weiszu-machen - das ist ja wirklich die Höhe -, dass dieje-nigen, die ein Grundstück in Thüringen in ihrem Ei-gentum haben, dafür verantwortlich seien, dass dieKläranlage gebaut würde. Und die Menschen die inThüringen Mieterinnen und Mieter sind
 (Zwischenruf Abg. Höhn, SPD: Sie sind dieUrsache dafür.)
 diese Verpflichtung nicht haben. Das habe ich ver-sucht, Ihnen zu erklären. Das ist Ihnen aber nichtdeutlich geworden, aber das kann möglicherweiseauch an Ihrer sozialdemokratischen Grundkonditio-nierung liegen und Sie verstehen das Verursacher-prinzip immer noch nicht, Herr Höhn. Der besonde-re Vorteil besteht nicht, zumindest lässt er sichnicht abschließend argumentieren. Dieser besonde-re Vorteil führt regelmäßig dazu, dass es …
 (Unruhe SPD)
 Herr Höhn, ich versuche es ja, ich gebe nicht auf.Eigentlich wollte ich mal Lehrer werden, auch dannhätte ich es mit hartnäckigen Schülern wie Ihnenaufgenommen.
 (Heiterkeit im Hause)
 Ich gebe Ihnen noch einmal ein Beispiel, lieber HerrHöhn. Eine Erklärung dafür, wie das gemeint ist.Sie glauben tatsächlich argumentieren zu können,dass in Thüringen der besondere Vorteil bestünde.Dabei ignorieren Sie aber die Realität. Mir sind kei-ne Bürgerinitiativen bekannt, die in Thüringen aufdie Straße gehen mit Transparenten und sagen,
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baut uns unsere Anliegerstraße aus, baut uns eingroßes Klärwerk, wir wollen den besonderen Vor-teil, der sich wirtschaftlich für uns darstellt, jetztendlich auch haben. Merken Sie, wie weit Sie vonder Realität weg sind, merken Sie das noch?
 (Heiterkeit im Hause)
 Meine sehr verehrten Damen und Herren, das, wasSie besonderen wirtschaftlichen Vorteil nennen, istder sichere Ruin für viele Thüringerinnen und Thü-ringer
 (Zwischenruf Abg. Tasch, CDU: So einBlech.)
 und wir schaffen das ab.
 (Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-NEN)
 (Zwischenruf Abg. Höhn, SPD: Die Frage istnoch nicht beantwortet.)
 Ich weiß ja, Sie wollten auch gern mal Lehrer wer-den, da könnten Sie mir jetzt eine Fünf geben, weilich die Frage nicht beantwortet habe, hier habenwir aber eine Geschäftsordnung und deshalb binich jetzt dran.
 Meine sehr verehrten Damen und Herren, HerrHöhn, heute Morgen habe ich Sie schon im Radiogehört - ich wusste, das wird ein guter Tag -,
 (Heiterkeit DIE LINKE)
 und da haben Sie gesagt, was Ihnen an unseremGesetzentwurf nicht gefällt. Das ist ungefähr dasGleiche, was Sie eben gesagt haben. Da habe ichallerdings verstanden, dass Sie nicht verstandenhaben, was wir regeln wollen, nämlich, Sie habenda auf den Reglungsbereich des Baugesetzbuchesund der Beiträge nach Baugesetzbuch abgestelltund haben versucht, in Thüringen wieder etwas zuschüren, nämlich wieder diese Diskrepanz aufzu-machen. Hier gibt es die Häuslebauer, denen wirdes jetzt bezahlt, das wollen GRÜNE und LINKE unddie armen Menschen, die im Kernort, in der Ge-meinde und in der Innenstadt wohnen, die müssenes bezahlen. Aber da sind Sie auf der schiefenBahn, das Baugesetzbuch hat hier gar nichts damitzu tun.
 (Beifall DIE LINKE)
 Wir reden nur darüber, dass wir unsere gemeindli-chen Straßen, die einmal erstellt wurden, die ein-mal gemacht wurden, die einmal gebaut wurden,von der Allgemeinheit auch erhalten werden. Obman aus Gotha kommt und in Erfurt eine Rundedreht und dann hier im Landtag ankommt, oder obman in Erfurt wohnt usw. Egal, wo man wohnt, obman aus dem Eichsfeld kommt, alle zahlen das. Al-le halten in ihren Gemeinden - gemeinschaftlich,solidarisch dem Verursacherprinzip nach - die Stra-ßen und die Abwasseranlagen in Ordnung. Und
 das ist auch richtig so, meine sehr verehrten Da-men und Herren.
 (Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-NEN)
 Der SPD fehlt - jetzt passt wirklich Ihre Aufregungzu meinem Manuskript, Sie haben es geahnt - übri-gens auch in Ihrer Argumentation, weil Sie eine Sa-che nicht erklären können, dass Herr MinisterMachnig sich auf der Bundesebene dafür einsetztund sagt, unsere Stromnetze nutzen der Allgemein-heit, die nutzen nicht denjenigen, wo es gerade maldurch den Thüringer Wald gebaut wird, sondern sienutzen allen und deshalb müssen das auch allesteuerfinanziert machen. Diese Position von Minis-ter Machnig konnten wir in der vorigen Woche le-sen. Wie Sie jetzt darauf kommen, zu sagen, dassder besondere Vorteil bei den Straßennetzen je-doch bestünde, das, finde ich, ist noch einmal er-klärungsbedürftig. Ich glaube, Sie haben noch einpaar Minuten, das dann zu erklären. Ich bin daraufsehr gespannt.
 Meine sehr verehrten Damen und Herren, unsereInfrastruktur, saubere Flüsse und gute Straßen ha-ben ihren Preis. Wir werden, und das ist hier ver-sucht worden darzulegen, dass die AntragstellerGRÜNE und LINKE sich darum mogeln würden,auch zu nennen, was dieses Gesetz für die Gebüh-ren bedeutet. Ich sage das hier ganz deutlich, HerrKuschel sagt das auch jedes Mal, wenn wir danachgefragt werden. Es kann bis zu 80 ct/m³ Gebühren-erhöhung kommen, wenn wir so weitermachen mitdem Ausbau, dem falschen Ausbau, sage ich, wiedas bisher gemacht wurde.
 (Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-NEN)
 Ich stelle Ihnen die Frage: Wird es zu dieser Erhö-hung kommen, wenn die Bürgerinnen und Bürgernach unserem Gesetz viel mehr beteiligt sind? Undich frage Sie weiterhin: Muss es dazu kommen,wenn wir Abgeordneten des Thüringer Landtags er-kennen, dass wir einfach mal über die Standardsdiskutieren müssen? Müssen wir nicht vielleichtdarüber diskutieren, brauchen wir die Straßen soausgebaut, wie wir sie jetzt haben. Müssen wirwirklich jede kleine Gemeinde an übergeordneteKläranlagen zwingen, oder lassen wir ihnen nichtviel mehr Freiheit, um Umweltstandards zu erfüllenund nicht technische Parameter?
 Meine sehr verehrten Damen und Herren, das wirddazu führen, dass wir mehr Demokratie, mehrTransparenz in diese Debatte bekommen und daswird das Gemeindeleben vielerorts positiv beein-flussen. Dieses Gesetz ist die Chance, einen langeschwelenden Konflikt in Thüringen aufzulösen, in-neren Frieden zu stiften. Es kommt nun darauf an -und das habe ich aber in der ganzen Debatte, unddas stimmt mich auch wieder froh, wirklich wahrge-
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nommen -, dass wir hier alle vorurteilslos uns in dieDebatte begeben und die Diskussion aufnehmen,um vielen Thüringerinnen und Thüringern ein bes-seres Kommunalabgabengesetz zugänglich zu ma-chen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
 (Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-NEN)
 Vizepräsident Gentzel:
 Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Das Wort hat jetztder Abgeordnete Bergner von der Fraktion derFDP.
 Abgeordneter Bergner, FDP:
 Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Kollegin-nen und Kollegen! Herr Kollege Adams, anhand Ih-res nicht erfüllten Berufswunsches habe ich jetztgelernt, was den Kindern in Thüringen erspart ge-blieben ist.
 (Beifall CDU, FDP)
 (Zwischenruf Abg. Adams, BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN: Was wollten Sie werden?)
 (Heiterkeit DIE LINKE)
 Ich bin aber sehr dankbar, dass wir in die Debatteüber das Thema Beiträge wieder einsteigen kön-nen. Sie erinnern sich, meine Fraktion hat als Erstein diesem Hause den Versuch gestartet vor einigenMonaten. Es ist richtig, dass wir uns mit diesem -wie ich meine - sehr ernsthaften Problem beschäfti-gen. Es ist richtig, dass wir uns Gedanken machenmüssen, wie teilweise doch sehr dramatische Be-lastungen von Betroffenen genommen oder ge-senkt werden können, das auf jeden Fall. Herr Kol-lege Kuschel, Sie haben auch sehr richtig geschil-dert, wie sich die Belastungen entwickelt haben.Was Sie nicht richtig geschildert haben, ist die Fra-ge, wer wann dieses Land ruiniert hat. Ruiniert wardieses Land - bitte schön - 1989 am Ende IhrerHerrschaft.
 (Beifall CDU, FDP)
 Das, meine Damen und Herren, gehört auch zurEhrlichkeit dazu.
 (Zwischenruf Abg. Höhn, SPD: Vor allem imWasser- und Abwasserbereich.)
 Ich komme gerade darauf zu sprechen. Das gehörtauch zur Ehrlichkeit dazu, dass wir uns vor Augenführen müssen, dass ein großer Teil dieser ganz er-heblichen Belastungen, die auf die Menschen imLand durch Beiträge zugekommen sind und zukom-men, durch den Investitionsstau entstanden sind,der unter Ihrer Herrschaft herbeigeführt wurde.Auch das gehört zur Wahrheit dazu, wenn wir unsnämlich im Lande umschauen und auch in anderenBundesländern umschauen, wo ebenfalls Beiträge
 gezogen werden, dann eben nicht in dieser Dichteund nicht in dieser Höhe, ganz einfach aus demGrunde, weil dort über viele Jahre hin immer inve-stiert worden ist. Aber Sie haben auch die Struktu-ren angesprochen. Es ist richtig, man muss sichauch über Strukturen unterhalten. Die Frage istbloß, ob der VEB WAB dann die richtige Lösung ist,ich glaube, nein. Denn es gibt ganz ausdrücklichsogar kleine Gemeinden, die das Thema Wasserund Abwasser in die eigene Hand genommen ha-ben, und das mit Erfolg tun und sogar unter denKosten tun, die Zweckverbände haben. Auch dasdarf man an dieser Stelle nicht vergessen.
 Herr Kollege Adams, wenn Sie gerade so aufgeregthier dazwischenrufen, mich wundert es schon, dassausgerechnet ein Grüner sich mit einem Zwischen-ruf hier hinstellt und fragt, wo der private Nutzen ei-ner Kläranlage ist.
 (Beifall FDP)
 (Zwischenruf Abg. Adams, BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN: Deswegen wollten wir es mes-sen.)
 Ich sage Ihnen, das bekommen Sie am bestenraus, wenn Sie keinen Anschluss an eine Kläranla-ge haben. Dann müssen Sie nämlich selber einehaben und dann kommen erhebliche Kosten aufden zu, der beispielsweise eine vollbiologische An-lage selber betreibt, einmal in der Investition undzum anderen auch im Unterhalt. Das weiß ich auseigener Erfahrung, weil ich so ein Ding auf dem Hofhabe. Dann müssen Sie sich bitte vor Augen füh-ren, dass das dann an dieser Stelle tatsächlich da-zu führt, das beispielsweise alte Leute sich dannhinstellen müssen, selber so eine Kläranlage betrei-ben müssen, das ist nicht unbedingt bürgerfreund-lich. Dann kommen wir trotz dieser hohen Kosten,die Sie geschildert haben, nämlich an eine Stelle,wo momentan gerade viele kleine Dörfer mehr oderweniger am ausgestreckten Arm gelassen werdenund in die Verlegenheit kommen, obwohl eine semi-zentrale Kläranlage deutlich kostengünstiger seinkönnte, in einigen Jahren komplett in eigene Anla-gen investieren zu müssen.
 Aber jetzt zu Ihrem Antrag: Ich habe schon mit Ver-wunderung die Presseverlautbarungen zur Kennt-nis genommen, dass Sie sagen, Ihr Gesetzentwurforientiert sich an den sächsischen Regelungen.Einmal ist in § 26 des sächsischen Kommunalabga-bengesetzes nichts von einer Infrastrukturabgabezu lesen. Auch in Sachsen werden Straßenausbau-beiträge erhoben. Wenn Sie darauf abzielen, dasses darum geht, das Ziehen oder der Zwang zumZiehen von Beiträgen zu beseitigen, dann ist dasrichtig. Das ist die einzige Ähnlichkeit zum sächsi-schen Recht. Dann frage ich mich, warum Sie andieser Stelle unserem Antrag seinerzeit nicht zuge-stimmt haben?
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Jetzt erleben wir ein, wie ich meine, gut inszenier-tes Schaulaufen mit einem angeblichen Entwurf derBürgerinitiativen. Es pfeifen allerdings nicht nur dieSpatzen von den Dächern, dass der Entwurf feder-führend durch das BI-Mitglied Frank Kuschel ent-standen ist. Insofern, Herr Kollege Adams, hättenSie die Zusammenarbeit auch auf direktem Wegegleich über diesen kleinen Gang haben können undnicht erst über den Alibiumweg via Bürgerinitiative.
 Nun muss ein Entwurf nicht automatisch schlechtsein, bloß weil er vom Kollegen Kuschel kommt.Dafür aber, Herr Kollege Kuschel, dass Sie unsvollmundig verkündet haben, jeden Euro wert zusein, den sie hier erhalten, ist es, denke ich, docheine ungenügende Leistung, so wie wir es hier vor-liegen haben. Selbst wenn man annähme, dass derEntwurf umsetzbar sei, sollten die Einbringer dochso ehrlich sein, dass es eben nicht zum Nulltarif fürdie Betroffenen Grundstückseigentümer ausginge.Die Infrastrukturabgabe a lá Kuschel läuft Gefahr,zu einer nicht prüfbaren Blackbox zu werden, beider keiner wirklich weiß, was auf welcher Grundla-ge dabei herauskommt. Aus dem Gesetzentwurf isteine ungefähre Höhe der Infrastrukturabgabe je-denfalls nicht ersichtlich.
 Was ich interessant finde, Herr Kollege Kuschel, ist,dass Kollege Adams doch eine gewisse Nähe zuwiederkehrenden Beiträgen ausmacht. Ich kannmich erinnern, dass Sie auch schon heftig gegenwiederkehrende Beiträge gestritten haben und sohervorragend sind leider, muss ich an dieser Stellesagen, die Erfahrungen der Gemeinden mit wieder-kehrenden Beiträgen nicht. Allein in meiner Klein-stadt haben wir über 100 Widersprüche zu wieder-kehrenden Beiträgen und sie sind eben juristischanfechtbar - leider, muss ich an dieser Stelle sa-gen. Sie können sich da gern mal mit dem Urteil zuden Beiträgen in der Gemeinde Niederroßla be-schäftigen. Ich glaube, sie sind auch nicht so ganzglücklich mit den Erfahrungen, die die dort sam-meln mussten.
 Nun kann man sich hinstellen und, wie Herr KollegeKuschel, eine Verdreifachung der Grundsteuer alsmoderat bezeichnen oder wie die GRÜNEN bei derDiskussion um Solarstrom sagen, was regt ihr euchso auf, es muss doch nicht der Staat bezahlen, esbezahlen doch die Bürger. Aber man muss denMenschen dann schon ehrlich sagen, dass es zumeinen in Sachsen eben diese Infrastrukturabgabenicht gibt und zum anderen, dass auch per Infra-strukturabgabe erhebliche Belastungen auf dieMenschen zukommen würden. Etwas mehr Ehrlich-keit, meine Herren Kuschel und Adams, haben dieBeitrags- und Steuerzahler nun wirklich verdient.
 Deswegen meinen wir, es ist nicht der große Wurf,was LINKE und GRÜNE hier im Augenblick vorle-gen.
 (Beifall FDP)
 Das weitaus größere Problem ist aber, dass mit al-ler Wahrscheinlichkeit - ich drücke das so aus undverlasse mich da auf das Urteil von Juristen - einVerstoß gegen Artikel 105 Abs. 2 in Verbindung mitArtikel 72 des Grundgesetzes auszumachen ist.Der Bund hat von seiner Gesetzgebungskompetenzdurch das Grundsteuergesetz Gebrauch gemachtund es ist davon auszugehen, dass die Infrastruk-turabgabe eine grundsteuerähnliche Abgabe dar-stellen würde. Es ist sehr wahrscheinlich, dassselbst, wenn der Landtag dieses Gesetz beschlie-ßen würde, es im nächsten Zuge vor dem Gerichtuns wieder um die Ohren gehauen würde. Insofernmuss man schon sagen, dass das auch ein unehrli-cher Umgang mit den Betroffenen ist. Wenn wir denLeuten vorgaukeln, mit einem Gesetz die Problemelösen zu können, wo man inhaltlich sehr streitenkann, das uns im nächsten Augenblick wieder umdie Ohren gehauen wird, dann ist das einfach keinehrlicher Umgang mit den Betroffenen. Sicherlich,wenn wir dann in die fachliche Debatte im Aus-schuss einsteigen, muss man sich auch unterhal-ten, was etwa bestehende Entscheidungen, etwades Bundesverwaltungsgerichts vom 16.09.1981,bedeuten, wo die Aussage getroffen war, dass diealleinige Erhebung von Abwassergebühren eineUngleichbehandlung darstellen kann und somit ge-gen Artikel 3 Grundgesetz verstoßen würde. Dassind Dinge, da sehe ich erheblichen Beratungsbe-darf im Ausschuss. Ich denke, dass Sie diese Pro-bleme nicht hinreichend beachtet haben. MeineAuffassung ist, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN präsentieren uns hier eine Scheinlösungund veralbern damit die Menschen im Land. Des-wegen sagen wir, diejenigen, die von den Beiträgenexistenziell betroffen sind - und das ist wirklich einernstes Problem, das wir uns tatsächlich auf dieFahnen schreiben müssen -, haben einen ehrliche-ren Umgang mit diesen wirklich ernsten Problemenverdient. Weil sie einen ehrlichen Umgang verdienthaben, muss es auch im Ausschuss ausgiebig be-raten werden. Ich hoffe, dass dann auch mit demEntwurf der Landesregierung bald zu rechnen ist,nicht immer nur mit der Ankündigung per Presse.Ich hoffe, dass es in einer sachlichen Debatte in-haltlich möglich sein sollte, parteipolitische Blocka-den aufzubrechen und zu einer transparenten, bür-gerfreundlichen Regelung zu kommen. Ich dankeIhnen, meine Damen und Herren.
 (Beifall FDP)
 Vizepräsident Gentzel:
 Danke, Herr Abgeordneter. Abgeordneter Kuschelhat sich noch einmal zu Wort gemeldet.
 Abgeordneter Kuschel, DIE LINKE:
 Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen undHerren, Herr Bergner hat angemahnt, dass wir mit
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den Betroffenen ehrlich umgehen sollen. Ich darf zi-tieren, was die FDP vor der Landtagswahl erklärthat, sie wird sich, wenn sie den Sprung in denLandtag schafft, für die Abschaffung der Beiträgeeinsetzen.
 (Beifall DIE LINKE)
 Wer ist jetzt irgendwie ehrlich oder nicht? Ich beto-ne es noch einmal, die Infrastrukturabgabe ist dasErgebnis einer sehr schmerzhaften Kompromissfin-dung. Mich hätten Sie sofort auf der Seite, wennSie die Initiative ergreifen, die Ausbaubeiträge kom-plett abzuschaffen.
 (Beifall DIE LINKE)
 Das hat auch verfassungsrechtliche Risiken. Selt-sam finde ich, ein Urteil des Bundesverwaltungsge-richts von 1981 heranzuziehen, da gab es noch garkeine Rechtssetzung zu diesem Gebiet in Thürin-gen. Es ist schwierig, dass ein Gericht im vorausei-lenden Gehorsam 1981 schon wusste, was derThüringer Landtag - ich bin überzeugt, es war - am10. August 1991 beschließt. Da ist das Kommunal-abgabengesetz beschlossen worden - übrigens mitden Stimmen der FDP. Das heißt, das Ursprungs-gesetz, das uns all diese Probleme verursacht hat,hatte die FDP mit zu vertreten. Auch das ist Ge-schichte. Sie hatten einen ehrlichen Umgang mit-einander angemahnt, da bin ich immer auf IhrerSeite und wir können sicherlich in Teilen voneinan-der lernen. Ich bin auch immer für Hinweise dank-bar, wenn Sie das Gefühl haben, dass wir den Pfadder Tugend verlassen.
 Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Bei-tragserhebung haben Sie noch mal in das Verhält-nis gesetzt mit dem Investitionsstau, der 1990 be-stand. Die Frage stellt sich gar nicht, weil wir dieFrage beantworten müssen, warum ein Teil derAufgabenträger, nämlich 47, diesen Investitionsstauohne Beitragserhebung realisieren kann, ohne dassdie Gebühren explodieren, während die anderenastronomische Beiträge erheben. Das ist doch nurdie Frage. Oder wollen Sie sagen, dass die 47 Auf-gabenträger, die keine Beiträge erheben, mögli-cherweise die gesetzlichen Vorgaben, z.B. die Um-weltstandards, nicht einhalten, indem sie nicht aus-reichend investieren? Die Frage stellt sich nicht. EinTeil der Aufgabenträger hat den Beleg erbracht, oh-ne Beiträge den unstrittig vorhandenen Investitions-stau zu realisieren - übrigens auch Gemeinden. Esgibt eine Vielzahl von Gemeinden, die haben bisherüberhaupt keine Beiträge erhoben und haben trotz-dem kommunalen Straßenausbau realisiert.
 Sie haben angemahnt, Sie wollen etwas zu denKosten wissen. Vor dieser Antwort will ich michnicht drücken. Sie haben noch einmal die Theseaufgestellt, dass der Anschluss an eine zentraleKläranlage kostengünstiger wäre als eine dezentra-le Lösung. Da lasse ich jetzt einfach mal Zahlen
 sprechen. Der durchschnittliche Investitionsauf-wand pro Einwohner für eine zentrale Kläranlageeinschließlich der Leitungssysteme beträgt in Thü-ringen 3.500 €, das ist der Durchschnitt. Die durch-schnittliche Investitionsaufwendung für dezentraleKläranlagen, Hauskläranlagen - da rede ich nichtüber die alternativen Kläranlagen, wie Klärteicheund so -, die sind noch preiswerter, dort ist derdurchschnittliche Investitionsaufwand 1.500 € proEinwohner. 1.500 € zu 3.500 € - das beantwortetdie Frage, was ist preiswerter oder nicht, weil dasTeure bei den zentralen Netzen, bei den zentralenAnlagen sind die Leitungsnetze, die verursachen 85Prozent der Kosten und sie funktionieren nichtmehr, das ist ja das Problem. Sehen Sie sich Lei-tungsnetze im Bereich des Wasser- und Abwasser-zweckverbandes Ilmenau an. Die sind 1993 errich-tet worden. Aufgrund der zu geringen Fließge-schwindigkeit kommt es dort zu Absatzbewegungenund zu chemischen Reaktionen, insbesondereSchwefelverbindungen, die die Rohre zerfressen.Dadurch haben die einen derartigen Fremdwasser-eintritt, dass an der Kläranlage überhaupt nichtsmehr ankommt, was zu klären ist, weil das wie eineMelioration funktioniert. Dadurch funktioniert dieKläranlage nicht. Dort haben sie aber zwei Kläran-lagen neben der A 71 gebaut, eine in Geraberg, ei-ne in Geschwenda, weil dort mal eine Raststättehinkommen soll. Weil die Kläranlagen nicht funktio-nieren, was macht der Zweckverband in seinerNot? Er fährt Klärschlamm aus Ilmenau aus derKläranlage nach Geraberg und Geschwenda, leitetsie dort ein, damit die Biologie nicht kaputtgeht.Das sind alles Kosten, die der Gebührenzahler zutragen hat. Das meine ich, und da sind dezentraleAnlagen immer flexibler, weil sie genau auf die In-anspruchnahme abzielen. Das noch mal zu denKosten.
 Sie haben nicht erkannt die Orientierung an dersächsischen Regelung. Der Ansatz, den wir an ei-ner sächsischen Regelung übernehmen, ist dieFreiwilligkeit, dass Kommunen selbst entscheidenkönnen. Sie haben ein Problem erkannt, was dieOrientierung an der Grundsteuer betrifft. Das sindnur die Erhebungsdaten, die wir von der Grund-steuer nehmen, das heißt die bauliche Belastungdes Grundstücks und dergleichen. Da ist erst malvöllig unerheblich, welche Ergebnisse die jetzt lau-fende Diskussion zur Grundsteuerreform auf Bun-desebene haben wird.
 Meine sehr geehrten Damen und Herren, dann wirdnoch mal gefragt, wie viel kostet denn die Infra-strukturabgabe? Herr Bergner, ich will es Ihnenkurz vorrechnen. Wir gehen davon aus, die Ge-meinden investieren weiterhin 60 Mio. € in beitrags-pflichtige Verkehrsanlagen, davon übernimmt dasLand 30 Mio. €, das haben wir gesagt, bleiben30 Mio. € übrig. 50 Prozent können sie umlegenfreiwillig als Infrastrukturabgabe, das sind
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15 Mio. €. Die Einnahmen aus der Grundsteuer inThüringen - Grundsteuer B - beträgt 168 Mio. €, da-zu kämen jetzt also noch mal die 15 Mio. €, damitkann sich jeder ausrechnen, dass die Infrastruktur-abgabe maximal 10 Prozent der jetzigen Grund-steuerbelastung ausmacht. Die durchschnittlicheGrundsteuerbelastung pro Quadratmeter Wohnflä-che im Jahr beträgt 1,20 € in Thüringen, das ist dif-ferenziert durch den Hebesatz, durchschnittlich1,20 €. Das heißt, die Zusatzbelastung, die maxi-mal entstehen kann, sind 12 Cent pro Quadratme-ter Wohnfläche im Jahr, das heißt 1 Cent pro Mo-nat. Darüber kann man diskutieren, weil wir auchwissen, durch die Umlagefähigkeit auf die Miete be-lastet das die Betriebs- und Nebenkosten mit1 Cent. Ich bin überzeugt, da sind andere Kostenar-ten, wie insbesondere Heizung, viel kritischer fürdie Mieter.
 Vizepräsident Gentzel:
 Herr Abgeordneter, wenn Sie bitte zum Ende kom-men, Ihre Redezeit geht zu Ende.
 Abgeordneter Kuschel, DIE LINKE:
 Abschließend: Ich bin also Mitglied in einem Auf-sichtsrat einer Wohnungsgesellschaft. Wir sindgrößter Vermieter. Wir müssen die Beiträge ausden Mieteinkommen bezahlen, damit werden dieMieter doppelt gestraft. Sie müssen die Beiträgebezahlen und wir können nicht ausreichend in dieWohnungsbestände investieren und damit könnenwir die Betriebskosten nicht senken und damit be-zahlen bei uns die Mieter die Beiträge und höhereBetriebskosten. Das finden wir ungerecht.
 Vizepräsident Gentzel:
 Danke, Herr Abgeordneter. Der AbgeordneteBergner von der Fraktion der FDP hat sich nocheinmal zu Wort gemeldet.
 Abgeordneter Bergner, FDP:
 Danke, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kol-legen, ich will Ihre Geduld zu der vorgerückten Mit-tagsstunde nicht so lange in Anspruch nehmen,aber ich möchte schon ein paar Dinge gera-derücken. Wenn Sie unser Wahlprogramm zitieren,dann bitte richtig. Im Wahlprogramm haben wir dasversprochen, was wir bereits angegangen habenund was Sie mitgeholfen haben abzuwürgen. Wirhaben nämlich versprochen, dass wir uns dafür ein-setzen, den Zwang zum Erheben von Beiträgen ab-zuschaffen, und das haben wir umgehend getan.
 Darüber hinaus …
 (Zwischenruf Abg. Kummer, DIE LINKE: Wiedenn?)
 (Zwischenruf Abg. Rothe-Beinlich, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: Wie haben Sie das ge-macht?)
 Wir haben diesen Antrag hier eingebracht. Viel-leicht ist Ihnen das nicht aufgefallen, Frau KolleginRothe-Beinlich, aber wir haben den Antrag einge-bracht, wo Sie die Überweisung mit unterstützt ha-ben, aber den Antrag selber abgelehnt haben. Siekönnen das im Protokoll gern nachlesen.
 Jetzt noch einmal zur Frage: Sie sollten nicht überdie Kritik an der Frage einer grundsteuerähnlichenAbgabe unterstellen, dass wir uns jetzt für die Bei-träge in der bestehenden Form einsetzen würden,das ist falsch.
 Ich möchte auch noch etwas zu den Kosten vonzentralen Kläranlagen sagen. Die Wahrheit liegtmanchmal zwischen schwarz und weiß. Die Wahr-heit ist, dass man Projekt für Projekt einen ordentli-chen Variantenvergleich machen und dort die tech-nisch sinnvollste und die kostengünstigste Varianteherausarbeiten muss.
 (Zwischenruf Abg. Kuschel, DIE LINKE: Dasist nicht gemacht worden.)
 (Beifall DIE LINKE)
 Dafür stehe ich auch und ich will Ihnen das ganzkonkret vorexerzieren. Ich wohne gemeinsam mitKollegin Sedlacik in einem 200-Einwohner-Dorf,das die Situation haben wird, dass die Leute sich,wenn es nach dem Zweckverband geht, selber voll-biologische Kläranlagen bauen müssen. Das ist einInvestitionsbedarf von ungefähr 60 Kläranlagen, derda kommt, mit niedrig gerechnet 5.000 € pro Klär-anlage. Für das Geld können wir allemal unten imGrund eine naturnahe Kläranlage, zum Beispiel ei-ne Oxidationsteichanlage, errichten. Das wäre dannsicherlich eine semizentrale Anlage. Das meine ich.
 (Zwischenruf Abg. Adams, BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN: Die dürfen Sie ja gar nicht mehrbauen lassen.)
 Man kann auch eine technische Anlage für diesenPreis errichten, Kollege Adams, das müssen wirjetzt an dieser Stelle nicht ausdehnen.
 Ich sage es noch einmal, was die sächsische Rege-lung anbelangt, dort hätten Sie vor ein paar Mona-ten schon zustimmen können. Ich danke Ihnen,meine Damen und Herren.
 (Beifall FDP)
 Vizepräsident Gentzel:
 Danke, Herr Abgeordneter. Aus der Mitte desHauses liegen mir im Augenblick keine weiterenWünsche auf Redebeiträge vor, deshalb erteile ichdem Innenminister das Wort.
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Prof. Dr. Huber, Innenminister:
 Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Ab-geordneter Kuschel, Sie haben davon gesprochen,dass Ihr Gesetzentwurf ein Diskussionsangebot inder Lösung einer seit 20 Jahren schwelenden Pro-blematik ist, und Herr Adams hat davon geredet,dass wir uns vorurteilslos den Problemen nähernwollen. Wenn das ernst gemeint ist, Herr Kuschel,würde ich Sie jedenfalls bitten, demagogische undbedingt sachkundige Dinge nicht in diesen ernsthaf-ten Diskussionsprozess, den die Menschen ver-dient haben, einzuflechten.
 (Beifall CDU, SPD)
 Ich finde, auch diese stakkatohafte Betonung, dasses sich um ein Relikt des 19. Jahrhunderts bei denBeiträgen handele, führt uns nicht weiter. Das 19.,ja das 18. Jahrhundert ist die Grundlage für die Ent-wicklung des freiheitlich-demokratischen Rechts-staats. Unsere Grundrechte und andere Institutehaben in dieser Zeit ihre nähere Konturierung ge-funden. Insofern ist die polemisch gemeinte Diskre-ditierung eines Instituts, was - wie der AbgeordneteHöhn deutlich gemacht hat - natürlich auf Fragender Gleichbehandlung zurückgeht, nicht wirklich zu-träglich und führt auch einer Sachlösung nicht nä-her.
 (Beifall SPD)
 Ich finde auch, dass Sie den Eckpunkteentwurf,den wir nach einer halbjährigen Diskussion auchmit den Bürgerinitiativen mühsam erarbeitet haben,als Scheindiskussion diskreditieren wollen, dassSie nicht zur Kenntnis nehmen, dass wiederkehren-de Beiträge dort in einem viel größeren Umfangvorgesehen sind als es bisher der Fall ist, nichtwirklich konstruktiv. Ich finde auch, dass Richter-schelten, wie Sie sie vorgenommen haben, oder et-was verwirrende Darstellungen der bundesstaatli-chen Kompetenzverteilung nicht weiterbringen.
 Womit Sie recht haben, ist, dass Beiträge natürlichabgeschafft werden können. Dagegen gibt es ver-fassungsrechtlich keine Hürde. Aber wir werden siehier in diesem Kontext nicht abschaffen können,weil das Land Ihre Konzeption, Frau Berninger,nicht allein schultern kann - ich werde gleich nochetwas zu Steuern und anderen Dingen sagen - undweil es auch der Haushalt nicht zulässt. Artikel 3 Ih-res Gesetzes sieht letztlich vor, dass 50 Prozentüber den Kommunalen Finanzausgleich zu finan-zieren sind - das muss man deutlich sagen und dasmuss man sagen vor dem Hintergrund der Finanz-situation, in der sich der Freistaat Thüringen befin-det.
 Jetzt zum Gesetzentwurf im Einzelnen: Die Grund-züge wurden als Vorschlag der Bürgerallianz in dieÜberlegungen der Landesregierung zur Weiterent-wicklung des Straßenbaubeitragsrechts durchauseinbezogen. Wie Ihnen bekannt ist, sind wir derzeit
 dabei, den eigenen Gesetzentwurf zur Änderungdes Abgabengesetzes vorzubereiten. Er geht dem-nächst in die Ressortabstimmung. Die Eckpunktestehen seit Juli fest und sind auf der Homepagedes Innenministeriums einzusehen. Der Erstellungdes Gesetzentwurfs der Landesregierung geht einfür diese Rechtsmaterie bislang einmaliges Verfah-ren voraus. Wir haben die verschiedenen Interes-senverbände frühzeitig eingebunden. Auch einzel-nen Bürgerinnen und Bürgern wurde die Möglich-keit gegeben, Vorschläge zu unterbreiten. Hierfürmöchte ich sowohl den Bürgerinnen und Bürgernals auch den verschiedenen Interessenverbänden,zu denen auch die Bürgerallianz gehört, ausdrück-lich danken.
 (Beifall CDU, DIE LINKE)
 Ich möchte an dieser Stelle den Landesverband derGartenfreunde, Haus und Grund, den Verband derThüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft,den Thüringer Bauernverband und die Arbeitsge-meinschaft der Thüringer Handwerkskammern nen-nen. Eingebracht in das bisherige Verfahren habensich aber auch - das möchte ich betonen - die kom-munalen Spitzenverbände. An dieser Stelle wirdauch klar, warum ich diese Ausführungen im Zu-sammenhang mit dem vorgelegten Gesetzentwurfmache: Die Landesregierung hat sich die Mühe ge-macht, alle, die kollidierenden, die verschiedenenInteressenverbände in ihre Überlegungen einzubin-den und darauf aufbauend einen Gesetzentwurf zuerarbeiten. Dass dieser ein Kompromiss sein wird,der auch jene 80 Prozent in den Blick nehmenmuss, die diese Beiträge gezahlt haben, das ist unsjedenfalls klar. Ich möchte auch nicht verhehlen,dass die weitaus überwiegende Zahl der Zuschrif-ten und Meldungen, die wir bekommen haben, indiese Richtung gehen und uns sagen: bleiben Siebloß hart, ändern Sie nichts an der gegenwärtigenRechtslage. Das ist der Befund, den man nicht vomTisch wischen kann. Das heißt nicht, dass wir ihmfolgen, aber das ist eine Tatsache, die auch die An-tragsteller dieses Gesetzentwurfs zur Kenntnis neh-men müssen. Denn einen fairen Ausgleich werdenwir nur hinbekommen, wenn wir alle Bürgerinnenund Bürger, alle Eigentümer des Freistaats Thürin-gen in den Blick nehmen
 (Beifall CDU, SPD)
 und nicht allein die Vertreter der Bürgerallianz.Dass dies ein Kompromiss sein wird, ist klar, abernur so werden wir zu einer Befriedung der kollidie-renden Interessen kommen.
 Jetzt zum Einzelnen: Die Frage der Gesetzge-bungskompetenz ist von vielen Vorrednern bereitsangesprochen worden. Der Gesetzentwurf nennt esInfrastrukturabgabe, aber materiell-rechtlich ist eseine Steuer. Nach dem Steuerbegriff des Grundge-setzes sind Steuern einmalige oder laufende Geld-leistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine
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besondere Leistung darstellen und von einem öf-fentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielungvon Einkünften allen auferlegt werden, bei denender Tatbestand zutrifft. Das wurde schon einmal zi-tiert. Der Gesetzentwurf versucht zwar, den Vorteilder kommunalen Straßeninvestitionen für alle derGrundsteuer unterliegenden Steuerpflichtigen zubegründen. Das überdehnt jedoch den verfas-sungsrechtlich aus Artikel 3 - Gleichheitsgrundsatz- und dem Rechtsstaatsprinzip abgeleiteten Vor-teilsbegriff. Die geltende Bestimmung des Kommu-nalabgabengesetzes und die vergleichbaren Be-stimmungen anderer Länder verlangen zur Begrün-dung der Beitragslast zumindest eine Anbindungdes Grundstücks an den Straßenraum. Betroffensind die vom öffentlichen Straßennetz her qualifi-ziert nutzbaren Grundstücke. Es gibt einen zwin-genden Konnex zwischen der Anbindung desGrundstücks und dem Straßenraum. Es geht, HerrAdams, eben nicht um das öffentliche Eigentum
 (Beifall SPD)
 an den Straßen, sondern es geht, wie auch bei demInstitut des Anliegergebrauchs, was Sie vielleichtkennen, ausschließlich darum, dass aus demGrundstück, aus dem Grundeigentum, Berechtigun-gen fließen, denen auch entsprechende Lasten ge-genüberstehen. Dieser Vorteil wird völlig konturen-los und ist sachlich nicht zu rechtfertigen, wenn dieAbgabenlast auf alle Grundstückseigentümer glei-chermaßen ausgedehnt wird, unabhängig davon,ob ihre Immobilie einen Bezug zu der Straße hatoder nicht.
 (Beifall CDU)
 Eine solche vorteilslose Abgabenerhebung ist eineSteuer. Der Gesetzentwurf geht wohl letztlich auchselbst von dieser Rechtslage aus. Er lehnt sich andie Regelungen der Grundsteuer an. Aber für dieEinführung einer solchen Straßengrundsteuer fehltdem Land die Gesetzgebungskompetenz. Es han-delt sich nicht um eine örtliche Verbrauchs- undAufwandssteuer nach Artikel 105 Absatz 2 a. Über-dies kann der Gesetzentwurf so verstanden wer-den, dass er mit der geltenden Regelung desGrundsteuergesetzes kollidieren soll. Selbst wennman das anders sehen sollte, dann handelt es sichnicht um eine Steuer, sondern um eine Sonderab-gabe, bei der die Gesetzgebungszuständigkeitennach den Artikeln 73 ff. zu beurteilen sind, für dieaber ganz besondere, strenge Voraussetzungengelten. Die Erhebung einer Sonderabgabe setzteinen hinreichend abgegrenzten Personenkreis, ei-ne besondere Verpflichtung für die Sache und einegruppennützige, auf den begrenzten Personenkreisbezogene und begrenzte Verwendung des Aufkom-mens voraus. Diese Voraussetzungen - homogeneGruppe, gruppennützige Verwendung - werdennicht erfüllt. Wie Sie es drehen und wenden, es istentweder eine unzulässige Steuer oder eine unzu-
 lässige Sonderabgabe. Es tut mir leid, mir wäre esdurchaus sympathischer gewesen, wenn es anderswäre. Aber das ist ein Faktum, das wir zur Kenntnisnehmen müssen. Ich möchte betonen, dass ich be-züglich der verfassungsrechtlichen Probleme dieIdee der Bürgerallianz durchaus als konstruktivempfinde und das auch nicht kritisieren möchte. Esist eine schwierige Frage und natürlich kann mandazu auch Rechtsgutachten einholen. Aber von denFraktionen, die einen solchen Gesetzentwurf in denLandtag einbringen, würde ich doch erwarten, dasssie sich mit den finanzverfassungsrechtlichen Rah-menbedingungen unserer Gesetzgebung vorherauseinandersetzen.
 (Beifall CDU, SPD)
 Vizepräsident Gentzel:
 Herr Innenminister, es gibt den Wunsch auf eineZwischenfrage durch die Abgeordneten Kuschelund Adams. Lassen Sie das zu?
 Prof. Dr. Huber, Innenminister:
 Natürlich.
 Vizepräsident Gentzel:
 Herr Kuschel als Erster.
 Abgeordneter Kuschel, DIE LINKE:
 Danke, Herr Präsident, danke, Herr Prof. Huber, ichnehme Bezug auf Ihre Ausführungen jetzt zumSteuer- und Abgabenrecht. Wie bewerten Sie dennin diesem Kontext dann die wiederkehrenden Stra-ßenausbaubeiträge, die ja schon seit 1994 oder1995 in Thüringen als Option zugelassen sind?
 Prof. Dr. Huber, Innenminister:
 Die wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge sindein Problem in der Abgrenzung zur Steuer. Es lohntsich nicht zu lachen, Frau Berninger, vielleicht hö-ren Sie erst einmal zu, bis ich zu Ende geredet ha-be. Die Rechtsprechung hat die Grenze bei fünfJahren gezogen. Man hat gesagt, bei fünf Jahrenist ein so enger inhaltlicher Konnex zum Beitragnoch gegeben, dass es als Staffelung eines einheit-lichen Beitrags gewertet werden kann. Wenn manlänger hinausginge - worüber wir ja auch nachge-dacht haben, weil es eine weniger belastende Re-gelung wäre -, kommen wir auch mit den wieder-kehrenden Beiträgen zum Problem der Steuer. Sobewerte ich das.
 Vizepräsident Gentzel:
 Herr Adams.
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Abgeordneter Adams, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-NEN:
 Vielen Dank für die Möglichkeit einer Zwischenfra-ge. Bezogen auf das von Ihnen gerade eben Ge-sagte, Ausgeführte, dass sich die Antragsteller bittemit den Gesetzgebungskompetenzen, Gesetzmä-ßigkeiten im Steuerrecht hätten auseinandersetzenmüssen, möchte ich Sie zwei Dinge fragen:
 1. Wie beurteilen Sie in diesem Kontext unseren§ 4 aus Artikel 1 Satz 2, „Näheres regelt eine Ver-ordnung, die der Zustimmung durch den Landtagbedarf“, bezogen hier auf die Infrastrukturabgabe,wo wir genau diese Fragen, nämlich der Gruppen-nutzung und der homogenen Gruppe, im Sinne vonAbrechnungsräumen diskutieren könnten?
 2. Warum ist Ihr Anliegen so stark, auf diese dochrelativ kleine Weise den Gesetzesänderungsantraghier diskreditieren zu wollen?
 Prof. Dr. Huber, Innenminister:
 Also zum Zweiten: Herr Adams, ich habe überhauptkein Anliegen, den Gesetzentwurf zu diskreditieren.Mir geht es darum, eine friedensstiftende Regelungin einer schwierigen Problematik hinzubekommen.Was ich feststelle, ist, dass es bedauerlicherweise,weil wir das auch intensiv geprüft haben, leider keingangbarer Weg ist. Es steht in Ihrem Entwurf leidernichts zur finanzverfassungsrechtlichen Zulässig-keit und Verteilung der Steuergesetzgebungskom-petenzen. Da erlaube ich mir schon, wenn Sieeinen Gesetzentwurf einbringen, das anzumerken.Was die erste Frage anging, geben Sie mir bittenoch mal ein Stichwort?
 (Zwischenruf Abg. Kuschel, DIE LINKE: Dasist der § 4, Verordnungsgeber.)
 Ja, Sie wissen, nach Artikel 84 Abs. 1 ThüringerVerfassung sind Verordnungsermächtigungen nachInhalt, Zweck und Ausmaß durch das Gesetz selbstzu regeln. Das heißt, die wesentlichen Dinge müs-sen im Gesetz geregelt sein. Wenn das Gesetz re-gelt, dass es eine Abgabe ist, die entweder als un-zulässige Sonderabgabe oder als unzulässigeSteuer einzustufen ist, kann eine delegierte Recht-setzung im Wege der Rechtsverordnung darannichts mehr ändern und das nicht heilen. Ein The-ma der Innausschuss-Sitzung der vergangenenWoche war die Reform der Grundsteuer. Nahezuzeitgleich bringt die Fraktion DIE LINKE nun denGesetzentwurf ein, der an die Grundsteuermessbe-träge anknüpft. Auch ich finde, dass es jedenfallseine gewisse Gratwanderung ist, angesichts derDiskussionen um die Fortschreibung der Grund-steuer allzu fest an eine letztlich dynamische Ver-weisung anzuknüpfen. Eine solche dynamischeVerweisung wäre im Übrigen aus Gründen des Be-stimmtheitsgrundsatzes verfassungswidrig.
 Im vorliegenden Gesetzentwurf wird ausgeführt,dass es Ziel der Neuregelung sei, möglichst alle anden Kosten für den gemeindlichen Straßenausbauzu beteiligen. Nach § 7 Abs. 1 des Entwurfs darf dieInfrastrukturabgabe von denjenigen Personen erho-ben werden, die nach § 10 des Grundsteuerge-setzes abgabenpflichtig sind. § 10 regelt jedochnicht die Abgabenpflicht an sich, sondern bestimmtnur, wer Schuldner der Grundsteuer für den abga-bepflichtigen Steuergegenstand ist, und da gibt esdie Ausnahmetatbestände, über die wir schon dis-kutiert haben. Diese Anknüpfung zeigt natürlichauch, dass die Nähe zur Grundsteuer ganz erheb-lich ist. Mit der Verrechnungsregelung des § 7Abs. 5 wird ferner versucht, die Grundeigentümer,die bereits Beiträge gezahlt haben, mit Grund-stückseigentümern gleichzustellen, die noch nichtzu den Beiträgen herangezogen worden sind. Dasist nicht unproblematisch. Nicht beantwortet wirddie Frage der Gleichbehandlung bei Gemeinden,die künftig von der Erhebung einer Infrastrukturab-gabe absehen. Eine Rückzahlungsverpflichtungenthält der Gesetzentwurf nicht. Unklar ist auch,was mit den Eigentümern wird, bei denen der be-reits entrichtete Straßenausbaubeitrag höher ist alsdie über einen Zeitraum von 20 Jahren zu verrech-nende Infrastrukturabgabe. Hier ist die Ausgangssi-tuation eine andere als bei der Aufnahme wieder-kehrender Beiträge in das Gesetz. Wir haben nunmal auch Gemeinden, bei denen ein Großteil derInvestitionen bereits getätigt ist, und daher in dennächsten Jahren nur noch geringe Infrastrukturab-gaben anfallen werden. Gleichzeitig ergibt sich füralle Gemeinden aufgrund der Umstellungs- undVerrechnungspflicht ein Finanzierungsproblem. Allebislang vereinnahmten Ausbaubeiträge sind auf-grund der freiwilligen Rückzahlungsregelung sofortzurückzuzahlen oder führen aufgrund der Verrech-nung über einen Zeitraum von 20 Jahren zu Min-dereinnahmen. Hierzu finden sich weder in denKostenfolgen noch in der Begründung Aussagen.Da der Gesetzentwurf lediglich eine Verrechnungvorsieht, heißt dies für mich auch, dass die übrigenAbgabenpflichtigen diese Ausfälle nicht mittragensollen. Der im Vorblatt dargestellte Gemeindeanteilvon 15 Mio. € erscheint mir vor diesem Hintergrunddeutlich zu niedrig. Aufgrund der ausdrücklichenRegelung in § 21 a Abs. 9 soll die Neuregelungauch für Investitionsmaßnahmen gelten, die nochnicht abgeschlossen sind. Das heißt, für alle bereitsabgeschlossenen Maßnahmen wären innerhalb ei-nes Jahres Straßenausbaubeiträge zu erheben, umdiese anschließend mit neu anfallenden Infrastruk-turabgaben zu verrechnen.
 Zusammenfassend kann man somit sagen, dassaufgrund der angeordneten Verrechnung alle bis-lang vereinnahmten und für bereits abgeschlosseneMaßnahmen noch zu vereinnahmenden Ausbau-beiträge von den Gemeinden zu finanzieren sind.Gegebenenfalls bestehende Erstattungsansprüche
 Thüringer Landtag - 5. Wahlperiode - 30. Sitzung - 09.09.2010 2485

Page 66
						

gegenüber dem Land aufgrund der verpflichtendenVerrechnung werden im Gesetzentwurf nicht ge-prüft. Die finanziellen Folgen der Verrechnung fürdie Gemeinden werden nicht dargelegt. Soweit esdie Abschaffung der Abwasserbeiträge betrifft, hatdie Landesregierung stets darauf hingewiesen,dass diese nicht im Interesse der Bürgerinnen undBürger sein kann. Im Abwasserbereich lagen dieerforderlichen Investitionen für die technischen Ein-richtungen zur Erfüllung der Umwelt- und Hygiene-standards höher als im Wasserbereich - das istschon gesagt worden. Mit den im Abwasserbe-reich 2005 eingeführten Privilegierungstatbestän-den wurden die Bürgerinnen und Bürger bei denBeiträgen bereits erheblich entlastet. Ein vollständi-ges Verbot der Beitragsfinanzierungen im Abwas-serbereich würde aber wegen der erforderlichen In-vestitionskosten zu einer erheblichen Steigerungder Abwassergebühren führen, die vom Land nichtabgefangen werden kann. Ob die Kalkulation derZweckverbände, Herr Kuschel, richtig ist, ob die In-vestitionen alle notwendig sind, ist natürlich im Rah-men der Prognose durchaus auch gerichtlich kon-trollierbar.
 Woraus sich die Zahlen für die Kostenschätzung er-geben, kann ich nicht nachvollziehen. Unabhängigdavon gilt jedoch, dass die dargestellten Kostendurch das Land nicht finanziert werden können. Diegenannten Einsparungen im Bereich der Abwasser-entsorgung bei gleichzeitiger Abschaffung der Bei-tragsfinanzierung würden erheblich steigende Ge-bühren in Kauf nehmen. Es wird in dem Entwurfausgeführt, dass die bisherigen 20 Mio. € Förder-mittel für den gemeindlichen Straßenbau unangeta-stet im Landeshaushalt bestehen bleiben sollen.Die Fraktionen führen aus, dass es sich dabei imWesentlichen um Bundesmittel und Mittel der Dorf-erneuerung handelt. Wie Sie sicher wissen, ist dasfrühere Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz seitJahren ausgelaufen. Herr Hey hat darauf hingewie-sen, dass es nach 2019 keine Kompensationsmitteldes Bundes mehr geben wird. Es ist auch unseriös,mit dem Gesetzentwurf die Verwendung von Dritt-mitteln bindend vorschreiben zu wollen. Bei solchenfremden Finanzierungsmitteln obliegt es immernoch dem Drittmittelgeber, also dem Bund, die Be-dingungen und die Zweckbindung festzulegen. WieSie bereits aufgrund dieser kursorischen Ausfüh-rungen erkennen können, ist der vorliegende Ge-setzentwurf verfassungsrechtlich nicht tragfähig,hinsichtlich der einzelnen gesetzlichen Regelungenund der Kostenfolgen nicht konsistent und auchnicht geeignet, das Problem im Bereich der Erhe-bung von Straßenausbaubeiträgen befriedigend zulösen. Er ist aber ein Diskussionsentwurf, den wirmit unserem gern vergleichen und über dessenVorzüge und Nachteile wir auch im Innenausschussdiskutieren können. Vielen Dank.
 (Beifall CDU, SPD)
 Vizepräsident Gentzel:
 Danke, Herr Minister. Es gibt noch eine Wortmel-dung vom Abgeordneten Adams.
 Abgeordneter Adams, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-NEN:
 Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen undHerren, zunächst einmal möchte ich nochmalsgrundsätzlich auf die Debatte eingehen. Ich finde,es ist eine sehr gute Debatte. Bei allem, was michin der Debatte natürlich so an Zwischenrufen ärgertund wo ich jemanden ärgere, aber das gehört jahier vielleicht auch dazu, das ist eine sehr gute De-batte, die wir endlich mal auf der Grundlage unse-res Gesetzesvorschlags hier führen können.
 In Richtung FDP, CDU und SPD will ich eine Sachewirklich noch einmal ganz deutlich sagen und dasist wirklich ein Ringen, ein Bitten. Sie haben alleunisono gesagt, die Bürgerinnen und Bürger drau-ßen in Thüringen hätten etwas Besseres verdient.Aber da gilt nun mal der ganz einfache Spruch: DasBessere ist immer Feind des Guten. Wenn Sie vor-her eine Vorlage gehabt hätten, über die wir disku-tieren können, dann wäre das gut gewesen. Aberheute sich hinzustellen und zu sagen, weil ihr allesnicht hundertprozentig gemacht habt aus IhrerSicht, sei das etwa schlecht. Ich möchte auch nocheinmal darauf eingehen, Herr Bergner hat gesagt,aber auch Herr Innenminister hat warnend die Hän-de gehoben und gesagt: verfassungsrechtlich mög-licherweise höchst bedenklich.
 (Zwischenruf Prof. Dr. Huber, Innenminister:Nicht möglicherweise.)
 Bitte? Nicht „möglicherweise“, Sie haben gesagt „istbedenklich“. Sie haben das Urteil schon gespro-chen. Es ist aber jetzt nicht Ihre Funktion, nochnicht. Nein, aber wenn der Landtag diese Argumen-tation in jedem Fall durchführen müsste, dann hät-ten wir ja gar keinen Verfassungsgerichtshof hier.Ich erinnere nur daran, dass selbst die große, star-ke immer regierende CDU Fraktion im Jahr 2005ein Gesetz zu dieser Thematik vorgelegt hat, dassehr wohl durch den Verfassungsgerichtshof unse-res Freistaats korrigiert werden musste. Dem Rich-terspruch unterwerfe ich mich sehr gern und ichkann das nur noch einmal in Richtung FDP sagen:Glauben Sie mir, es sind viele schlaflose Stundenin diesem Gesetzesentwurf, wenn ich nämlichdurchgespielt habe: Was bedeutet das denn, dürfenwir das, können wir das? Sie würden das lernenund merken, wenn Sie selber mal öfter Gesetzent-würfe schreiben.
 (Unruhe FDP)
 (Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-NEN)
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Aber wir stellen uns dieser Diskussion und ich glau-be, Herr Minister, gute Argumente für unsere Positi-on zu haben, wenn Sie sagen, wir sind hier kom-plett im Bereich der Steuer, und wir sagen, es stehtaber Abgabe drin, und Sie sagen, Abgabe siehtaber hier wie Steuer aus und deshalb lasse ich garnicht erst zu, dass man in einer Rechtsverordnungdie Abgabe präzisiere. Ich glaube, da haben wir gu-te Karten vor einem Gericht,
 (Zwischenruf Abg. Höhn, SPD: Es ist dochegal, wie Sie das nennen. Es kommt dochauf die Wirkung an.)
 das strittig noch einmal hier abstimmen zu können.Sie haben weiterhin gesagt, aus diesem Grunde seiverfassungsrechtlich diese Sache nicht statthaftoder - Richterspruch kann ja nicht sein - zumindestnicht möglich. Das ist das eine und das Zweite ist,dass Sie sagen, finanziell sei das nicht ausgegoren.
 (Zwischenruf Abg. Kemmerich, FDP: KönnenSie doch beantragen.)
 Was war denn mit der Gesetzesänderung aus demJahr 2005 der CDU-Fraktion? Da ist 1 Mrd. demLand Thüringen aufgebrummt worden, war dasdenn finanzierbar und bürgernah? Das war großerMist, deshalb machen wir es ja nicht nach, sondernwir machen das anders und neu. Meine sehr ver-ehrten Damen und Herren, anders und neu, das istder Schlüssel.
 (Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-NEN)
 Noch eins, Herr Innenminister, Sie sagen, Sie glau-ben nicht daran, dass die Schätzung, dass 60 Mio.in den letzten Jahren jeweils in den Gemeinden in-vestiert wurden. Geben Sie uns doch die Zahl,dann revidieren wir alles. Wenn Sie die Zahl haben,dann geben Sie die mal her.
 (Beifall DIE LINKE)
 Die interessiert das Parlament - so wie ich wahrge-nommen habe - schon seit einigen Jahren. Die Lan-desregierung war bisher nicht in der Lage, dieseZahl zu benennen. Solange Sie die Zahl nicht be-nennen, finde ich, brauchen Sie mehr als den Zwei-fel, um unsere Zahl anzugreifen. Das, finde ich, wä-re wichtig für die Diskussion.
 (Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-NEN)
 Ich glaube, hier alles gesagt zu haben. Ich glaube,ahnen zu können, dass wir eine sehr gute Debattein beiden Ausschüssen bekommen und bitte um Ih-re Zustimmung dafür. Vielen Dank.
 Vizepräsident Gentzel:
 Danke, Herr Abgeordneter. Bevor wir in den Aus-schüssen weiter debattieren, debattieren wir hierweiter. Herr Innenminister, Sie haben das Wort.
 Prof. Dr. Huber, Innenminister:
 Ich rede nicht so lange, dass der Abgeordnete Ku-schel mehr Redezeit bekommt.
 (Heiterkeit im Hause)
 (Zwischenruf Abg. Kuschel, DIE LINKE: Jetztbeeilen, aber ganz schnell.)
 Herr Abgeordneter Adams, die Bindung an die ver-fassungsmäßige Ordnung trifft den Landtag auchunabhängig davon, ob er durch ein Verfassungsge-richt kontrolliert wird oder nicht. Insofern ist es un-sere Pflicht und Schuldigkeit, nur verfassungsmäßi-ge Gesetze vorzulegen.
 Was die Zuordnung angeht, kennen Sie sicherauch aus Ihrer Ausbildung an der Universität Erfurtden Grundsatz „Falsa demonstratio non nocet“ - eskommt nicht auf das Etikett an, sondern es kommtauf den objektiven Regelungsgehalt an. Da sageich Ihnen, das ist eine Steuer.
 Zu der Wasserversorgung und der Regelung 2005kann ich nichts sagen außer, das geht im Jah-re 2010 nicht mehr. 15 Mio. sind Ihre Schätzung,die scheint mir zu niedrig, wir werden da nachlie-fern.
 (Beifall SPD)
 Vizepräsident Gentzel:
 Danke, Herr Minister. Jetzt liegen mir aus der Mittedes Hauses keine Wortmeldungen vor. Das heißt,wir können in die Abstimmung gehen, und zwargeht es um die Ausschussüberweisung. Wenn ichdas richtig noch einmal nachvollziehe, ist eineÜberweisung an den Innenausschuss- und denAusschuss für Justiz, Bundes- und Europaangele-genheiten beantragt. Gibt es andere Meinungen?Das ist nicht der Fall, deshalb stimmen wir zu-nächst über die Überweisung an diese beiden vonmir genannten Ausschüsse ab.
 Wer den Gesetzentwurf in der Drucksache 5/1413an den Innenausschuss überweisen möchte, denbitte ich jetzt um das Handzeichen. Danke. Gegen-stimmen? Stimmenthaltungen? Ich stelle Einstim-migkeit fest.
 (Beifall DIE LINKE)
 Wer die von mir genannte Drucksache an den Aus-schuss für Justiz, Bundes- und Europaangelegen-heiten überweisen möchte, den bitte ich jetzt umsein Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Enthal-tungen? Auch hier stelle ich Einstimmigkeit fest.
 Wir müssen jetzt über die Federführung abstim-men. Es ist vorgeschlagen worden, den Innenaus-schuss federführend zu beauftragen. Wer damiteinverstanden ist, den bitte ich jetzt um sein Hand-zeichen. Danke. Gegenstimmen? Stimmenthaltun-gen? Auch hier stelle ich Einstimmigkeit fest.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben natür-lich den Tagesordnungspunkt nicht unterbrochenwegen der Mittagspause. Wir sind davon ausge-gangen, dass es auf große Zustimmung hier imHaus trifft, dass wir diesen angebrochenen Tages-ordnungspunkt noch beendet haben. Wir gehendeshalb jetzt in die Mittagspause. Es ist 14.10 Uhr,wir treffen uns 15.10 Uhr zur Fragestunde wiederhier in diesem Haus. Ich wünsche Ihnen guten Ap-petit.
 Meine Damen und Herren, wir fahren fort in der Ta-gesordnung. Ich rufe auf den Tagesordnungs-punkt 22
 Fragestunde
 die ich hiermit eröffne. Ich rufe auf die MündlicheAnfrage des Abgeordneten Untermann von derFraktion der FDP in Drucksache 5/1422.
 Abgeordneter Untermann, FDP:
 Danke schön, Herr Präsident. Ich habe folgendeMündliche Anfrage:
 Erhöhte Baukosten bei Projekten des Landes
 In den Medien wird häufig über Baukostenerhöhun-gen bei Projekten des Landes berichtet. AktuellesBeispiel ist das Jenaer Klinikum, wo mit einemMehrkostenaufwand von 61 Mio. € gerechnet wird(laut Aussage oder Schrift vom „Freien Wort“ vom11. August 2010).
 Ich frage die Landesregierung:
 1. Bei wie vielen Bauprojekten, die vom FreistaatThüringen in Auftrag gegeben wurden, ist eine Er-höhung der Kosten zu verzeichnen?
 2. Welche Maßnahmen, die sich in der Vorplanungund in der Umsetzung befinden, sind von einerBaukostenerhöhung betroffen?
 3. Welche Mehrkosten sind pro Baumaßnahme zuerwarten?
 4. Wenn sich die Tendenz der stetigen Kostenent-wicklung fortsetzt, wie plant die Landesregierungdieser Entwicklung bei Landesprojekten nach Ver-gabe der Leistungen und während der Objektüber-wachung bis zur Fertigstellung Einhalt zu gebieten?
 Wir hatten uns im Vorfeld schon einmal kurz unter-halten und Frau Eich-Born wird sicherlich auchnoch ein paar Worte dazu sagen zwecks Speziali-sierung. Danke.
 Vizepräsident Gentzel:
 Wir werden schauen, Herr Abgeordneter. Für dieLandesregierung antwortet das Ministerium für Bau,Landesentwicklung und Verkehr, Frau Staatssekre-tärin Eich-Born.
 Dr. Eich-Born, Staatssekretärin:
 Meine Damen und Herren Abgeordneten, gestattenSie mir eine Vorbemerkung. In Abstimmung mitdem Fragesteller beziehen sich die Fragen aufgroße Hochbaumaßnahmen mit einem Bauvolumenvon über 1 Mio. € der Jahre 2008 bis 2010 und de-ren absolute Kostensteigerung.
 Grundsätzlich gibt es drei Arten von Kostensteige-rungen:
 1. Mehrkosten, die wegen konjunktureller Entwick-lungen bzw. Lohn- und Stoffpreissteigerungen ent-stehen,
 2. Mehrkosten wegen nachträglicher Nutzerforde-rungen und
 3. Mehrkosten aus baufachlichen Gründen.
 Eingedenk dieser Vorbemerkung beantworte ich dieMündliche Anfrage des Abgeordneten Untermannfür die Thüringer Landesregierung wie folgt:
 Zu Frage 1: Ausweislich des Haushaltsplans 2010 -Einzelplan 18 - werden bei 12 von insgesamt 46noch nicht abgeschlossenen großen Neu-, Um- undErweiterungsbauten Mehrkosten dokumentiert - al-so 12 von 46.
 Zu Frage 2: Maßnahmen, die sich in der Vorpla-nung befinden, sind von einer Baukostenerhöhungnatürlich nicht betroffen, da die Grundlage für eineMehrkostenbetrachtung - die Kostenberechnung -noch nicht vorliegt. Die sich in der Umsetzung be-findlichen 12 Vorhaben, bei denen Mehrkosten an-fallen, sind in einer Übersicht aufgeführt, die ich Ih-nen gern übergeben möchte.
 Zu Frage 3: Die Mehrkosten der 12 Vorhaben sindin der Übersicht mit Begründung aufgeführt. Im Ein-zelnen: Vielleicht darf ich Folgendes machen, ein-fach nur drei Beispiele an dieser Stelle benennenmit der entsprechenden Begründung. Die Liste stel-le ich Ihnen im Anschluss daran zur Verfügung.
 Und zwar das Staatsarchiv Weimar, Umbau Mar-stall, 3. Bauabschnitt: da sind insgesamt Mehrkos-ten in Höhe von 1,8 Mio. € entstanden; Grund warein Nachtragsbauantrag des Nutzers für den Um-bau der Remise. Das Landesamt für Lebensmittel-sicherheit und Verbraucherschutz Bad Langen-salza, Sanierung und Erweiterung des Dienstge-bäudes. Auch hier sind etwas mehr als 2 Mio. € fäl-lig geworden, zusammenhängend mit der Mehr-wertsteuererhöhung und unvorhersehbarer Mehr-aufwendungen, unter anderem auch durch dasGentechnikgesetz. Das war eine Nutzerforderung,die damit verbunden war. Oder die FSU Jena mitder Grundsanierung Fürstengraben 25, wo ca.500.000 € fällig geworden sind. Das hing zusam-men mit Lohn- und Stoffpreissteigerungen und derMehrwertsteuererhöhung.
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Zu Frage 4: Eine stetige Mehrkostenentwicklungkann erst seit dem Jahr 2000 bestätigt werden. Abdiesem Zeitpunkt sind mehr oder weniger sämtlicheBaumaßnahmen des Landes von einer indexbe-stimmten Preissteigerung betroffen. Solche Mehr-kosten beziehen sich auf die Entwicklungen amMarkt. Sie werden unter anderem durch konjunktu-relle Schwankungen hervorgerufen. Auf diese Ent-wicklung hat die Verwaltung keinerlei Einfluss.Mehrkosten, die ursächlich auf Lohn- und Stoff-preissteigerungen zurückzuführen sind, werdendurch den vereinfachten Nachweis „Muster 11“ inden Erläuterungen aufgeführt. Sofern sich das Vor-haben bereits in Ausführung befindet, kann seitensder Verwaltung kein Einhalt mehr geboten werden,es sei denn, man stoppt das Bauvorhaben. SofernMehrkosten durch nachträgliche Nutzerforderungund/oder unvorhersehbare Mehraufwendungen ausbaufachlichen Gründen verursacht werden, hat dieVerwaltung nach dem Regelwerk im Rahmen einerKosten-Nutzen-Analyse zu prüfen und zu entschei-den, ob diese zur Herstellung der vollen Funktions-fähigkeit oder aus Gründen der Wirtschaftlichkeitakzeptiert werden müssen. Solche Verfahren wer-den haushaltstechnisch durch eine Nachtragshaus-haltsunterlage Bau, die NHU-Bau, in den Erläute-rungen zum Haushaltsplan dokumentiert.
 Vizepräsident Gentzel:
 Es gibt eine Nachfrage durch den Fragesteller.
 Abgeordneter Untermann, FDP:
 Danke schön, Frau Eich-Born. Ich hätte nur eineFrage vielleicht noch zur Ergänzung: Ist Ihnen be-kannt, ob irgendwelche persönlichen vorsätzlichenoder nicht vorsätzlichen Dinge passiert sind? Ist Ih-nen bekannt, dass schon mal irgendwelche Sank-tionen verhangen wurden als Warnung für nachfol-gende Vorgänge oder so?
 Dr. Eich-Born, Staatssekretärin:
 Also Sanktionen können Sie nur verhängen, wennetwas sträflich veranlasst worden ist. Dazu habenwir bei den aufgeführten 12 Fällen überhaupt kei-nen Grund, davon auszugehen, dass dies der Fallist. Zum Beispiel haben wir auch das Problem tech-nischer Fortschritt. Wenn die Planung vor einemneuen technischen Fortschritt erfolgt ist und dertechnische Fortschritt zum Beispiel eine deutlicheWirtschaftlichkeitsverbesserung verursacht, dannsollte man dem Folge leisten. Oder bei Sanierungs-maßnahmen, das haben Sie nie im Griff, was sichdann tatsächlich während der Sanierung ereignet.Da können Sie natürlich nicht sagen, dass hier et-was sträflich vernachlässigt worden ist.
 Vizepräsident Gentzel:
 Ich sehe keinen weiteren Nachfragebedarf. Danke,Frau Staatssekretärin. Ich erlaube mir noch die Be-merkung, dass es sicherlich angebracht ist, die an-visierte Liste an alle Abgeordneten zu schicken, da-mit der Erkenntnisstand dann überall gleich ist zudieser Frage. Danke.
 Ich rufe auf die Mündliche Anfrage der Abgeordne-ten Wolf von der Fraktion die LINKE in Drucksa-che 5/1424.
 Abgeordnete Wolf, DIE LINKE:
 Arbeitsgruppe der Landesregierung zur Finanzsi-tuation in Eisenach
 Bei ihrem Besuch in Eisenach am 2. August 2010erklärte die Ministerpräsidentin Christine Lieber-knecht im Gespräch mit Landtagsabgeordnetenund dem Eisenacher Oberbürgermeister MatthiasDoht, dass sie sich der dramatischen Finanzsituati-on der Stadt Eisenach bewusst sei. Ebenso sei ihrklar, dass es der Stadt unter keinen Bedingungenmöglich sei, einen ausgeglichenen Haushalt vorzu-legen. Da es sich mit Eisenach offensichtlich umeinen einmaligen Sonderfall in Thüringen handle,sei hier auch ein besonderes Agieren notwendig.Sie kündigte an, eine interministerielle Arbeitsgrup-pe zu gründen, um dringende Probleme lösen zukönnen.
 Zwischenzeitlich hat sich die Zusammenarbeit zwi-schen dem Landesverwaltungsamt und der StadtEisenach weiter zugespitzt.
 Ich frage die Landesregierung:
 1. Wie bewertet die Landesregierung die gegenwär-tige Finanzsituation der Stadt Eisenach?
 2. Welche Maßnahmen will die Landesregierung er-greifen, um die derzeitige Finanzsituation der StadtEisenach dauerhaft zu lösen und wie stellt sich derArbeitsstand zur Umsetzung dieser Maßnahmengegenwärtig dar?
 3. Wann soll die interministerielle Arbeitsgruppe ih-re Arbeit aufnehmen, welche konkrete Zielstellungsoll dabei verfolgt werden und wer soll in dieser Ar-beitsgruppe mitwirken?
 4. Zu welchem Zeitpunkt soll die Arbeitsgruppenach Auffassung der Landesregierung einen erstenZwischenbericht mit Handlungsoptionen vorlegenund wie wird dieser Zeitpunkt mit Blick auf die ge-genwärtige Finanzsituation der Stadt Eisenach be-gründet?
 Vizepräsident Gentzel:
 Danke, Frau Abgeordnete. Für die Landesregierungantwortet Herr Innenminister Prof. Dr. Huber.
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Prof. Dr. Huber, Innenminister:
 Herr Präsident, meine Damen und Herren, dieMündliche Anfrage der Abgeordneten Wolf beant-worte ich für die Landesregierung wie folgt:
 Zu Frage 1: Die Stadt Eisenach befindet sich insbe-sondere wegen der stark sinkenden Gewer-besteuereinnahmen im Jahr 2010 in einer schwieri-gen Haushaltslage. Sie ist trotz umfangreicherSparbemühung im Jahr 2010 nicht in der Lage, auseigener Kraft einen ausgeglichen Haushalt zu errei-chen.
 Zu den Fragen 2 und 3: Die Landesregierung hateine interministerielle Arbeitsgruppe eingesetzt, diesich ausschließlich mit den Problemen der Stadt Ei-senach befasst. An ihr wirken unter der Führungdes Innenministeriums, die Staatskanzlei, dasTMBWK, das TFM, TMWAT, TMBLV und dasTMSFG mit. Gegenstand sind sämtliche Fragen,die den Haushalt, aber auch die kommunale Struk-tur und Zuordnung der Stadt Eisenach betreffen, sodass die Agenturmeldung, die vor zwei Tagendurch die Presse gegangen ist, hier liege irgendet-was auf Eis, als Ente qualifiziert werden muss.
 Zielstellung der Arbeitsgruppe ist es, die Problemeumfassend zu analysieren, zu bewerten und einernachhaltigen Lösung zuzuführen. In der Arbeits-gruppe sollen die betroffenen Ressorts, das Lan-desverwaltungsamt als Rechtsaufsichtsbehördeund die betroffene Stadt Eisenach mitwirken.
 Zu Frage 4: Der Zeitplan zur Vorlage etwaiger Be-richte wird im Rahmen der Arbeitsgruppe festge-legt. Das hängt auch vom Lösungspotenzial undden Möglichkeiten ab. Das kann ich nicht vorweg-nehmen.
 Vizepräsident Gentzel:
 Es gibt den Wunsch auf Nachfrage durch die Fra-gestellerin.
 Abgeordnete Wolf, DIE LINKE:
 Die Fragen waren ja deutlich konkreter als Ihre Ant-worten. Aber an der Stelle noch einmal ausdrück-lich die Nachfrage: Sie haben einmal gesagt, dieZielstellung soll sein: analysieren, bewerten. Siehaben aber auch ausgeführt, die Arbeitsgruppe hät-te schon begonnen. Ist sie denn jetzt nur berufenoder hat sie mit ihrer Arbeit schon wirklich begon-nen? Könnten Sie das doch etwas nebulös Formu-lierte, welche Ministerien alle mitarbeiten, noch ein-mal konkreter beantworten? Das geht ja auch,wenn Sie mir das schriftlich zuarbeiten, weil das fürmich jetzt wenig durchschaubar ist. Ich nehme an,dass nicht das ganze Sozialministerium mit in derArbeitsgruppe arbeiten wird, dass Sie das einfachmal unterfüttern, wer dann wirklich speziell mit wel-chem Hintergrund da mitarbeitet.
 Prof. Dr. Huber, Innenminister:
 Frau Abgeordnete, unter der Führung meines Ab-teilungsleiters 3 wirken Vertreter der genannten Mi-nisterien in dieser Arbeitsgruppe zusammen. EinTermin ist festgesetzt. Bisher hat die Arbeitsgruppenoch nicht zusammengesessen. Detaillierter wirdes wahrscheinlich nicht gehen. Es sei denn, Siemöchten genau wissen, welche Beamten an der je-weiligen Sitzung teilgenommen haben. Wenn dasIhr Begehr ist, werde ich das jedenfalls nach denSitzungen nachliefern können, weil auch nicht ge-währleistet ist, dass die benannten Beamten an derSitzung tatsächlich teilnehmen.
 (Zwischenruf Abg. Wolf, DIE LINKE: Esreicht, das Referat zu nennen.)
 Okay.
 Vizepräsident Gentzel:
 Danke, Herr Innenminister. Ich sehe keinenWunsch auf Nachfrage. Dann rufe ich auf dieMündliche Anfrage des Abgeordneten Meyer vonder Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in Druck-sache 5/1426.
 Abgeordneter Meyer, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-NEN:
 Wahlen der Verwaltungsgemeinschaft „Lindenberg“
 Am 20. Juli 2010 hat die Gemeinschaftsversamm-lung der Verwaltungsgemeinschaft „Lindenberg“ mitSitz in Teistungen/Eichsfeld die Kriterien für diezum 1. September 2010 neu zu besetzende Stelledes/der hauptamtlichen Gemeinschaftsvorsitzen-den für die Verwaltungsgemeinschaft beschlossen.Die Bewerbungsfrist der im Thüringer Staatsanzei-ger und im Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft„Lindenberg“ veröffentlichten Ausschreibung endeteam 23. August 2010.
 Am 24. August 2010 wählte die Gemeinschaftsver-sammlung in Teistungen Herrn Horst Dornieden mit12:10 Stimmen zu dessen neuen Vorsitzenden undHerrn Thomas Müller mit 12:10 Stimmen zum ers-ten stellvertretenden Vorsitzenden.
 Ich frage die Landesregierung:
 1. Inwieweit hat der amtierende Vorsitzende derGemeinschaftsversammlung „Lindenberg“ an deram 20. Juli 2010 erfolgten Beratung und Abstim-mung der Änderungsanträge zur entsprechendenVorlage der Verwaltung und der Beschlussfassungdes Ausschreibungstextes sowie die Formen derVeröffentlichung des Ausschreibungstextes mitge-wirkt?
 2. Welche Form von Ladungsmangel zur Gemein-schaftsversammlung „Lindenberg“ am 24. August2010 liegt vor, weil nicht das vom Gemeinderat derGemeinde Brehme am 12. August 2010 bestellte
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Gemeinderatsmitglied Ignatz Polle geladen wurdeund teilnehmen konnte, sondern stattdessen dasam 12. August 2010 abbestellte Gemeinderatsmit-glied Krystof Gregosz?
 3. Wer hat die Bewerbungsunterlagen mit welchenErgebnissen hinsichtlich der Erfüllung der Aus-schreibungskriterien geprüft und zu welchen Ergeb-nissen kommt diesbezüglich die Landesregierung?
 4. Inwieweit führte die Einflussnahme des amtieren-den und aufgrund seiner Kandidatur befangenenVG-Chefs bei der Festsetzung der Ausschreibungs-kriterien zu einer Ungültigkeit des Ausschreibungs-verfahrens?
 Vizepräsident Gentzel:
 Für die Landesregierung antwortet das Innenminis-terium, Herr Minister Prof. Huber.
 Prof. Dr. Huber, Innenminister:
 Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeord-neten, die Mündliche Anfrage des AbgeordnetenMeyer beantworte ich für die Landesregierung wiefolgt:
 Zu Frage 1: Das Landesverwaltungsamt teilte zumSachverhalt folgende Auskünfte der zuständigenRechtsaufsichtsbehörde des Landratsamts Eichs-feldkreis mit: Der Gemeinschaftsvorsitzende habein der Sitzung der Verwaltungsgemeinschaft „Lin-denberg“ am 20. Juli 2010 an der Abstimmung überdie Frage, ob allein der bisherige Gemeinschafts-vorsitzende zur Wahl gestellt und deshalb von einerAusschreibung abgesehen werden soll, nicht teilge-nommen. Die für ein Absehen von der Ausschrei-bung gemäß § 48 Abs. 3 Satz 8 Kommunalordnungerforderliche Zweidrittelmehrheit sei nicht erreichtworden. An der anschließend erfolgten Beratungund Abstimmung über den Inhalt und die Form derVeröffentlichung der Stellenausschreibung für dasAmt des Gemeinschaftsvorsitzenden habe der Ge-meinschaftsvorsitzende teilgenommen.
 Zu Frage 2: Nach Auffassung der zuständigenRechtsaufsichtsbehörde liegt kein Ladungsmangelvor. Die Rechtsaufsichtsbehörde geht vertretbar da-von aus, dass zum Zeitpunkt der Wahlen noch kei-ne rechtswirksame Abberufung des Gemeinderats-mitglieds von seiner Vertretungsfunktion in der Ge-meinschaftsversammlung erfolgt war. Ladung undTeilnahme des bisherigen Vertreters der GemeindeBrehme an der Wahl des Gemeinschaftsvorsitzen-den waren daher nach Auffassung der Rechtsauf-sichtsbehörde rechtmäßig.
 Zu Frage 3: Das Landesverwaltungsamt teilt folgen-de Auskünfte der Rechtsaufsichtsbehörde mit: DieBewerbungsunterlagen der beiden Bewerber seienvon der stellvertretenden Amtsleiterin des Haupt-amtes geprüft und für die Sitzung der Gemein-
 schaftsversammlung vorbereitet worden. Beide Be-werber hätten die Ausschreibungskriterien erfüllt. Inder Sitzung der Gemeinschaftsversammlung am24. August sei beschlossen worden, beide Bewer-ber zur Wahl zu stellen. Hinweise auf Rechtsverstö-ße lägen nicht vor.
 Zu Frage 4: Die Teilnahme des Gemeinschaftsvor-sitzenden an der Beratung und Beschlussfassungder Gemeinschaftsversammlung über die Festset-zung des Inhalts der Stellenausschreibung für dasAmt des Gemeinschaftsvorsitzenden führt selbstdann nicht zur Unwirksamkeit des Beschlusses,wenn man von einer Befangenheit des Gemein-schaftsvorsitzenden ausgeht. Nach § 38 Abs. 4Satz 1 der Kommunalordnung, der für die Gemein-schaftsversammlung entsprechend gilt, ist ein Be-schluss nur dann unwirksam, wenn ein persönlichBeteiligter an der Abstimmung teilgenommen hatund nicht auszuschließen ist, dass seine Teilnahmean der Abstimmung für das Abstimmungsergebnisentscheidend war. Nach Mitteilung des Landesver-waltungsamtes fassten die 22 Mitglieder der Ge-meinschaftsversammlung den fraglichen Beschlussmit 14 Ja- gegen vier Neinstimmen bei vier Enthal-tungen. Die Stimme des Gemeinschaftsvorsitzen-den gab damit nicht den Ausschlag.
 Vizepräsident Gentzel:
 Es gibt den Wunsch auf Nachfrage, zunächst durchden Fragesteller.
 Abgeordneter Meyer, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-NEN:
 Herr Innenminister, Sie haben unter Punkt 1 ausge-führt, dass der Vorsitzende nicht an der Abstim-mung teilgenommen hat, sehr wohl aber, kann ichdaraus schlussfolgern, an der Beratung?
 Prof. Dr. Huber, Innenminister:
 Ja.
 Abgeordneter Meyer, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-NEN:
 Das halten Sie nicht für einen Mangel?
 Prof. Dr. Huber, Innenminister:
 Das halte ich jedenfalls nicht für einen Mangel, derzu einer Nichtigkeit des Beschlusses führt.
 Abgeordneter Meyer, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-NEN:
 Vielen Dank für die Auskunft. Darf ich noch einezweite Frage stellen? Sie haben unter Punkt 2 aus-geführt, dass noch nicht von einer rechtmäßigenLadung und Abberufung ausgegangen werden
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konnte. Sehen Sie es nicht als problematisch an,dass diese rechtmäßige Ladung bzw. Abberufungbeispielsweise auch in Form einer mündlichen La-dung bzw. Abberufung noch zum Zeitpunkt der Sit-zung hätte erfolgen müssen, um dem Wunsch derGemeinde Brehme Rechnung zu tragen?
 Prof. Dr. Huber, Innenminister:
 Der Bürgermeister ist gehalten, die Beschlüsse desGemeinderates unverzüglich zu vollziehen. Solan-ge dieser Vollzug nicht erfolgt ist, hat der Beschlusskeine Außenwirkung und insofern hat sich an derZusammensetzung der Gemeinschaftsversamm-lung nach Auffassung der Rechtsaufsichtsbehörde,die mir plausibel erscheint, nichts geändert.
 (Zwischenruf Abg. Meyer, BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN: Was verstehen Sie unter „unver-züglich“?)
 Sobald ihm dies unter Prüfung der Rechtslage unddes Aktenvorgangs möglich ist.
 Vizepräsident Gentzel:
 Herr Abgeordneter, das ist jetzt die vierte Nachfra-ge, ich bin da schon ein bisschen großzügig gewe-sen. Der Abgeordnete Kuschel hat noch eine Nach-frage.
 Abgeordneter Kuschel, DIE LINKE:
 Ich habe gesehen, Herr Adams hatte sich auch ge-meldet.
 Vizepräsident Gentzel:
 Der bekommt auch eine, also Sie bekommen nureine.
 Abgeordneter Kuschel, DIE LINKE:
 Deswegen. Ich wollte dann aus Solidarität nur eineFrage stellen, sonst hätte ich zwei gestellt.
 Vizepräsident Gentzel:
 Hätten Sie nicht, weil ich es nicht zugelassen hätte,weil ich dem Herrn Adams die zweite gegeben hät-te.
 Abgeordneter Kuschel, DIE LINKE:
 Dann haben Sie mir ja die Entscheidung abgenom-men, Herr Präsident. Danke, Herr Präsident.
 Herr Prof. Huber, wie erklären Sie Ihre Rechtsauf-fassung, da Sie gesagt haben, die Mitwirkung an ei-nem Beratungsgegenstand eines persönlich Betei-ligten führt nicht zur Rechtsunwirksamkeit oderNichtigkeit eines Beschlusses, wenn aber in § 38Thüringer Kommunalordnung ausdrücklich normiertist, dass der persönlich Beteiligte weder an der Be-
 ratung noch an der Beschlussfassung teilnehmenkann? Wie erklärt sich dann die Normsetzung, dassauch die persönliche Beteiligung nach § 38 auf dieBeratung zu einem Gegenstand ausgeweitet ist?
 Prof. Dr. Huber, Innenminister:
 Herr Abgeordneter Kuschel, die Teilnahme an derBeratung kann zu einer Rechtswidrigkeit, aber nichtzur Unwirksamkeit des Beschlusses führen. Dasfolgt aus § 38 Abs. 4 Satz 1, den ich in der Antwortauf die Frage des Abgeordneten Meyer zitiert habe.
 Vizepräsident Gentzel:
 Wir kommen zur letzten Nachfrage durch den Ab-geordneten Adams.
 Abgeordneter Adams, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-NEN:
 Ich nehme noch einmal Bezug auf Ihre Antwort unddie Nachfrage von meinem Kollegen Meyer, derfragte, ob nicht das Teilnehmen an der Beratungschon einen Rechtsmangel darstellen würde. Ich zi-tiere mit Erlaubnis des Präsidenten aus dem § 48 -jetzt nicht 38, sondern 48 - Abs. 3 letzter Satz. Derletzte Satz sagt: „Der Beschluss über das Absehenvon einer Ausschreibung ist in geheimer Abstim-mung zu fassen; der Gemeinschaftsvorsitzendedarf an der Beratung und Abstimmung nicht teilneh-men.“ Sie hatten jetzt ausgeführt, dass er an derBeratung teilgenommen hat. Ich weiß nicht, wofürwir die ThürKO haben, wenn sie dann nicht einge-halten wird oder das Nichteinhalten auch zu einemMangel führt, denn die Regelung hat ja einen Sinn.
 Prof. Dr. Huber, Innenminister:
 Herr Abgeordneter Adams, Sie haben mir nichtrichtig zugehört. Ich habe gesagt, dass es natürlichdazu führen kann, dass der Beschluss rechtswidrigist, dass die Rechtswidrigkeit des Beschlusses -das ist ein Unterschied - zwischen den rechtlichenAnforderungen und den Rechtsfolgern aber nichtzur Unwirksamkeit des Beschlusses führt. So kom-pliziert ist das Verwaltungsrecht, aber diese Unter-scheidung ist eigentlich ganz häufig im Kommunal-recht.
 Vizepräsident Gentzel:
 Danke, Herr Innenminister. Ich muss mich zunächsterst einmal bei der Abgeordneten Schubert ent-schuldigen. Ich wollte die Frage nicht unter denTisch fallen lassen, ich habe einfach die Liste ver-sucht zu schnell abzuarbeiten. Deshalb will ich IhreMündliche Anfrage jetzt gern aufrufen, und zwar dieAnfrage der Abgeordneten Schubert von der Frak-tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in Drucksa-che 5/1425.
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Abgeordnete Schubert, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-NEN:
 Transporte von radioaktiven Stoffen auf ThüringensStraßen
 MDR-Berichten zufolge fehlt es in Thüringen anausreichenden Statistiken und Kontrollen zu Trans-porten von radioaktivem Material. Im Jahr 2010 istes nach MDR-Recherchen auch zu Großquellen-transporten in Thüringen gekommen, die allerdingsnicht behördlich belegt sind. Zuständigkeiten in denBehörden und Ministerien seien unklar. Im Falle ei-nes Unfalls hätte das gravierende Folgen für Ge-sundheit und Sicherheit der Bürgerinnen und Bür-ger.
 Ich frage die Landesregierung:
 1. Wie, in welchen Behörden und in welchem Um-fang sind die Zuständigkeiten für den Transport vonradioaktiven Materialien durch das BundeslandThüringen geregelt (bitte genau nach Art der zutransportierenden Stoffe aufschlüsseln)?
 2. Wie und in welchem Umfang wurden in Thürin-gen Transporte auf die Einhaltung der Sicherheits-bestimmungen kontrolliert?
 3. Wieso fehlen den zuständigen Thüringer Behör-den konkrete Angaben darüber, inwieweit die durchdas Bundesamt für Strahlenschutz angemeldetenTransporte tatsächlich über Thüringer Straßen undAutobahnen stattgefunden haben?
 4. Wie wird aus Sicht der Landesregierung sicher-gestellt, dass die zuständigen Behörden ausrei-chende Kenntnisse zu Transporten von radioakti-vem Material haben, um im Falle eines Unfalls dierichtigen Maßnahmen ergreifen zu können?
 Vizepräsident Gentzel:
 Für die Landesregierung antwortet das Ministeriumfür Soziales, Familie und Gesundheit, Herr Staats-sekretär Dr. Schubert.
 Dr. Schubert, Staatssekretär:
 Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrtenDamen und Herren Abgeordneten, namens derLandesregierung beantworte ich die Mündliche An-frage der Abgeordneten Schubert wie folgt. Die fol-genden Ausführungen beziehen sich auf die Beför-derung von sonstigen radioaktiven Stoffen, insbe-sondere Großquellen. Hinsichtlich der Aufsicht überKernbrennstoffe wird auf die Beantwortung der Klei-nen Anfrage Nummer 691 der Abgeordneten Schu-bert - Atomtransporte durch Thüringen - verwiesen.
 Zu Frage 1: Für die Genehmigung der Beförderungvon Kernbrennstoffen und Großquellen ist gemäß§ 23 Abs. 1 Nr. 3 Atomgesetz das Bundesamt fürStraßenschutz zuständig. Für die Genehmigung derBeförderung von sonstigen radioaktiven Stoffen
 nach § 16 Abs. 1 Strahlenschutzverordnung ist ge-mäß der Thüringer Verordnung über die Zuständig-keit auf dem Gebiet des Atom-, Strahlenschutz- undStrahlenschutzvorsorgerechts vom 7. April 1998,zuletzt geändert durch die Verordnung vom06.11.2007, Anlage III Nr. 2.6 das Thüringer Lan-desverwaltungsamt zuständig. Für die Aufsicht überdie Beförderung sonstiger radioaktiver Stoffe undkernbrennstoffhaltiger Abfälle im Sinne des § 16Strahlenschutzverordnung sind in Thüringen ge-mäß der Thüringer Verordnung über die Zuständig-keiten auf dem Gebiet des Atom-, Strahlenschutz-und Strahlenschutzvorsorgerechts vom 7. April1998 zuständig: bei Beförderung mit Grubenan-schlussbahnen das Thüringer Landesbergamt, so-fern es sich um das Verlangen der Vorlage einerAusfertigung oder Abschrift des Genehmigungsbe-scheids für die Beförderung nach § 16 Abs. 4Satz 2 Strahlenschutzverordnung handelt, die Poli-zei und im Übrigen der Thüringer Landesbetrieb fürArbeitsschutz und technischen Verbraucherschutz.
 Zu Frage 2: Transporte radioaktiver Stoffe werdenam Abgangsort vor Beginn des Transports durchdie dort für die Aufsicht über die Beförderung zu-ständigen Behörden überprüft. Kontrollen währendder Durchführung genehmigter und angemeldeterTransporte erfordern einen Eingriff in den laufendenStraßenverkehr. Dazu ist nur die Polizei berechtigt.Diese erhält Kenntnis von den Transporten durcheine sogenannte 48-Stunden-Meldung des Spedi-teurs und berücksichtigt diese bei der operativenÜberwachung des laufenden Verkehrs. BesondereKontrollen der Transporte erfolgen in der Regelnicht. Die zuständige Fachbehörde des Ministeri-ums für Soziales, Familie und Gesundheit, der Lan-desbetrieb für Arbeitsschutz und technischen Ver-braucherschutz ist nicht berechtigt, in den laufen-den Straßenverkehr einzugreifen. Von ihm werdendiese Transporte daher üblicherweise nicht kontrol-liert. Erfolgen Kontrollen durch die Polizei aus be-sonderem Grund, sind Transporte von radioaktivenStoffen in Unfälle verwickelt, wird der Landesbe-trieb für Arbeitsschutz und technischen Verbrau-cherschutz über seine 24-Stunden-Rufbereitschaftdurch die Polizei hinzugezogen. Entsprechende An-lässe lagen bisher nicht vor.
 Zu Frage 3: Gesicherte Kenntnisse über die tat-sächliche Abwicklung eines Transportes liegen nurbei den für die Aufsicht über die Beförderung zu-ständigen Behörden am Abgangsort und am Be-stimmungsort der Sendung vor, da nur diese imRahmen der atom- und strahlenschutzrechtlichenBestimmungen entsprechend zu informieren sind.Nur diesen muss mitgeteilt werden, an welchemTag sich der Quellenbestand ändert. Die vom Bun-desamt für Strahlenschutz erteilten Transportge-nehmigungen werden den für Atom- und Strahlen-schutzrecht zuständigen Aufsichtsbehörden derLänder, durch die die Transporte erfolgen, durch-
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schriftlich zur Kenntnis gegeben. In den Genehmi-gungen wird bestimmt, dass vom Genehmigungsin-haber vor der Durchführung eines Transportes dieLagezentren der Innenbehörden der Länder, dievom Transport berührt werden, informiert werden(48-Stunden-Meldung). Das Lagezentrum des Thü-ringer Innenministeriums gibt diese Meldung an dieoperativ tätigen Polizeidienststellen weiter, wo sieim Rahmen der Verkehrsüberwachung berücksich-tigt werden. Die nach Atom- und Strahlenschutz-recht zuständigen Aufsichtsbehörden werden vonder Polizei einbezogen, wenn es dafür einen be-sonderen Anlass gibt. Es ist nicht feststellbar, obden Thüringer Behörden konkrete Angaben zudurchgeführten Transporten fehlen. Nachforschun-gen, ob die 48-Stunden-Meldung zu den vom MDRrecherchierten drei Fällen beim Lagezentrum desThüringer Innenministeriums erstattet wurden, wa-ren erfolglos, da dort keine recherchierbare Doku-mentation ergebnislos verlaufender Transporte er-folgt.
 Zu Frage 4: Bei eingehenden Unfallmeldungen prü-fen die Thüringer Polizeidienststellen anhand dervon ihnen vorliegenden 48-Stunden-Meldungen, obTransporte von radioaktiven Materialien aufgrundder mitgeteilten Streckenführung und des angemel-deten Transportzeitraums in den Unfall verwickeltsein könnten und leiten die notwendigen Maßnah-men ein. Transporte von radioaktivem Material sindauch Gefahrguttransporte und entsprechend dengefahrguttransportrechtlichen Bestimmungen zukennzeichnen. Bei Eintritt eines Unfalls, in den einTransport von radioaktivem Material verwickelt ist,wird der Landesbetrieb für Arbeitsschutz und tech-nischen Verbraucherschutz als zuständige Behördefür die Beförderung durch die Polizei und über dasLagezentrum informiert. Dazu besteht die schonvorhin erwähnte 24-Stunden-Bereitschaft. Es ist si-chergestellt, dass Fachpersonal des Landesbe-triebs bei Bedarf für die Regelung von Maßnahmenvor Ort tätig wird. Danke.
 Vizepräsident Gentzel:
 Es gibt eine Nachfrage durch die Fragestellerin.
 Abgeordnete Schubert, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-NEN:
 Vielen Dank. Wie bewerten Sie die Tatsache, dassim Anhang zum Atomgesetz die Zuständigkeit fürStoffe nach § 4, 4 a und 4 b - auch von Großquel-len - bei den Landesbehörden gesehen wird?
 Dr. Schubert, Staatssekretär:
 Wer soll denn sonst zuständig sein? Für die Über-wachung vor Ort und die Kontrolle können nur Lan-desbehörden zuständig sein. Wie soll das von einerBundesbehörde aus gemacht werden?
 Vizepräsident Gentzel:
 Die zweite Nachfrage?
 Abgeordnete Schubert, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-NEN:
 Sehen Sie einen Widerspruch zu der Tatsache,dass es offensichtlich Transporte gegeben hat, dieaber den zuständigen Behörden nicht vorlagen?
 Dr. Schubert, Staatssekretär:
 Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Transportegegeben hat, die den zuständigen Behörden nichtvorlagen. Sie haben meine Antwort gehört, alleTransporte durch Thüringen werden über die 48-Stunden-Meldung vorher angemeldet und damitsind alle Transporte bekannt.
 Vizepräsident Gentzel:
 Es gibt den Wunsch auf Nachfrage durch den Ab-geordneten Adams.
 Abgeordneter Adams, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-NEN:
 Ich muss noch einmal versuchen, dem Sachverhalt- Sie haben ja auch Aufzählungen gebracht - nochmal nachzugehen. Die Kollegin Schubert hatte voreinigen Wochen u.a. die Frage nach den Kern-brennelementen gestellt. Da war die Auskunft - unddas habe ich jetzt nicht ganz verstanden, aber dassei dahingestellt -, dass das Ministerium von HerrnReinholz zuständig sei, wenn es sich um Kern-brennelemente handelt. Jetzt sagen Sie, wenn einTransport mit radioaktiven Substanzen, z.B. Cäsi-um 60, durch Thüringen rollt, erhält die ThüringerPolizei 48 Stunden vorher eine Meldung und trifftalle Vorkehrungen. Wenn der Transport ereignislosdurchgelaufen ist, dann löscht man das auch, sodass, wenn Landtagsabgeordnete nach solchenTransporten fragen, man sagen muss, dass es kei-ne belegbaren oder wahrgenommenen Transportegibt. So erlebe ich Verwaltung eigentlich nicht, dasses keine Statistik gibt.
 Dr. Schubert, Staatssekretär:
 Ich verstehe das jetzt erst einmal, aber für mich wardas keine richtige Frage.
 Abgeordneter Adams, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-NEN:
 Die Frage ist: Ist es tatsächlich so, dass nach ei-nem ereignislosen Transport die Daten gelöschtwerden und auf welcher Rechtsgrundlage findetdiese Löschung statt?
 Und zweitens: Ist ein Transport Cäsium 60 durchdas Ministerium von Herrn Reinholz …
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(Zwischenruf aus dem Hause)
 Frau Kollegin, das Wort wird hier durch den Präsi-dentin erteilt. Vielleicht nehmen Sie das mal wahr.
 Vizepräsident Gentzel:
 Ja, und in der Fragestunde wird nicht untereinanderkommuniziert, sondern in diese Richtung.
 Abgeordneter Adams, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-NEN:
 Darf ich sozusagen die zwei Fragen, weil es nichtverstanden wurde, konkretisieren? Die erste Frageist genannt.
 Vizepräsident Gentzel:
 Wenn Sie es in den nächsten zwei Minuten auf dieReihe bekommen.
 Abgeordneter Adams, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-NEN:
 Ja. Die zweite Frage lautet: Cäsium 60 - eine Groß-quelle - wird die durch das Ministerium von HerrnReinholz begleitet oder durch Ihr Ministerium?
 Dr. Schubert, Staatssekretär:
 Zur ersten Frage: Was soll da gelöscht werden? Ichweiß gar nicht, wie der Vorgang dort angelegt wird.Da müssten wir eine Nachfrage an das Innenminis-terium, an das Lagezentrum stellen. Das kann ichjetzt hier nicht beantworten, weil das nicht in unse-rem Haus passiert.
 (Zwischenruf Abg. Huster, DIE LINKE: Sieantworten im Namen der Landesregierung.)
 Ich kann die Frage aber jetzt nicht beantworten,ganz einfach.
 Zur zweiten Frage: Ich hatte eigentlich gesagt, esist immer eine Frage, was genehmigt wird. Für dieTransporte hatte ich Ihnen die Genehmigungslagegeschildert. Sie hatten auch nicht nach Transportengefragt und nicht nach dem sonstigen Umgang mitden Stoffen. Bei den Transporten habe ich das inder Anfrage klar erläutert und so ist es auch. Da istnicht das Ministerium von Herrn Reinholz zustän-dig.
 Vizepräsident Gentzel:
 Danke, Herr Staatssekretär. Ich rufe auf die Mündli-che Anfrage des Abgeordneten Hausold von derFraktion DIE LINKE in Drucksache 5/1428.
 Abgeordneter Hausold, DIE LINKE:
 Herr Präsident, meine Damen und Herren!
 Vorlage eines Gesetzentwurfs für ein ThüringerVergabegesetz
 Die Thüringer Landesregierung hatte im Monat Junidieses Jahres mitgeteilt, dass sie ein seit Langemgefordertes Vergabegesetz auf den Weg gebrachthätte. Der Entwurf des Gesetzes sei mit allen Res-sorts abgestimmt worden, im Kabinett hätten eben-falls alle Ressorts zugestimmt. Das würde zeigen,dass die Regierung handlungsfähig sei und die Ver-einbarungen des Koalitionsvertrags umsetze.Gleichzeitig teilte der Wirtschaftsminister mit, dassdas parlamentarische Gesetzgebungsverfahren bisJahresende abgeschlossen sein soll.
 Ich frage die Landesregierung:
 1. Wann ist mit der Vorlage und der Einbringung ei-nes entsprechenden Entwurfs für ein ThüringerVergabegesetz in den Landtag zu rechnen?
 2. Welche Kern- und Schwerpunkte soll das zukünf-tige Thüringer Vergabegesetz aus Sicht der Lan-desregierung enthalten?
 3. Welche Änderungen in der Richtlinie zur Verga-be öffentlicher Aufträge wurden mit der Neube-kanntmachung der Richtlinie zur Vergabe öffentli-cher Aufträge (Thüringer Staatsanzeiger Nr. 28/2010, S. 919 ff.) vorgenommen?
 4. Wie schätzt die Landesregierung die Wirksam-keit der Präqualifizierungsliste zum Nachweis derEignung der Bieter, insbesondere bezogen auf Thü-ringer Unternehmen, ein?
 Vizepräsident Gentzel:
 Für die Landesregierung antwortet das Ministeriumfür Wirtschaft, Arbeit und Technologie. Herr Staats-sekretär Staschewski, Sie haben das Wort.
 Staschewski, Staatssekretär:
 Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrtenDamen und Herren Abgeordneten, ich beantwortedie Mündliche Anfrage des Abgeordneten Hausoldfür die Thüringer Landesregierung wie folgt:
 Zu Frage 1: Die Thüringer Landesregierung beab-sichtigt, noch im September 2010 die zweite Kabi-nettbefassung durchzuführen. Danach erfolgt danndie Zuleitung des Gesetzentwurfs an den Landtag.
 Zu Frage 2: Der Entwurf des Thüringer Vergabege-setzes enthält folgende wesentliche Regelungen:zur Mittelstandsförderung, zur Berücksichtigungökologischer und sozialer Kriterien im Vergabever-fahren, zur Tariftreue und Entgeltgleichheit, zur Ta-riftreue bei der Vergabe von ÖPNV-Dienstleistun-gen, zu den ILO-Kernarbeitsnormen, zum Nachun-ternehmereinsatz, zur Förderung der beruflichenErstausbildung, zur Berücksichtigung von Maßnah-men zur Förderung der Chancengleichheit vonFrauen und Männern, zum Wertungsausschluss, zu
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Kontrollen, zu Sanktionen, zur Eröffnung des Ver-waltungsrechtsweges unterhalb der Schwellenwer-te.
 Zu Frage 3: Mit der Neubekanntmachung der Richt-linie zur Vergabe öffentlicher Aufträge wurden dieneu gefasste Vergabe- und Vertragsordnung fürBauleistungen in der Fassung 2009 und die neu ge-fasste Vergabe- und Vertragsordnung für Leistun-gen in der Fassung 2009 im Unterschwellenbereichzur Anwendung gebracht. Dies war erforderlich, dadie Richtlinie bisher lediglich einen statischen Ver-weis auf die Verdingungsordnung in der Fas-sung 2006 enthielt. Des Weiteren wurde in deroben genannten Neubekanntmachung das Präqua-lifizierungsverfahren für den Liefer- und Dienstlei-stungsbereich und für den Bereich der Bauleistun-gen zum Nachweis der Eignung des Bewerbersbzw. Bieters zugelassen.
 Zu Frage 4: Die Präqualifikation von Unternehmenermöglicht unabhängig vom konkreten Auftrag einevorgelagerte Prüfung der Eignung von Unterneh-men. Auf diese Weise kann der Aufwand für öffent-liche Auftraggeber und Auftragnehmer und insbe-sondere der Ausschluss von Angeboten aufgrundformaler Fehler, also der fehlende Eignungsnach-weis, reduziert werden.
 Vizepräsident Gentzel:
 Es gibt keinen Nachfragewunsch. Danke, HerrStaatssekretär. Ich rufe auf die Mündliche Anfragedes Abgeordneten Dr. Augsten von der FraktionBÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in Drucksache 5/1436.
 Abgeordneter Dr. Augsten, BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN:
 Vielen Dank, Herr Präsident.
 Umweltbelastungen durch die VTS Koop SchieferGmbH & Co. Thüringen KG Unterloquitz - Entschei-dung des Landesverwaltungsamtes
 Der Schieferabbau in Unterloquitz ist seit seinenAnfängen vor ca. 70 Jahren mit hohen Lärm- undStaubbelastungen für die Anwohner verbunden. Diemit der Wiedervereinigung verknüpften Hoffnungenauf Verbesserung der Situation erfüllten sich nicht.Die behördlichen Messungen ergeben seit vielenJahren Überschreitungen in allen Bereichen mit teil-weise Verschlechterungen in Einzelbereichen.
 Mit einer Tiermehlverwertungsanlage (Tiermehlver-brennung) möchte das Unternehmen VTS einenTeil des Braunkohlestaubs einsparen, welcher bis-her für Staubbelastungen und Geruchsbelästigun-gen verantwortlich ist.
 Das Landratsamt Saalfeld/Rudolstadt hat seine Zu-stimmung für die Tiermehlverbrennung an die Rea-lisierung von Auflagen gebunden, die zur Verbesse-rung der Gesamtsituation führen sollen. Das Lan-
 desverwaltungsamt beabsichtigt dagegen, die Ge-nehmigung der Tiermehlverwertungsanlage vondiesen Auflagen abzukoppeln.
 Ich frage die Landesregierung:
 1. Bestätigt die Landesregierung die vorliegendenInformationen, wonach das Landesverwaltungsamtbeabsichtigt, die Genehmigung der Tiermehlver-wertungsanlage von den durch das Landratsamtverhängten Auflagen an das Unternehmen VTS ab-zukoppeln und wenn ja, wie wird das begründet?
 2. Wann werden die vom Landratsamt am 22. Juli2010 angeordneten Lärmmessungen durchgeführt?
 3. Sind für den Fall der Genehmigung der Tiermehl-verwertungsanlage durch das Unternehmen VTSFördermittel vom Land Thüringen und/oder vomBund beantragt, wenn ja, in welcher Höhe und gibtes diesbezüglich vorab Zusagen?
 4. Wie steht die Landesregierung vor dem Hinter-grund der zu erwartenden EU-weiten Wiederzulas-sung der Tiermehlverfütterung an Nichtwiederkäuerund der damit einhergehenden Verknappung desAngebots von Tiermehl für die Verbrennung gene-rell zur Errichtung von neuen Tiermehlverwertungs-anlagen?
 Vizepräsident Gentzel:
 Für die Landesregierung antwortet das Ministeriumfür Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Natur-schutz, Herr Staatssekretär Richwien.
 Richwien, Staatssekretär:
 Danke schön, Herr Präsident. Die Mündliche Anfra-ge des Abgeordneten Dr. Augsten beantworte ichim Namen der Landesregierung wie folgt:
 Zu Ihrer ersten Frage: Nach der derzeit gültigen Zu-ständigkeitsregelung ist das Landratsamt Rudol-stadt/Saalfeld als Überwachungsbehörde zuständigfür den Erlass von immissionsschutzrechtlichen An-ordnungen zur Durchsetzung des Standes derTechnik bei den bestehenden Anlagen des Unter-nehmens VTS. Und das Thüringer Landesverwal-tungsamt ist zuständig für die Durchführung des im-missionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfah-rens zur Errichtung und zum Betrieb der Tiermehl-verbrennungsanlage. Nach Informationen des Thü-ringer Landesverwaltungsamtes handelt es sich beider beantragten Tiermehlverbrennungsanlage nichtum eine wesentliche Änderung der bestehendenAnlagen, sondern um die Neuerrichtung einer ei-genständigen Anlage. Insofern ist ausschließlichderen Genehmigungsfähigkeit im Verfahren zu prü-fen. Im Genehmigungsverfahren ist allerdings dieVorbelastung an Schadstoffen in Unterloquitz durchdie bestehenden Anlagen zu berücksichtigen. DasThüringer Landesverwaltungsamt ist dabei an die
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einschlägigen Regelungen der technischen Anlei-tung zur Reinhaltung der Luft gebunden.
 Zu Ihrer zweiten Frage: Das Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt hat am 22.07.2010 gegen das Unter-nehmen VTS eine immissionsschutzrechtliche An-ordnung zur Überprüfung der schalltechnischenMaßnahmen zur Lärmsanierung erlassen und unterSofortvollzug gestellt. Nach dieser Anordnung sinddie entsprechenden Messungen durch das Unter-nehmen bis spätestens 30.09. dieses Jahres, also2010 durchzuführen. Dagegen hat das Unterneh-men Widerspruch beim Landratsamt eingelegt undnach § 80 Abs. 5 Verwaltungsgerichtsordnung beimVerwaltungsgericht Gera die Wiederherstellung deraufschiebenden Wirkung des Widerspruchs in ei-nem Eilverfahren beantragt. Über diesen Antrag istbisher noch nicht entschieden worden. Insofernkann auch kein genauer Termin zur Durchführungder Lärmmessung genannt werden.
 Zu Ihrer dritten Frage: Zum gegenwärtigen Zeit-punkt liegt der Thüringer Aufbaubank kein GRW-Fördermittelantrag für eine Tiermehlverwertungsan-lage seitens der VTS Koop Schiefer GmbH & CoThüringen KG Unterloquitz vor. Bezüglich der Be-antragung von Fördermitteln des Bundes kann sei-tens der Landesregierung keine Aussage gemachtwerden.
 Zu Ihrer vierten Frage: Das in Deutschland anfal-lende Tiermehl wird gegenwärtig unter anderem inder Zementindustrie und in Kraftwerken als Abfallverbrannt. Da Tiermehl reich an Phosphor ist, wirddieses Mineral dem landwirtschaftlichen Nährstoff-kreislauf entzogen. Vor dem Hintergrund einer Un-terversorgung der Thüringer Böden an Phosphorkönnte die geplante Monoverbrennung von Tier-mehl mit sich anschließendem Phosphatauf-schlussverfahren derzeit eine gute Möglichkeit zumPhosphatrecycling sein. Allerdings sollten Tiermeh-le jedoch aufgrund ihres ernährungsphysiologi-schen Werts überwiegend in der Tierernährungzum Einsatz kommen. Die Landesregierung be-grüßt - das war ja auch Ihre Frage - in diesem Zu-sammenhang die Aktivitäten auf EU-Ebene, welcheauf eine Lockerung des Verfütterungsverbots abzie-len.
 Vizepräsident Gentzel:
 Es gibt zunächst eine Nachfrage durch den Frage-steller.
 Abgeordneter Dr. Augsten, BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN:
 Herr Präsident, gestatten Sie zwei Nachfragen?Gut, dann mache ich das in einem Abwasch. HerrStaatssekretär, eigentlich ist vielen Leuten bekannt,dass das Bundesumweltministerium vor vielen Jah-ren, das ist auch mein Problem, eine Zusage über
 2,5 Mio. € für ein Pilotprojekt gemacht hat. Frage:Wissen Sie das wirklich nicht, weiß das Ihr Hauswirklich nicht? Damit verbunden, wie schätzen Siedenn das ein, wenn ich jetzt Bundesmittel nehme ineinem Bereich, in dem, wie ich es formuliert habe inPunkt 4, zu erwarten ist, dass überhaupt kein Tier-mehl mehr zur Verfügung steht in zwei, drei Jahren,wenn das Verfütterungsverbot aufgehoben wird.
 Und die zweite Frage: Sie sind, glaube ich, nichtLandwirt oder haben auf jeden Fall Randerfahrun-gen, aber Sie wissen schon, dass man Phosphorauch durch den Körper von Tieren letzen Endeswieder zurückgewinnen und der Landwirtschaft wie-der zur Verfügung stellen kann. Dazu bedarf es kei-ner Tiermehlverbrennungsanlage. Ich wollte nur be-stätigt haben, ob Sie das wissen.
 Richwien, Staatssekretär:
 Da sage ich Ja und ich hatte das auch in der vier-ten Frage beantwortet.
 Zu Ihrer ersten Frage: Bundesmittel kenne ich jetztnicht, in welchem Jahr das beantragt wird. DieserFrage gehe ich aber gern nach, um das noch ein-mal nachzukontrollieren.
 Vizepräsident Gentzel:
 Es gibt eine weitere Nachfrage durch den Abgeord-neten Kummer.
 Abgeordneter Kummer, DIE LINKE:
 Herr Staatsekretär, mir ist gesagt worden, dass dasUnternehmen für die Tiermehlverbrennung einenDrehrohrofen nutzen will, der bereits in den 70er-Jahren stillgelegt worden sein soll. Also dieserDrehrohrofen existiert wohl schon am Standort.Könnten Sie das bestätigen?
 Die zweite Frage: Sie hatten angesprochen, es istein Pilotprojekt zur Phosphatrückgewinnung. Wennin dem laufenden Verfahren sich darstellen würde,dass das Verfahren, was am Standort geplant wird,nicht geeignet ist, um das Phosphat pflanzenver-fügbar zurückgewinnen zu können, wäre das dannein Ablehnungsgrund für die Anlage?
 Richwien, Staatssekretär:
 Zu Ihrer ersten Frage: Ob dort schon ein Dreh-rohrofen installiert ist oder ob der aufgebaut ist, ent-zieht sich meiner Kenntnis. Da kann ich aber gernnoch einmal nachforschen. Zweitens habe ich auchin der Mündlichen Anfrage beantwortet, dass dasLandratsamt Saalfeld-Rudolstadt dafür zuständig istbzw. das Landesverwaltungsamt.
 Zu der Geschichte Drehrohrofen ist noch so viel zusagen, dass die Genehmigungsverfahren laufen,und dann muss man schauen, was rauskommt. Ich
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habe aber gleichzeitig gesagt, dass die bestehen-den Anlagen eine Rolle spielen und dass die dortdem Stand der Technik nicht entsprechen, dasweiß Dr. Augsten auch und ich auch. Es sind jaauch drei Kleine Anfragen am Laufen. Eine Beant-wortung steht noch aus, das heißt, wir haben denAbgeordneten umfassend in der Sache informiert.
 Bei der Phosphatrückgewinnung würde ich erst ein-mal das Verfahren abwarten wollen und dannschauen wir weiter.
 Vizepräsident Gentzel:
 Danke, Herr Staatssekretär. Ich rufe auf die Mündli-che Anfrage der Abgeordneten Rothe-Beinlich vonder Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in Druck-sache 5/1438.
 Abgeordnete Rothe-Beinlich, BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN:
 Vielen herzlichen Dank.
 Datenschutz an berufsbildenden Schulen
 Das staatliche Berufsbildungszentrum Saale-Orlaim Schulteil Pößneck bietet jungen Menschen ausder Umgebung zahlreiche Ausbildungsmöglichkei-ten an. Für das zweite Ausbildungsjahr der Haus-wirtschaftsklasse konnten sich leider nicht genü-gend Schülerinnen und Schüler qualifizieren und esgab zudem zu wenige Neuanmeldungen. Entgegenerster positiv verlaufender Verhandlungen um eineAusnahmeregelung für die zwölf Schülerinnen undSchüler, wurde am 18. August 2010 nach einerVor-Ort-Prüfung der Schulaufsicht aufgrund zu ge-ringer Klassenstärke das Aus für die Klasse be-kannt gegeben.
 Zudem wurde nach Recherche der lokalen Pressebekannt, dass die Schülerinnen und Schüler ohneihr Wissen an der Jenaer Berufsschule angemeldetwurden. Die Schulaufsicht hatte bei der Überprü-fung, trotz datenschutzrechtlicher Bedenken desSchulteilleiters, die Klassenlisten mitgenommenund die Anmeldung an der Jenaer Berufsfach-schule vorgenommen.
 Ich frage die Landesregierung:
 1. Auf welcher rechtlichen Grundlage wurde dieWeiterleitung der Daten der Schülerinnen undSchüler ohne deren Zustimmung veranlasst?
 2. Gibt es datenschutzrechtliche Bedenken, dassdie Daten in dieser Form weitergeleitet wurden, undwelche Maßnahmen werden generell getroffen, umDatenschutz an Schulen zu garantieren?
 3. Welche sachlichen Gründe sprachen in diesemvorliegenden Fall aus Sicht der Landesregierungdafür, die Weiterführung der Klasse im SchulteilPößneck zu untersagen?
 4. Wie bewertet die Landesregierung das Vorgehender Schulaufsicht, die Schülerinnen und Schülerohne deren Wissen und deren Einverständnis aneiner anderen Berufsschule anzumelden?
 Vizepräsident Gentzel:
 Für die Landesregierung antwortet das Ministeriumfür Bildung, Wissenschaft und Kultur, Herr Staats-sekretär Prof. Merten.
 Prof. Dr. Merten, Staatssekretär:
 Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr verehrtenDamen und Herren Abgeordneten, namens derLandesregierung beantworte ich die Mündliche An-frage der Abgeordneten Frau Rothe-Beinlich wiefolgt:
 Zu Frage 1: Eine Weiterleitung der Daten der Schü-lerinnen und Schüler an das Staatliche Berufsbil-dende Schulzentrum Jena-Göschwitz ist nicht er-folgt. Die gefertigte Kopie der Klassenliste wurdevom Thüringer Ministerium für Bildung, Wissen-schaft und Kultur zur Ermittlung von Ausweichmög-lichkeiten verwendet und liegt im TMBWK vor.Nach Prüfung der in Rede stehenden Klassenlistenerhielten die betroffenen Schülerinnen und Schülerden Hinweis, dass das Staatliche BerufsbildendeSchulzentrum Jena-Göschwitz für sie die nächstge-legene staatliche Schule sei, an der sie den ge-wünschten Ausbildungsgang absolvieren können.Die Nutzung der Schülerdaten für diesen Zweck istgemäß § 57 Abs. 1 Thüringer Schulgesetz in Ver-bindung mit § 2 Abs. 2 und § 3 Abs. 1 ThüringerGesetz über die Schulaufsicht zulässig.
 Zu Ihrer Frage 2 antworte ich wie folgt: Es wurdenkeine Daten von Schülerinnen und Schülern an dasStaatliche Berufsbildende Schulzentrum Jena-Göschwitz zum Zwecke der Anmeldung weitergelei-tet. Eine derartige Weiterleitung würde gegen diegeltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungenverstoßen. Die Nutzung von Schülerdaten durch dieSchulaufsicht ist allerdings gemäß § 57 ThüringerSchulgesetz nur zur Erfüllung der der Schulaufsichtzugewiesenen Aufgaben zulässig. Diese Voraus-setzung wäre im vorliegenden Sachverhalt nicht er-füllt, da die Anmeldung von Schülern an eine be-rufsbildende Schule keine Aufgabe der Schulauf-sicht ist. Zur Sicherstellung der Erhaltung der gel-tenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen anstaatlichen Schulen verfügt jeder Schulamtsbereichüber einen Datenschutzbeauftragten gemäß § 10 aThüringer Datenschutzgesetz. Zur datenschutz-rechtlichen Qualifizierung der Schulen ist das The-ma Datenschutz als separates Modul im Kurs Me-dienkunde des Thüringer Instituts für Lehrerbildung,Lehrplanentwicklung und Medien - kurz ThILLM -verankert. Teilnehmer sind nicht nur Schulleiterin-nen und Schulleiter, sondern alle interessiertenLehrerinnen und Lehrer. Das Fortbildungsmodul
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wird per Kooperationsvereinbarung mit dem Lan-desbeauftragten für Datenschutz durchgeführt. Bis-her wurden ca. 650 Lehrerinnen und Lehrer qualifi-ziert. Ab diesem Schuljahr wird die Fortbildungsver-anstaltung für ca. 300 Lehrkräfte pro Schuljahr an-geboten.
 Ihre Frage 3 möchte ich wie folgt beantworten: EineKlassenbildung in Wahlschulformen kann nur beiErreichen der Mindestschülerzahl gemäß Verwal-tungsvorschrift zur Organisation des Schuljah-res 2010/2011 erfolgen. Aufgrund der Unterfre-quentierung der Klasse BFS 1/2 im Berufsfeld Er-nährung/Hauswirtschaft wurde die Klasse aufgelöstund alternativ andere Schulstandorte vorgeschla-gen.
 Zu Frage 4: Eine Anmeldung der Schüler am Staat-lichen Berufsbildenden Schulzentrum Jena-Göschwitz ist weder durch die Schulleitung derSchule im Schulteil Pößneck noch durch das Thü-ringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft undKultur erfolgt.
 Vizepräsidentin Hitzing:
 Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Es gibt eineNachfrage.
 Prof. Dr. Merten, Staatssekretär:
 Sehr gern, Frau Präsidentin.
 Abgeordnete Rothe-Beinlich, BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN:
 Sehr geehrter Herr Staatssekretär, wenn ich IhreAntworten zusammenfasse, gehe ich dann richtig inder Annahme, dass Sie sagen, der Vorfall hätte sonicht stattgefunden, wie ich ihn geschildert bekom-men habe und auch nachgefragt habe?
 Prof. Dr. Merten, Staatssekretär:
 So wie ich Ihre Interpretation und Vorstellung desZeitungsberichts gehört habe, deckt sich das in derTat nicht mit dem, wie wir den Fall eruiert habenund wie er sich bei uns darstellt.
 Vizepräsidentin Hitzing:
 Vielen Dank. Ich sehe keine weiteren Nachfragen.Herzlichen Dank.
 Prof. Dr. Merten, Staatssekretär:
 Gern, Frau Präsidentin.
 Vizepräsidentin Hitzing:
 Wir kommen zu Frage 8. Fragesteller ist der HerrAbgeordnete Huster von der Fraktion DIE LINKE,antworten wird für die Landesregierung, das Minis-
 terium für Bau, Landesentwicklung und Verkehr.Die Frage hat die Drucksachennummer 5/1439. Bit-te, Herr Abgeordneter.
 Abgeordneter Huster, DIE LINKE:
 Auswirkungen des Wegfalls des Heizkostenzu-schusses im Wohngeldbezug
 Das vom Bundeskabinett beschlossene „Sparpa-ket“ sieht unter anderem auch die Streichung deserst mit der Wohngeldnovelle 2009 eingeführtenHeizkostenzuschusses vor. Dies geht zulasten derBetroffenen. Darüber hinaus wird vom DeutschenMieterbund und den Kommunen befürchtet, dassder Wegfall mit Mehrkosten für die Kommunen ein-hergeht.
 Ich frage die Landesregierung:
 1. Wie viele Haushalte beziehen derzeit in Thürin-gen Wohngeld und wie hat sich diese Zahl im Ver-gleich zur Anzahl der Wohngeldempfänger vor In-krafttreten der Novelle 2009 mit welcher Auswir-kung für den Landeshaushalt verändert?
 2. Wie viele Haushalte und Personen in Thüringensind voraussichtlich in welcher durchschnittlichenHöhe vom Wegfall des Heizkostenzuschusses be-troffen?
 3. Welche Konsequenzen ergeben sich aus Sichtder Landesregierung im Zuge des Wegfalls für dieBetroffenen, die Thüringer Kommunen sowie denLandeshaushalt und wie begründet die Landesre-gierung ihre Auffassung?
 Vizepräsidentin Hitzing:
 Staatssekretärin Frau Dr. Eich-Born, bitte.
 Dr. Eich-Born, Staatssekretärin:
 Hochverehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Da-men und Herren Abgeordnete, die Mündliche Anfra-ge des Abgeordneten Huster beantworte ich für dieThüringer Landesregierung wie folgt:
 Zu Frage 1: Zum 31. August 2010 bezogen45.200 Haushalte in Thüringen Wohngeld. Zum31. Dezember 2008 bezogen 31.194 ThüringerHaushalte Wohngeld. Das ist eine Erhöhung um14.006 bzw. um rund 45 Prozent. Die Wohngeld-ausgaben für Thüringen stiegen von 28,1 Mio. € imJahr 2008 um 35,8 Mio. € auf 64 Mio. € imJahr 2009. Davon entfallen 50 Prozent auf denFreistaat Thüringen, die andere Hälfte trägt derBund; also das wäre ein Landesanteil von32 Mio. €.
 Zu Frage 2: Alle Haushalte, die Wohngeld bezie-hen, sind vom Wegfall der Heizkostenkomponentebetroffen - mit Stand zum 31.08.2010 45.200 Haus-halte. Mit dem Wegfall der Heizkostenkomponente
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würde sich die durchschnittliche Höhe des Wohn-geldes von rund 115 € auf rund 100 € reduzieren.
 Zu Frage 3: Durch die beabsichtigte Kürzung würdeden Wohngeldhaushalten ein geringerer Betrag zurwirtschaftlichen Sicherung von angemessenem undfamiliengerechtem Wohnraum zur Verfügung ste-hen. Bezogen auf Thüringen würde die Streichungder Heizkostenkomponente nach derzeitigem Standab 2011 eine Ausgabenminderung beim Wohngeldum ca. 15 Prozent bewirken. Mit dem Wegfall desHeizkostenzuschusses würde ein nicht ausreichendgenau ermittelbarer Teil der Haushalte, die durchdie Leistungskürzungen keinen Wohngeldanspruchmehr haben, künftig Arbeitslosengeld II bzw. Sozi-algesetzbuch-XII-Leistungen beziehen. Dadurchwürden sich nicht hinreichend genau quantifizierba-re Mehrbelastungen für die kommunalen Haushalteergeben. Die Streichung der Heizkostenkomponen-te ist ein Element des von der Bundesregierung be-schlossenen Entwurfs des Haushaltsbegleitge-setzes 2011, den der Bundesrat voraussichtlich am15.10.2010 beraten wird. Die politische Willensbil-dung innerhalb der Thüringer Landesregierung hier-zu ist noch nicht abgeschlossen.
 Vizepräsidentin Hitzing:
 Vielen Dank. Ich sehe keine Nachfragen. Dannkommen wir zur nächsten Mündlichen Anfrage, esist die des Abgeordneten Barth in Drucksache 5/1440. Es antwortet für die Landesregierung das Mi-nisterium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt undNaturschutz.
 Abgeordneter Barth, FDP:
 Vielen Dank, verehrte Frau Präsidentin.
 Förderung des Breitbandnetzausbaus im ländlichenRaum
 In der Regierungserklärung vom 19. November2009 hat die Ministerpräsidentin erklärt: „Der Ent-wicklung des ländlichen Raums dient auch dieBreitbandinitiative Thüringen. Die Bedeutung vonschnellen Internetanschlüssen für unsere Gesell-schaft ist unstrittig. Das Internet ist eine Bereiche-rung, es ist inzwischen Notwendigkeit etwa in denBereichen Unternehmensansiedlungen, Arbeitssu-che, Kommunikation und Freizeitgestaltung. Mit derBreitbandinitiative Thüringen setzen wir uns dasZiel, jede unserer Kommunen bis zum Jahr 2012 anBreitbandtechnik anzuschließen.“
 Ich frage die Landesregierung:
 1. Wie viele Mittel sind in 2010 aus der Gemein-schaftsaufgabe für den Ausbau der ländlichenBreitbandversorgung bewilligt worden?
 2. Wie vielen Gemeinden, deren Antrag formell för-derfähig ist, konnten in 2010 keine Fördermittel zurVerfügung gestellt werden und wie hoch ist die tat-
 sächliche Differenz zwischen den beantragten undformell förderfähig und den tatsächlich ausgezahl-ten Mitteln?
 3. Aus welchem Grund müssen die Maßnahmenzum Breitbandnetzausbau nach den Vorgaben desThüringer Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit undTechnologie, die auf der Homepage des Breitband-kompetenzzentrums aufgeführt werden, bereitszum 31. Oktober 2010 abgeschlossen sein?
 4. Jetzt kommt das Wort nicht noch einmal. Wie sollmit Ausbaumaßnahmen umgegangen werden, beidenen bereits absehbar ist, dass sie nicht wie ge-fordert bis zum 31. Oktober 2010 abgeschlossenwerden können?
 Vizepräsidentin Hitzing:
 Das Wort hat Staatssekretär Richwien.
 Richwien, Staatssekretär:
 Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehr-ten Damen und Herren Abgeordneten, ich beant-worte die Mündliche Anfrage des Herrn Abgeordne-ten Barth für die Landesregierung wie folgt:
 Zu Frage 1: Im Jahr 2010 stehen unserem Haus ca.2,5 Mio. € an Fördermitteln zur Breitbandversor-gung ländlicher Räume aus der „Gemeinschaftsauf-gabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Kü-stenschutzes“ zur Verfügung. Diese Mittel sind voll-ständig belegt.
 Zu Frage 2: Zum 03.09.2010 - ich betone extra zum03.09. - lagen 52 formell förderfähige Anträge miteinem Fördermittelbedarf von ca. 2,3 Mio. € vor, fürdie seitens unseres Hauses keine Mittel mehr zurVerfügung stehen. Aufgrund laufender Antragstel-lung ist mit weiteren Anträgen zu rechnen.
 Zu Frage 3: Zur Förderung der Breitbandversor-gung im ländlichen Raum 2010 standen zum Zeit-punkt der Bewilligung ausschließlich Haushaltsmit-tel zur Abrechnung 2010 zur Verfügung. Vorausset-zung für die Auszahlung von Fördermitteln zurBreitbandversorgung im ländlichen Raum ist dieVorlage und Prüfung eines Verwendungsnachwei-ses. Dabei ist neben der förmlichen Prüfung durchdie Bewilligungsbehörde auch die technische Prü-fung durch das Thüringer Ministerium für Wirt-schaft, Arbeit und Technologie erforderlich. Dies al-les muss vor Kassenschluss noch im Jahr 2010 ge-währleistet werden.
 Zu Frage 4: Die Bewilligungszeiträume für Ausbau-maßnahmen, bei denen jetzt absehbar ist, dassdiese aufgrund langer Ausführungszeiten der Tele-kommunikationsunternehmen nicht wie gefordertbis zum 31.10.2010 abgeschlossen werden kön-nen, werden unter Berücksichtigung der tatsächli-chen Ausführungszeiträume dann in das Jahr 2011verlängert.
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Vizepräsidentin Hitzing:
 Es gibt eine Nachfrage des Fragestellers.
 Abgeordneter Barth, FDP:
 Zu dem letzten Punkt, weil das für die Antragstellerdurchaus nicht uninteressant ist: Wird das den An-tragstellern regelmäßig mitgeteilt oder erfahren diedas nur auf Nachfrage?
 Richwien, Staatssekretär:
 Nein, wir teilen Ihnen das mit. Ich hatte gerade ausdiesem Haus einen Abgeordneten, der in der glei-chen Weise die Anfrage gestellt hat. Da lag mir dasSchreiben auch vor, dass der entsprechende Refe-ratsleiter dann auf die Gemeinden zugegangen ist.Sie bekommen es mitgeteilt.
 Vizepräsidentin Hitzing:
 Ich habe jetzt eine Nachfrage aus der Fraktion DIELINKE. Ich frage einmal nach, weil ich es ganz ein-fach von hier aus so nicht orten konnte. Die ersteFrage - Frau Dr. Kaschuba, bitte. Die zweite Fragestellt dann Herr Blechschmidt. Bitte.
 Abgeordnete Dr. Kaschuba, DIE LINKE:
 Herr Staatssekretär, Sie haben gesagt, dass dieMittel belegt sind. Wir hatten die Diskussion hier imHaus mehrfach. Meine Frage geht dahin: Ist bei derMittelvergabe auch die Situation eingemeindeterOrtschaften berücksichtigt worden, die eigentlichzum ländlichen Raum gehören, aber jetzt von Städ-ten eingemeindet wurden? Sie wohnen ja glückli-cherweise in Zöllnitz, Sie betrifft das nicht. So weithat unser Arm nicht gereicht. Meine Frage ist: Sinddiese Ortschaften auch bei der Mittelvergabe be-rücksichtigt worden? Es war ja schon immer einProblem.
 Richwien, Staatssekretär:
 Wir versuchen, den Orten gerecht zu werden unddas auch zu berücksichtigen. Dass Sie Zöllnitznicht bekommen haben, kränkt mich sehr, aber wirsind eigentlich ganz zufrieden. Zur zweiten Frage.
 Abgeordneter Blechschmidt, DIE LINKE:
 Danke. Ich unterstelle, dass mit der Summe2,5 Mio. € auch die Überschüsse oder die Überhän-ge aus dem Jahr 2009 mit verarbeitet worden sind.Meine Frage lautet: Kann mit dem jetzigen Stand,den Sie beschrieben haben, ein prozentualer Über-blick über das Land Thüringen gegeben werden,wie der entsprechende Sachstand ist, und was ge-schieht mit den Anträgen, die nicht bewilligt wordensind 2010?
 Richwien, Staatssekretär:
 Das habe ich in der letzten Frage versucht zu be-antworten. Wir haben gesagt, alle die, die in dieBauphase 2010 nicht einsteigen können, die wer-den wir in das Jahr 2011 rüberleiten, das heißt, diehaben einen rechtskräftigen Zuwendungsbescheid,können die Maßnahme in 2010 nicht durchführen,können sie dann aber in 2011 durchführen.
 Die nicht Bewilligten - das hat was mit dem Haus-halt zu tun. Wir haben versucht, in unserem Hausschon Umschichtungen vorzunehmen, damit so vie-le Antragsteller wie nur möglich bedient werdenkönnen. Danach müssen wir im Haushaltsjahr 2011schauen, wie das ist. Prozentual verstehe ich dahingehend, wie viele Gemeinden sich in Thüringen -die Anträge laufen bei uns ständig ein, wir wissenauch, woher die einzelnen Anträge kommen. Wirwissen natürlich auch, wie viel Geld wir zur Verfü-gung haben. Das habe ich klar und deutlich beant-wortet. Das Geld - die 2,5 Mio. € - sind ausgebucht.Jetzt versuchen wir durch Umschichtungen noch ei-nigen Kommunen zu helfen. Dann müssen wir 2011schauen.
 Vizepräsidentin Hitzing:
 Die Fragen sind jetzt tatsächlich erschöpft. Danke.
 (Zwischenruf Abg. Blechschmidt, DIE LINKE:Und die nicht bewilligten Anträge? Sind dieÜberhänge 2009 drin?)
 Das würde ich Sie dann bitten, an einer anderenStelle zu machen. Danke.
 Wir kommen zur letzten Mündlichen Anfrage derheutigen Fragestunde. Diese Frage wird gestelltvon der Frau Abgeordneten Dr. Klaubert aus derFraktion DIE LINKE in Drucksache 5/1441. Es ant-wortet für die Landesregierung das Ministerium fürBildung, Wissenschaft und Kultur.
 Abgeordnete Dr. Klaubert, DIE LINKE:
 Ist-Zahlen Haushalt 2010 im Bereich des Ministeri-ums für Bildung, Wissenschaft und Kultur
 Auch wenn die Ist-Zahlen des Haushalts 2010 zum1. Juli 2010 möglicherweise ein verzerrtes Bild ab-geben, so sind doch einige Punkte im Bereich desMinisteriums für Bildung, Wissenschaft und Kulturbereits jetzt meines Erachtens nicht nachvollzieh-bar und bedürfen einer Klärung.
 Obwohl laut Haushaltsplan keine Einnahme ausdem Verkauf von Kunstgegenständen eingeplantwar, sind zum 1. Juli 2010 bereits 1 Mio. € in die-sem Bereich eingenommen worden. Andererseitswaren für die Bezüge des Ministers 130.000 € inden Haushalt eingestellt und nach Ablauf eines hal-ben Jahres ist diese Summe mit aktuell143.475,82 € bereits überschritten. Im Haushalts-
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und Finanzausschuss konnte bzw. wollte der Ver-treter des Ministeriums dazu keine Auskunft geben.
 Ich frage die Landesregierung:
 1. Durch den Verkauf welches bzw. welcher Kunst-gegenstände wurde die Einnahme in Höhe von1 Mio. € erzielt?
 2. Plant die Landesregierung den Verkauf weitererKunstgegenstände?
 3. Wie sind die Mehrkosten im Bereich „Bezüge desMinisters“ zu erklären?
 4. Rechnet die Landesregierung mit weiteren Mehr-kosten unter diesem Titel im 2. Halbjahr?
 Vizepräsidentin Hitzing:
 Herr Staatssekretär Merten, bitte.
 Prof. Dr. Merten, Staatssekretär:
 Werte Frau Präsidentin, meine Damen und HerrenAbgeordneten, namens der Landesregierung be-antworte ich die Mündliche Anfrage der Abgeordne-ten Dr. Klaubert wie folgt:
 Zu Ihrer Frage 1: Es handelt sich dabei um die er-ste Teilfinanzierung für das Bild „Madonna mit demheiligen Bruno“ von Jusepe de Ribera.
 Zu Frage 2: Nein.
 Zu Frage 3: In den im Jahr 2010 bisher verausgab-ten Mitteln sind Bezüge des Ministers auch für dieMonate November und Dezember 2009 sowie dasÜbergangsgeld nach § 10 Thüringer Ministergesetzfür den früheren Minister Bernward Müller enthal-ten. Das Übergangsgeld wurde jedoch im Septem-ber 2010 umgebucht und wird nunmehr aus demEinzelplan 17 gezahlt.
 Zu Frage 4: Nein. Eine ganz kurze Nachbemerkungin Bezug auf Ihren Hinweis auf den Haushalts- undFinanzausschuss: Unsere Mitarbeiter sind immerauskunftsbereit und -willig, aber bei mehreren Tau-send Einzelpositionen bitte ich um Nachsicht, dasssie nicht immer vollständig präsent sind.
 Vizepräsidentin Hitzing:
 Es gibt eine Nachfrage durch die Fragestellerin.
 Abgeordnete Dr. Klaubert, DIE LINKE:
 Ja. Sie haben auf die Frage 1 geantwortet, das seidie Teilfinanzierung des genannten Bildes. Es istoffensichtlich, wenn der Haushaltstitel auf null ge-stellt worden ist, ist dieser Verkauf nicht geplantworden. Wie viele Teile bringen denn dann nochwelche Einnahmen und gibt es weitere Kunstge-genstände, die verkauft werden sollen?
 Prof. Dr. Merten, Staatssekretär:
 Wie die weiteren Finanzierungen bzw. Einnahmen-raten aussehen, kann ich Ihnen nicht sagen, würdeich Ihnen aber gern zukommen lassen.
 Und zur Frage der Veräußerung weiterer Kunstge-genstände habe ich die Frage 2 ordnungsgemäßbeantwortet, nein.
 Vizepräsidentin Hitzing:
 Vielen Dank. Es gibt einen weiteren Fragewunschaus dem Plenum. Herr Abgeordneter Kuschel, bitte.
 Abgeordneter Kuschel, DIE LINKE:
 Danke, Frau Präsidentin. Herr Staatssekretär, Siehatten darauf verwiesen, dass in der Haushaltsstel-le mit den Bezügen für den Minister auch die Bezü-ge für November und Dezember 2009 enthaltensind. Wie ist denn das möglich, dass im Rahmendes Haushaltsvollzugs 2010 Zahlungen aus demJahr 2009 mit verbucht werden? Das hat mit denHaushaltsgrundsätzen und der Wahrheit und Klar-heit sowie dem Jährlichkeitsprinzip nach meinerAnsicht wenig zu tun oder gar nichts.
 Prof. Dr. Merten, Staatssekretär:
 Ich bitte um Nachsicht, dass ich die konkreten bu-chungstechnischen Vorgänge nicht unmittelbar inAugenschein genommen habe, aber ich werde Ih-rer Frage sehr gern nachgehen und Ihnen dann ei-ne entsprechende Antwort zukommen lassen.
 Vizepräsidentin Hitzing:
 Ich habe eine zweite Nachfrage von der Frau Abge-ordneten Renner.
 Abgeordnete Renner, DIE LINKE:
 Danke, Frau Präsidentin. Herr Staatssekretär, Siesprachen von einem Bild, den Künstlernamen habeich mir nicht so schnell notieren können, das veräu-ßert wurde. In welchem Rahmen ist es veräußertworden - in einer Auktion, ist das öffentlich bekanntgegeben worden? Das wäre meine Frage.
 Prof. Dr. Merten, Staatssekretär:
 Werte Frau Abgeordnete, der Maler heißt Jusepede Ribera, ich bitte um Nachsicht, aber ich kenneihn auch nicht, auch nicht persönlich.
 (Heiterkeit DIE LINKE)
 Die Frage der Veräußerungsmodalitäten werde ichauch gern noch einmal nachhalten und Ihnen dannzukommen lassen, denn da müsste ich jetzt hier imTrüben fischen und das tue ich sehr ungern.
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(Zwischenruf Abg. Dr. Klaubert, DIE LINKE:Bekommen wir die Nachlieferungen alle?)
 Werte Frau Abgeordnete, selbstverständlich be-kommen Sie die Antworten alle. Wir wollen Sie alleauf den gleichen Kenntnisstand bringen, unserHaus ist geradezu berüchtigt dafür, dass wir dasimmer wieder und sehr gern machen.
 (Heiterkeit DIE LINKE)
 Vizepräsidentin Hitzing:
 Das ist ein wunderbares Schlusswort. Damit schlie-ße ich diesen Punkt. Herzlichen Dank, HerrProf. Merten. Ich schließe an dieser Stelle den Ta-gesordnungspunkt, weise Sie noch darauf hin, dassvom heutigen Tag an innerhalb von drei Wochendie verbleibenden Mündlichen Anfragen bis zurNummer 16 durch die Landesregierung schriftlichbeantwortet werden. Das beruft sich auf den § 91Abs. 2 Satz 4 der Geschäftsordnung.
 Wir kommen jetzt entsprechend der Vereinbarungzur Tagesordnung zum Tagesordnungspunkt 8
 Landtagsbeschlüsse auf Kli-maschutz ausrichtenAntrag der Fraktion BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN- Drucksache 5/333 -dazu: Beschlussempfehlung des
 Ausschusses für Landwirt-schaft, Forsten, Umweltund Naturschutz- Drucksache 5/1365 -
 dazu: Änderungsantrag der Frak-tion BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN- Drucksache 5/1461 -
 Das Wort hat Abgeordneter Dr. Augsten aus demAusschuss für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt undNaturschutz zur Berichterstattung. Bitte, HerrDr. Augsten.
 Abgeordneter Dr. Augsten, BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN:
 Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Be-richt zum Antrag „Landtagsbeschlüsse auf Klima-schutz ausrichten“ in Drucksache 5/333. Am 29. Ja-nuar 2010 hat die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-NEN den Antrag „Landtagsbeschlüsse auf Klima-schutz ausrichten“ in das Plenum eingebracht.Durch Beschluss des Landtags vom 29. Januar2010 wurde der Antrag federführend an den Aus-schuss für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Na-turschutz und mitberatend an den Ausschuss fürWirtschaft, Technologie und Arbeit überwiesen. DerAusschuss für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt undNaturschutz hat den Antrag in seiner 5. Sitzung am
 19. Februar, in seiner 8. Sitzung am 23. April und inseiner 9. Sitzung am 21. Mai beraten. Dabei wur-den Änderungen vorgenommen. Der federführendeAusschuss empfiehlt einstimmig, den Antrag in derFassung der Beschlussempfehlung in Drucksa-che 5/1635 anzunehmen.
 Der Ausschuss für Wirtschaft, Technologie und Ar-beit hat den Antrag in seiner 9. Sitzung am 8. Juniund in seiner 10. Sitzung am 10. August beraten.Auch der Ausschuss für Wirtschaft, Technologieund Arbeit empfiehlt mehrheitlich bei 2 Gegenstim-men, den Antrag in der vom federführenden Aus-schuss vorgeschlagenen Fassung unverändert an-zunehmen.
 Der Antrag, der heute zur Abstimmung steht, stellteine Neufassung dar. Dabei war es dem federfüh-renden Ausschuss wichtig, ein gemeinsames Vo-tum abzugeben. Wesentliche Inhalte aus den Aus-schussberatungen lege ich Ihnen im Folgendendar:
 Außer Punkt 1 haben alle Absätze in großen Teileneine Änderung erfahren. Das ursprüngliche Ziel desAntrags, ein Klimaschutzgesetz mit verbindlichenZielen für Thüringen vorzulegen (betrifft den Ab-satz 2 und 4 des Ursprungsantrags sowie den ers-ten Satz im Absatz 3 a) hat in der Neufassung kei-ne Berücksichtigung gefunden, da dies keine Mehr-heit in den Ausschüssen gefunden hat. Besondershervorzuheben ist bei der Neufassung die Einfüh-rung des Basisjahres 1995 für die interne strategi-sche Diskussion in Thüringen. Das Bezugs-jahr 1990 für alle anderen Auswertungen und Sta-tistiken vor allem im internationalen und nationalenMaßstab bleibt davon unberührt. Vielen Dank.
 Vizepräsidentin Hitzing:
 Vielen Dank, Herr Dr. Augsten. Ich eröffne jetzt dieAussprache. Als Erster hat das Wort Herr Abgeord-neter Primas von der CDU-Fraktion.
 Abgeordneter Primas, CDU:
 Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen undHerren, Klimaschutz ist ein Menschheitsinteresse,dem sich keiner entziehen kann. Es ist unabding-bar, den Klimawandel und die globale Erwärmungzu begrenzen und den globalen Temperaturanstiegunter 2 °C zu halten. Jeder muss dazu seinen Bei-trag leisten. Auch muss jeder bedauern, der es mitdem Klimaschutz ernst meint, dass sich die Staa-tengemeinschaft beim Kopenhagener Gipfel nichtauf verbindliche Klimaschutzziele festgelegt hat.Die Bundesrepublik ist mit ihrem Angebot in Kopen-hagen, ihr Ziel im Rahmen einer anspruchsvollenEntscheidung zu erhöhen, vorangegangen, ohneauf andere zu warten.
 Meine Damen und Herren, auch wir in Thüringenwollen unseren Beitrag zum Klimaschutz leisten, al-
 Thüringer Landtag - 5. Wahlperiode - 30. Sitzung - 09.09.2010 2503
 (Staatssekretär Prof. Dr. Merten)
 http://www.parldok.thueringen.de/parldok/tcl/PDDocView.tcl?mode=get&LP=5&DokNum=333&DokArt=Drs
 http://www.parldok.thueringen.de/parldok/tcl/PDDocView.tcl?mode=get&LP=5&DokNum=1365&DokArt=Drs
 http://www.parldok.thueringen.de/parldok/tcl/PDDocView.tcl?mode=get&LP=5&DokNum=1461&DokArt=Drs

Page 84
						

lerdings ohne die Größe unseres Landes zu ver-gessen. Wir haben uns daher mit dem Antrag derFraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowohl imUmweltausschuss als auch im Wirtschaftsaus-schuss beschäftigt. Am Ende einer intensiven Dis-kussion konnten wir uns fraktionsübergreifend aufeine Fassung des Antrags verständigen, die der ak-tuellen Situation und den Möglichkeiten der Ein-flussnahme unseres Landes gerecht wird.
 Meine Damen und Herren, mit der vorliegendenFassung des Beschlusses haben sich Umweltpoli-tiker und auch Wirtschaftspolitiker einer stärkerenBerücksichtigung des Klimaschutzes verschrieben.Neben einer Reihe von Klimaschutzaspekten ha-ben wir uns darauf verständigt, dass künftig einweiteres Referenzjahr - Herr Augsten hat das aus-geführt -, nämlich das Jahr 1995, beim Vergleichder CO2-Emission herangezogen wird, wenn es ge-lingt, dass auch andere Länder - zumindest aber al-le neuen Bundesländer - ihre Statistiken auf diesesReferenzjahr ausrichten. Es wird sich zeigen, dassThüringen - wenn es alle tun - auch ohne die CO2-Minderung durch den Zusammenbruch der Indu-strie und die Umstellung der Heizsysteme gut vor-angekommen ist. Da bin ich mir eigentlich sicher.Thüringer ist mit seinen Klima- und Anpassungs-programmen sowie der Energie- und Klimastrate-gie 215 bereits auf dem richtigen Weg. Wir wollen,dass diese Programme in der laufenden Legislatur-periode fortgeschrieben werden und die Grundla-gen für die ambitionierten energie- und klima-schutzpolitischen Zielsetzungen sowie die Ver-pflichtung bei einer Minderung klimaschädlicherTreibhausgasemissionen bilden. Unsere Aufgabeist es auch, meine Damen und Herren, die Thürin-ger mitzunehmen bei der Umsetzung der aufge-stellten Programme. Im Bewusstsein der Menschenmuss verankert werden, was jeder Einzelne dazubeitragen kann. Mit dem Antrag setzen wir ein Zei-chen, denke ich, in die richtige Richtung.
 Ich danke den Kollegen der GRÜNEN für die Ideezu dem Antrag und allen anderen beteiligten Kolle-gen für die Beiträge dazu, dass dieser Antrag nunin einer umsetzbaren Form und Fassung Ihnen vor-liegt. Sie haben sicherlich Verständnis dafür, dassich im Gegensatz zu den Bündnisgrünen die ener-gie- und klimaschutzpolitischen Konzepte der Bun-desrepublik auch weiterhin für unterstützenswerthalte. Ich verstehe den Ärger, aber es ist doch nurfür das Schaufenster, meine Damen und Herren. Inunserem Text steht: Wir unterstützen die energie-und klimaschutzpolitischen Zielstellungen der Bun-desrepublik Deutschland, und zwar im Hinblick aufdie Reduktion der Treibhausgasemissionen und fürden Klimaschutz. Die Zielsetzungen sind klar be-nannt: Begrenzung der Erderwärmung auf maximal2 °C, Emissionsminderung um 40 Prozent bis 2020usw. Was ist daran falsch? Im Antrag ist keine Re-de vom Energiekonzept des Bundes, an dem Sie
 Ihre Kritik aufhängen. Schauen Sie sich den Wort-laut der Ziffer 5 und den Gesamtzusammenhangdoch bitte noch einmal an. Wir haben wirklich langegemeinsam gebraucht, eine gute Fassung des An-trags zu erreichen, und brauchen nun keinenSchnellschuss, indem wir wieder einige Teile zerre-den und zurücknehmen. Sie haben gestern Ihre Po-sition zu den Atomkraftwerken ausreichend deutlichgemacht. Wiederholen Sie meinetwegen nachherim Punkt 17 das alles noch einmal, aber in diesemAntrag sollte diese Ideologie eigentlich außen vorbleiben und es sollte nichts verloren gehen.
 Meine Damen und Herren, ich bitte Sie um Zustim-mung zu dem vorliegenden Antrag. Dem Ände-rungsantrag, der uns vorliegt, können wir nicht zu-stimmen. Danke schön.
 (Beifall CDU, SPD, FDP)
 Vizepräsidentin Hitzing:
 Danke, Herr Abgeordneter Primas. Es hat jetzt dasWort die Abgeordnete Wolf von der Fraktion DIELINKE.
 Abgeordnete Wolf, DIE LINKE:
 Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, gegendiesen Antrag kann man nicht sein, das ist ganzklar. Das wurde sogar schon von der CDU ausge-führt. Ich will aber der Versuchung widerstehen, andieser Stelle eine große Klimadebatte zu führen.Das ist im Moment nicht notwendig. Ich glaube, wirsind uns da relativ einig. Es ist klar, dass der Antrag- und wer drüberliest, der sieht das auch noch mal -aus dem Schock heraus entstanden war, den wiralle empfunden haben, als Kopenhagen so kläglichgescheitert war. Das ist auch gut so. Es war auchgut, dass der Antrag so entstanden ist. Es war auchgut, dass damit natürlich auch innerhalb des Land-tags doch eine Betroffenheit war, die möglicherwei-se zu einer Einigkeit geführt hat - ich will nicht imKaffeesatz lesen -, die ich sonst so wahrscheinlichnicht erwartet hätte.
 Ich unterstelle allen Fraktionen und das ausdrück-lich an dieser Stelle - da mag man mir Naivität un-terstellen -, dass wir uns hier gemeinsam engagie-ren für den Klimaschutz, gemeinsam engagieren füreine lebenswerte Zukunft und gemeinsam engagie-ren dafür, dass wir gerade auf dem Gebiet des Kli-maschutzes ein kräftiges Stück auch mit ThüringerHilfe vorankommen.
 Ich gestehe, der Antrag, das sind vor allem Lippen-bekenntnisse. Es stellt sich die Frage: Ist das nö-tig? Ich glaube, es ist nötig, dass man auch schein-bar Selbstverständliches noch einmal miteinanderberedet und beschließt und sich eben an der Stelleauch dazu verständigt und das als Gemeinsamkeitdes Landtags auch noch einmal feststellt.
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Ich begreife den Antrag als klima- und umweltpoliti-schen Grundkonsens in diesem Haus. Der Knack-punkt, der für mich darin steckt, ist die Frage: Wasfolgt daraus? Was folgt aus diesem Antrag, wasfolgt aus diesem Lippenbekenntnis des Landtags?Also die Frage ist: Wie hältst du es mit der regene-rativen und erneuerbaren Energie? Ich will nur vor-sichtig das Schlagwort „Windenergie“ in den Raumwerfen, ohne die Debatte hier an dieser Stelle wie-der aufmachen zu wollen. Die Frage ist: Wie hältstdu es mit der Verkehrspolitik? Wie halten wir es mitder Frage Tempolimit? Wie halten wir es mit derFrage Schiene vor Straße? Wie halten wir es mitder ÖPNV-Forderung? Das sind alles Fragen, diewir in diesem Zusammenhang debattieren müssenund in dem Zusammenhang auch noch einmal mit-einander aufmachen müssen, bis hin zu den Fra-gen der Unterstützung der Naturschutzprojekteoder auch die Finanzierung des Nationalparks Hai-nich. Da sind wir dann bei der konkreten Politik, dieaus diesem Antrag folgen muss. Es ließe sich hierbeliebig fortführen.
 Ein spannender Punkt ist für mich, dass die regie-rungstragenden Fraktionen, und das will ich aus-drücklich loben, wirklich auch gut mit an dem An-trag zusammengearbeitet haben, so dass wirklichauch in den Ausschuss Bewegung kam und wir ge-meinsam um den besten Weg gerungen haben.Manchmal ist es auch notwendig, dass die Reflexevonseiten der Regierung aufgegeben werden, allesabzulehnen, was von der Oppositionsseite kommt.Ich möchte hier an der Stelle nur noch einmal - fürmich erstaunlich - feststellen, dass ich am Wochen-ende sehr erfreut war, ein bisschen gefrustet, abertrotz allem erfreut, als ich gelesen habe, dass Mini-ster Carius jetzt die landeseigenen Dächer mit So-laranlagen versehen möchte. Das ist eine Forde-rung, die die Fraktion DIE LINKE und davor auchschon die PDS vor vielen Jahren aufgemacht hat.Also manchmal höhlt steter Tropfen den Stein.
 Ich möchte ausdrücklich dafür werben, dass derAntrag, den wir heute hier scheinbar in großer Ei-nigkeit beschließen werden, kein Papiertiger bleibt.Er muss mit Leben gefüllt werden und dann will ichmir an dieser Stelle ausdrücklich auch mit dasRecht herausnehmen, dass wir ihn gemeinsam mitLeben füllen und hier diesen Konsens nicht verlie-ren lassen. Herzlichen Dank.
 (Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-NEN)
 Vizepräsidentin Hitzing:
 Vielen Dank, Frau Abgeordnete Wolf. Das Wort hatjetzt der Abgeordnete Weber von der SPD-Fraktion.
 Abgeordneter Weber, SPD:
 Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnenund Kollegen, der vorliegende Antrag von der Frak-tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat in beiden be-fassten Ausschüssen für gute und für konstruktiveDiskussionen in der Sache gesorgt. Wir sind erfreutüber die entsprechende Beschlussempfehlung derAusschüsse und ich denke in der Tat, der Landtagmuss in dieser wichtigen Frage Farbe bekennen.Wir bekennen uns mit diesem Antrag eindeutig zumZiel der Begrenzung der Erderwärmung auf maxi-mal 2 °C. Wir sind enttäuscht über das Ergebnisder Klimakonferenz in Kopenhagen und setzen un-sere Hoffnungen auf den UN-Klimagipfel Ende desJahres in Mexiko. In aller Deutlichkeit schließen wiruns der Zielstellung an, die Treibhausgasemissio-nen bis zum Jahr 2020 um 40 Prozent zu senken.
 Die Kollegin Wolf hat von Lippenbekenntnissen ge-sprochen. Es ist in der Tat so, dass das globaleZielstellungen sind. Es sind Zielstellungen, die wirnicht allein von Thüringen aus realisieren können,aber es sind auch Zielstellungen, die nur dann reali-sierbar sind, wenn alle politischen Entscheidungs-ebenen sich ganz deutlich zu diesen Zielen beken-nen, sie aufnehmen in das politische Handeln, ihreEntscheidungen, ihre Beschlüsse danach ausrich-ten. Deswegen ist es wichtig, dass auch diesesHaus sich diese Ziele setzt.
 Wir wollen aber auch von Thüringen aus ein deutli-ches Signal aussenden an andere Länder in derFrage des ehrlichen Umgangs mit den CO2-Emis-sionen und den CO2-Bilanzen. Wir bitten die Lan-desregierung im vorliegenden Antrag darum, aufBundesebene darauf hinzuwirken, dass zum inter-nationalen Bezugsjahr für CO2-Bilanzen, demJahr 1990, noch ein zusätzliches Bezugsjahr 1995eingeführt wird.
 Zum Hintergrund dieser Regelung: Thüringen emit-tierte im Jahr 1990 rund 28 Mio. Tonnen CO2, 1995waren es nur noch 13 Mio. Tonnen CO2. Das ist ei-ne Reduzierung um satte 52,9 Prozent. Die Ursa-chen liegen aber nicht darin, dass eine so vorbildli-che Politik der CO2-Reduzierung gemacht wurde,die Ursachen liegen bekannterweise woanders. Sieliegen darin, dass CO2-intensive Industriebranchenzusammengebrochen sind, dass private Haushalteihre Heizsysteme umgestellt haben nach der Wen-de und damit wurde dieses große Ziel oder diesergroße Einsparungseffekt erreicht. Wenn wir jetztweitere Bestrebungen zur CO2-Reduzierung aufden Weg bringen, dann werden die dadurch relati-viert, dass das Bezugsjahr 1990 vorhanden ist. Dasmuss man sich vor Augen führen. Geht man vomBezugsjahr 1990 aus, dann sind zwischen 1995und dem Jahr 2000 die CO2-Emissionen in Thürin-gen um lediglich 4,2 Prozent gesunken. Da könnteman sagen und die Intention hineinlegen, tatsäch-lich wäre es keine nennenswerte Reduzierung. Das
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stimmt aber nicht. Nimmt man nämlich das Bezugs-jahr 1995, dann sind es immerhin schon 9,8 Pro-zent, also mehr als das Doppelte. Bis zumJahr 2006 sind es dann sogar 17,3 Prozent. AufBasis des Jahres 2000 sind es immerhin noch fast7 Prozent. Nur zum Vergleich: In Sachsen sind dieCO2-Emissionen in dem gleichen Zeitraum um ca.14 Prozent angestiegen. Daran wird Folgendesdeutlich: Wenn wir für die neuen Bundesländereinen tatsächlichen Vergleich der relevanten CO2-Bilanzen haben wollen, dann brauchen wir auchrealistische Bezugsgrößen und das ist aus unsererSicht und auch aus Sicht der beiden damit befas-sten Ausschüsse das Jahr 1995.
 Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnenund Kollegen, die Landesregierung hat sich, unddas ist schon in mehreren Debatten deutlich gewor-den, sehr ambitionierte Ziele zur CO2-Einsparunggesetzt. Wir möchten, dass diese Ziele auch trans-parent gemacht werden, dass die Erfolge dieserZiele auch transparent sind. Dafür setzen wir unsein und dafür brauchen wir ein anderes Bezugsjahr.Wir bitten die Landesregierung darum, dies auf denWeg zu bringen, dass zusätzlich zum internationa-len Bezugsjahr 1990 auch das Jahr 1995 zumin-dest zum Vergleich der neuen Bundesländer her-eingezogen wird. Meine Fraktion wird dem Antragin der Drucksache 5/1365 zustimmen. Dankeschön.
 (Beifall SPD)
 Vizepräsidentin Hitzing:
 Vielen Dank, Herr Abgeordneter Weber. Es hat jetztdas Wort der Abgeordnete Herr Dr. Augsten ausder Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.
 Abgeordneter Dr. Augsten, BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN:
 Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich ha-be gedacht, jetzt kommt noch der zweite Teil derRede von Kollegen Weber, nämlich unser Ände-rungsantrag. Dazu hat er nichts gesagt, das hat si-cher Gründe. Ja, meine Damen und Herren, ichmöchte mich erst einmal dem Dank meiner Vorred-nerinnen und Vorredner anschließen. Ich als Ver-treter der Fraktion, die den Antrag eingebracht hat,bin natürlich besonders froh darüber, dass wir dasauf so einen guten Weg gebracht haben, dass wirgut diskutiert haben. Es wird auch keine Überra-schung sein, wenn wir einen sehr ambitioniertenAntrag einbringen, dann wissen wir natürlich, dassbei der Gemengelage hier im Haus nicht das übrigbleibt, was wir eingebracht haben, sondern dann istauch mit Schwund zu rechnen. Insofern finden wir,dass es nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, KolleginWolf, sondern das ist ein guter Kompromiss zwi-schen den Meinungen, die wir hier im Haus vertre-ten. Damit können wir leben. Um noch mal auf das
 Lippenbekenntnis zurückzukommen, Kollegin Wolf,darauf lässt sich aufbauen. Wenn man sich vor Au-gen führt, was in den letzten Monaten passiert ist,nicht nur die Katastrophe in Pakistan, sondern auchUnwetter hier in Deutschland, da kann man sichvorstellen, dass uns das Thema Klimaschutz quasiimmer beschäftigen wird.
 Meine Damen und Herren, jetzt komme ich zu dem,was mich eigentlich hier nach vorn treibt, nämlichunser Änderungsantrag. Nun habe ich gedacht,dass Herr Weber hier die Steilvorlage liefert, dennwenn wir diesen Antrag unmittelbar gestern nachunserer Aktuellen Stunde gehabt hätten, dann hätteuns die SPD mit ihren Beiträgen, nämlich genau mitihrem Beitrag und dem vom WirtschaftsministerMachnig, zu diesem Änderungsantrag geradezugetrieben. Denn selbstverständlich kann der Satz,der jetzt in dieser Abschlussdokumentation steht,nicht so stehen bleiben, gerade nach dem, was Siegestern zu Recht gesagt haben, ich betone das. Ichlese das noch einmal vor, falls es nicht allen gegen-wärtig ist. Unter Punkt 5 steht in der Fassung, diewir jetzt gern geändert hätten: „Der Landtag fordertdie Landesregierung auf“ - und jetzt kommt es - „dieambitionierten energie- und klimaschutzpolitischenZielsetzungen der Bundesrepublik Deutschland zuunterstützen.“ Und so weiter. Also, Herr Primas, esgibt dort einen ganz klaren Bezug zur energiepoliti-schen Zielsetzung. Man kann ja über Atomenergieund Kernkraftwerke unterschiedlicher Meinungsein, aber, Herr Primas, ich glaube, Wirtschaftsmi-nister Machnig, Herr Weber, viele andere habengestern ausdrücklich und deutlich darauf hingewie-sen, dass dieser Beschluss, der da gefasst wurdein Berlin, natürlich etwas ist, was unserer Industriein den Rücken fällt. Selbstverständlich wird damitder Ausbau der erneuerbaren Energien auch behin-dert. Insofern hat uns die SPD gestern ja geradereingetrieben in so einen Änderungsantrag. Wir ha-ben uns gestern auch gefreut über die Unterstüt-zung, die uns zuteil geworden ist. Also aus unsererSicht ein logischer Schluss, dass wir hier diesenSatz raushaben wollen. Wenn ich jetzt noch rechtsdes breiten Gangs bleiben darf, dann denke ich,dass die SPD gut beraten ist, auch wenn Herr We-ber jetzt keinen Bezug darauf genommen hat, dasssie konsequent zu dem steht, was sie gestern zuRecht kundgetan hat von hier vorn aus, und dasssie heute auch so abstimmen, wie sie das gesternletzten Endes auch kundgetan hat. Was die CDUangeht, Kollege Primas,
 (Zwischenruf Abg. Primas, CDU: Was ist dar-an falsch?)
 gerade wir beide, die wir so lange um die Biomas-se, um Bioenergie kämpfen hier in Thüringen, ichsage noch einmal, bei unterschiedlicher Bewertungder Atomenergie muss uns doch allen klar sein,dass das, was dort passiert ist, ein energiepoliti-scher Sündenfall aus meiner Sicht ist, dass das na-
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türlich ganz konkret gegen erneuerbare Energiengeht. Ich denke, dass der Aufschrei der Stadtwerke- die ja nicht alle von GRÜNEN und LINKEN domi-niert werden, da sitzen eine ganze Menge auchVertreter der CDU der FDP drin -, die Angst haben,dass nämlich genau ihr Strom nicht mehr einge-speist wird, wenn ein Mehr an Strom da ist, weil dieAtomkraftwerke nicht abgeschaltet werden könnenoder nicht runtergefahren werden können. DieserAufschrei ist sehr unverdächtig und insofern neh-men Sie das einfach mit. Hier geht es um Konkur-renz, hier geht es auch darum, was unsere Thürin-ger Unternehmen erwartet mit diesem Beschluss.
 Wenn ich noch weiter nach rechts zur FDP gehe:Nun habe ich nicht die Hoffnung, dass ich die FDPvon hier vorn aus überzeugen kann, ihre kernkraft-freundliche Politik aufzugeben. Aber meine Damenund Herren von der FDP, was man von Ihnen, glau-be ich, verlangen darf, das ist Konsequenz in derSache. Wenn Sie die Bundespolitik verteidigen, ge-rade das, was die Bundes-FDP dort macht - Kolle-ge Primas, ich führe das noch zu Ende mit derFDP, dann können Sie fragen -, ja wenn Ihnen dasdann angenehm ist. Was ich, glaube ich, von hiervorn einfordern kann, werte Kolleginnen und Kolle-gen von der FDP, das ist, dass Sie konsequenterhier im Haus handeln. Das geht bei Haushaltsbera-tungen los, wo Sie Anträge stellen, die dann letztenEndes nichts mit Ihren Sachanträgen zu tun haben.Das endet auch bei dem Thema Energiepolitik. Siemüssen sich einmal überlegen, was hier stattfindet.Sie verteidigen die Bundespolitik an dieser Stelleund konfrontieren uns - ich sage das ruhig mal sohart - im Juni hier im Plenum mit einem Antrag„Thüringen als Standort der erneuerbaren Energienstärken“. Meine Damen und Herren von der FDP,das passt nicht zusammen. Ich glaube, das istgestern gerade durch den Redebeitrag von HerrnMachnig deutlich geworden, dass dieser Beschlussin Berlin natürlich genau das Gegenteil zum Gegen-stand hat, nämlich unsere Branche hier in Thürin-gen zu schwächen. Deswegen hören Sie auf, sol-che Anträge zu stellen, die dann zur Bundespolitiküberhaupt nicht passen.
 Vizepräsidentin Hitzing:
 Herr Dr. Augsten, es gibt den Wunsch auf eineNachfrage. Lassen Sie die zu?
 Abgeordneter Dr. Augsten, BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN:
 Ja, selbstverständlich.
 Vizepräsidentin Hitzing:
 Herr Abgeordneter Primas, bitte.
 Abgeordneter Primas, CDU:
 Herr Dr. Augsten, können Sie mir bitte noch einmalerklären, was falsch ist an der Zielstellung der Bun-desrepublik Deutschland, die Begrenzung der Erd-wärme auf maximal 2 Grad und die Emissionsmin-derung um 40 Prozent bis 2020 zu erreichen? Wasist an dieser Zielstellung falsch, dass wir das jetzt inunserem gemeinsamen Antrag streichen müssen?
 Abgeordneter Dr. Augsten, BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN:
 Abgesehen davon, dass es auch Stimmen gibt, diemehr fordern, das wissen Sie, Umweltverbändeusw., das ist erst einmal ein Fakt, da kann manüber die Zahlen streiten. Kollege Primas, wir habenja nicht hineinformulieren wollen in unserem Ände-rungsantrag, dass die Bundesrepublik in diesemBereich eine schlechte Politik macht. Wir wolleneinfach, weil wir einen Kompromiss gesucht undbisher auch gefunden haben, einen Passus heraus-nehmen, ohne eine Bewertung neu zu machen. Ichhabe vorhin gerade gesagt, im energiepolitischenBereich ist die Entscheidung der Bundesregierungaus unserer Sicht eine Katastrophe. Sie könnensich sicher vorstellen und ich weiß, dass es auch inIhren Reihen Kollegen gibt, die gesagt haben, daskönnen die GRÜNEN nicht so stehen lassen.Selbstverständlich ist das so, also insofern nehmenwir keine Neubewertung dessen vor, was die Bun-desregierung an der Stelle macht, sondern wir sa-gen, lasst uns den Passus streichen, da stehtnichts Falsches drin und damit können wir alle ge-meinsam leben. Wie wir das dann im Einzelnen be-werten, darüber können wir uns noch austauschen.
 Vizepräsidentin Hitzing:
 Es gibt den Wunsch auf eine zweite Nachfrage.
 Abgeordneter Dr. Augsten, BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN:
 Ja.
 Abgeordneter Primas, CDU:
 Dr. Augsten, können Sie mir bitte sagen, wo in un-serem gemeinsamen Antrag die Rede von demEnergiekonzept des Bundes ist, dass wir es strei-chen müssen? Wir reden nur von den Zielen derBundesrepublik in unserem Antrag, nicht von demEnergiekonzept der Bundesregierung. Warum ma-chen Sie das? Warum streichen wir dieses hehreZiel, warum wollen Sie das streichen? Es ist docheigentlich das Ziel, was DIE GRÜNEN verfolgen,warum wollen Sie das aus dem Antrag herausstrei-chen?
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Abgeordneter Dr. Augsten, BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN:
 Also noch einmal: Das ist wahrscheinlich ein Lap-sus, der ist uns aber allen gemeinsam unterlaufen,deshalb steht „Bundesrepublik Deutschland“ - esmüsste stehen „Bundesregierung“. Beantwortet dasdie Frage? Wenn dort „Bundesregierung“ stehenwürde, dann würde der Satz heißen: „Der Landtagfordert die Landesregierung auf, die ambitioniertenenergie- und klimaschutzpolitischen Zielsetzungender Bundesregierung …“ und das sehen wir nicht,ja. Deswegen streichen wir es ja raus, weil es nichtrichtig formuliert ist, streichen wir es raus.
 (Zwischenruf Abg. Primas, CDU: Das stehtaber nicht drin.)
 Aber gemeint ist die Bundesregierung, wir streichendas raus, weil es an dieser Stelle missdeutig ist. Esgibt keine Zielsetzung in der BundesrepublikDeutschland, die gibt es nicht - da haben Sie recht.
 Vizepräsidentin Hitzing:
 Herr Dr. Augsten, es gibt noch einen weiterenWunsch auf Nachfrage. Lassen Sie auch die zu?
 Abgeordneter Dr. Augsten, BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN:
 Wenn es nicht von meiner Redezeit abgeht, ja.
 Vizepräsidentin Hitzing:
 Herr Abgeordneter Weber, bitte.
 Abgeordneter Weber, SPD:
 Herr Kollege Dr. Augsten, Sie haben eben auf dieNachfrage von Kollegen Primas formuliert, dass Siedas 2-Grad-Ziel der Erderwärmung anders sehen.Dann wäre es folgerichtig auch sinnvoll gewesen,wenn der Änderungsantrag der GRÜNEN diesePassage im Antrag geändert hätte und nicht die an-deren. Ich habe nichts gegen die Änderung im Än-derungsantrag, wie Sie sie beantragt haben, daswissen Sie ja. Aber an der Stelle, wenn Sie sagen,das 2-Grad-Ziel ist infrage zu stellen, man müssteambitionierter rangehen, dann hätte man das unterUmständen auch beantragen müssen.
 Abgeordneter Dr. Augsten, BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN:
 Herr Weber, Sie kennen das doch aus der eigenenFraktion, da gibt es welche, die mehr wollen, wel-che, die weniger wollen. Ich hätte gern mehr, ande-re hätten gern noch mehr, aber wir sind der Auffas-sung, wir haben so viel Arbeit reingesteckt, wir ha-ben so gut gearbeitet, wir haben ein gutes Papiervorliegen, lass es uns bei diesem Minimalziel sein,was natürlich die Umweltverbände anders sehen.
 Sie wissen, dass der BUND zum Beispiel 3 Prozentfordert, also das ist ein Kompromiss auch aus un-serer Sicht. Wir haben uns genauso bewegt, aufSie zubewegt. Noch einmal, wir haben andere Vor-stellungen, aber es reicht uns, wenn wir das heuteverabschieden, um auf dieser Basis weiterarbeitenzu können. Aber beim nächsten Mal kommen wirmit den 3 Prozent, das versprechen wir Ihnen.
 Jetzt darf ich weitermachen, nur einen Satz an dieKolleginnen und Kollegen von FDP und CDU: Esgibt Situationen im Leben, da gibt es kein Sowohl-als-auch, da muss man sich entscheiden zwischenentweder oder. Ich glaube, dass im Bereich Ener-giepolitik, gerade wenn es um den Standort Thürin-gen geht, die Frage genauso gestellt werden muss.Das, was auf Bundesebene passiert ist, ist wirklichnicht zu entschuldigen und auch nicht zu begrüßen.Insofern stehen Sie zu dem, was wir für Thüringenbrauchen, was wir für Thüringen für richtig halten.
 Meine letzte Bemerkung in Richtung SPD: Ich habeein bisschen Sorge, nachdem ich Herrn Weber hiererlebt habe, dass die SPD das von gestern verges-sen hat. Insofern weiß ich nicht, wie weit Sie mit der- ich hoffe nicht - Selbstverleugnung noch gehenwollen. Nehmen Sie einfach mit, dass die Men-schen draußen Sie nicht nur an Ihren Reden mes-sen, die gestern gefallen sind, sondern Sie werdenauch irgendwann einmal gemessen an Entschei-dungen, die hier fallen. Also es reicht nicht, sichhier vorn hinzustellen und Richtiges zu sagen, guteReden zu halten, sondern Sie müssen dann auchdie Entscheidung dementsprechend fällen. Das er-warten wir heute von Ihnen, deswegen hoffen wirauch auf Ihre Unterstützung. Danke.
 (Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
 Vizepräsidentin Hitzing:
 Herr Dr. Augsten, es gibt noch den Wunsch auf ei-ne Anfrage, lassen Sie die zu?
 Abgeordneter Dr. Augsten, BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN:
 Ja.
 Vizepräsidentin Hitzing:
 Frau Mühlbauer, bitte.
 Abgeordnete Mühlbauer, SPD:
 Herr Dr. Augsten, geben Sie mir recht, dass dieserAntrag ein gemeinsames Produkt ist, den wir auchgemeinsam im Ausschuss entwickelt haben undden wir eigentlich auch gemeinsam getragen ha-ben?
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Abgeordneter Dr. Augsten, BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN:
 Das ist richtig.
 Abgeordnete Mühlbauer, SPD:
 Dann erschließt sich mir Ihr Wunsch zu einem Än-derungsantrag eigentlich nicht.
 Abgeordneter Dr. Augsten, BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN:
 Kollegin Mühlbauer, wenn zwischen der Erstellungder Endfassung, die wir in den Ausschüssen abge-stimmt haben, und dem heutigen Tag, an dem wirdas zur Abstimmung stellen, etwas so Gravieren-des passiert wie das, was wir Anfang der Wocheerlebt haben, dann halten wir es gerade für unserePflicht, darauf zu reagieren. Ich glaube, dass diebeiden Redebeiträge gestern von Herrn Weber undHerrn Machnig das genau unterstützen, was wirjetzt hier gemacht haben.
 Vizepräsidentin Hitzing:
 Es gibt einen weiteren Wunsch auf Nachfrage. HerrAbgeordneter Weber.
 Abgeordneter Weber, SPD:
 Herr Kollege Dr. Augsten, ich möchte jetzt noch dieFrage stellen, damit das auch in das Protokollkommt. Sie stimmen mir aber schon zu in der Frage- ich muss es ja als Frage formulieren - dass, wennman die jetzige - Sie haben ja gesagt, es ist einFehler drin mit „Bundesrepublik Deutschland“ - For-mulierung des Antrags nehmen würde, dass esnicht im Widerspruch zur gestrigen Diskussionsteht.
 Abgeordneter Dr. Augsten, BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN:
 Unabhängig davon, dass mit Bundesregierung undBundesrepublik da ein Fehler passiert ist, halten wires gerade für unsere Pflicht, auch nach Ihrem Bei-trag gestern diesen Passus streichen zu müssen,sonst würde es nicht mehr stimmen.
 So, ich bin am Ende. Vielen Dank.
 Vizepräsidentin Hitzing:
 Vielen Dank, Herr Dr. Augsten. Es hat jetzt dasWort Herr Minister Reinholz.
 Reinholz, Minister für Landwirtschaft, Forsten,Umwelt und Naturschutz:
 Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehr-ten Damen und Herren, ich finde, es ist sehr erfreu-lich, dass es gelungen ist, sich zu einem der präg-
 nantesten und weitreichendsten Themen unsererZeit - dem Klimawandel und wie wir ihm in Thürin-gen begegnen wollen - auch mal überparteilich zuverständigen.
 Wie wir alle wissen, basiert die gesellschaftlicheAntwort auf dem mittlerweile unbestrittenen globa-len Klimawandel im Wesentlichen auf zwei Säulen:Zum einen auf der notwendigen Anpassung an dieFolgen des Klimawandels und zum anderen aufden Bemühungen, die Emissionen an Treibhaus-gasen drastisch zu vermindern, um den Anstieg derglobalen Durchschnittstemperatur auf ein be-herrschbares Maß letztlich zu begrenzen. Zu Letz-terem liegt nunmehr eine Beschlussempfehlungdes Ausschusses für Landwirtschaft, Forsten, Um-welt und Naturschutz unter Beteiligung des Aus-schusses für Wirtschaft, Technologie und Arbeitzum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-NEN vor, der ausgehend von dem Bekenntnis desThüringer Landtags zur eigenen Verantwortung beider Ausschöpfung aller Möglichkeiten des Klima-schutzes Haltungen und Maßstäbe setzt, die dieThüringer Landesregierung in ihrem kontinuierli-chen Bemühen um Klimaschutz und Klimaanpas-sung fordert und unterstützt.
 Ich begrüße das Bekenntnis zu den in der Be-schlussempfehlung aufgeführten Zielen wie die Be-grenzung des globalen Temperaturanstiegs auf2 °C, die Forderung an die Globalplayer nach demunbefriedigenden Ergebnis der Konferenz in Ko-penhagen 2009 nunmehr in Mexiko Ende 2010rechtsverbindliche und wirksame Abkommen zutreffen, sich der Zielsetzung der Bundesregierunganzuschließen, die Treibhausgasemission bis 2020um 40 Prozent gegenüber 1990 zu senken. Ob da-zu die Einführung eines zusätzlichen Referenzjah-res tatsächlich notwendig und hilfreich ist, sei ein-fach mal dahingestellt. Sicherlich geht ein Großteilder Minderung der CO2-Emission in den neuenBundesländern auf die gravierenden Veränderun-gen in deren Wirtschaft in den ersten Jahren nachder Wende zurück. Das betrifft auf europäischerEbene die ehemaligen Ostblockstaaten natürlichgenauso. Das international anerkannte Referenz-jahr 1990 um ein weiteres zu ergänzen, möglicher-weise zur Ankurbelung des Wettbewerbs unter denneuen Bundesländern, hilft, glaube ich, nicht wirk-lich bei der Erreichung der hochgesteckten Klima-ziele. Hier sind vielmehr zukunftsweisende Strategi-en und miteinander abgestimmte Programme ge-fragt. Das Jahr 1990 hat auch noch einen weiterenBezug zum Klimawandel; es bestimmt den Anfangeines 30-jährigen Zyklus als nach Definition derWMO geeigneten Zeitraum, um nicht von Witte-rung, sondern eben von Klima zu sprechen undstellt dabei die globale Vergleichbarkeit her. Des-halb auch die aus der Klimaschutzzielsetzung be-kannten Daten 2020 und 2050. Ungeachtet dessenund wenn die zusätzliche Erhebung der Daten zum
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Referenzjahr 1995 keinen unverantwortlich hohenMehraufwand bedeutet, kann ich damit leben undfreue mich letztendlich auf die Erkenntnisse.
 Insofern empfehle ich die Annahme des ursprüngli-chen Antrags und die Ablehnung des Änderungsan-trags. Ich glaube, hierzu ist genügend gesagt wor-den. Ich will nur darauf hinweisen, dass es auch inder Koalitionsvereinbarung einen Bezugscode gibt.Dort heißt es wörtlich: „Vor dem Hintergrund desKyoto-Protokolls will die Koalition die ihr zur Verfü-gung stehenden Möglichkeiten nutzen, um mit einerverantwortungsbewussten Umwelt- und Energiepo-litik einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten“. Vie-len Dank, meine Damen und Herren.
 (Beifall CDU)
 Vizepräsidentin Hitzing:
 Vielen Dank, Herr Minister. Ich sehe jetzt keinenRedebedarf mehr. Wir kommen dann zur Abstim-mung, zuerst über den Änderungsantrag der Frak-tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in der Drucksa-che 5/1461. Ich bitte Sie, wenn Sie für diesen Än-derungsantrag sind, jetzt um Ihr Handzeichen. Dassind die Stimmen der Fraktionen DIE LINKE undBÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Wer ist gegen diesenÄnderungsantrag? Das sind die Stimmen der CDUund der FDP. Wer enthält sich? Das sind die Stim-men der SPD und einige Stimmen der CDU. Damitist der Antrag nicht angenommen.
 (Beifall FDP)
 Frau Rothe-Beinlich, bitte.
 Abgeordnete Rothe-Beinlich, BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN:
 Namens meiner Fraktion beantrage ich die Auszäh-lung.
 Vizepräsidentin Hitzing:
 Okay. Auf Antrag machen wir eine Stimmenauszäh-lung. Ich bitte Sie noch mal um die Jastimmen. Wirhaben 22 Jastimmen. Ich bitte jetzt um die Gegen-stimmen. Wir zählen alle 26. Ich bitte jetzt um dieEnthaltungen. 19 Enthaltungen. Bei 19 Enthaltun-gen, 26 Neinstimmen und 22 Jastimmen ist der Än-derungsantrag abgelehnt.
 (Beifall FDP)
 Wir kommen jetzt zur Abstimmung über die Neufas-sung des Antrags, die in der Beschlussfassung desAusschusses für Landwirtschaft, …
 Frau Abgeordnete Rothe-Beinlich?
 Abgeordnete Rothe-Beinlich, BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN:
 Namens meiner Fraktion ziehen wir unseren Antragzurück.
 Vizepräsidentin Hitzing:
 Sie ziehen jetzt den Änderungsantrag zurück, überden wir eben abgestimmt haben?
 Abgeordnete Rothe-Beinlich, BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN:
 Nein, wir ziehen den Antrag zurück, nicht den Än-derungsantrag.
 Vizepräsidentin Hitzing:
 Okay. Aber die Beschlussempfehlung aus demAusschuss, also die Neufassung, die werden wirjetzt trotzdem abstimmen. Das war eigentlich dasAnsinnen gerade eben. Gut.
 Wir sind uns also einig: Wir stimmen jetzt ab überdie Neufassung, und zwar die Neufassung des ur-sprünglichen Antrags, der jetzt zurückgezogen wor-den ist, aber wir haben eine Neufassung. DieseNeufassung wurde im Ausschuss für Landwirt-schaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz bespro-chen und entschieden. Dazu gibt es die Drucksa-che 5/1365. Über diese Neufassung wird jetzt ab-gestimmt. Ich frage Sie: Wer ist für diese Neufas-sung? Aus meiner Sicht ist das eine große Mehrheitmit den Stimmen der FDP, der CDU, der SPD undeinigen Stimmen der Fraktion DIE LINKE. Gegen-stimmen? Gar keine. Enthaltungen? Mit Enthaltun-gen ist dieser Antrag so in der Neufassung ange-nommen.
 Ich schließe an dieser Stelle den Tagesordnungs-punkt und wir kommen jetzt zum Tagesordnungs-punkt 14
 Nachhaltigkeitskriterien fürdas „Sonderprogramm Bio-masse“ der BürgschaftsbankThüringen (BBT)Antrag der Fraktion BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN- Drucksache 5/1410 -
 Wünscht die Fraktion das Wort zur Begründung?Ja. Herr Dr. Augsten, bitte.
 Abgeordneter Dr. Augsten, BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN:
 Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, umZeit zu sparen, erspare ich mir lange Ausführungenzur Bedeutung von Biomasse. Ich gehe davon aus,dass alle Rednerinnen und Redner, die dann in derDiskussion Bezug darauf nehmen, das ausreichend
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würdigen werden. Ich möchte auch ganz wenigWorte machen zur Bedeutung dieses „Sonderpro-gamms Biomasse“. Ich glaube, wir sind uns da alleeinig, jedenfalls die, die damit etwas zu tun habenund die das beurteilen können, dass diese Ent-scheidung über die Bürgschaftsbank, hier Geld zurVerfügung zu stellen, eine gute Entscheidung war,gerade angesichts der Tatsache, dass noch immerviele kleine und mittelständische Unternehmen Pro-bleme haben, Geld zu bekommen. Ich glaube, dasist auch politisch ein ganz wichtiges Signal in dieLandwirtschaft hinein, in die verarbeitende Industriehinein, dass dort auch Verlässlichkeit garantiertwird, dass man mit Banken dann auch auf einer gu-ten Ebene zusammenarbeiten kann.
 Meine Damen und Herren, Diskussionen wird es si-cher geben um Punkt 2. Ich schicke es voraus, wirmöchten gern, dass dieser Antrag mindestens imAgrarausschuss beraten wird. Deswegen möchteich die restliche Zeit, die ich habe, jetzt für die Ein-bringung nutzen, um ein paar Punkte zu nennen,die über die Begründung hinausgehen. Wir habendiese Gründe, die ja jetzt in drei Bereichen haupt-sächlich zu Hause sind, noch einmal untergliedert,und zwar im ersten Bereich GVO - genveränderteOrganismen. Ich glaube, das geht ganz schnell. Ichdarf alle hier im Haus daran erinnern, dass wir
 a) eine Koalitionsvereinbarung haben und
 b) einen Landtagsbeschluss „Thüringen aktiv gegenden Anbau von gentechnisch veränderten Pflan-zen“, nachzulesen in Drucksache 5/1152.
 Meine Damen und Herren, es erklärt sich vonselbst, dass man natürlich Unternehmen, die mitGVO arbeiten, also gegen den Landtagsbeschlussdieses Hauses verfahren, dass man sie nicht in Sa-chen Konkurrenz gleichstellen darf mit Unterneh-men, die sich an den Landtagsbeschluss halten. In-sofern ist dieser Punkt a) nichts anderes als diekonsequente Weiterentwicklung dessen, was wirhier im Bereich Gentechnik diskutiert haben undwas wir letzten Endes auch in großer Mehrheit hierim Haus beschlossen haben. Insofern dürfte es zuPunkt a) kaum Diskussionen geben, jedenfallswenn es um unsere Fraktion geht.
 Mehr Diskussionen werden wir sicher haben beiPunkt b), wenn es um die importierte Biomassegeht. Meine Damen und Herren, die Zeit reicht jetztnicht, um Ihnen Beispiele zu nennen, was in diesenLändern, aus denen dieses importierte Öl oder dieFrüchte wie im Bereich Soja kommen, passiert mitRegenwaldabholzung, mit Vertreibung von Bauern,da sind ganz furchtbare Schicksale. Es gibt dazureichlich Dokumentation. Auch hier wieder unserBlick über den Tellerrand hinaus und vor allen Din-gen auch in Sachen Konkurrenz. Es kann nichtsein, dass dort, wo dieses Öl gewonnen wird unterBedingungen von Regenwaldzerstörung, von Um-weltverschmutzung mit fast sklavenartigen Arbeits-
 bedingungen, wo also Öl so billig produziert wird,dass das dann hier verarbeitet werden darf, wäh-rend unsere Leute in den Landwirtschaftsbetriebenund in der verarbeitenden Industrie ordentliche Löh-ne bezahlen und dann letzten Endes nicht konkur-renzfähig sind. Hier geht es auch darum, unsereeinheimischen Produzenten zu schützen und zu-mindest für die importierte Biomasse Kriterien an-zulegen, die hier in Deutschland oder in der EUselbstverständlich sind.
 Meine Damen und Herren, es ist Bezug genommenworden auf dieses ISCC-Zertifikat. Ich glaube oderbin sicher, dass dann in der Diskussion darauf Be-zug genommen wird. Wir haben formuliert, dassdas der Mindeststandard sein muss, weil - und daswerden wir in der Diskussion sicher vertiefen - unsdieser Standard auch nicht reicht. Es gibt auch eineganze Reihe von Kritikpunkten, aber um wenigs-tens auch hier ein Kompromissangebot zu machen,um eine Grundlage für die Diskussion zu haben,haben wir diese Mindestanforderung ISCC hinein-formuliert.
 Meine Damen und Herren, Punkt c), nun kann je-mand kommen und sagen, geht denn das über-haupt kartellrechtlich, geht das überhaupt juri-stisch? Das kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nur,dass Thüringen bei der Unterstützung der einheimi-schen Wirtschaft lange Tradition hat, gerade im Be-reich Landwirtschaft, und dass wir immer bestrebtsind, hier vor allen Dingen unsere einheimischenBetriebe besonders zu fördern. Auch hier geht esdarum, Konkurrenzsituationen gar nicht erst zuzu-lassen. Wenn jemand außerhalb Thüringens unterden Bedingungen, die ich vorhin schon mal geschil-dert habe, Öl produziert oder Soja anbaut, dannkann es nicht sein, dass unsere Betriebe nicht zumZuge kommen. Also auch hier brauchen wir eineLeitplanke, die dafür sorgt, dass vor allen Dingenunsere einheimische Industrie, unsere einheimi-schen Betriebe davon profitieren, wenn wir ausThüringen, aus dem Landeshaushalt letzten EndesGeld zur Verfügung stellen.
 Es geht also darum, dass wir nicht nur die Importeerschweren, vor allen Dingen die Importe, die ausunserer Sicht nicht ordentlich erzeugt wurden, son-dern dass vor allen Dingen auch das eigene Poten-zial ausgeschöpft wird.
 Meine Damen und Herren, ich habe es gesagt, wirbeantragen, diesen Antrag an den Ausschuss fürLandwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutzzu überweisen. Ich hoffe, dass Sie diesem Antragfolgen und dass wir dann diese Diskussion im Aus-schuss vertiefen können. Vielen Dank.
 (Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
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Vizepräsidentin Hitzing:
 Vielen Dank, Herr Dr. Augsten. Ich eröffne jetzt dieAussprache und das Wort hat der AbgeordneteKummer von der Fraktion DIE LINKE. Bitte, HerrAbgeordneter Kummer, Sie haben das Wort.
 Abgeordneter Kummer, DIE LINKE:
 Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Minister, wodas Plenum ist, weiß ich.
 Meine Damen und Herren, bewundernswert ist dieKonsequenz, mit der die Fraktion BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN sich gegen gentechnisch veränderte Or-ganismen in Thüringen einsetzt. Dass Sie das„Sonderprogramm Biomasse“ der Bürgschaftsbankzum Anlass nehmen, um diesen Antrag einzurei-chen, weist hauptsächlich auf diese Frage hin. Ichkann für unsere Fraktion sagen, die Intention, mitder Sie den Antrag gestellt haben, teilen wir, des-halb werden wir ihm auch zustimmen.
 Aber ich denke trotzdem, dass wir über eine andereGeschichte in dem Zusammenhang noch redenmüssen, denn wir hängen die Hürden für Biomasseauf der einen Seite - und das sage ich zu Recht -hoch, über andere Dinge reden wir in dem Zusam-menhang nicht. Diese anderen Dinge sind für michFragen, wie gehen wir denn damit um, dass Unter-nehmen gefördert werden, die Öl in ihrem Betriebs-ablauf verwenden, gerade in Anbetracht der Situati-on, dass jetzt die zweite Ölplattform im Golf vonMexico in die Luft gegangen ist, in Anbetracht dergigantischen Umweltverschmutzung, die mit dieserersten Ölplattform zustande gekommen ist, in An-betracht der riesigen ökologischen Katastrophe, diewir in Kanada zu verzeichnen haben bei der Gewin-nung von Ölsanden. Eine Fläche von Großbritanni-en etwa, die dort schon betroffen ist, wo man sys-tematisch die Landschaft auskocht, um dort das Ölrauszuholen. Das sind alles Dinge, sicherlich, Öl istein Energieträger, von dem wir uns verabschiedenwollen, aber wir müssen doch trotzdem darüber re-den, dass wir gerade solche gefährlichen und um-weltverschmutzenden Technologien der Ölgewin-nung auch nicht weiter tolerieren dürfen. Das mussgenauso gebrandmarkt werden wie Biomasse, dieaus nicht nachhaltigem Anbau aus der Dritten Weltkommt. Deshalb will ich nur anregen, wenn wir indie Ausschussdebatte gehen, dass wir auch diesenAspekt mit diskutieren, denn den einen Energieträ-ger mit hohen Auflagen zu versehen, bei dem an-deren Energieträger aber so zu tun, als wäre allesin Ordnung, nur weil es ein konventioneller ist, dasgeht nicht weiter. Deshalb müssen wir uns auch inThüringen verständigen, welchen Beitrag wir leistenkönnen, um solchen umweltzerstörerischen Förder-möglichkeiten, Förderanwendungen wie sie stattfin-den im Golf von Mexico und auch in Kanada, ent-gegnen zu können.
 (Beifall DIE LINKE)
 Meine Damen und Herren, was mir beim Antrag derGRÜNEN auch nicht gefällt, das ist das unnötigeLob für die Landesregierung.
 (Unruhe CDU)
 Das „Sonderprogramm Biomasse“ der Bürgschafts-bank, hier geht es um Bürgschaften, die ein Unter-nehmen bekommt, wenn es nicht ausreichend Li-quidität hat, um das Ding selber zu stemmen, alsoum eine Geschichte, die wirklich eine Ausnahmesi-tuation ist. Und die Ölmühlen in Thüringen, die wer-den in den nächsten Jahren sicherlich nicht in Grö-ßenordnungen investieren, weil sie nämlich immernoch massive Probleme haben dadurch, dass wir jadie Agrardieselregelung entsprechend geänderthatten auf Bundesebene. Ich glaube, viel wird sichin dem Sektor nicht tun.
 Die andere Geschichte, hier steht ja, es ist ein Bei-trag, um zu 100 Prozent auf erneuerbare Energienbis 2050 zu kommen. Wenn denn die Landesregie-rung wirklich vorhätte, die Verwendung von Bio-masse in Thüringen massiv zu stärken, dann hättesie doch bitte schön nicht erlaubt, dass wir jetzt inden Innenstädten wieder Pflanzenabfälle verbren-nen dürfen, sondern hätte gesehen, wie wir versu-chen, die Pflanzenabfälle energetisch sinnvoll zuverwenden. Also, meine Damen und Herren, wirsind doch hier auf einem Weg im Moment in die-sem Land, der eher ein Rückschritt ist als ein Fort-schritt in Bezug auf die Verwendung von Biomasse.Deshalb, sage ich, ist dieses Lob auch nicht ange-bracht. Deshalb ist auch das ein Punkt, über denwir vielleicht im Ausschuss reden können. DieGrundintention können wir teilen, aber wir müssenes eben richtig einordnen. Es ist ein sehr kleinerBaustein, mit dem sich der Antrag der GRÜNENbeschäftigt und es gibt in diesem Zusammenhangviel größere Probleme. Danke schön.
 (Beifall DIE LINKE)
 Vizepräsidentin Hitzing:
 Danke, Herr Abgeordneter Kummer. Das Wort hatjetzt der Abgeordnete Primas von der CDU-Frak-tion.
 Abgeordneter Primas, CDU:
 Frau Präsidentin, wenn die GRÜNEN die Regie-rung loben, muss man zustimmen. Herr Kummer,da kann man doch überhaupt nicht dagegen sein,das verstehe ich überhaupt nicht.
 Außerdem will ich Ihnen nur sagen, jawohl, derBürgschaftsrahmen ist auf 500 Mio. € erhöht undals die Krise war und sie hätten den Bürgschafts-rahmen nicht erhöht, da hätte ich Sie mal schreienhören, wie das aussieht, und jetzt sagen Sie, dasist nichts gewesen. Das ist eigentlich eine unver-
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schämte Kiste, weil Sie nämlich die Vergangenheitüberhaupt nicht im Blick haben.
 (Beifall CDU)
 Was die Pflanzenabfallverordnung anbelangt, dahaben Sie wieder nicht den Bürger im Blick. Dashaben Sie doch sonst überall, irgendwo wo ein Bür-ger schreit, stehen Sie doch dahinter und sagen,sie haben recht. In diesem Fall wäre es doch ge-nauso. In dem Ort können Sie sagen, wir sind ge-gen die Pflanzenabfallverbrennung, an einem ande-ren Ort sind Sie dafür, das passt doch genau zu Ih-nen. Da haben wir doch überhaupt kein Problem.
 (Beifall CDU)
 Entschuldige, wenn man solche Sprüche hört, dannbringt es mich dazu, mal zurückzuschauen.
 In Thüringen ist die BMAG eine Erfolgsgeschichte,meine Damen und Herren, Sie wissen, dass ichgern davon rede. Ich sage das auch mit Blick aufdie gestrige Aktuelle Stunde zur Energie und das,was wir heute zu dem Thema wohl noch zu TOP 17hören werden. Der Anteil der erneuerbaren Ener-gien am Endenergieverbrauch liegt in Thüringendeutlich über dem Bundesdurchschnitt. Mit demBiomassesonderprogramm wird der Thüringer Wegum einen weiteren Baustein bereichert. Das „Son-derprogramm Biomasse“ unterstützt die energeti-sche und stoffliche Verwertung und Verwendungvon Biomasse aus der Land- und Forstwirtschaft,der holzverarbeitenden Industrie sowie der Nah-rungsgüterindustrie. Willkommen sind vor allemLand- und Forstwirte, die sich mit einem gewerbli-chen Biomasseunternehmen ein neues Standbeinschaffen und im ländlichen Raum Wertschöpfungund Arbeit generieren wollen. Das zeichnet die Poli-tik der CDU in den letzten Jahren aus. Thüringen istbei den erneuerbaren Energien, insbesondere beider Bioenergie, hervorragend aufgestellt. Dies giltes weiter auszubauen.
 Das habe ich gestern bestätigt bekommen, ichglaube, Herr Adams war es von den GRÜNEN, deruns sehr gelobt hat, dass wir absolute Spitze sindin Deutschland. Ich habe es von draußen nur ge-hört, aber da habe ich mich richtig gefreut, dassHerr Adams das feststellt, dass wir in den letzten15 Jahren eine hervorragende Arbeit bei der Eta-blierung der Energie geleistet haben. Ein Beispielkann ich Ihnen dazu noch nennen: Der Präsidentdes Thüringer Bauernverbandes, Dr. Kliem, wurdeaufgefordert, zum Eliteforum der DKB einen Vortragmit dem Titel „20 Jahre Erfolgsgeschichte Bioener-gie - Was macht Thüringen anders?“ zu halten. DieBioenergie ist auch über das Jahr 2015 hinaus dietragende Säule bei den erneuerbaren Energien inThüringen. So muss nach der Energie- und Klima-strategie Thüringens 2015 die Bioenergie von 2010auf 2015 um 8.000 TJ, von 44.000 auf 52.000 TJ,ausgebaut werden. Im Vergleich soll die Photovol-
 taik im gleichen Zeitraum nur um 510 TJ, von 340auf 850 TJ, erweitert werden.
 Um die Landesregierung und die Landesverwaltungbei diesen anspruchsvollen Zielstellungen zu unter-stützen, wurde 2007 - das wissen Sie auch - dieBioenergieberatung BIOBETH Thüringen gegrün-det. Diese erfreut sich wachsender Nachfrage, vorallem bei der neutralen Beratung im ländlichenRaum. Die Aufgabe von BIOBETH besteht in derneutralen fachkompetenten vorwettbewerblichenBeratung. Ich möchte Ihnen als Highlight die Zahlennennen: Seit 2009 werden aufgrund der Förder-richtlinie des Ministeriums „Förderung der integrier-ten ländlichen Entwicklung“ Nahwärme und Biogas-leitungen zur dezentralen Versorgung mit erneuer-baren Energien gefördert. Mit fachlicher Unterstüt-zung von BIOBETH wurden 18 Förderanträge fach-lich bewertet, 16 Anlagen werden danach in dennächsten Monaten gebaut, davon sind bereits achtin der realen Umsetzung. Ganze Dörfer werden an-geschlossen, ganz nah an der Erzeugung vonEnergie, Gas, Wärme. Das ist eine super Geschich-te, wir sind da absolute Spitze. Das müssen wirnicht schlechtreden, das müssen wir befördern, dasmüssen wir nach vorn bringen, dafür muss manauch mal ein bisschen brennen. Insgesamt wurdenFördermittel in Höhe von 1,73 Mio. € beantragt. Beider Realisierung der Investitionen werden immerhinAufträge für 4,4 Mio. € ausgelöst. Das ist nicht un-erheblich.
 Meine Damen und Herren, hilfreich ist dabei dieAusarbeitung der TLL - ich habe das mal mitge-bracht - „Regionale Biomassepotenziale zur ener-getischen Nutzung in Thüringen“. Das möchte ichgern dem Wirtschaftsminister überreichen, da kanner sich Gutachten für die Zukunft für diese neueAgentur sparen, das haben wir alles schon ge-macht, das steht zur Verfügung.
 (Beifall FDP)
 Die gegenwärtigen Nutzungsbedingungen der Bio-masse und die aktuellen Gegebenheiten in Bezugauf die landwirtschaftlichen Rahmenbedingungensind als neue Qualität zu bezeichnen und das istsuper. Wir können damit auf Landkreisebene genausagen, was hier gemacht werden kann, welche Po-tenziale hier vorhanden sind. Es ist genial ausgear-beitet und sollte auch genutzt werden. Das ist einesuper Handreichung für die Zulassung von Anla-gen.
 Meine Damen und Herren, zum Antrag der GRÜ-NEN: Wie immer wollen wir das Gute noch einbisschen besser machen, das wollen wir schließlichalle. Aber ich glaube, mit dem Antrag sind Sie, mei-ne Damen und Herren, auf dem Holzweg. LieberDr. Augsten, wir haben hier im Landtag zu Ihrergroßen Überraschung den von CDU und SPD initi-ierten Antrag zum Verzicht auf den Anbau gentech-nisch veränderter Pflanzen auf Landesflächen be-
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schlossen. Auch den haben Sie noch verbessernwollen, aber mehr als das, was dort formuliert ist,können wir im Land nicht bestimmen. Es hat gutgefruchtet draußen, ich weiß das. Kreistage undGemeinderäte beschließen in ihren Regionen, gen-technikfrei zu sein. Das wirkt in die Fläche, das istganz hervorragend, was wir da gemacht haben.Meine Damen und Herren, mehr können wir nichtmachen und wir können auch nicht bestimmen, obGVO in den Biomastanlagen zum Einsatz kommensollen oder nicht. Ich darf bei dieser Gelegenheitaber daran erinnern, dass derzeit hier in Thüringenkeine GVO angebaut werden und auch in Zukunftrechne ich nicht damit. Das zusätzliche Kriterium„keine GVO“ bei der Vergabe von Bürgschaftenbraucht also niemand und das übrigens ganz losge-löst von der Frage, wer die Einhaltung Ihrer zusätz-lichen Kriterien über die gesamte Laufzeit der Bürg-schaft überwachen soll.
 Zu den geforderten Nachhaltigkeitskriterien nach in-ternationalen Zertifizierungssystemen habe ichmich erkundigt - ich gehe davon aus, im Detail kanndas vielleicht der Minister später noch besser aus-führen. Ab 01.01.2010 gilt gemäß Biomasse-Nach-haltigkeitsverordnung, dass ein anerkanntes Nach-haltigkeitszertifikat nachgewiesen werden muss fürdie Biomasse, die der Verstromung und der Vergü-tung nach dem EEG sowie der Herstellung vonKraftstoffen dient. Die Bindung der Bürgschaften aneine zusätzliche Zertifizierung ist deshalb ebenfallsnicht erforderlich.
 Zu der Forderung, einheimische Ölmühlen beson-ders zu berücksichtigen, sage ich nur so viel: Fürwen denn sonst außer für die Einheimischen, mei-nen Sie, soll eine Bürgschaftsbank in Thüringeneinen Kredit verbürgen? Im Übrigen habe ich mirsagen lassen, ist der Bürgschaftsrahmen - ich hattedas genannt - ausreichend bemessen. Jeder, derdie Voraussetzungen erfüllt, kann die Bürgschaft inAnspruch nehmen.
 Meine sehr verehrten Damen und Herren, der An-trag ist ehrenwert, aber überflüssig. Ich empfehleIhnen, den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN abzulehnen. Danke schön, meine Damenund Herren.
 (Beifall CDU, SPD)
 Vizepräsidentin Hitzing:
 Danke, Herr Abgeordneter Primas. Es hat jetzt dasWort der Abgeordnete Kemmerich von der FDP-Fraktion.
 Abgeordneter Kemmerich, FDP:
 Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen undHerren, liebe Gäste! Liebe Mitglieder der FraktionBÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, auch wir begrüßen dieEinrichtung dieses Sonderprogramms. Gerade Bio-
 masseanlagen sind ein Weg - das hat Herr Primasgesagt, da sind wir uns alle einig -, im ländlichenRaum eine Stärkung gerade kleinerer und mittel-ständischer land- und forstwirtschaftlicher Unter-nehmen herzustellen. Gerade hier ist auch die Ge-legenheit, diese Angebote der Bürgschaftsbank ein-mal ausdrücklich hervorzuheben, weil es die Bürg-schaftsbank als eher privatwirtschaftliches Unter-nehmen ist, die nicht auf Pump Förderungen, Sub-ventionen und Ähnliches vergibt. Ich nenne hier das1000-Dächer-Solarprogramm, was eine unsinnigeDoppelförderung ist. Nein, hier soll eben auf sehrsinnvolle Art und Weise dem ländlichen Raum Un-terstützung gegeben werden in einem Bereich - ichdenke, das brauche ich nicht zu wiederholen, weilwir uns alle einig sind -, der sehr nützlich wirkt. Hiernoch einmal ausdrücklich ein Dankeschön an dieBBT, dass sie ein solches Programm auslegt undauch danke an die Landesregierung, die den Bürg-schaftsrahmen in eine Dimension gebracht hat,dass man hier auch zugreifen und sinnvoll investie-ren kann. Allerdings - und da bin ich mir mit HerrnPrimas einig - macht es wenig Sinn, wenn wir jedesBürgschaftsangebot der Bürgschaftsbank hier be-grüßen wollen und sagen, wie toll wir das finden.Dafür sind sie da, dafür vertraue ich auch dem Mi-nisterium, dass sie vernünftige Verhandlungen mitdenen führt und dass wir vielleicht auch Zeit auf-wenden können, um wirklich sinnvolle Sachen zumachen. Aber vielleicht meinen Sie ja sinnvolle Sa-chen mit Ihrem Punkt 2, Herr Dr. Augsten, wo Siegewisse Anforderungen stellen wollen, die erst ein-mal nur nach neuer Bürokratie riechen.
 a) Selbst der BUND und auch das Bundesamt fürNaturschutz hat nicht infrage gestellt, wie gentech-nisch veränderte Organismen in den Biomassegas-anlagen wirken werden. Den Anbau in Thüringennicht durchzuführen, den Beschluss gibt es und denbrauchen wir auch nicht alle drei Wochen zu wie-derholen, auch das halten wir für überflüssig. DieFormulierung, unter der Sie uns immer vorhalten,wie toll Ihre Anträge sind, „zum Einsatz kommen“,das ist juristisch ein sehr unbestimmter Begriff undinsofern auch so nicht zustimmbar, denn „zum Ein-satz kommen“ kann eine ganze Menge heißen.Wenn eine Bürgschaftsbank und ein Bürgschafts-ausschuss sich mit dieser Formulierung auseinan-dersetzen sollte, wird er nie zu einer Entscheidungkommen können, weil das ein undefinierter Rechts-begriff ist.
 b) Herr Primas hat es gesagt: Es gibt die Richtlinieder Landesregierung, des Umweltministeriums, wiedieses Verfahren zu handhaben ist. Auch hier istdamit der Antrag höchst überflüssig und auch nichtzustimmenswert. Auch Herr Primas hat es mirschon vorweggenommen, dass die Bürgschafts-bank Thüringen, dafür trägt sie es im Namen, ein-heimische Unternehmen damit fördern will. Ich den-ke, das ist evident, das brauchen wir nicht noch ein-
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mal zu betonen. Natürlich können wir jetzt langedarüber diskutieren, was heißt „einheimisch“. Sinddas diejenigen, die hier vor Ort beheimatet sind?Sind das diejenigen, die auch ausschließlich in100 Prozent Thüringer Hand sind? Sind Drittbeteili-gungen erlaubt? Auch hier wollen Sie uns suggerie-ren, sich für den Thüringer Mittelstand stark zu ma-chen, allerdings ist der Versuch im Versuchsteckengeblieben.
 (Beifall FDP)
 Auch wir würden hier sagen: Wir lehnen den Antragab.
 Ein Letztes noch: Herr Augsten, sehr bemerkens-wert ist, dass Sie hier vorn stehen und sagen, ichkann das nicht beurteilen, was wir hier gefordert ha-ben, insbesondere nach EU-Wettbewerbsrecht. Ichkann Sie beruhigen, eine solche Formulierung wärewettbewerbswidrig, das einseitig auf eine Gruppezu fokussieren. Wir haben hier alle nicht wettbe-werbsverzerrend gleich zu behandeln. Insofern istauch hier wahrscheinlich der Antrag falsch. VielenDank.
 (Beifall FDP)
 Vizepräsidentin Hitzing:
 Danke, Herr Abgeordneter Kemmerich. Es hat jetztdas Wort der Abgeordnete Herr Dr. Augsten,BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.
 Abgeordneter Dr. Augsten, BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN:
 Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, zumeinen Vorrednern ganz kurz: Zu Herrn Kummer,das mache ich schnell. Wenn wir keine kleinen Pro-bleme mehr lösen wollen, weil es große gibt, dannbräuchten wir hier gar nicht herzukommen. Selbst-verständlich müssen wir auch an die großen Pro-bleme heran, aber das war genau nicht Gegen-stand unseres Antrags, wobei Sie mit ganz vielemrecht haben.
 Was das Lob angeht, das will ich relativieren. Allewissen, dass ich viel besser loben kann, geradewenn es um die Landesregierung geht. Das, waswir hineinformuliert haben, ist jetzt nicht das Lob,sondern das ist einfach die Feststellung - und HerrKemmerich, da widerspreche ich Ihnen - wir kön-nen auch durchaus Programme hier diskutieren, diewir nicht gut finden. Also nicht immer, wenn wir for-mulieren, dass wir etwas richtig finden, heißt das,dass wir generell mit der Politik einverstanden sind,sondern an der Stelle hat die Landesregierung ge-meinsam mit der Bürgschaftsbank etwas Gutes ge-tan und das wollten wir an der Stelle noch einmalbesonders würdigen. Das hat aber keinen Allge-meincharakter.
 Ich glaube, Herr Primas hat am besten hier darge-legt, wo die Probleme liegen, die fachlichen Proble-me im Bereich 2, und darauf will ich eingehen, umSie vielleicht doch noch überzeugen zu können.
 Erste Bemerkung: Es geht hier gar nicht umSchlechtreden der Biomasse. Ich hatte gesagt, ichspare mir diesen ersten Teil „Bedeutung der Bio-masse“, weil ich wusste, Sie haben da die Reden inder Tasche, Herr Primas, und die halten Sie unddann sind wir alle auf dem neuesten Stand, wie tollwir hier in Thüringen sind. Das kann man auch einbisschen relativieren, aber ich als Biomassefan binda ganz nah bei Ihnen. Was den Holzweg angeht,da darf ich Sie allerdings berichtigen und jetzt kom-men wir mal zu den Punkten - gentechnikfrei. Wasich gemeint habe, ist, wenn die Firmen - Staatslän-dereien, Staatsland - sich an den Landtagsbe-schluss halten, dann werden sie teurer produzieren.Das ist nun mal die Crux. Jeder, der GVO einsetztals Futtermittel, der mit diesen Produkten arbeitet,hat eben einen Wettbewerbsvorteil, weil die Kostengeringer sind. Leider ist das noch so. Ich will docheinfach nur verhindern, dass jemand, der sich anden Landtagsbeschluss hält, nicht mehr wettbe-werbsfähig ist gegenüber denen, die auf Privatlandoder Genossenschaftsland letztendlich mit GVO ar-beiten. Da würden wir die Leute bestrafen, die sichan die Landtagsbeschlüsse halten. Sie wissen,dass unser Änderungsantrag das damals viel weiterfassen wollte, was die gentechnikfreie Produktionhier in Thüringen angeht. Dem sind Sie aber nichtgefolgt. Also hier geht es gerade darum, das, waswir hier im Landtag beschlossen haben - und wirhaben dem ja auch zugestimmt - in die Tat umzu-setzen und dafür zu sorgen, dass die Betriebe nichtschlechtergestellt sind. Ansonsten würden die un-sere Beschlüsse mit Sicherheit in einem ganz an-deren Licht sehen. Insofern geht es um Konkur-renzfähigkeit der Betriebe, die dem folgen, was wirihnen mit auf den Weg gegeben haben.
 Zu b) - Zertifizierung: Da hatte ich eigentlich mehrWiderstand erwartet. Ich will mal so anfangen:Nicht überall, wo Nachhaltigkeit draufsteht, ist auchNachhaltigkeit drin. Glauben Sie mir, vielleicht liegtdas auch daran, dass ich mich damit seit vielenJahren sehr intensiv beschäftige, gerade wenn esum entwicklungspolitische Zusammenhänge geht.Was richten diese Importe, die wir hier tätigen, inden Ländern, wo sie herkommen, an? Also das,was wir ab 01.01.2011 vorfinden, hat mit dem, waswir uns unter Nachhaltigkeitskriterien vorstellen,fast nichts zu tun. Wenn man da in die Details geht- dafür reicht hier die Zeit nicht -, dann werden wirsehen, ich habe zwei Bewertungen vorn auf demTisch liegen, die kann ich aber von hier aus auchbringen: Das ISCC wird von einer unabhängigenAgrarinformationszeitschrift oder Informationsdienstbezeichnet als ein Zertifizierungssystem, das aus-schließlich den großen international tätigen Agrar-
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konzernen nutzt - das habe ich hinten liegen, dasist so beschrieben in dem Internetforum „Agrar heu-te“. So wird das beschrieben. Dann frage ich Sie,wo bleiben bei so einem Zertifizierungssystem diekleinen Verarbeiter, die kleinen Betriebe, die Betrie-be, die wir hier in Thüringen haben.
 (Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
 Das noch viel schlechtere System, was im Übrigenim Auftrag der Bundesregierung danach kam - dasREDcert - das wirbt für sich selbst mit der Bemer-kung, dass das, was Sie beschlossen haben, unterAusschluss von Umweltverbänden und entwick-lungspolitischen Organisationen zustande gekom-men ist. Damit machen sie Eigenwerbung. Die ha-ben das also, ohne Umweltverbände überhaupt zubeteiligen, auf den Weg gebracht. Es ist selbstver-ständlich, dass wir als GRÜNE da misstrauischwerden, aber die beiden Zertifizierungssysteme, dieGrundlage für das sind, was wir ab 01.01.2011 ha-ben werden als Nachhaltigkeitskriterien, haben mitdem, was wir brauchen, um den Menschen dort zuhelfen, wo die Sachen herkommen, nichts zu tun.Deswegen steht hier als Kompromissvorschlagauch für Sie, Herr Primas, Mindeststandard ISCC.Dann lassen Sie uns, wenn wir das verabschiedethaben, darüber reden, wie wir aktiv werden können,um den Menschen dort in Kolumbien, Bolivien, Me-xiko, Brasilien und wo auch immer, ein Stück weitvon dem zu geben, was sie verdient haben. Hiergeht es um internationale Verantwortung und letz-ten Endes auch um den Schutz der einheimischenProduzenten, denn die gehen dabei baden, wennwir diese billigen Importe weiter zulassen.
 Meine Damen und Herren, Punkt c), da gehe ichauf Herrn Kemmerich und Herrn Primas gleichzeitigein. Ich weiß gar nicht, wer die Frage gestellt hat,weil darüber Bürgschaftsbank Thüringen steht. Ichweiß nicht, ob Sie Kenntnis davon haben, HerrKemmerich, wie viele Blockheizkraftwerke mit er-heblichen Kilowattstunden es in Thüringen gibt. Ichhabe die Auswertung der TLL, das ist keine eigeneAuswertung, sondern quasi die der Landesanstaltder Landesregierung. Wir haben allein 15 Block-heizkraftwerke mit einer Leistung bis 500 kW, dieüberwiegend Palmöl einsetzten. Es ist so, wenn esRapsöl gibt, das preiswert ist, dann setzen sieRapsöl aus Thüringen ein, von Thüringer Landwirt-schaftsbetrieben, und wenn auf dem Weltmarkt dasPalmöl billiger zu bekommen ist, lassen sie dieLandwirtschaftsbetriebe im Regen stehen und kau-fen auf dem Weltmarkt Palmöl. Und wenn Sie malwissen wollen, wie das Palmöl in Kolumbien oderBolivien produziert wird, was das für die Menschenbedeutet, die von den Paramilitärs von ihren Län-dern vertrieben werden, im Urwald hausen, dannkann ich Ihnen einen Film zur Verfügung stellen,dann können Sie sich das mal anschauen - also ge-nau das, was Sie hier bezweifeln, weil es die Bürg-schaftsbank Thüringen ist. Nein, diese Blockheiz-
 kraftwerke verwenden Palmöl, was unter unglaubli-chen Bedingungen, Umwelt- als auch menschlichenBedingungen dort in Mittelamerika und Südamerikaproduziert wurde.
 (Beifall SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
 Das ist, was wir ausschließen wollen, wenn wir sa-gen, das ist über das Zertifizierungssystem ab01.01.2011 nicht geregelt. Das ist unsere Kritik. In-sofern geht es durchaus darum, ob die einheimi-schen Produzenten ihre Produkte verkaufen kön-nen in die Thüringer Ölmühlen oder ob sich die Öl-mühlen auf dem Weltmarkt bedienen können undbilliges Öl einkaufen, das deshalb so billig ist, weilder Naturschutz und der Schutz der Menschen, diedas produzieren, keine Rolle spielen. Also genaudas, was Sie hier in Abrede stellen, ist Anlass, die-sen Punkt hier einzufügen.
 Eine letzte Bemerkung zur Aussage, ich glaube,von Herrn Primas zum Bürgschaftsrahmen. Wenndie Bundesregierung so weitermacht in SachenEnergiepolitik, dann - da haben Sie recht - brauchtgar kein Unternehmen überhaupt noch eine Bürg-schaft aufzunehmen oder Geld zu beantragen, weildie erneuerbaren Energien nämlich tot sind. Dannsind alle gut beraten, in diesen Bereich nicht mehrzu investieren und dann - da haben Sie recht -reicht das Geld dicke. Wir haben einen anderen An-satz. Wir sagen, wir möchten ganz viel erneuerbareEnergien.
 (Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
 Deswegen brauchen wir ganz viel Geld in diesemRahmen. Vielleicht geht es uns da wie bei der Breit-bandversorgung, dass wir irgendwann feststellenmüssen, der Bundesrat entscheidet hoffentlich ge-gen diesen Gau, der da passiert ist. Dann gibt eswieder Anträge und dann reicht das Geld hoffent-lich nicht, damit wir ganz schnell auf 100 Prozenterneuerbaren Energien sind, mit einem großen An-teil Biomasse. Das sind jedenfalls unsere Vorstel-lungen, wenn es um Energiepolitik geht. Da liegenwir wahrscheinlich doch ziemlich weit auseinander.Vielen Dank.
 (Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
 Vizepräsidentin Hitzing:
 Vielen Dank, Herr Dr. Augsten. Das Wort hat jetztdie Abgeordnete Mühlbauer von der SPD-Fraktion.
 Abgeordnete Mühlbauer, SPD:
 Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Da-men und Herren, werte Gäste, lassen Sie mich einpaar Punkte sagen. Wir haben heute Morgen relativviel von Frau König gelernt; ich habe daraus aucheinen persönlichen Mehrwert ziehen können. FrauKönig hat uns heute Morgen sehr deutlich klarge-macht, was wir den Freistaat kosten. Ich denke, wir
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müssen dafür auch etwas leisten. Diesbezüglich,Herr Kummer, ich rede gern mit Ihnen über alles,aber vielleicht sollten wir gewisse Dinge beim GlasBier abends machen oder auch ohne Bier, abernicht alles in den Ausschuss ziehen. Auch HerrDr. Augsten, ich schätze Sie sehr und darf Sie auchdarum bitten, in Ihrem Antrag zu berücksichtigen,wir sind von den Thüringern in den Thüringer Land-tag gewählt worden und haben uns für Thüringeneinzusetzen und können hier nicht die Weltproble-me und vor allem die Probleme der Dritten Weltnachhaltig lösen.
 (Zwischenruf Abg. Adams, BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN: Darum geht es nicht, es geht …um Thüringen.)
 So, jetzt möchte ich aber mal ganz kurz auf IhrenAntrag eingehen.
 Die Punkte a), b) und c) sind ja schon reichlich ge-nannt worden. Also es dürfen keine gentechnischveränderten Organismen eingesetzt werden. Habeich eine Antwort? Ich habe eine Antwort. HerrDr. Augsten, Herr Kummer, lesen Sie bitte BIO-BETH, Sie haben die Studie bekommen, lesen Sienach, was wird eingesetzt. Ich habe mich kundiggemacht, ich habe stundenlang telefoniert, weil ichachte Sie sehr, Herr Kollege, und denke mir, dasteckt irgendwas dahinter. Dann habe ich mich malklug gemacht, was eingesetzt wird bei uns. Es wer-den überwiegend Holzabfallprodukte eingesetztund es wird dann noch …
 Vizepräsidentin Hitzing:
 Frau Abgeordnete Mühlbauer, es gibt den Wunscheiner Zwischenfrage. Lassen Sie die zu?
 Abgeordnete Mühlbauer, SPD:
 Ja.
 Vizepräsidentin Hitzing:
 Herr Dr. Augsten, bitte.
 Abgeordneter Dr. Augsten, BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN:
 Vielen Dank, Frau Präsidentin und Frau Mühlbauer.Das, was wir heute diskutieren, also abgesehen da-von, dass ich Ihnen nachher die Zahlen gebe, wieviel importierte Biomasse eingesetzt wird hier inThüringen bzw. auch hier verarbeitet wird, unab-hängig davon die Frage an Sie: Können Sie sichvorstellen, dass das, was wir heute beraten, erst inein, zwei, drei Jahren wirksam wird; und dass wir -das sind die Signale aus Brüssel - damit rechnenkönnen, dass alle GVO-Anbauverbote, die es inEuropa gibt, aufgehoben werden im Herbst, sodass uns nächstes Jahr ein ziemlich massiver An-
 bau von GVO droht, so dass dies doch wieder rele-vant ist.
 Abgeordnete Mühlbauer, SPD:
 Herr Dr. Augsten, ich sage Ihnen ganz deutlich: Ichdenke, die Zeitung haben Sie auch gelesen, dieAmflora wurde kassiert. Es ist genau das eingetre-ten, was wir hier klug und clever gesehen habenund deshalb haben wir den Beschluss gefasst, gen-technisch veränderte Pflanzen und deren Produktesind gefährlich. Wir können sie nicht beherrschenund man hat das auch erkannt. Die mussten die Er-fahrung in der Praxis machen. Wir wussten es undwir haben es ins Parlament eingebracht. Ich sageIhnen eins: Gentechnisch veränderte Substanzen -da werde ich mich dafür einsetzen, ich bin mir si-cher, da habe ich Sie an meiner Seite und ich den-ke, der Kollege Kummer wird hier auch mitmachen- werden in Deutschland keine Zukunft haben. Die-se Botschaft müssen Sie auch nach außen bringen.Aus dem Grunde spielt das bei uns momentan kei-ne Rolle, wir haben dringendere Probleme, wir soll-ten uns wirklich mit anderen Dingen beschäftigenund uns in Verbänden dafür einsetzen, dass dieseMeinung, die wir hier vorrangig in Thüringen getrof-fen haben, auch deutschlandweit umgesetzt wird.Da haben wir die CDU an unserer Seite, da habenwir Sie an unserer Seite und viele andere Partnerauch. Gentechnisch veränderte Organismen sindnicht zukunftssicher. Wir haben den Beschluss ge-fasst.
 (Beifall SPD)
 Zu Punkt b) - importierte Biomasse: Ich war geradedran, also ich kann Ihnen die Liste geben, ich kannIhnen die Zahlen geben. Es gibt tatsächlich grenz-wertig gesehen - Thüringen hat ja auch Grenzen,manchmal glaubt man es nicht, aber wir habenLandesgrenzen -, es gibt tatsächlich Biogasanla-gen, die in Nähe zu Landesgrenzen sind, die danntatsächlich aus dem Nachbarland Holzschnipsel im-portieren. Die sind vernachlässigbar und liegen un-ter 2 Prozent. Ansonsten ist es - und das muss ichIhnen mal ganz deutlich sagen - ökologisch Blöd-sinn, aber sogar ökonomischer Blödsinn, weil manfährt nämlich nicht Biomasse - egal ob sie nun flüs-sig oder fest ist - mal mit dieselgetriebenen Fahr-zeugen, wir haben leider noch nicht das E-Mobil so-weit für den Transport. Die Ökomasse kommt leidernun nicht auch überwiegend mit dem Zug. Es istökologischer Schwachsinn, die Ökomasse querdurch Deutschland zu fahren, um sie dann in derBiogasanlage in Thüringen zu verbrennen. Deswe-gen ist bis auf den Punkt - und da haben Sie recht,da habe ich mal nachgelesen - das BHKW, abernicht unsere Biogasanlagen und Ihr Antrag be-schäftigt sich mit Biogasanlagen und nicht mitBHKWs. Bei Biogasanlagen kommt kein Einsatzvon importierter Biomasse infrage.
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Zu Punkt 3 - einheimische Ölmühlen: Mir war auchnoch nicht so ganz klar, wer ist heimisch, wer istnicht heimisch? Müssen wir jetzt nachweisen, wielange man hier wohnt, sesshaft ist und wer ein Thü-ringer Unternehmer ist oder nicht. Jemand der inThüringen investiert, ist für mich ein Thüringer Un-ternehmer und für den steht selbstredend eineBürgschaft zu. Wir reden hier immer noch nachhal-tig - Ihr Antrag, ich zitiere noch mal: Es geht umBiomasse und nicht um Blockheizkraftwerke und indem Zusammenhang ist es so, dass wir dort natür-lich Bürgschaften ausreichen und auch weiter aus-reichen und auch diese Gefahren, die Sie schildern,gar nicht eintreten.
 Ich kann Ihnen jetzt noch ganz viel erzählen, wiegut wir sind, das hat Herr Primas schon gesagt.Aber zwei Zahlen: Wir haben momentan27.000 Hektar Agrarfläche im Energiepflanzenaus-bau. Wir werden es schaffen, in den nächsten Jah-ren auf 50.000 Hektar zu erweitern. Wir setzenauch neue Pflanzen an, das ist Ihnen bekannt. Wirwollen Futterhirse zur Vergasung hier mit ansetzen.Das sind Dinge, die sind positiv. Ich wünsche mir inunserem Ausschuss Anträge: Welche Energiepflan-zen sind die Energiepflanzen der Zukunft? Wie kön-nen wir die Flächen stabilisieren? Wie können wirmit Ganzpflanzen umgehen in Biogasanlagen? Wirhaben viel Arbeit. Lassen Sie uns die Arbeit tun, diesinnhaft ist und uns weiter nach vorn bringt.
 Aus den vorgenannten Gründen, Herr Dr. Augsten,Ihr Antrag ist für mich obsolet. Wir haben eigentlichalles getan diesbezüglich. Wir werden ihn ableh-nen. Ich hoffe, wir beschäftigen uns mit den Din-gen, die uns weiterbringen im Biogasbereich. DiePunkte habe ich benannt. Wir werden dazu einenAntrag einreichen. Ich bedanke mich für Ihre Auf-merksamkeit.
 (Beifall CDU, SPD)
 Vizepräsidentin Hitzing:
 Vielen Dank, Frau Abgeordnete Mühlbauer. Es hatjetzt das Wort der Minister für Landwirtschaft, For-sten, Umwelt und Naturschutz, Herr Reinholz.
 Reinholz, Minister für Landwirtschaft, Forsten,Umwelt und Naturschutz:
 Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehr-ten Damen und Herren, die Bürgschaftsbank Thü-ringen und das Thüringer Ministerium für Landwirt-schaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz haben am2. August dieses Jahres ihr erstes gemeinsamesProjekt - das Sonderprogramm Biomasse - vorge-stellt. Ich freue mich sehr, dass dieses Programmnicht nur bei der Zielgruppe, sondern auch bei derFraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf so viel Zu-stimmung stößt.
 Trotzdem muss ich gegenüber dem vorliegendenAntrag namens der Landesregierung eine ableh-nende Haltung einnehmen. Ich will das auch gernbegründen. Die unter Ziffer 1 des Antrags erwähnteZielstellung, Thüringen bis 2050 zu 100 Prozentaus erneuerbaren Energien zu versorgen, ist zwaraus Gründen der Nachhaltigkeit sicher zu begrüßenund wünschenswert, die Erreichung dieses Ziels istaber, glaube ich, wohl eher unrealistisch. Der imKoalitionsvertrag ausgewiesene Anteil von 35 Pro-zent an erneuerbaren Energien an der Strompro-duktion und Nutzung bis 2020 stellt dagegen eherein realistisches, wenn auch sehr ambitioniertesZiel dar.
 Unter Ziffer 2 a) wollen Sie die Vergabe von Bürg-schaften an die Bedingung knüpfen, dass keinegentechnisch veränderten Organismen zum Einsatzkommen dürfen. Eine solche Forderung wird ausfachlichen Gründen abgelehnt. Ich will das auchgern erklären. Die Festlegungen sowohl im Koaliti-onsvertrag als auch im Landtagsbeschluss „Thürin-gen aktiv gegen den Anbau von gentechnisch ver-änderten Pflanzen“ beziehen sich eben nur auf denAnbau von gentechnisch veränderten Pflanzen inThüringen. Der Handel und die Verwertung vonProdukten, die GVO enthalten, sind davon letztlichnicht betroffen. Folgt man damit dem Petitum IhresVorschlags, wären von der energetischen Verwer-tung auch gentechnisch veränderte Pflanzen aus-genommen, die nicht rechtskonform angebaut wur-den und einer Beseitigung letztendlich dann zuge-führt werden müssen. Hier sollte meines Erachtensschon die Möglichkeit bestehen, die Beseitigungauch in Thüringer Anlagen durchzuführen.
 Darüber hinaus stellt sich die Frage, wer denn fürdie Laufzeit einer solchen Bürgschaft die Einhal-tung des oben genannten Kriteriums bei dem Bürg-schaftsnehmer kontrollieren soll und wer das über-haupt kann. Eine solche Forderung und der sichdaraus ergebende Kontrollaufwand führen letztend-lich zu zusätzlichen Kosten, die dann seitens derBürgschaftsbank wieder an den Bürgschaftsnehmerweitergegeben werden. Ich bin auch grundsätzlichkein Freund davon, Dinge festzulegen, die mannachher auch nur schwer oder gar nicht kontrollie-ren kann.
 Vizepräsidentin Hitzing:
 Herr Minister, es gibt den Wunsch auf eine Zwi-schenfrage.
 Abgeordneter Dr. Augsten, BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN:
 Ich darf, ja? Danke schön. Herr Minister, wir ver-pflichten per Landtagsbeschluss bestimmte Betrie-be, auf bestimmten Flächen GVO-frei zu arbeiten.Da entstehen Produkte. Hier sagen Sie, wir dürfendie, die jetzt mit GVO entstandene Produkte impor-
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tieren, nicht beschränken. Sehen Sie nicht eine Be-nachteiligung der Betriebe, die auf den staatlichenFlächen GVO-frei arbeiten müssen? Immer voraus-gesetzt - wie ich es vorhin geschildert habe -, dassdas teurer ist. Wie wollen Sie das mit der Benach-teiligung den Betrieben erklären, dass auf der an-deren Seite die Verarbeiter sich bedienen könnenmit billigem GVO-produzierten Material. Wie wollenSie das erklären?
 Reinholz, Minister für Landwirtschaft, Forsten,Umwelt und Naturschutz:
 Herr Dr. Augsten, wir haben das im Zusammen-hang mit der Befassung hier im Landtag lange dis-kutiert und auch am Rande diskutiert. Es ist natür-lich schwierig, das auch zu kontrollieren bei ver-pachteten Flächen etc. Deshalb haben wir uns imWesentlichen auf die Landesflächen konzentriert,dazu stehe ich auch voll und ganz. Aber es mussletztendlich auch möglich sein, wenn jemand uner-laubterweise gentechnisch veränderte Produkte an-gebaut hat, diese nachher in unseren Anlagen auchzu entsorgen. Denn da gehören sie dann im Endef-fekt auch hin.
 Zur Ziffer 2 b) des Antrags, meine Damen und Her-ren, glaube ich, ist festzustellen, dass gemäß derBiomasse-Nachhaltigkeitsverordnung ab dem01.01.2011 ohnehin für Biomasse, die der Ver-stromung und der Vergütung nach dem EEG sowieder Herstellung von Kraftstoffen dient, ein aner-kanntes Nachhaltigkeitszertifikat nachgewiesenwerden muss. Eine gesonderte Bindung an dieBürgschaften an einer Zertifizierung, denke ich, istaus dem Grund auch nicht mehr erforderlich.
 Abschließend kann ich Ihnen mitteilen, dass dieBürgschaftsbank Thüringen - und Frau Mühlbauerhat das auch schon angesprochen - Ausfallbürg-schaften für kleine und mittlere Unternehmen inThüringen übernimmt. Insofern ist es ohnehingrundsätzlich Voraussetzung, dass es sich bei demAntragsteller um ein einheimisches, sprich Thürin-ger Unternehmen handelt. Insofern ist die Ziffer 2 c)des Antrags eigentlich überflüssig.
 Meine Damen und Herren, angesichts der vorge-nannten Fakten halte ich eine Beschlussfassungdes Landtags im Sinne des vorliegenden Antrags inDrucksache 5/1410 für nicht erforderlich. Ich emp-fehle namens der Landesregierung den Antrag derFraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abzulehnen,da ich denke, dass die Punkte ohnehin erfüllt sind.Herzlichen Dank.
 Vizepräsidentin Hitzing:
 Vielen Dank, Herr Minister. Mir liegt keine weitereWortmeldung vor und mir ist auch keine Aus-schussüberweisung angezeigt worden. Doch? Dasist dann an mir vorübergegangen - Entschuldigung.
 Also es gibt den Antrag auf Überweisung an denAusschuss für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt undNaturschutz.
 Darüber stimmen wir jetzt ab. Wer für die Überwei-sung des Antrags ist, den bitte ich jetzt um dasHandzeichen. Gegenstimmen? Enthaltungen? Beikeiner Enthaltung und einer großen Mehrheit vonGegenstimmen, und zwar der Fraktionen der FDP,der CDU und der SPD, ist die Überweisung abge-lehnt worden. Der Antrag ist somit nicht überwie-sen.
 Wir kommen jetzt zur Abstimmung des Antrags inDrucksache 5/1410, der Antrag der Fraktion BÜND-NIS 90/DIE GRÜNEN über die Nachhaltigkeitskrite-rien für das „Sonderprogramm Biomasse“ der Bürg-schaftsbank Thüringen. Wer für diesen Antragstimmt, den bitte ich jetzt um das Handzeichen.Das sind die Stimmen der Fraktionen BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE. Wer gegen die-sen Antrag stimmt, den bitte ich jetzt um das Hand-zeichen. Das sind die Stimmen der SPD, der CDUund der FDP. Gibt es Enthaltungen? Die sehe ichnicht. Damit ist der Antrag abgelehnt. Ich schließeden Tagesordnungspunkt 14.
 Sehr geehrte Damen und Herren, ich eröffne nocheinmal den Tagesordnungspunkt 8
 Landtagsbeschlüsse auf Kli-maschutz ausrichtenAntrag der Fraktion BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN- Drucksache 5/333 -dazu: Beschlussempfehlung des
 Ausschusses für Landwirt-schaft, Forsten, Umweltund Naturschutz- Drucksache 5/1365 -
 dazu: Änderungsantrag der Frak-tion BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN- Drucksache 5/1461 -
 Hier gibt es die formale Notwendigkeit, dass ichden Tagesordnungspunkt noch einmal eröffne, undzwar aus folgendem Grund: Auch wenn in der Ab-stimmung über die Neufassung des Antrags ausder Beschlussempfehlung des Ausschusses abge-stimmt worden ist, ist das aber im Grunde genom-men nach unserer Geschäftsordnung nicht möglich,denn die Grundlage des Beschlusses war entzo-gen. Auf der Grundlage des § 52 Abs. 4 der Ge-schäftsordnung hat die Fraktion BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN den Antrag in der Drucksache 5/333 zu-rückgezogen und das vor der Abstimmung der Neu-fassung. Damit ist der Beschlussempfehlung in derDrucksache 5/1365 die Grundlage entzogen wor-den und deshalb ist eine Abstimmung über die inder Beschlussempfehlung gewollte Neufassungund die neuen Inhalte nicht mehr möglich. Die Frak-
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tionen im Haus haben sich diesbezüglich verstän-digt und ich erkläre jetzt diese Abstimmung deshalbfür null und nichtig, weil es gar nicht möglich war,wir hatten keine Grundlage und werden jetzt auf dieVerständigung der Fraktionen im Hause warten undmal sehen, was da passiert.
 Damit schließe ich den Tagesordnungspunkt 8 wie-der und ich eröffne entsprechend unserer Abspra-che vom gestrigen Tage zur Tagesordnung den Ta-gesordnungspunkt 17
 Atomausstieg beibehalten, kei-ne Laufzeitverlängerung zulas-sen und Wende in der Energie-politik einleitenAntrag der Fraktion DIE LINKE- Drucksache 5/1414 -dazu: Änderungsantrag der Frak-
 tion DIE LINKE- Drucksache 5/1464 -
 Wünscht die Fraktion DIE LINKE das Wort zur Be-gründung? Ja. Das Wort zur Begründung hat FrauAbgeordnete Wolf.
 Abgeordnete Wolf, DIE LINKE:
 Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, PeterKafka - ich fand es auch nur im Internet, ich kannteihn vorher nicht - führte aus: Ich habe nichts gegenKernenergie, wenn sie nur von der Sonne kommt.Recht hat er! Ich sehe das auch so.
 (Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-NEN)
 Dementsprechend auch unser heutiger Antrag. Die-ser Antrag hat mehrere Facetten. Ich möchte ganzkurz darauf eingehen. Zum einen möchten wir vonder Landesregierung die Position zum Atomaus-stieg wissen. Wir wollen aber auch Informationenhaben zu aktuellen Castortransporten und Atom-transporten durch Thüringen. Wir fordern in unse-rem Antrag die Landesregierung auf, sich im Bun-desrat aktiv für den Atomausstieg einzusetzen undsich - das ist mir ganz wichtig - konsequent für denAusbau regenerativer Energien auszusprechen. Wirwollen des Weiteren - das wird Sie wenig überra-schen -, dass die Stromnetze in die öffentlicheHand kommen und dass sich die Landesregierungzu den Einsparzielen bekennt, 2 Prozent jährlichweniger Energie zu verbrauchen.
 Als wir den Antrag stellten und einbrachten, warenwir uns der Aktualität des Antrags - ich sage dasganz ehrlich - nicht bewusst, es war nicht absehbar.Ich persönlich hätte gern auf diese Aktualität ver-zichtet. Ich halte den Beschluss vom Sonntag, dieEinigung vom Sonntag, für absolut skandalös undsie war für mich so auch nicht vorstellbar.
 (Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-NEN)
 Hier wurde ein schwierig errungener von mir auchnicht in allen Punkten für glücklich befunden, abertrotz allem ein errungener gesellschaftlicher Kon-sens einfach über Klippen geworfen und das leicht-fertig. In dem Zusammenhang wurde auch - das willich ausdrücklich sagen - die Lizenz zum Geld-drucken verschenkt. Die Lizenz zum Gelddruckenmuss auf den ersten Blick natürlich nichts Schlim-mes sein, es kommt immer darauf an, wen es trifft.Aber an der Stelle will ich ganz klar sagen: Die Li-zenz zum Gelddrucken für die Stromkonzerne gehtzulasten der nachfolgenden Generation, die jahr-tausendelang mit dem heutigen strahlenden Erbezu kämpfen haben.
 (Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-NEN)
 Aber sie geht auch auf Kosten der Glaubwürdigkeitvon Politik, weil, wenn man sich auf nichts mehr inder Politik verlassen kann, dann finde ich, ist dasein Armutszeugnis und im Besonderen für die Bun-desregierung.
 (Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-NEN)
 Herr Hellmann wird nachher natürlich noch ausführ-lich in der Debatte darauf eingehen. Wir sagenganz klar: Wir wollen eine strahlende Zukunft fürThüringen, aber nicht so,
 (Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-NEN)
 ein klares Bekenntnis „Atomkraft - Nein danke“. Ichdanke Ihnen.
 (Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-NEN)
 Vizepräsidentin Hitzing:
 Vielen Dank, Frau Abgeordnete Wolf. Es hat jetztdas Wort der Abgeordnete Worm von der CDU-Fraktion.
 Abgeordneter Worm, CDU:
 Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen undHerren, wir haben gestern schon in der AktuellenStunde recht umfassend das Pro und Kontra einerLaufzeitverlängerung der Atomkraftwerke inDeutschland diskutiert. Dass dieses Thema dieDeutschen bewegt, ist unstrittig. Hier stehendurchaus eine Reihe von Vorbehalten, von Ängstenund Sorgen im Raum, die es zu entkräften gilt. Aberes gehört einfach zur Wahrheit dazu, dass das der-zeitige Konzept einer sicheren Energieversorgungauf einer breiten Mischung verschiedener Energie-träger basiert. Hier garantieren vor allem Kohle undKernenergie die Versorgungssicherheit in Deutsch-
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land. Das hat etwas mit Grundlastfähigkeit zu tun,das hat auch etwas mit Wettbewerbsfähigkeit im in-ternationalen Maßstab zu tun, was die Strompreisebetrifft.
 Mein Kollege Heym ist in seinem gestrigen Beitragschon auf diese Frage eingegangen, deswegenwerde ich sie nicht weiter vertiefen. Ich plädiere je-denfalls dafür, bei der Betrachtung dieses Themasdurchaus auch den Rest der Welt im Auge zu be-halten, denn hierbei geht es nicht nur am Randeum bezahlbare Strompreise für Wirtschaft und Bür-ger in Deutschland.
 An dieser Stelle verweise ich auch auf die deutlicheAussage der Bundesregierung, was den drasti-schen Umbau der Stromversorgung in den nächs-ten Jahren betrifft. Ich darf daran erinnern, dass derAnteil der erneuerbaren Energien im Energiemix inden nächsten Jahren entscheidend ausgebaut wer-den wird. So soll deren Anteil von derzeit 16 Pro-zent in diesem Energiemix bis zum Jahr 2050 auf80 Prozent ausgebaut werden. Hauptproblematiksind hierbei jedoch praktikable Speichermöglichkei-ten, insbesondere für die Wind- und die Solarener-gie, um diese Energieform grundlastfähig zu ma-chen.
 Deshalb sehen wir als CDU die Atomkraft alsBrückentechnologie, um diesen Übergang zu denerneuerbaren Energien gerade auch unter demAspekt der Versorgungssicherheit und bezahlbarerStrompreise erfolgreich zu gestalten. Hier ist ein-deutig auch die Wissenschaft gefordert, neue Spei-chertechnologien zu entwickeln, um eventuell auchdiesen Übergangszeitraum nach Möglichkeit ent-sprechend zu verkürzen.
 Ich will das nicht verhehlen, selbstverständlich ruftdie Regelung zur Verlängerung der Laufzeit um 8bzw. 14 Jahre durchaus auch bei uns Fragen auf,so zum Beispiel die Frage der Sicherheit der Anla-gen.
 (Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
 Nach Bundesumweltminister Röttgen müssten etwa500 bis 600 Mio. € je Meiler investiert werden, umdie älteren Anlagen an die Sicherheitsstandards derjüngeren Anlagen heranzuführen. In welchem Zeit-raum soll das geschehen? Oder: Natürlich stehtauch immer wieder im Blickpunkt der Öffentlichkeitdie Frage der Endlagerung bei dieser Technologie.Warum leitet man nicht einen größeren Teil der zuerwartenden Konzerngewinne in einen Fonds zurFinanzierung dieser Endlagerung?
 Die im Antrag der LINKEN geforderte Berichterstat-tung der Landesregierung unter Punkt 1 wird des-halb durch uns als durchaus „erhellend“ gesehen.Auch verschiedene Fragen Ihres Antrags unterPunkt 2 bzw. Ihres Änderungsantrags sinddurchaus diskutabel,
 (Beifall DIE LINKE)
 wobei ich jedoch ausdrücklich den Punkt der Rück-führung der Übertragungsnetze ausnehme. Aberich möchte an dieser Stelle noch mal deutlich dar-auf verweisen, dass wir uns erst ein Urteil zu die-sem Thema erlauben können, wenn wir auch denkonkreten Gesetzentwurf der Bundesregierung ken-nen, und auch dann erst kann man sich eine Mei-nung bilden, ob wir den Entwurf für zustimmungs-pflichtig im Bundesrat halten oder auch nicht.
 Aus diesen Gründen plädiere ich für die Überwei-sung Ihres Antrags sowie auch Ihres Änderungsan-trags an den Ausschuss für Wirtschaft, Technologieund Arbeit. Vielen Dank.
 (Beifall CDU)
 Vizepräsidentin Rothe-Beinlich:
 Vielen herzlichen Dank. Das Wort hat jetzt der Ab-geordnete Dirk Adams für die Fraktion BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN.
 Abgeordneter Adams, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-NEN:
 Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen undHerren, liebe Gäste und Zuschauer, wir haben ja indiesen Plenartagen die Debatte um den Atomaus-stieg, die Laufzeitverlängerung, beschlossen durchdie Bundesregierung, schon öfter geführt, ich mussdas nicht noch einmal wiederholen. Aber ich möch-te ganz kurz feststellen, wie wir den Antrag derFraktion DIE LINKE beurteilen. Dieser Antrag istwichtig, weil der Atomausstieg elementare Folgenfür Thüringen hat,
 (Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-NEN)
 wirtschaftliche Folgen für unsere Stadtwerke, wirt-schaftliche Folgen für die Anlagenproduzenten zurUmwandlung erneuerbarer Energien, die wir zuhaufhier in Thüringen haben. Es ist auch ein wichtigerAntrag, weil er die Möglichkeit in sich birgt, weiterLicht in das Dunkel der Transportpraxis von radio-aktiven Stoffen hier in Thüringen zu bringen. Wirhaben heute Mittag in der Fragestunde und gesternin der Debatte schon erleben müssen, wie undurch-sichtig diese Materie ist und wie schnell man daauch mal ins Stolpern kommen kann, wenn dannz.B. Landesämter für den Straßenschutz benanntwerden. Es ist absolut wichtig, auch wenn die CDU-Fraktion sagt, wir sind dafür, dass Atomenergie län-ger genutzt wird, dass wir die Debatte um Endlagerführen. Wenn Sie das so wichtig finden, dann stel-len Sie sich doch mal der Aufgabe, ein Endlager zusuchen. Dann stellen Sie sich doch mal der Aufga-be - und da bin ich ganz gespannt, was die Landes-regierung sagt -, zu beurteilen, ob das nicht in Thü-
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ringen wäre. Die Debatte, finde ich, sollten Sie füh-ren, wenn Sie hier ganz ehrlich sind.
 Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wol-len Licht in das Dunkel bringen und wir werdennicht müde zu kritisieren, dass diese Laufzeitverlän-gerung das Verhältnis von 20:80 weiter zementiert.20:80 bedeutet in dem Fall, 80 Prozent der Strom-produktion werden kontrolliert von vier Anbietern.Allein vier Anbieter, das ist meiner Meinung nach,liebe FDP, kein guter Wettbewerb, aber ich habeden Eindruck, dass Sie ohnehin von Lobbyismusmehr verstehen als von gutem breiten Wettbewerb.
 (Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-NEN)
 Zuletzt möchte ich noch den Koalitionsvertrag - vonuns oppositionellen Politikern gern zitiert - zwischenSPD und CDU bemühen. Sie schreiben darin, dassdie Stadtwerke außerordentlich wichtig seien für ei-ne neue Energiepolitik, für die wirtschaftliche Lei-stungsfähigkeit unseres Landes. Recht haben Sieund dann gibt es eigentlich nur eine Sache, sich ge-gen diese Laufzeitverlängerung zu stellen, weil sieschädlich für Thüringen ist. Ich freue mich auf eineDebatte im Ausschuss und auf die Erläuterungenoder den Bericht der Landesregierung.
 Vizepräsidentin Rothe-Beinlich:
 Vielen herzlichen Dank, Herr Adams. Das Wort hatjetzt der Abgeordnete Weber für die Fraktion derSPD.
 Abgeordneter Weber, SPD:
 Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnenund Kollegen, Sie sehen mich ohne Redekonzeptan dieser Stelle, das heißt aber nicht ohne Konzept,denn einfache Wahrheiten braucht man nicht großaufzuschreiben, das ist eindeutig. Der Antrag derLINKEN geht in vielen Bereichen über das hinaus,was wir für gut und was wir für notwendig halten,aber er hat in der Grundintention eine entscheiden-de Aussage. Diese entscheidende Aussage tragenwir als SPD-Fraktion voll und ganz mit, und dieheißt, keine längeren Laufzeiten für Atomkraftwer-ke.
 (Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN)
 Da wir diese Grundintention mittragen, kann ich Ih-nen an dieser Stelle versichern, es wird vonseitender SPD-Fraktion weder im Ausschuss noch imdarauf folgenden Plenum eine Pro-Stimme für ir-gendeinen Kompromiss an dieser Stelle geben. Eswird ganz klar das Signal von der SPD verfolgt undwir werden auch im Abstimmungsverhalten deutlichmachen, die SPD wird keinem Kompromiss zustim-men, der in irgendeiner Form längere Laufzeiten fürAtomkraftwerke vorsieht.
 (Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN)
 Vor diesem Hintergrund ist keine lange Rede not-wendig. Ich beantrage namens meiner Fraktion dieÜberweisung an den Ausschuss für Wirtschaft,Technologie und Arbeit. Danke schön.
 (Beifall SPD)
 Vizepräsidentin Rothe-Beinlich:
 Vielen herzlichen Dank, Herr Weber. Das Wort hatjetzt der Abgeordnete Hellmann für die Fraktion DIELINKE.
 Abgeordneter Hellmann, DIE LINKE:
 Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen undHerren, ein kluger Mensch hat einmal gesagt: Dieeigentliche Gefahr liegt darin, die Gefahr nicht zuerkennen. Die Atomenergie, meine Damen undHerren, ist eine Gefahr, die offensichtlich verkanntwird aus Trägheit, aus Bequemlichkeit oder nochschlimmer,
 (Zwischenruf Abg. Kuschel, DIE LINKE: AusProfitgier.)
 man will sie verkennen seitens bestimmter Interes-senvertreter. Die Atomenergie ist eine veraltete, ex-trem gefährliche und teure Energiegewinnung.
 (Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-NEN)
 Seit die Atomenergie hoffähig gemacht wurde, etwaseit 1957 mit der Gründung von Euratom, hat esHunderte von Störfällen in Osteuropa gegeben, inWesteuropa, in den USA, in Japan und überall aufder Welt, wo Atomenergie produziert wird. Herr We-ber, Sie waren gestern sehr aktuell, Sie habengestern hier eine interessante Information gegeben;heute ist es noch so, dass alle drei Tage ein Störfallim Prinzip registriert werden muss. Das muss mansich vorstellen. Die Vielzahl dieser Störfälle zeigt,dass diese Technik nicht sicher ist und auch nichtsein kann. Allein die Problematik der Materialermü-dung, die Problematik der Materialalterung lässtkeine Unfehlbarkeit der Technik zu. Aus diesenGründen ist unter anderem die Laufzeit der Atom-kraftwerke begrenzt worden. Dazu kommt, dassmenschliches Versagen nie auszuschließen ist, wiewir im Falle von Tschernobyl erleben mussten.Deshalb wäre es auch völlig unzulässig, einen Su-pergau wie in Tschernobyl für Westeuropa undDeutschland auszuschließen. Was das bedeutenwürde, das soll eine Aussage des Bundeswirt-schaftsministeriums auf eine Kleine Anfrage derLINKEN im Bundestag belegen. Ich zitiere, wie ge-sagt, Ausführungen des Bundeswirtschaftsministe-riums: „Der volkswirtschaftliche Gesamtschaden ei-nes Supergaus in Deutschland beliefe sich auf rund5.000 Mrd. €. Bei einem Unfall im AKW Krümmel/
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Elbe müssten je nach Windverhältnissen ca.1,2 Mio. Menschen evakuiert werden. Hamburg wä-re auf Jahrzehnte unbewohnbar, etwa100.000 Menschen würden an Krebs erkranken.“Ich halte diese Darstellung, abgesehen von demmateriellen Schaden, insbesondere was den Perso-nenschaden anbelangt, für noch reichlich untertrie-ben angesichts dessen, dass im Falle von Tscher-nobyl selbst in Bayern noch stark erhöhte Radioak-tivität gemessen wurde.
 Meine Damen und Herren, einen Supergau darf eseinfach nicht geben, ein Supergau darf einfachnicht passieren, selbst wenn die Chancen der Si-cherheit 1:1 Mio. stehen. Diese eine Chance fürdiese Katastrophe ist eine Chance zu viel. Dazukommt, dass man kein Katastrophenszenario hat,wenn wirklich so etwas eintreten sollte. Die Bun-deswehr darf jedenfalls nicht eingesetzt werden, sodas Ergebnis einer Fernsehdiskussion vor Kurzem.Wie soll eine Katastrophe in Mitteleuropa einge-dämmt werden? Das ist das große Fragezeichen,das nicht beantwortet werden kann. Der Bun-desumweltminister hatte noch vor den Verhandlun-gen mit den Energiekonzernen verkündet, dass diealten Meiler gegen Flugzeugabstürze auch desTyps A 380 zu sichern sind. Diese Forderung ha-ben die Energiekonzerne offensichtlich erfolgreichabgebogen; 50 Mrd. € sind den Energiekonzernenfür das gesamte Sicherheitspaket - also das istmehr als nur Sicherung gegen Flugzeugabsturz -ganz offensichtlich zu viel. Selbst wenn diese Nach-rüstung erfolgen würde, hilft es uns wenig. Wasmachen wir - nur einmal rein hypothetisch ange-nommen oder hypothetisch betrachtet -, wenn Ter-roristen drei Großraumflugzeuge auf ein und das-selbe Atomkraftwerk lenken? Auch das ist eine Fra-ge, die nicht positiv beantwortet werden kann, wieich meine.
 Schließlich und letztlich gibt es kein sicheres Ato-mendlager trotz mancher Beteuerungen. Am Mon-tagabend im Fernsehinterview musste der Bun-desumweltminister diese Tatsache eingestehen.Aber nicht nur, dass es für die bereits vorhandenenTausende Tonnen von Atommüll keine Lösung gibt;mit der Laufzeitverlängerung wird es so sein, dassjährlich 2.000 Tonnen dazukommen. Dazu kommenTausende von Tonnen Atommüll durch die kontami-nierten Atommeiler, die abgebaut werden müssen.Auch diese kontaminierten Teile müssen Platz fin-den in einem Endlager. Alles ungeklärt!
 Meine Damen und Herren, von den von mir soebenerläuterten fünf Sicherheitsrisiken würde jedes fürsich ausreichen, um die sofortige Abschaltung derAtomkraftwerke zu rechtfertigen, so wie das meinePartei schon seit Jahren fordert. Die Bundesregie-rung knickt ein vor den Forderungen der Atomlob-by, vor den Forderungen der vier großen Energie-konzerne und beschließt eine durchschnittlicheLaufzeit von 12 Jahren. Das ist unter den genann-
 ten Gesichtspunkten eine absolut verantwortungs-lose Politik.
 (Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-NEN)
 Das ist ein Spiel mit der Gesundheit und dem Le-ben der heutigen und der künftigen Generationen.Es ist zu hinterfragen, was die Motivation für einsolches Tun ist. In der „Wirtschaftswoche“ Num-mer 34 konnte man ab Seite 34 ff vor einigen Ta-gen sehr aufschlussreiche Informationen erhalten.Nebenbei bemerkt ist diese „Wirtschaftswoche“ganz sicher frei von dem Makel, ein rotes oder eingrünes Blättchen zu sein.
 (Zwischenruf Abg. Adams, BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN: Mal sehen.)
 Ich zitiere aus der „Wirtschaftswoche“ Nummer 34,Seite 34: „Die Chefs der vier großen deutschenEnergiekonzerne zeigten sich in den vergangenenWochen wütend, aufgebracht und unversöhnlich,ganz entgegen ihrer sonstigen Gepflogenheit, sichin Hinterzimmern irgendwie noch mit der Regierungdiskret zu einigen. Die Wut gipfelte in der Drohung,alle deutschen Atomkraftwerke auf einmal abzu-schalten.“
 Meine Damen und Herren, wo leben wir eigentlich?So verfährt man in einer Bananenrepublik.
 (Zwischenruf Abg. Emde, CDU: Zum Glückgibt es jetzt Bananen.)
 Sind wir schon so weit?
 (Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-NEN)
 Das ist eine rhetorische Frage, meine lieben Kolle-gen von der CDU. Die Landesregierung muss mirdiese Frage nicht beantworten.
 (Unruhe CDU)
 Liebe Kollegen von der CDU, das Thema ist leiderso ernst, dass ich die Späße mit den Bananen wirk-lich unterlassen würde.
 (Zwischenruf Abg. Dr. Zeh, CDU: Dann soll-ten Sie solche Späße nicht einbringen.)
 „45 Mrd. € könnten die Atombetreiber zusätzlicheinstreichen“ war eine der Zwischenüberschriften.Gedacht war an die zusätzlichen Einnahmen bei ei-ner Laufzeitverlängerung von 8 Jahren. Inzwischenwurden 12 Jahre beschlossen. Circa 1 Mio. € zu-sätzlich pro Tag und Atomkraftwerk bedeuten nunca. 67 Mrd. € zusätzliche Einnahmen. Das alles oh-ne Beachtung von Preissteigerungen, die mit Si-cherheit über die Laufzeit gerechnet erheblich seinwerden. Das Öko-Institut Freiburg geht davon aus,dass etwa 120 Mrd. € zusätzliche Einnahmen ent-stehen unter Beachtung dieser Preissteigerung.Diese Zahlen muss man nicht unbedingt ins Feldführen, wie ich meine. Es reicht, wenn wir bei der
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„Wirtschaftswoche“ bleiben, um das Wesen desVorgangs sichtbar zu machen. Denn selbst wennman nur von 67 Mrd. € ausgeht und die ausgehan-delte Brennelementesteuer von ca. 14 Mrd. € unddie Förderung erneuerbarer Energien von 15 Mrd. €abzieht, bleibt eine riesige zusätzliche Einnahmevon 38 Mrd. €. Wie gesagt, das ist die untere Gren-ze, wenn man die Dinge ganz wohlwollend betrach-tet.
 Wie sagte doch Karl Marx so schön zum ThemaKapital? 300 Prozent Gewinn und es existiert keinVerbrechen, das es nicht riskiert, selbst auf die Ge-fahr des Galgens.
 (Beifall DIE LINKE)
 Dabei muss man die Brennelementesteuer nocheinmal gesondert betrachten. Wie es aussieht, sol-len diese 14 Mrd. € offensichtlich steuerlich geltendgemacht werden können, wie es so schön heißt.Das ist nun wirklich ein Geniestreich der Regierung.Erst tut man, als ob man die Konzerne belasten willund dann gibt man durch die Hintertür gleich wiedermilde Gaben zulasten der Kommunen und derStaatskasse. Da kann ich nur sagen: Welch eineFarce, das Ganze grenzt an Täuschung der Öffent-lichkeit.
 Meine Damen und Herren, besonders bedauerlichist, dass sich diese Laufzeitverlängerungen gegenden schnellen Ausbau der erneuerbaren Energienrichtet und damit gegen den Klimaschutz, gegenden Schutz der Natur und gegen den Schutz unse-rer Lebensgrundlage. Die Energiekonzerne be-haupten, die Atomenergie sei eine Brückentechno-logie - Herr Worm behauptet das übrigens auch -bis die regenerativen Energien in ausreichendemMaße zur Verfügung stünden. In Wirklichkeit ver-hindert Atomkraft mit ihrem unflexiblen Grundlast-verhalten den zügigen Ausbau der erneuerbarenEnergien. Angeblich können die erneuerbarenEnergien die Versorgungssicherheit noch nicht ge-währleisten, wie Herr Worm ebenfalls ausführte,aber schon vor mehr als zehn Jahren hat der Trä-ger des Alternativen Nobelpreises, Dr. HermannScheer, nachgewiesen, dass über regenerativeEnergien eine vollständige Absicherung unsererEnergieversorgung gewährleistet werden kann. Inseinem Buch „Die solare Weltwirtschaft“ hat er diesüberzeugend nachgewiesen. Gleichzeitig ist dieLaufzeitverlängerung auch dahin gehend zu kritisie-ren, dass die kommunalen Energieversorger inübelste Verlegenheit kommen, was die Refinanzie-rung ihrer Investitionen anbelangt. Man hat sich aufden Atomkompromiss von Rot-Grün verlassen undmuss heute feststellen, dass man langfristig mit ei-nem verfälschten, den tatsächlichen Aufwendungenhohnsprechenden Atomenergiepreis konkurrierenmuss. In die Atomindustrie sind ca. 165 Mrd. € För-dermittel geflossen: 45 Mrd. € durch die Bundesre-gierung direkt und der größere Rest über EURA-
 TOM - die europäische Förderung. Viele Atomkraft-werke sind als Bundesforschungszentren gebaut.Unter all diesen Bedingungen kann man natürlichvermeintlich und scheinbar sehr billig Strom produ-zieren. Die Benachteiligung von Stadtwerken undähnlichen Institutionen durch falsche Niedrigpreiseund eine Nichtauslastung ihrer Anlagen ist so nichthinnehmbar.
 Meine Damen und Herren, wenn ich an die jüngsteRegierungsvereinbarung denke, schwindet bei mirdie Hoffnung, dass rechtzeitig eine zukunftsfähigeEnergiewirtschaft in Deutschland installiert wird.Wie soll unter der Regie der vier großen Energie-konzerne von einem zentralen Energiesystem in eindezentrales System umgesteuert werden, wennman gerade erst jetzt das veraltete zentrale Systemzementiert hat? Wie sollen unter diesen Bedingun-gen der Umbau und Ausbau der Energienetze erfol-gen - angepasst an die Erfordernisse der erneuer-baren Energien? Im Grunde genommen erwartenwir von den Energiekonzernen, dass sie sich selbstabschaffen. Ich denke, das ist und bleibt eine großeIllusion. Deshalb fordern wir als LINKE, im Gegen-satz zu anderen in diesem Hause, dass im Rahmender Energiewende die Rückführung der Energienet-ze an öffentliche, demokratisch kontrollierte Körper-schaften erfolgt.
 (Beifall DIE LINKE)
 Wir fordern gleichzeitig, einen Planungsprozesseinzuleiten, wie man 700 bis 800 Mrd. Kilowattstun-den Strom - das ist der in naher Zukunft zu erwar-tende Stromverbrauch - unter welchen Bedingun-gen, mit welchem Energiemix regenerativ erzeugenkann.
 Gestatten Sie mir zum Schluss noch ein kleinesGedankenexperiment, meine Damen und Herren,um zu zeigen, was es bedeutet, wenn die regenera-tive Energie ausgebremst wird. Im Durchschnitt ver-braucht ein Bundesbürger für etwa 2.500 € Energieim Jahr. Da wir ja nun - und da besteht ja fast Kon-sens im Hause - dafür sind, dass diese Energieperspektivisch dezentral erzeugt werden soll, neh-men wir mal an, eine Gemeinde von 2.000 Einwoh-nern würde all ihre Energie dezentral vor Ort beisich erzeugen. Das würde bedeuten, in dieserKommune würde jährlich eine Wertschöpfung vonsage und schreibe 5 Mio. € entstehen.
 (Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-NEN)
 Das heißt nicht, dass ich mit diesen 5 Mio. € dieProbleme in diesen Kommunen wie auch immerund überall lösen kann. Aber das ist eine beachtli-che Summe und sie wäre im Grunde genommender Kristallisationspunkt für weitere regionale Wirt-schaftskreisläufe, die wir bei uns in Thüringen sodringend brauchten. Das Faszinierende an all demist, dass sich jeder einbringen kann, Wertschöpfung
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zu generieren. Mit der aufkommenden Elektromobi-lität wäre die Faszination noch größer, wenn manvor Ort sein Fahrzeug mit selbst erzeugtem billigenStrom betanken, sprich laden kann.
 Meine Damen und Herren, ich bitte im Namen mei-ner Fraktion um Zustimmung zu unserem Antragund zu unserem Änderungsantrag. Ich bedankemich für die Aufmerksamkeit.
 (Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-NEN)
 Vizepräsidentin Rothe-Beinlich:
 Vielen herzlichen Dank, Herr Hellmann. Es hat sichnoch einmal zu Wort gemeldet der AbgeordneteWeber für die SPD-Fraktion.
 Abgeordneter Weber, SPD:
 Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnenund Kollegen, jetzt habe ich einen Zettel dabei, undzwar eine aktuelle Meldung aus SPIEGEL ONLINE,auf der ersten Seite. Da wird zitiert aus dem Ge-heimvertrag der Regierung mit den Energieriesenund ich zitiere: „Der Geheimvertrag zwischen Re-gierung und Energieriesen
 (Zwischenruf Abg. Emde, CDU: Das ist eineFalschmeldung.)
 enthält mehr Schutzklauseln als bisher bekannt.“Nach SPIEGEL ONLINE-Informationen sichern sichdie Konzerne darin gegen eine höhere Brennele-mentesteuer ab, und zwar in § 4 und gegen einenRegierungswechsel.
 (Heiterkeit DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN)
 Ausgaben für Sicherheit werden auf einen Maximal-betrag begrenzt. In dem Abkommen heißt es, si-chert die Regierung den Konzernen zu, dass dievereinbarten Beiträge für den Ausbau erneuerbarerEnergien, die sie im Gegenzug für die Laufzeitver-längerung zahlen müssen, sinken, wenn insgesamtoder für einzelne Atomkraftwerke die Bestimmungzur Laufzeitverlängerung verkürzt, verändert, un-wirksam oder aufgehoben wird. Also wenn dasstimmt, was in SPIEGEL ONLINE steht, dann istdas ein Skandal. Herzlichen Dank.
 (Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-NEN)
 Vizepräsidentin Rothe-Beinlich:
 Vielen herzlichen Dank, Herr Weber. Ich frage, gibtes weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall.Dann habe ich jetzt gehört, dass dieser Antragüberwiesen werden soll an den Ausschuss für Wirt-schaft, Technologie und Arbeit und außerdem anden Ausschuss für Landwirtschaft, Forsten, Umweltund Naturschutz. Für welchen Ausschuss wird die
 Federführung beantragt? Das beschließen wir da-nach.
 Dann stimmen wir zunächst über die Überweisungan den Ausschuss für Wirtschaft, Technologie undArbeit ab. Wer dieser Überweisung so zustimmt,den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Vielenherzlichen Dank, dass es die Zustimmung allerFraktionen gibt. Gibt es Gegenstimmen? 1 Gegen-stimme aus der FDP-Fraktion. Enthaltungen? KeineEnthaltung. Damit wurde die Überweisung an denAusschuss für Wirtschaft, Technologie und Arbeitbeschlossen.
 Wir kommen jetzt zu dem Antrag auf Überweisungan den Ausschuss für Landwirtschaft, Forsten, Um-welt und Naturschutz. Wer auch dieser Überwei-sung zustimmt, den bitte ich jetzt um das Handzei-chen. Vielen herzlichen Dank, das sind wiederumAbgeordnete aus allen Fraktionen. Gibt es Gegen-stimmen? Nein, das ist nicht der Fall. Gibt es Ent-haltungen? Bei einzelnen Enthaltungen aus derCDU-Fraktion ist damit auch dieser Überweisungzugestimmt.
 Ich frage jetzt nach der Federführung. Herr Blech-schmidt.
 Abgeordneter Blechschmidt, DIE LINKE:
 Ich würde federführend den Ausschuss für Wirt-schaft, Technologie und Arbeit beantragen.
 Vizepräsidentin Rothe-Beinlich:
 Gut, dann stimmen wir jetzt über die Federführungdes Ausschusses für Wirtschaft, Technologie undArbeit zu diesem Antrag ab. Wer der Federführungin diesem vorgeschlagenen Verfahren so zustimmt,den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Vielenherzlichen Dank. Das ist Zustimmung aus allenFraktionen. Gegenstimmen? Gibt es keine. Enthal-tungen? Gibt es auch nicht. Damit ist die Federfüh-rung somit einstimmig beschlossen.
 Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 5
 Erstes Gesetz zur Änderungdes Thüringer Bibliotheksge-setzesGesetzentwurf der Fraktion DIELINKE- Drucksache 5/1406 -ERSTE BERATUNG
 Ich frage, wünscht die Fraktion DIE LINKE dasWort zur Begründung? Ja, das ist der Fall, dann hatjetzt Frau Dr. Birgit Klaubert das Wort für die Ein-bringung zum ersten Änderungsgesetz.
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Abgeordnete Dr. Klaubert, DIE LINKE:
 Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und HerrenAbgeordnete, einige Worte zur Begründung desGesetzentwurfs möchte ich hier einführend an alleFraktionen richten, und zwar haben wir damals, dieOppositionsfraktionen SPD und DIE LINKE, imHerbst des Jahres 2007 einen gemeinsamen Ge-setzentwurf zur Sicherung der Bibliotheken, sprichdas Thüringer Bibliotheksgesetz, in den ThüringerLandtag eingebracht. Kurz danach, zur Wiederer-öffnung der Anna Amalia Bibliothek hielt der dama-lige Bundespräsident Köhler eine beeindruckendeRede, in der er von der Kraft und der Notwendigkeitder Bibliotheken in Deutschland sprach. Die CDUkündigte damals großspurig an, ein Bibliotheksge-setz von einmaliger Wirkung in Deutschland in denparlamentarischen Gang zu bringen. Im Som-mer 2008 wurde von der damaligen Parlaments-mehrheit im Landtag ein Bibliotheksgesetz verab-schiedet, welches von meinem Kollegen Döring wiefolgt gekennzeichnet wurde - ich zitiere, Frau Präsi-dentin: „Meine Damen und Herren, in der Anhörungist auch deutlich geworden, dass ein Thüringer Bi-bliotheksgesetz natürlich Bedeutung für ganzDeutschland, und das nicht nur für Bibliotheken,sondern auch für andere Kultureinrichtungen, dieähnliche Problemlagen haben, haben wird. Sie,meine Damen und Herren von der CDU, haben imSchweinsgalopp, das wurde schon gesagt, den Ge-setzentwurf durchgezogen, ohne die eindeutigen -ich habe sie ja noch einmal benannt - Ergebnisseder Anhörung im Ansatz zu reflektieren.“ Dann sagtder Herr Kollege Döring noch: „Unser gemeinsa-mes Ziel, Bibliotheken auf eine besser gesicherteBasis festzustellen, ist damit klar verfehlt und dervon Ihnen forcierte Modellcharakter des Gesetzeslässt sich für mich in zwei Worte fassen: So nicht!Was Sie als Meilenstein in der deutschen Biblio-theksgeschichte bezeichnen, könnte sich als Mühl-stein am Hals der Bibliotheken in Thüringen ent-puppen.
 (Beifall DIE LINKE)
 Anspruch und Wirklichkeit liegen hier Welten aus-einander. Ihr Gesetz trägt in keiner Weise zum Er-halt der Bibliotheken bei und die Bürgerinnen undBürger in Thüringen haben ein solches Gesetznicht verdient.“ Das alles wurde vom Kollegen Dö-ring damals gesagt. Ich habe wenig hinzuzufügen,als dass dieser Umstand heute noch besteht undwir diesen Bibliotheksgesetzentwurf so verändern,dass er unseren Ansprüchen von damals auch Ge-nüge trägt, und zwar insbesondere in vier Punkten:
 1. die Pflichtaufgabe für die Bibliotheken zu sichernund den Zugang aller zu Bibliotheken in der Flächeauch zu realisieren,
 2. das Aufgabenspektrum der öffentlichen Bibliothe-ken zu beschreiben, einschließlich der Beratungund Unterstützung durch die Landesfachstelle,
 3. die besondere Bedeutung der Bibliotheken alsBildungseinrichtungen in Kooperation von Schuleund Bibliothek zu verdeutlichen und
 4. die Verantwortung des Landes für die Mitfinan-zierung dieser Aufgabe auch zu realisieren.
 Nicht mehr und nicht weniger hatte die SPD damalsmit uns gefordert. Unter einer rot-roten Regierungwäre ein solches Gesetz schon lange Wirklichkeit.Sie haben jetzt die Chance, vernünftig zu werden.
 (Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-NEN)
 Vizepräsident Gentzel:
 Danke, Frau Abgeordnete. Wir treten in die Aus-sprache ein und ich rufe auf als Erste die Abgeord-nete Rothe-Beinlich von der Fraktion BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN.
 Abgeordnete Rothe-Beinlich, BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN:
 Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrtenDamen und Herren, liebe Frau Dr. Klaubert, ich se-he Ihnen natürlich nach, dass Sie „Grün“ geradevergessen haben.
 (Beifall DIE LINKE)
 Sie haben aber ansonsten den Werdegang des Ge-setzes ganz gut vorgetragen, wie wir es jetzt ha-ben. Ich möchte auch noch einmal auf die aktuelleSituation eingehen, wie wir sie im Moment in Thü-ringen erleben.
 Erinnern wir uns zurück. 1989/90 gab es ca.1.200 Bibliotheken in Thüringen, 2008 waren esnoch weit weniger als 300. Es gab, das wissen wiralle, dramatische Einbrüche der Kommunen beiden Gewerbesteuereinnahmen. Es gab Kürzungenbei den Schlüsselzuweisungen des Landes und dieBibliotheken, das wissen wir auch, sind als freiwilli-ge Aufgaben - und das ist auch einer der Kritik-punkte, die ich nachher noch genauer ausführenwerde - von Kommunen in arger Bedrängnis. Wirsind längst an der Grenze zur Mindestversorgungangekommen und gerade in ländlichen Räumen -darauf hat Frau Dr. Klaubert auch schon hingewie-sen - ist die Mindestversorgung schon heute nichtmehr gewährleistet, insbesondere in den Orten, woes keinen Bücherbus mehr gibt. Da stellt sich dochdie Frage, ob der Bürger oder die Bürgerin über-haupt noch die Möglichkeit haben, ohne Weiteresan Informationen zu gelangen, wie er oder sie sie ineiner Bibliothek vorfindet.
 Im Koalitionsvertrag von CDU und SPD, den wir jaimmer gern zitieren, heißt es: „Die Koalitionspartnerprüfen eine gesetzliche Regelung zur Kulturförde-rung des Landes. Dabei soll auch der besondere
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Förderbedarf für Bibliotheken, Musikschulen undJugendkunstschulen berücksichtigt werden.“
 Ich will noch einmal daran erinnern, was unsere Po-sition immer gewesen ist, auch im Wahlkampf, anden wir uns sicher alle noch erinnern, wo auch häu-figer - Frau Dr. Klaubert hat eben schon Äußerun-gen von Herrn Döring als einem engagierten Abge-ordneten in dieser Frage vorgetragen - die Frageeine Rolle spielte, wie wir das Bibliotheksgesetzweiterentwickeln. Wir haben immer gesagt, wir hal-ten das bestehende Bibliotheksgesetz für dringendverbesserungswürdig. Es fehlen klare Regelungenzur finanziellen Beteiligung des Landes an den Bi-bliotheken, ebenso auch beim Bestandsschutz derBibliotheken. Wir haben - eben sagte ich es - fastdrei Viertel aller öffentlichen Bibliotheken im Frei-staat verloren und die Tendenz dauert weiter an.Für uns steht fest, dass wir öffentliche Bibliothekenbrauchen, und zwar flächendeckend. Jedem Men-schen in Thüringen muss ein Zugang zu einer Bi-bliothek in seiner Nähe möglich sein.
 (Beifall DIE LINKE)
 Für den Freistaat sehen wir hier die Aufgabe, denKommunen entsprechende finanzielle Handlungs-möglichkeiten zu schaffen. Das Land selbst solltesich - jedenfalls sind wir davon überzeugt - aucham Bestandsausbau beteiligen. Wir haben dazuauch einen Vorschlag gemacht, der sicher zunächsteinmal etwas unkonventionell klang, aber wir haltenihn nach wie vor für überlegenswert, nämlich proJahr 1 € pro Einwohnerin/Einwohner für die Biblio-theken aufzubringen. Der Freistaat könnte sich dar-an mit 50 Cent pro Einwohnerin/Einwohner beteili-gen. Wir würden diese Idee gern auch in der Bera-tung im Ausschuss, wo wir hoffentlich mit diesemGesetz hinkommen werden, zur Diskussion stellen.Der Gesetzesvorschlag der LINKEN greift de factodie Drucksache - einige werden sich an sie erinnern- 4/3503 auf, mit der SPD und LINKE in der letztenLegislatur einen gemeinsamen Gesetzentwurf fürein Thüringer Bibliotheksgesetz vorgelegt haben.Insofern ist es natürlich besonders interessant zusehen, wie die SPD-Fraktion heute zu ihren damali-gen Aktivitäten steht.
 Der nunmehr vorliegende Gesetzentwurf der LIN-KEN zur Änderung des Thüringer Bibliotheksge-setzes wird von unserer Fraktion unterstützt, zumal- und das will ich ganz deutlich sagen - er auchzentrale Forderungen des Deutschen Bibliotheks-verbandes aufgreift und mit dem Zwei-Säulen-För-dermodell zudem ein finanzielles Bekenntnis desLandes für die Bibliotheken abgibt, denn das stehtbis heute aus.
 Auf folgende Punkte möchte ich noch einmal imEinzelnen eingehen, weil sie uns ganz besonderswichtig erscheinen.
 Das ist zum Ersten die Streichung des Zusatzes in§ 1, dass Bibliotheken freiwillige Aufgaben sind,denn da beginnt schon die Problematik. Wir wissenalle, dass alle freiwilligen Aufgaben immer unterHaushaltsvorbehalt stehen und damit auch die Bi-bliotheken immer wieder in Gefahr geraten.
 Zum Zweiten geht es um die Gewährleistung einesgut erreichbaren Zugangs für jeden Bürger und je-de Bürgerin zu einer entsprechend ausgestatteten -das sage ich auch ganz deutlich - nutzbaren öffent-lichen Bibliothek. Dafür braucht es eine Bibliothe-kenentwicklungsplanung des Landes, in der diekommunalen Spitzenverbände, der Thüringer Bi-bliotheksverband und die Landesfachstelle für öf-fentliche Bibliotheken selbstverständlich einbezo-gen werden sollen.
 Drittens: Die Bibliotheken sollen sich an den aktuel-len Anforderungen der multimedialen Medien- undInformationsangebote orientieren und damit natür-lich auch einen Beitrag zur kulturellen Integrationleisten, um der digitalen Spaltung - wir haben dar-über heute schon einmal an anderer Stelle disku-tiert - entgegenzuwirken.
 Viertens geht es um die Sicherstellung der Finan-zierung und ein langfristiges Bekenntnis des Lan-des zur Landesfachstelle für öffentliche Bibliothe-ken.
 Fünftens: Die Betonung der Bibliotheken - FrauKlaubert hat es eben auch schon erwähnt - als Bil-dungseinrichtung, die der Kooperation im schuli-schen und im Lesefrühförderungsbereich verpflich-tet sind.
 Sechstens: Das Land soll den Auf- und Ausbau derBibliotheken durch ein Zwei-Säulen-Finanzierungs-modell fördern, einerseits ein jährlicher Zuschussfür Neuerwerbungen von Medien, andererseits eineProjektförderung für innovative Ansätze.
 Ich möchte an dieser Stelle gern an die Aussagevon Frank Simon-Ritz - er war damals Vorsitzenderdes Thüringer Bibliotheksverbandes - zur Anhörungzum Bibliotheksgesetz anknüpfen, der sich am20. Juni 2008 in einem Interview wie folgt äußerte -ich hoffe, ich darf zitieren, Herr Präsident: „Viele ha-ben in der Anhörung gesagt,“ - so lautet das Zitat -„dass der CDU-Entwurf sehr gut als Grundlage fürdie weitere Beratung dienen kann und dass mandaran weiter arbeiten kann. Entscheidend ist aber,dass daran weiter gearbeitet werden muss.“ Genauda setzt das Erste Gesetz zur Änderung des Thü-ringer Bibliotheksgesetzes an.
 Lassen Sie mich noch einige weiterführende Ge-danken vorbringen. Bibliotheken gehören zu den In-stitutionen, die der Bildung am Nächsten stehen.Lebenslanges Lernen ist kein bloßes Schlagwortmehr, sondern vielmehr eine Tatsache. Herr Dö-ring, ich freue mich dann auch auf Ihren Beitrag.Vielleicht lassen Sie mich jetzt ausreden. Den Bi-
 Thüringer Landtag - 5. Wahlperiode - 30. Sitzung - 09.09.2010 2527
 (Abg. Rothe-Beinlich)

Page 108
						

bliotheken kommt dabei eine große Bedeutung zu.Deshalb werben wir für Anreizsysteme, die die kul-turelle Bildungsarbeit der Bibliotheken auch hono-rieren. Bibliotheken sind zum Beispiel wichtige Ak-teure in der Zusammenarbeit mit Kindergärten undSchulen und leisten zudem einen großen Beitrag inder kulturellen Bildung von Menschen mit Migrati-onshintergrund.
 (Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
 Diese Aufgaben finden jedoch bei der finanziellenAusstattung von Bibliotheken noch keine ausrei-chende Berücksichtigung. Wir wollen daher, dassauch öffentliche Bibliotheken in kommunaler Trä-gerschaft an Programmen und Einzelmaßnahmendes Bundes zur kulturellen und zur Erwachsenen-bildung teilhaben können. Der Abschlussbericht derEnquetekommission „Kultur in Deutschland“ aufBundesebene empfiehlt die Errichtung einer Biblio-theksentwicklungsagentur als zentrales Steue-rungsinstrument für Innovationen und Qualitätssi-cherung in den Bibliotheken und diese Idee findetunsere volle Unterstützung. Auch hier bin ich sehrauf die Debatte im Ausschuss dazu gespannt.
 Auf Bundesebene unterstützen wir zudem die For-derung nach einer nationalen Bibliotheksstrategieund werben für ein Bibliotheksrahmengesetz imBund, worin die Aufgaben und Funktionen der Bi-bliotheken sowie die Finanzierungsmodalitäten defi-niert werden. Unser Wunsch ist, dass Bund undLänder gemeinsam ein derartiges Rahmengesetzerarbeiten und wir hoffen, dass das Thüringer Ge-setz in der hoffentlich dann geänderten Form dafüreinen guten Baustein darstellt.
 Gestatten Sie mir noch eine Frage am Ende desRedebeitrags: In den Mitteilungen des Landesver-bandes Thüringen im deutschen Bibliotheksver-band Nummer 1 von diesem Jahr 2010 wird überdas am 11. Februar - Herr Matschie, Sie werdensich sicher erinnern - stattgefundene erste Ge-spräch des Vorstands mit Ihnen als Minister berich-tet. Da heißt es mit Blick auf den derzeit in Erarbei-tung befindlichen Bibliotheksentwicklungsplan fürdie öffentlichen Bibliotheken in Thüringen, ich zitie-re: „Ein erster Entwurf soll bis Ende April 2010 erar-beitet und dann allen Mitgliedern der Arbeitsgruppe,dem DBV-Vorstand und dem Vorstand BIB-Landes-gruppe Thüringen übergeben werden.“ Ich frageSie, Herr Minister, wie weit ist denn der aktuelleStand der Erarbeitung desselben und wann und wowird dazu die Debatte im Landtag bzw. im Aus-schuss geführt? Sie würde sehr gut zur Diskussiondieses Gesetzentwurfs passen. Können die zustän-digen Fachabgeordneten zudem den Entwurf zurKenntnis erhalten? Ich würde mich sehr darüberfreuen. Vielen herzlichen Dank.
 (Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
 Vizepräsident Gentzel:
 Danke, Frau Abgeordnete. Das Wort hat jetzt derAbgeordnete Kellner von der CDU-Fraktion.
 Abgeordneter Kellner, CDU:
 Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen,beim vorliegenden Gesetzentwurf der Fraktion DIELINKE handelt es sich fast wortgleich um den da-maligen Änderungsantrag der Fraktionen der LIN-KEN und der SPD zum Gesetzentwurf der CDUzum Thüringer Bibliotheksrechtsgesetz in der 4. Le-gislaturperiode. Für die CDU-Fraktion gilt Folgen-des: Das Bibliotheksgesetz wurde erst vor zweiJahren vom Thüringer Landtag beschlossen und esgibt aus unserer Sicht derzeit keinen Änderungsbe-darf an diesem Gesetz. Thüringen war 2008 das er-ste Bundesland, in dem die Arbeit der Bibliothekeneinen eigenen gesetzlichen Rahmen erhalten hat.Wenn man über Deutschland allerdings hinaus-blickt, ist festzustellen, dass beispielsweise inner-halb der Europäischen Union bereits in der Mehr-zahl der Mitgliedstaaten auf den jeweils zuständi-gen Gesetzgebungsebenen eigenständige Biblio-theksgesetze existieren.
 Grundgedanke des Gesetzes ist der freie Zugangzu Bibliotheken. Eine freie Lesesaalbenutzung nichtnur öffentlicher, sondern auch öffentlich geförderterBibliotheken in kirchlicher oder privater Träger-schaft ist darin festgeschrieben. Hochschulbiblio-theken sowie Gemeindebibliotheken sind für jedenBürger und jede Bürgerin ebenso geöffnet wie auchBehördenbibliotheken. Damit erkennen wir die Be-deutung der Bibliotheken als Einrichtung für Bil-dung, Wissenschaft, Information und Kultur aus-drücklich an. Ziel dieses Gesetzes ist aber nichtnur, den freien Zugang zu Bibliotheken gesetzlichzu verankern und dem Bibliothekswesen einenrechtlichen Rahmen zu geben, sondern auch wei-testgehend Fördermöglichkeiten für die wertvolleArbeit der Bibliotheken zu eröffnen.
 Drei Worte innerhalb des Gesetzes sind es, die denBibliotheken den Weg zu einem Projektmittel er-möglichen: Bibliotheken sind Bildungseinrich-tungen. Die CDU-Fraktion hat im Rahmen der Ge-setzgebungsverfahren auf diese Formulierung einbesonderes Augenmerk gelegt. Neben den bereitsetablierten Förderinstrumenten im Rahmen derRichtlinie zur Förderung von Kunst und Kultur ste-hen den Bibliotheken demnach unter bestimmtenVoraussetzungen jetzt auch Projektmittel im Rah-men der Richtlinie zur Förderung von unterrichtsbe-gleitenden und außerunterrichtlichen schulischenMaßnahmen in Thüringer Schulen offen.
 Sehr geehrte Damen und Herren, der ThüringerVerfassungsgerichtshof hat dem Gesetzgeber inseinem Urteil vom 21. Juni 2005 aufgegeben, dieFinanzausstattung der Kommunen durch das Landgrundlegend neu zu regeln. Unter anderem hat der
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Verfassungsgerichtshof gefordert, dass die Kom-munen im Rahmen ihrer kommunalen Selbstver-waltung weitgehend frei über die Verwendung dervom Land zur Verfügung gestellten Mittel entschei-den können. Zweckgebundene besondere Finanz-zuweisungen seien potenziell selbstverwaltungs-feindlich. Die bis 2007 jährlich vom Land ausge-reichten Zuschüsse für Bibliotheken in Höhe von350.000 € wurden ausschließlich aus den Landes-mitteln finanziert und mussten daher entsprechendder Vorgabe des Verfassungsgerichts in dieSchlüsselmasse überführt werden.
 Vizepräsidentin Rothe-Beinlich:
 Herr Kellner, gestatten Sie eine Zwischenfrage desAbgeordneten Kuschel?
 Abgeordneter Kellner, CDU:
 Ja.
 Abgeordneter Kuschel, DIE LINKE:
 Danke, Frau Präsidentin. Sie haben jetzt das Urteildes Thüringer Verfassungsgerichts zitiert, was dieZweckbindung betrifft. Würden Sie mir zustimmen,dass der Vorbehalt, der durch das Gericht formu-liert wird, nur für den Fall gilt, dass die Finanzaus-stattung nicht angemessen ist? Anders formuliert:Wenn die Finanzausstattung angemessen ist, wiedas immer vonseiten der Landesregierung behaup-tet wird, dann ist natürlich auch der Gesetzgeberberechtigt, bestimmte Zweckbindungen auszuspre-chen.
 Abgeordneter Kellner, CDU:
 Ob die Mittel angemessen sind - sie sind in dieSchlüsselmasse eingegangen -, muss letztendlichdie Kommune entscheiden. Sie können frei damitumgehen und können das so verwenden, wie siedas für angemessen halten. Das, denke ich, war jader Kern der Sache, dass es eben keine Bindungist, sondern freigestellt wird, wie sie die Mittel ver-wenden. Dass dies in die Schlüsselmasse überführtwird, führt aber nicht automatisch dazu, dass denBibliotheken jetzt weniger Mittel zur Verfügung ste-hen. Ganz im Sinne der vom Thüringer Verfas-sungsgerichtshof geforderten Stärkung der kommu-nalen Selbstverwaltung entscheidet jetzt die Kom-mune im Rahmen ihrer politischen Prioritätenset-zung über die Ausstattung der von ihnen getrage-nen Bibliotheken. Seit dem Haushaltsentwurf2008/2009 sieht der Landeshaushalt dementspre-chend keine Landesförderung für öffentliche Biblio-theken in Thüringen mehr vor. Die CDU-Fraktionhat in den parlamentarischen Beratungen zu die-sem und auch zu dem späteren Landeshaushaltdafür gesorgt, dass zusätzliche Mittel für die Brei-tenkultur, insbesondere auch für den Bereich der
 öffentlichen Bibliotheken, eingeplant wurden. Dieöffentlichen Bibliotheken in kommunaler Träger-schaft bieten ein breites ausgewogenes Medien-und Informationsangebot für alle Bürger des Lan-des und übernehmen als Teil der öffentlichen Kultu-rinfrastruktur eine wichtige Aufgabe im Sinne derkulturellen Grundversorgung. Wir sind bereit, unsder Aufgabe des Erhalts eines leistungsfähigen öf-fentlichen Bibliothekenwesens zu stellen. DieseAufgabe wird auch weiterhin die Landesfachstellefür öffentliche Bibliotheken gezielt unterstützen, sowie wir es im ersten Bibliotheksgesetz Deutsch-lands gesetzlich festgeschrieben haben. Die Ver-waltungskosten der Landesfachstelle werden be-reits durch das Land erstattet.
 Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Koalitionspart-ner CDU und SPD haben sich im Koalitionsvertragzu ihrer Verantwortung für die Kulturfinanzierungbekannt, denn sie sichern die kulturelle Grundver-sorgung und kulturelle Teilhabe.
 Wir haben uns auch darauf verständigt, eine ge-setzliche Regelung zur Kulturförderung des Landeszu prüfen. Dabei soll auch der besondere Förderbe-darf der Bibliotheken, Musikschulen und Jugend-kunstschulen berücksichtigt werden. Zunächst sollaber mit einem breiten kulturpolitischen Diskurs umdas Leitbild Kulturland Thüringen ein Konsens überwesentliche kulturpolitische Grundsätze Thüringenserzielt und eine Verständigung über den Wert vonKunst und Kultur in der Region erreicht werden.Dieses Leitbild soll dann die Basis für die Weiter-entwicklung des Kulturkonzepts und der weiterenDiskussion um die Kulturförderung des Freistaatsbilden. Den Entwurf der Fraktion DIE LINKEN wer-den wir deshalb nicht an den zuständigen Aus-schuss überweisen.
 Gestatten Sie mir noch ein paar Anmerkungen, wasdie Förderung anbelangt, Pflichtaufgabe, freiwilligeLeistung, die mehrfach angesprochen wurde. Ichdenke, auf die Haushaltssituation muss man nichtnäher eingehen, aber die Diskussion wurde 2008schon intensiv geführt und hier wurde ja auch mit-geteilt, in welcher Größenordnung unter Umstän-den die Belastungen für das Land ausfallen wür-den, von ca. 20 Mio. € war damals die Rede, wasdas bedeuten würde und, ich denke, diese Diskus-sion unter den derzeitigen Umständen wird sehrschwierig werden zum einen und zum anderen, dasist eigentlich ein wesentlicher Punkt, ist gerade mitdieser Freiwilligkeit auch die Möglichkeit gegeben,den Kommunen das so zu gestalten, dass die Bi-bliothek auch vor Ort angenommen wird, dass sieeben nicht vom Land bestimmt wird, eine Grund-ausstattung zu bekommen, und hinterher die Biblio-thek nicht in der Region so angenommen wird, wiesie vielleicht angenommen würde, wenn die Kom-mune das selber gestalten kann. Ich denke, das istein wesentlicher Aspekt, dem man auch Rechnungtragen sollte und Rechnung tragen muss.
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Und was die Dichte anbelangt, meine Damen undHerren, 1989/90, verwundert mich das schon, dahat jedes Dorf eine Bibliothek gehabt. Über Inhaltund Ausgestaltung will ich mich jetzt nicht auslas-sen. Ich kenne viele Bibliotheken, habe das 20 Jah-re lang mitgemacht in Kommunen und ich weißauch, wie die Abwicklung bzw. Auflösung stattge-funden hat, nicht, weil kein Geld da war, sondernweil zum Schluss kein Leser mehr da war. Und weildie Welt sich auch weiterdreht, wird das natürlichfür Bibliotheken schon schwieriger. Nur, den Ver-gleich heranzuziehen von 1989/90 ist sehr weit her-geholt und entspricht überhaupt nicht mehr derRealität. Das sollte man zur Kenntnis nehmen undman sollte das auch nicht ständig vorbeten und da-mit auch die fehlende Dichte begründen. Das ist jaauch der Punkt, wenn man sagt, angemessen solldie Entfernung sein. Da muss man das mal konkretdefinieren, was man darunter versteht. Wie viele Bi-bliotheken, meinen Sie denn, braucht Thüringen?Oder wie weit müssen die entfernt sein? Oder wiesoll der Zugang geregelt werden? Ich denke, hiersind mehr Fragezeichen gesetzt worden als Ausru-fezeichen. Das sind nur einige Punkte, die sich fürmich nicht erschließen. Deswegen werden wir da-bei bleiben, wir werden diesen Gesetzentwurf nichtan den Ausschuss überweisen. Danke.
 (Beifall CDU)
 Vizepräsidentin Rothe-Beinlich:
 Vielen Dank, Herr Kellner. Das Wort hat jetzt Abge-ordnete Franka Hitzing für die FDP-Fraktion.
 Abgeordnete Hitzing, FDP:
 Verehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen undKollegen, wir werden diesen Antrag heute ableh-nen, diesen Gesetzentwurf, und zwar nicht, weil wirden Ausbau der Bibliotheken ablehnen, ganz imGegenteil, Bildung ist ein ganz wichtiger Punkt undein zentrales Bürgerrecht. Wir werden ihn auchnicht ablehnen, weil wir die hehren Ziele, die in die-sem Entwurf enthalten sind, vor allem in den Berei-chen der Schülerförderung und der Lesekompe-tenz, besonders der Lesefrühkompetenz, in irgend-einer Weise ablehnen würden, nein; aber sowohlKommunalhaushalte als auch den Landeshaushaltmit diesen Pflichtaufgaben noch zusätzlich zu bela-sten, das ist der Punkt, wo wir sagen, das ist falschund geht am Ziel vorbei. Die Freiwilligkeit wird mitdieser Änderung außen vor gelassen, das würde zuweiteren strukturellen Problemen führen, nicht nurin den Kommunen, sondern auch im Land. Vor demHintergrund der kommunalen Finanznot, die dieKommunen bereits jetzt schon an den Rand ihrerMöglichkeiten bringen, teilweise arbeiten sie schonlängst über die gegebenen Rahmen hinaus -,scheint der Gesetzesvorschlag so nicht praktikabel
 zu sein und ist deshalb nach unserer Auffassungabzulehnen.
 Die finanzielle Situation der Kommunen und desLandes lassen das aus unserer Sicht nicht zu. Esist für die Kommunen, gerade kleineren Kommu-nen, sehr schwierig, bestimmte Aufgaben, die vor-her in der Freiwilligkeit waren, jetzt als Pflichtaufga-be zu bewältigen und das hat nichts mit dem Willenzu tun, dass das eine Kommune eventuell nichtwollte, aber manchmal sind ganz einfach ganz har-te Realitäten da, an denen man nicht vorbeikommt.Gerade als kleine Kommune ist das oftmals auchdie Grenze, weiter kann man dann nicht gehen.
 Die Haushaltslage des Thüringer Landes ist so pre-kär, dass es in den Sternen steht, wie die Regie-rung einen verfassungskonformen Haushalt zustan-de bringt, wann sie ihn zustande bringt und ob daeine stärkere Unterstützung der Kommunen im Be-reich der Bibliotheken vorgesehen und möglich ist,scheint mir unrealistisch zu sein. Realistisch er-scheint mir die Annahme, dass es eventuell zu kei-ner größeren Unterstützung diesbezüglich kommenkann.
 Ich denke, wir sollten uns deshalb auf die beste-henden Bibliotheken konzentrieren - die KolleginRothe-Beinlich hat es schon ausgeführt -, die sindzahlenmäßig im schrumpfen. Das ist nicht gut unddas ist auch eine Entwicklung, die man tatsächlichnicht gutheißen kann und man sollte auch versu-chen, das zu bremsen. Ich sage aber, wir solltenversuchen, die noch bestehenden Bibliotheken zustärken, sie auch zu erneuern und so aufzustellen,dass sie den neuen Ansprüchen und Bedarfen derNutzer auch gerecht werden können und beson-ders auch dem jüngeren Klientel so erstrebenswertund so interessant werden, dass sie diese Biblio-theken auch nutzen.
 In dem Gesetzentwurf wird der Punkt aufgeführtnach erreichbarer Nähe und der entsprechendenAusstattung der Bibliotheken. Dabei bleibt für michvöllig offen, wie ist die erreichbare Nähe gemeint.Könnte man da eventuell den Schluss ziehen, dassdas bedeutet, dass jede Kommune eine Bibliothekvorzuhalten hat? Von welcher Größe der Kommu-nen sprechen wir hier? Das ist die nächste Frage,die sich mir dann stellt. Soll jede kleine selbststän-dige Kommune eine Bibliothek vorhalten oder sollvielleicht ein Verbund von Kommunen, von Ge-meinden z.B. im Bereich einer erfüllenden Gemein-de oder einer Verwaltungsgemeinschaft eine Biblio-thek vorhalten? Das ist eine Frage, von der ich den-ke, die müssen wir noch klären. Dazu würde ichauch sehr gern im Ausschuss noch mal mit Ihnenins Gespräch kommen. Auch die Erreichbarkeit isthier die Frage, wann reden wir von Erreichbarkeit,wie weit muss der Mensch fahren oder zu Fuß die-se Bibliothek erreichen können. Das ist mir allesnoch ein bisschen zu vage. Ich glaube, die finanzi-
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elle Bürde können wir den Kommunen jetzt so nichtmit auf den Weg geben, dass sie das als Pflichtauf-gabe zu behandeln haben und das auch noch vordem Hintergrund, dass es momentan ja so aus-sieht, dass der Kommunale Finanzausgleich even-tuell aus der Haushaltsdebatte herausfallen wird,das werden wir sehen. Das heißt, die Kommunensind momentan überhaupt noch nicht in einer siche-ren Position, um zu sagen, wie ihr Haushalt ausse-hen wird, wie die Zuführungen sein werden. Des-halb bitte ich Sie, dass wir das im Ausschuss nochmal besprechen. Danke.
 (Beifall FDP)
 Vizepräsidentin Rothe-Beinlich:
 Vielen herzlichen Dank, Frau Hitzing. Das Wort hatjetzt der Abgeordnete Döring für die SPD-Fraktion.
 Abgeordneter Döring, SPD:
 Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, „LIN-KE piesacken SPD mit Bibliotheksgesetz“,
 (Beifall DIE LINKE)
 so lautet eine Schlagzeile der OVZ vom 6. Septem-ber. Natürlich ist es den Kollegen der LINKEN un-benommen, sich selbst als kleine sirrende Plage-geister zu betrachten, aber ich kann Ihnen versi-chern, Frau Klaubert, dass wir uns durch Ihre Aktio-nen nicht beeindrucken lassen.
 (Beifall CDU, SPD)
 Mancher reißt sich eben ein Bein aus und, FrauKlaubert, mancher steht in der Zeitung als einer,der sich die Beine ausreißt.
 (Beifall SPD)
 Worum geht es bei dem von den LINKEN einge-brachten Gesetzentwurf? Er gibt wortwörtlich eineninterfraktionellen Änderungsantrag wieder, den wirgemeinsam mit der LINKEN Mitte 2008 - Frau Klau-bert hat es gesagt - eingebracht haben. Dieser Än-derungsantrag richtete sich gegen den seinerzeitvon der CDU-Fraktion vorgelegten Entwurf einesBibliotheksrechtsgesetzes. Sein weiteres Schicksalist ja ebenfalls bei vielen hier im Hause noch be-kannt, der Änderungsantrag scheiterte und derCDU-Entwurf erlangte Gesetzeskraft, was ja ange-sichts der damaligen Mehrheitsverhältnisse nichtsÜberraschendes war. Ebenso wenig überraschendist es für meine Fraktion, dass DIE LINKE diesenÄnderungsantrag erneut dem Landtag vorlegt,
 (Zwischenruf Abg. Ramelow, DIE LINKE: Wirerinnern uns daran.)
 auch wenn die heutige Urheberin dieser Initiative ineiner Pressemitteilung so getan hat, als wäre dasGott weiß was für eine revolutionäre Tat. Wenn Siealso denken, Frau Kollegin Klaubert, Sie könnten
 uns mit unseren früheren Positionierungenschrecken, dann irren Sie sich.
 (Zwischenruf Abg. Ramelow, DIE LINKE:Das hat Müntefering auch gesagt.)
 (Heiterkeit DIE LINKE)
 Wir stehen nämlich zu dem - im Gegensatz zu Ih-nen -, was wir gesagt haben. Den Änderungsantraghaben wir ja damals aus gutem Grund zusammenmit Ihnen erarbeitet und so in den Landtag einge-bracht.
 (Zwischenruf Abg. Ramelow DIE LINKE: Istleider abgelehnt worden.)
 Wir wollten gesetzlich den Anspruch eines jedenThüringers auf Zugang zu einer sachgemäß ausge-statteten allgemeinen Bibliothek in erreichbarer Nä-he eines Wohnorts verankern; wir wollten eine Bi-bliotheksentwicklungsplanung und wir wollten recht-lich eine außerhalb des KFA veranschlagte Beteili-gung des Landes an der Finanzierung. All das woll-ten wir seinerzeit. Ich verrate kein Geheimnis, dassdiese Zielstellung auch noch heute für uns gilt.Aber, meine Damen und Herren, anders als DIELINKE, der nichts anderes einfällt, als unsere altenAnträge aus der Tasche zu ziehen, haben wir unsintensiv mit dem gesetzlichen Instrumentarium be-schäftigt, um wirklich zu überlegen, wie können wirden Bedürfnissen im kulturellen Bereich wirklichRechnung tragen. Das haben wir dann auch weiter-entwickelt und wir sind gerade aufgrund intensiverBeratung mit den Kulturverbänden zu der Auffas-sung gelangt, dass einzelne Spartengesetze demKulturbereich als Ganzes in Thüringen nicht wirklichweiterhelfen.
 (Beifall SPD)
 Wir meinen, dass es nicht wirklich etwas bringt, einEinzelgesetz zu haben, isoliert ein Musikschulge-setz und womöglich noch ein separates Jugend-kunstschulgesetz. Wir wollen etwas Umfassendes,Innovatives entwickeln. Die SPD-Fraktion tritt für ei-ne gesetzliche Festschreibung der gesamten Kul-turförderung des Landes ein.
 (Beifall SPD)
 In einem solchen Kulturfördergesetz müssten dannnatürlich auch die besonderen Bedarfe in den ein-zelnen Einrichtungssparten, in Bibliotheken, Musik-schulen, Jugendkunstschulen, aber auch andererdann rechtlich systematisiert und gewürdigt wer-den. Das wäre nach unserer Auffassung ein zeitge-mäßer, ganzheitlicher Novellierungsansatz.
 Meine Damen und Herren, wer aufmerksam denKoalitionsvertrag gelesen hat, weiß auch, dass wiruns mit der CDU darauf verständigt haben, dieChancen und möglichen Eckpunkte eines solchenGesetzes zu prüfen. Frau Rothe-Beinlich hat dasbeschrieben.
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(Beifall CDU)
 Ausdrücklich ist in der Koalitionsvereinbarung,wenn Sie sie gelesen haben, auch die Rede davon,bei einer solchen gesetzlichen Neuregelung denbesonderen Förderbedarf der verschiedenen ein-zelnen Sparten zu berücksichtigen. Dass dies na-türlich angesichts der Haushaltssituation alles an-dere als leicht wird, das ist mir bewusst; es gehteben nicht, wie Sie es immer beschreiben, man hatein Füllhorn mit lauter Hundert-Euro-Scheinen unddas kann man nur so ausschütten, und wenn dasleer ist, dann wird einmal Knips gemacht, dann ha-ben wir ein neues Füllhorn und das kann man dannwieder ausschütten, als wenn das die Situation desLandes in Thüringen wäre. Die Haushaltssituationist eine andere, das wissen Sie ganz genau. Des-halb weiß ich auch ganz genau, dass es auf diesemWeg natürlich manch Widerstand zu überwindengilt. Aber in der Politik ist nun einmal, um es mitMax Weber zu sagen, das Bohren dicker Bretter oftnötig und notwendig.
 (Beifall SPD)
 Meine Damen und Herren, lassen Sie mich folgen-des Resümee ziehen: Obwohl wir nach wie vor hin-ter den Einzelpunkten des Entwurfs stehen, er-scheint uns die gewünschte Novellierung inzwi-schen zu kleinteilig und daher nicht wirklich sachge-recht. Was wir wollen, ist ein umfassendes, die un-terschiedlichen Spartenbelange aufgreifendes undzu einem größeren Ganzen vereinendes Kulturför-dergesetz. Wir werden um die konkrete Ausgestal-tung in nächster Zeit - es wird sicher einen längerenZeitraum brauchen - diskutieren und dann natürlichauch uns über diesen Prüfauftrag hier unterhalten.Ich danke Ihnen.
 (Beifall CDU, SPD)
 Vizepräsidentin Rothe-Beinlich:
 Vielen herzlichen Dank, Herr Döring. Das Wort hatjetzt noch einmal Abgeordnete Dr. Birgit Klaubert.
 Abgeordnete Dr. Klaubert, DIE LINKE:
 Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren!Lieber Hans-Jürgen Döring, ich weiß nicht, tut dasweh, wenn man hier vorn steht
 (Beifall DIE LINKE)
 und sich dermaßen verbiegen muss innerhalb sokurzer Zeit? Der Parlamentarische Geschäftsführerder CDU-Fraktion hat jetzt seinen Kollegen Döringgelobt.
 Ich beginne mal mit dem, was Hans-Jürgen Döringjetzt gesagt hat. Er verwies darauf, dass aus derdamaligen Sicht für die Einbringung eines Gesetz-entwurfs für ein Thüringer Bibliotheksgesetz unddie Änderungsvorschläge zum Bibliotheksrechtsän-
 derungsgesetz die Notwendigkeit bestand, so et-was zu tun, um dann die Kurve zu bekommen, dassman heute darauf verzichtet, über einzelgesetzlicheRegelungen die Bibliotheken besonders zu schüt-zen, weil man - in welcher Zeit auch immer - einKulturfördergesetz auf den Tisch legen möchte. InIhrem Koalitionsvertrag steht, Sie wollen prüfen, obein solches Kulturfördergesetz in Thüringen mög-lich ist und wie man das macht. Ich kann Sie da zu-nächst einladen. Wir werden am nächsten Freitagin der neuen Bühne am Park in Gera eine Diskussi-onsveranstaltung zu eben diesem Thema durchfüh-ren. Da haben wir uns auch einen Referenten ein-geladen. Wir würden Ihnen anbieten, dass Sie zudieser Veranstaltung bei uns Lernende sein kön-nen, dann brauchen Sie sich auch nicht mehr so zuverbiegen.
 (Beifall DIE LINKE)
 Zum anderen: Jetzt muss ich schon die Möglichkei-ten der modernen Technik rühmen. Wenn man indiesem Landtag eine Rede hält, kann man nochganz lange nachlesen, was man dem Volke so ge-sagt hat. Auf die Frage von Frau Hitzing und vonHerrn Kellner, was man sich denn so unter einerangemessenen Bibliotheksversorgung vorstelle,möchte ich darum bitten, dass beide Kollegen sichauf Hans-Jürgen Döring zubewegen. Der hat näm-lich damals in der Debatte zu den beiden Ge-setzentwürfen vor dem Hintergrund der Bildungs-ausschussreise nach Finnland erklärt, was eine an-gemessene Bibliotheksausstattung ist und dassman die in Thüringen durchaus braucht. Die Anhö-rungsprotokolle aus dem Ausschuss für Bildung,Wissenschaft und Kunst damals geben ein bered-tes Zeugnis dafür ab, wie man eine solche Biblio-theksdichte in Thüringen auch organisieren könnte.Das will ich jetzt nicht weiter erörtern.
 Auf Ihre Äußerungen hat Ihnen allerdings damalsHerr Schwäblein gesagt: „Ihnen etwas beizubrin-gen, ist, wie einem Ochsen ins Horn zu zwicken.“Das fand ich damals ziemlich unangemessen, heu-te bin ich mir nicht mehr so sicher.
 (Heiterkeit DIE LINKE)
 Sie hingegen haben dem Herrn Schwäblein vorge-worfen, „er sei als Bettvorleger gesprungen und alsBettvorleger gelandet“. Den Vorwurf muss ich Ihnenleider zurückgeben. Ich hoffe nicht, dass ich dafüreinen Ordnungsruf bekomme. Ich habe ja zitiert.
 Auf Frau Rothe-Beinlich möchte ich noch einmaleingehen. Ich weiß, dass Sie damals als außerpar-lamentarische Kraft durchaus uns an der Seitestanden und diesen Weg zu einem Thüringer Bi-bliotheksgesetz mit begleitet haben. Ich bin auchsehr dankbar dafür, dass Sie noch einmal die ein-zelnen Passagen des Gesetzentwurfs erläutert ha-ben. Das Problem ist, dass ich den Eindruck habe,dass nicht alle verstanden haben, was in der Be-
 2532 Thüringer Landtag - 5. Wahlperiode - 30. Sitzung - 09.09.2010
 (Abg. Döring)

Page 113
						

gründung unseres Gesetzentwurfs steht, was ich inmeiner kurzen Begründung zusammengefasst habeund was Frau Rothe-Beinlich noch einmal in eineretwas ausführlicheren Art dargelegt hat. Wir sindmit unserem Gesetzentwurf darauf eingegangen,dass wir den Satz streichen wollen, dass die Biblio-theken freiwillige Aufgaben sind, weil nicht einmaldie Thüringer Kommunalordnung diesen Begriff füreine freiwillige Aufgabe explizit in einem Gesetzverankert. Auch das ist zum damaligen Zeitpunktdiskutiert worden und wir sind auch darauf einge-gangen, dass es darum geht, bei den öffentlichenBibliotheken zu sichern, dass diese öffentlichenAufgaben auch realisiert werden können. Ich habevorhin dankbar auf die Frage von Frank Kuschelgewartet. Die hat er nämlich immer gestellt, wennes darum ging, wie wir ein solches Bibliotheksge-setz finanzieren, und von der CDU damals gesagtworden ist, das geht alles gar nicht. Durch die Neu-ordnung des Kommunalen Finanzausgleichs seienwir nicht in der Lage, eine solche Zweckbindungfestzuschreiben. Und er hat Ihnen mit der Frage ei-gentlich schon die Antwort gegeben: Es istdurchaus möglich, dass man eine solche Zweckbin-dung festschreibt, wenn man nämlich ein Gesetzhat und im Übrigen sollte man mal sehr genau dar-über nachdenken, wie es um den Kommunalen Fi-nanzausgleich als Ganzes bestellt ist. Wer sichheute hier herstellt und sagt, wir wissen überhauptnoch nicht, wie der Kommunale Finanzausgleichaussieht, demzufolge können wir kein solches Ge-setzesverfahren in Gang setzen, dem sei gesagt,der solle sich lieber darum kümmern, dass wir denKFA in ordentlicher Art und Weise bekommen.
 (Beifall DIE LINKE)
 Eine Bemerkung kann ich mir an dieser Stelle auchnicht sparen: Wir haben kein Geld in den Kassen.Gut, das muss man konstatieren. Verantwortlich istdafür im Wesentlichen die Bundespolitik, verant-wortlich sind Sparprogramme, die keine Sparpro-gramme, sondern Streichprogramme sind, aber derHaushalt 2010 ist aufgestellt worden mit einem zu-sätzlichen Volumen von 20 Prozent mehr gegen-über dem Haushalt des Vorjahres. Wieder muss ichdie SPD-Kollegen zitieren, wieder namentlich Hans-Jürgen Döring, der sagt, „jetzt haben wir 20 Prozentmehr im Kulturhaushalt“. Dann kommen uns die Ist-Listen ins Haus, dann sehen wir in den Ist-Listenzum 30.06., wie viele dieser Mittel noch nicht abge-flossen sind und für uns stellt sich die Frage:Warum sind diese Mittel nicht abgeflossen, gab eskeinen Bedarf, stellt man eine Sparbüchse zur Sei-te oder was tut man mit diesen Mitteln, die zur Hälf-te des Jahres nicht abgeflossen sind?
 Noch besser ist dann die Frage nach einer Einnah-me im Haushalt des Ministers für Wissenschaft, Bil-dung und Kultur, nämlich nach einer Einnahme ausKunstverkäufen. Ich gestehe, die Frage war eher soein bisschen deshalb gestellt, weil da einfach
 1 Mio. € an Einnahmen stand. Dann haben wir eineAntwort am heutigen Tag erhalten, dass das Bild -ich hoffe, dass ich es richtig verstanden und in Erin-nerung habe - „The Madonna with the Christ Childand Saint bruno“ von de Ribera offensichtlich ver-kauft worden und eine Teilsumme von 1 Mio. € inden Landeshaushalt geflossen ist. Auf die Nachfra-ge, was ist denn dort eigentlich geschehen, habeich zur Antwort bekommen, das wird mir nachgelie-fert. Als meine Kollegin Renner nachfragte, wiedenn so ein Vorgang in der Landesregierung orga-nisiert wurde, ist gesagt worden, das werden wirnachgeliefert bekommen. Inzwischen haben wir ge-sucht und gefunden, dass dieses Bild imSchlossmuseum Weimar hängt oder hing und dasses zu den bedeutenden Kunstwerken gehört unddass ein Teilbetrag von 1 Mio. € - wir wissen janoch nicht, wie viele Teilbeträge insgesamt folgenwerden - eine beachtliche Summe ist. Aber diesesSchlossmuseum Weimar gehört nun wieder zurStiftung Weimarer Klassik. Jetzt stellt sich die Fra-ge, wieso ist eine Einnahme aus einem Verkauf desSchlossmuseums Weimar, welches eigentlich zurStiftung Weimarer Klassik gehört und welches zuden großen Kunstwerken gehört,
 (Zwischenruf Abg. Sojka, DIE LINKE: Viel-leicht ist Seemann auch mit verschwunden?)
 im Haushalt verzeichnet - der Kollege Döring sagtjetzt, das war bekannt, aber er scheint zu den weni-gen im Freistaat zu gehören …
 (Zwischenruf Abg. Döring, SPD: Sie habendas Bild nicht mal gekannt.)
 Also, es ist ein Bild verkauft worden, wobei es eineTeilrate von 1 Mio. € gab und wenn Sie sich nocheinmal ein bisschen informieren über dieses Bildund über den Künstler werden auch Sie merken,wir haben es hier offensichtlich mit einem bedeut-samen Kulturgut zu tun. Aber die Landesregierungweiß nichts, sieht nichts, hört nichts und sagtnichts. Aber sie sagt, sie hat kein Geld. Da frage ichmich: Wie gehen Sie eigentlich mit dem Ihnen an-vertrauten Geld um? Ich kann Ihnen sagen, dieserVorgang wird ein Nachspiel haben.
 (Beifall DIE LINKE)
 Kommen wir aber zurück auf die Frage der Ände-rung zum Thüringer Bibliotheksgesetz. Wir habendieses Gesetz in einer Form eingebracht, die dieSPD-Fraktion eigentlich nicht überfordern dürfte.Obwohl wir auch weitere Wünsche an ein solchesGesetz gehabt hätten und obwohl auch in unsererFraktion, zum Beispiel zu der Finanzierungsfrage,durchaus Vorschläge eingebracht wurden, bei de-nen wir gesagt haben, die könnten wir in der Aus-schussberatung miteinander verabreden und viel-leicht zu einer noch klügeren Variante eines ge-meinsam beschlossenen Änderungsgesetzes kom-men. Aber nun gibt es hier zwei Fraktionen, von de-
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nen die eine gesagt hat, wir hatten schon immerrecht, ein solches Gesetz brauchen wir nicht, unddie andere, unter vielleicht doch - oder ich hoffe je-denfalls - großen Schmerzen sagt, gut, wenn derCDU-Partner das nicht mitmacht, verbiegen wir unsso, dass wir eben nicht mehr kenntlich sind. Dassdiese Fraktion sogar ablehnt, den Gesetzentwurf anden Ausschuss für Wissenschaft, Bildung und Kul-tur zu überweisen, das halte ich für politisches Ha-rakiri.
 (Beifall DIE LINKE)
 Wie wollen Sie in den nächsten Jahren auch vordem Hintergrund knapper Haushaltskassen über-haupt noch ein eigenes Profil einbringen, wenn Sieschon bei einem solch kleinen Gesetzentwurf, derim Moment nicht mehr als 300.000 bis 400.000 €für alle Bibliotheken des Freistaats kostet, ein-knicken. Ich denke, dass unser Anspruch, diesesGesetz in den Ausschüssen, und zwar im Aus-schuss für Wissenschaft, Bildung und Kultur undbegleitend im Justizausschuss, zu beraten, ein völ-lig richtiger Anspruch ist. Wenn Sie es ernst meinenmit transparenter Politik, wenn Sie es ernst meinenmit der Wichtigkeit von Bildung und Kultur in die-sem Freistaat, wenn Sie es ernst meinen mit einemKulturleitbild, welches nicht ein Leitbild als Leicht-bild oder Leidbild (als leidgeprüftes Bild) sein soll,dann rate ich Ihnen, sich noch zu ändern und unse-rem Überweisungsantrag wenigstens zuzustimmen,damit wir manches, was in der Debatte gekommenist, wenigstens im Ausschuss noch beraten können.Ansonsten sollten Sie sich schämen vor Ihrer eige-nen fehlenden Courage.
 (Beifall DIE LINKE)
 Vizepräsidentin Rothe-Beinlich:
 Vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Klaubert. Ich fra-ge: Gibt es weitere Wortmeldungen? Der Ministerhat sich zu Wort gemeldet. Herr Minister Matschiehat das Wort.
 Matschie, Minister für Bildung, Wissenschaftund Kultur:
 Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen,ich will vorwegschicken, ich bin ein großer Fan deröffentlichen Bibliotheken. Ich bin selbst so groß ge-worden, dass die Bibliothek mir den Zugang zu vie-len Büchern ermöglicht hat, die ich sonst nicht hättelesen können, weil zu wenig
 (Zwischenruf Abg. Dr. Klaubert, DIE LINKE:Das haben Sie damals auch gesagt.)
 Geld in der Familie da war. Deshalb weiß ich, wiewichtig öffentliche Bibliotheken sind. Allerdings erin-nere ich mich auch noch sehr gut an den Zustandder Bibliothek, in die ich damals gegangen bin, diesich in einem halb verfallenen Schloss befand, in
 einem erbärmlichen Zustand, der auch nicht geradebesonders gut für die Bücher war. Mich hat das da-mals als Kind nicht gestört, aber eine Vergleichbar-keit mit heutigen Bibliotheken und heutigen Ansprü-chen war natürlich in keiner Weise gegeben. Des-halb kann ich dem Kollegen nur recht geben. Wirkönnen nicht einfach einen Zahlenvergleich ma-chen, 1989, 1990 und heute, sondern wir müssenauch überlegen, welche Qualitätsentwicklung hates gegeben, welche Angebote stehen heute zurVerfügung.
 Gestatten Sie mir eine zweite Bemerkung. Es ist ei-ne beliebte Übung der jeweiligen Oppositionspartei-en, alte Gesetze oder Anträge, die frühere Oppositi-onsparteien gestellt haben, als sie noch nicht in derRegierung waren, dann wieder zu stellen, wenndiese Parteien in der Regierung sind.
 (Beifall SPD)
 Eine ganz beliebte Übung. Aber in diesem Fallmuss ich Ihnen sagen, Sie sind eigentlich über-haupt nicht mehr up to date, was die aktuelle De-batte dazu angeht. Es ist wahr, Recycling spartRessourcen, das gilt auch für solche Anträge, zu-mindest spart es einem die intellektuelle Mühe,noch einmal darüber nachzudenken. Aber es istauch wahr, beim Recycling wird das Material nichtunbedingt besser.
 (Beifall SPD)
 Genau diese Situation haben wir hier. Wenn Sie einbisschen aufgepasst hätten, dann wüssten Sie,dass wir längst einen anderen Weg in der Debattebeschritten haben. Dass wir nicht auf dem Pfadsind zu sagen, wir ändern jetzt an einzelnen Ge-setzen in der Kulturförderung, sondern dass wir unsin der Koalition vorgenommen haben zu prüfen, wiewir ein Kulturfördergesetz insgesamt auf den Wegbringen
 (Beifall SPD)
 und damit unterschiedliche Einzelfragen regelnkönnen. Wenn Sie ein bisschen sich der Mühe un-terzogen hätten, die aktuelle Kulturdebatte zu ver-folgen, dann wüssten Sie auch, dass wir mitten inder Debatte sind um ein neues Leitbild Kultur, beidem wir die Gewichte in der Kulturförderung disku-tieren und dass wir in einem Prozess sind, an demsich sehr viele beteiligen,
 (Beifall SPD)
 um genau festzustellen, wo wollen wir denn hin inder Kulturförderung, mit welchen Prioritäten, mitwelchen Instrumenten wollen wir da vorangehen.Und deshalb kann ich Ihnen nur sagen, das war diebilligste Nummer, die Sie hier überhaupt abliefernkönnen. Ein bisschen mehr intellektuelle Anstren-gung, die muss auch eine Opposition hier in diesemHause leisten.
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(Beifall CDU, SPD)
 Vizepräsidentin Rothe-Beinlich:
 Herr Minister Matschie, gestatten Sie eine Zwi-schenfrage?
 Matschie, Minister für Bildung, Wissenschaftund Kultur:
 Jetzt im Moment gestatte ich keine Zwischenfra-gen.
 (Zwischenruf Abg. Dr. Klaubert, DIE LINKE:Ich wollte Sie an den letzten Ausschuss erin-nern, in dem Sie nicht waren.)
 Ich möchte hier noch mal deutlich machen, meinZiel ist es, dass wir einen angemessenen Zugangzu Bibliotheken für alle Thüringerinnen und Thürin-ger gewährleisten. Wir werden natürlich darüberdiskutieren müssen, was „angemessener Zugang“heißt. Kann das heißen, in jedem Dorf muss es ei-ne Bibliothek geben? Oder heißt angemessenerZugang etwas anderes? Die Frage - wie stellen wirdenn die Finanzierung vor Ort genau sicher ? - istauch zu diskutieren, denn wir können nicht einfachüber die Institutionen verfügen, die Bibliotheken be-treiben. Wir haben Bibliotheken in kommunaler Trä-gerschaft, wir haben die Hochschulbibliotheken, wirhaben andere Bibliotheksträger und wir müssen na-türlich mit den Trägern gemeinsam Wege beschrei-ten und nicht einfach über die Köpfe hinweg hier ir-gendetwas festlegen.
 (Beifall SPD)
 Frau Rothe-Beinlich, Sie haben zu Recht nachge-fragt, wie ist es eigentlich, was ist aus der Ankündi-gung eines Bibliotheksentwicklungsplans gewor-den. Ich kann Ihnen hier an dieser Stelle so viel sa-gen: Wir haben einen solchen Entwurf auf den Weggebracht, der ist mit sehr vielen Bibliothekaren undauch mit dem Bibliotheksverband diskutiert worden.Wir sind jetzt in der Endabstimmung eines solchenEntwicklungsplanes und ich stelle den natürlichauch, wenn wir diese Endabstimmung abgeschlos-sen haben, gern zur Verfügung, damit Sie sich einBild machen können, wo wir in der Debatte stehen.Es ist mir nämlich wichtig, dass wir gemeinsam mitdenjenigen, die die Arbeit vor Ort leisten, mit denje-nigen, die die Verantwortung vor Ort tragen, einevernünftige Regelung auf den Weg bringen, einenvernünftigen Bibliotheksentwicklungsplan. Nur sokann es gehen, meine lieben Kolleginnen und Kol-legen.
 (Beifall SPD)
 Jetzt kommen Sie, Frau Klaubert, ganz detektivischhierher - die Ist-Liste vom 30.06. Wie geheimnisvoll,es ist noch gar nicht so viel abgeflossen. Wennman ein bisschen nachdenkt, dann weiß man doch
 auch selbst den Grund. Wir haben den Haushaltsehr spät verabschiedet in diesem Jahr.
 (Zwischenruf Abg. Ramelow, DIE LINKE:Den neuen haben Sie noch gar nicht einge-bracht.)
 Es ist natürlich klar, dass dann zum 30.06. nochnicht die Hälfte der Mittel abgeflossen sein kann,daraus muss man überhaupt kein Geheimnis ma-chen. Wir werden am Ende des Jahres sehen, wel-che Mittel wir in diesem Jahr noch zum Einsatzbringen konnten. Das Ziel kann doch auch nichtsein, dass möglichst alle Mittel zu 100 Prozent ab-fließen. Das Ziel muss doch sein, dass die Mittel,die zur Verfügung stehen, sinnvoll eingesetzt wer-den.
 (Beifall SPD)
 Und wenn wir dabei sparsamer sein können, dannist es doch auch in Ordnung, werte Kollegin.
 Jetzt zu Ihrer Frage noch mit dem Bild. Große Auf-regung, wo kommt diese Einnahme her? Auch hierhätten Sie es vielleicht wissen können, denn Siesind schon lange dabei. Es gab eine gütliche Eini-gung mit dem Haus Sachsen-Weimar-Eisenach.Das ist schon eine Weile her, als diese Einigunggetroffen worden ist. Der Landtag hat damals dieseEinigung begrüßt. Das, was dort vollzogen ist, stehtim Rahmen dieser damals gefundenen Einigung.Daraus muss man auch gar kein Geheimnis ma-chen, das ist das, was hier vereinbart worden istvor vielen Jahren und jetzt vollzogen wird.
 Werte Kolleginnen und Kollegen, ich bin gern be-reit, mit Ihnen weiter darüber zu diskutieren, waswir gemeinsam tun können, um gute Bibliothek vorOrt möglich zu machen. Ich persönlich habe erlebtund ich habe mir vieles angeschaut, dass es einunheimlich großes Engagement vor Ort gibt unddass zum Teil auch mit großem ehrenamtlichenEinsatz, mit wenig finanziellen Ressourcen, mit Un-terstützern, auch mit privaten Sponsoren vor Ort ei-ne Menge auf die Beine gestellt wird in guter Zu-sammenarbeit zwischen Schulen und Kommunen,zwischen Schulen und einzelnen Privaten, die sichdort engagieren, Bibliothek vor Ort möglich zu ma-chen. Ich finde, es gehört auch in einer solchen De-batte dazu, all den vielen, die sich da vor Ort ab-kämpfen und mühen, an dieser Stelle einmal einherzliches Dankeschön zu sagen.
 (Beifall CDU, SPD)
 Zum weiteren Verfahren kann ich Sie einfach nurauffordern, schließen Sie sich der modernen Debat-te in diesem Zusammenhang an. Wir wollen keineweiteren Einzelregelungen, sondern darüber disku-tieren, wie man über ein Kulturfördergesetz die Kul-tur in Thüringen insgesamt auf moderne Art undWeise weiter voranbringen kann. Herzlichen Dank.
 (Beifall CDU, SPD)
 Thüringer Landtag - 5. Wahlperiode - 30. Sitzung - 09.09.2010 2535
 (Minister Matschie)

Page 116
						

Vizepräsidentin Rothe-Beinlich:
 Vielen herzlichen Dank, Herr Minister Matschie.Das Wort hat jetzt noch einmal AbgeordneteDr. Birgit Klaubert für die Fraktion DIE LINKE.
 Abgeordnete Dr. Klaubert, DIE LINKE:
 Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren,drei Anmerkungen noch, eine zur modernen Kultur-debatte. Erst einmal stelle ich fest, dass der Biblio-theksverband auf Bundes- und Landesebene aucheine Kulturdebatte führt und für den ist dieses The-ma Bibliotheksgesetz noch nicht abgegessen. Wirführen eine Debatte auf der Bundesebene übermehrere Länder hinweg - ich kann Ihnen das gernzur Verfügung stellen -, bei der es darum geht, dieBibliotheken als Pflichtaufgaben festzuschreiben.Ich betone noch einmal: Wir haben das ja noch garnicht in dieser Form getan, sondern haben gestri-chen, dass in dem Bibliotheksgesetz „freiwilligeAufgabe“ steht. Das zum einen.
 Zweitens - zur aktuellen kulturpolitischen Debatte,bei der Sie mir und den Kolleginnen und Kollegenmehr Intelligenz zugetraut hätten: Ich weiß ja nicht,ob getroffene Hunde bellen.
 (Zwischenruf Abg. Kuschel, DIE LINKE:Doch, die bellen.)
 Manchmal bellen sie eben nicht und ich wollte jetztnicht den Minister als getroffenen Hund bezeich-nen, deswegen habe ich mich so ein bisschen umdiese Ecke gemogelt. Aber wir haben versucht, imAusschuss für Wissenschaft, Bildung und Kultur ei-ne moderne kulturpolitische Debatte zu führenl, undzwar hatte die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNENeingebracht, dass man sich einmal zum weiterenGang des Kulturleitbildes verständigen möge. Wirwaren als Abgeordnete zum Teil an dem Kulturfo-rum in Sondershausen beteiligt. Wir waren in denWorkshops. Da ist uns gesagt worden im Aus-schuss für Wissenschaft, Bildung und Kultur - Siewaren da nur nicht da -, dass wir uns an der Debat-te gern beteiligen können, aber dass die im Mo-ment auf der Exekutivebene geführt wird. Wir mö-gen nicht solche Fragen stellen, wie wir die überar-beitete Fassung des Leitbildes aus dem Ministeri-um bekommen können. Wenn wir sie wollten, könn-ten wir doch bitte schön unsere informellen Kanälebenutzen. So weit zu der Begründung, die aus Ih-rem Haus an die Mitglieder des Ausschusses fürWissenschaft, Bildung und Kultur gegangen ist,
 (Unruhe CDU)
 wenn Sie sich an der modernen kulturpolitischenDebatte beteiligen wollen. Nun ist es wirklich so,dass manche Dinge nicht so sehr verborgen sindund wenn wir über den Entwurf des Leitbildes Kul-tur in Thüringen sprechen, dann, muss ich sagen,haben wir weiterhin den Wunsch, an dieser Debatteauch als Parlament beteiligt zu sein, und zweitens
 die Feststellung, dass auch dieser überarbeiteteEntwurf nach dem Kulturforum in Sondershausennicht unbedingt der große Wurf ist, mit dem sichdas Kulturland Thüringen gestalten lässt, und mitdem Sie, Herr Minister, auf Frau Finanzministerinzugehen und sagen können, dafür brauche ichauch Geld.
 (Beifall DIE LINKE)
 Da sind Sie eigentlich schon eingeknickt vor Ihremeigenen Anspruch. Also bitte lassen Sie die Vor-würfe von mangelnder Intellektualität oder man-gelnder Kenntnis.
 Die dritte Anmerkung, die mit dem Bibliotheksge-setz wenig zu tun hat, bezieht sich nun auf das Bild,aber Sie sind noch einmal darauf eingegangen. Ichwar damals schon Mitglied des Thüringer Landtags,als diese Einigung beschlossen worden ist. Es wareine große Debatte im Land. „Wald gegen Bilder“war dann auch auf der Straße letztendlich die De-batte, auch vor dem Landtag noch außerhalb derBannmeile, die gab es damals noch. Aber wenn ineinem Haushaltstitel - Kunstverkäufe - eine Nullsteht und im Ausschuss nachgefragt wird: Worumgeht es eigentlich? Welches Bild ist hier verkauftworden oder gehört uns etwas anderes nicht mehr?Und ich mich noch einmal bei meinen Kolleginnenund Kollegen aus dem Haushaltausschuss erkun-digt habe, die mir sagten, bei 350.000 € muss derHaushalts- und Finanzausschuss einbezogen wer-den. Da erscheint eine Summe von 1 Mio. €, dieerst einmal im Haushaltsausschuss nicht begründetwerden kann, und man nutzt dann den parlamenta-rischen Weg einer Anfrage. Dann stellt man dieseAnfrage und bekommt eine oberflächliche Antwortdarauf und man recherchiert selber und bekommtinnerhalb der nächsten halben Stunden wenigstensheraus, wo das Bild hängt, dass die Bilder von dembesagten Maler - so zu Ihrer Kenntnis - um die4 Mio. € auf dem Kunstmarkt gehandelt werden.Das ist alles im Internet in relativ kurzer Zeit zu er-kunden. Dann hat man dort diese 1 Mio. € und eskann erst einmal keiner eine Antwort geben unddann sagen Sie, das hat mit dieser damaligen gütli-chen Einigung zu tun. Da bleiben immer noch dieFragen: Wie kommt das Geld aus der Klassik Stif-tung in den Landeshaushalt? Was wird damit ge-macht? Wer hat das Bild gekauft? Wie viele Teilra-ten kommen noch? War das auf einer Auktion? Istdas ordentlich gelaufen? Welche rechtlichen Tatbe-stände sind dahinter? Diese Auskunft möchten wirvon Ihnen schon haben. Aber ich habe es gesagt,mit dem Bibliotheksänderungsgesetz hat das wenigzu tun. Es hat nur mit dem Umgang von Finanzenin Ihrem Haus zu tun.
 (Beifall DIE LINKE)
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Vizepräsidentin Rothe-Beinlich:
 Vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Klaubert. Gibt esweitere Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall.
 Es gab den Antrag auf Überweisung dieses Ge-setzentwurfs an den Ausschuss für Bildung, Wis-senschaft und Kultur. Wer dieser Überweisung zu-stimmt, den bitte ich jetzt um das Handzeichen.Das sind die Fraktionen der LINKEN, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN und die Fraktion der FDP. Werstimmt dagegen? Das sind die Fraktionen der SPDund der CDU. Gibt es Enthaltungen? Das ist nichtder Fall. Damit ist die Ausschussüberweisung ab-gelehnt und die Beratung für heute geschlossen.
 Aufgrund einer Einigung im Ältestenrat wird nach19.00 Uhr heute kein weiterer Tagesordnungspunktaufgerufen. Ich darf Sie aber alle recht herzlich ein-
 laden, der Einladung vom Landesmusikrat Thürin-gen zu folgen, der heute zum parlamentarischenAbend einlädt.
 Wir beginnen morgen die Plenarsitzung mit der ers-ten Beratung des Gesetzes zur Aufhebung desThüringer Ausführungsgesetzes zum Lebenspart-nerschaftsgesetz und ich wünsche noch einen an-genehmen Abend. Danke schön.
 Ende: 19.33 Uhr
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